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XII»

Beschluß,

vom 22sten Wintermonat I8ll.

Die Invollziehungsetzung des vierten Bandes

der revidierten Gesetze und Regierungs -

Verordnungen auf den isi" Jänner l«l2.,

unter Angabe der noch fortgesetzt in Kraft

verbleibenden Gesetze und Verordnungen,

welche in der revidierten Sammlung nicht

erscheinen, anordnend, und die Gemeinde-

Verwaltungen zum Ankauf dieser Samm

lung verpflichtend.

wir Schultheiß und Rleme Räche

des Kantons Luzern;

Auf die geschehene , amtliche Anzeige : daß es an

dem sty , daß der vierte und ketzte Vand der Samm»

lung der revidierten Gesetze und Reglerungs.Verord«

nungen für den Kanton Luzern di« Presse verlasse;

Mit besonderer Rücksicht auf den Umstand : daß

noch mehrere Verordnungen m Kraft bestehen,

vbschon fie in der gegenwärtigen Sammlung nicht

erscheinen , in welche ße auch , theils wegen der

bereits vorgerückten systematischen Ordnung nicht

mehr aufgenommen, theils durch neuere in der

Zeit nicht mehr ersetzt , theils ihrer Natur nach

nicht als allgemeinen Inhalts , und daher in diese

gehörend, angesehen und eingerückt werden tonnte»;



Unter gleichzeitiger Anwendung des S. ^. des

Gesetzes vom w«- Aprill 1810., die revidierte

Sammlung anordnend;

V e s ch l i e s s e n :

§. 1.

Der vierte Band der revidierten Sammlung

der Gesetze und Regierungs. Verordnungen fvr den

Kanton Luzern geht mit dem 1»" Jänner 1812. ,

seinem ganzen Inhalte nach, in Vollziehung und

Anwendung. < «

Zu diesem Ende werden diejenigen neuen Ge«

sehe und Verordnungen oder die Abänderungen

in altern solchen, welche der gegenwärtige Saud

in sich schließt, und die früherhin, der gesetzlichen

Vorschrift gemäß, der öffentlichen Bekanntmachung

noch nicht unterlegen sind, der in dem mehrgedach.

ten , vierten Bande aufgestellten, systematischen

Ordnung nach, diesem nachgetragen, und sollen

mit demselben von den Kanzeln verlesen werden.

§. 3.

Von dieser Publllazion sco jedoch ansgenon«.

MtN ' der von Nlattseite 35. an bii Blattseite ?4. «Nt«

Wtene Endbeschluß der Schweizerischen Liquida,

ztons. Kommission vom Isten Wlntermonat 18^.,

als durch die zur Zeit im Druck erschienenen Ver.

ordnunqen des Kleinen Rachs vom 6'ey Hornung

1805 und durch die nachherige Zusendung dersel-

ben den Gemelndegerichten mittelbar schon erfolgt.

"X



5. 4

Hingegen seyen als fortbestehend zu betrachten,

und somit ihrem ganzen Inhalte nach serner zu

beobachten , nachstehende Gesetze und Verordnun«

gen , obschon dieselben in den vier Bänden der

revidierten Sammlung nicht erscheinen, als:

2^ Der ganze fünfte Band des seit dem

Eintritt des Jahres 1806. bestehenden neu«

en Kantonsblatts, welcher den Zeitraum

vom Listen Christm. l8io. bis auf heute

in sich schließt.

b.) Die Verordnungen über den Geldumlauf

vom 22sten Aprill 13Nö. im fünften Bande

der frühern Sammlung über die Regie,

runas.Verordnunqen bey Blattseite n. : vom

23fttn Jänner <807. im zweyten Bande des

neuen Kantonsblatts bey Blattseite lis. und

vom 9ten Weinmonat i809. im vierten

Bande ebendesselben ben Blattseite <<u. ; so

wie die Erklärung über den ehemaligen

Freyensmter < Münzfuß , bey Blatts«»« «l.

des nämlichen Bandes enthalten.

Alle unter diesem Buchstaben b«ar<ssenev,

vorbenannten Verordnungen bleiben aber

nur bis zur Erscheinuna einer neuen , all

gemeinen Münz » Verordnung durch den

fünften Band des Kantonsblatts in Kraft.

c.) Endlich die unter'm ttten Herbsmonat

4805. bey Blattleitt ^l. der frühern Sam«



XVI

v

lung der Gesehe und Verordnungen : die -

unter'm lötm Herbstmonat 1806. Hey Blatt,

seite 27H. des ersten Bandes ; die unter'm

15tm May 1807. b.ey Blattseite. 216. des

zweytm Bandes; die unter'm 29«" Christm.

<8lu. bey Blattseite 185. des vierten Bandes

und die unter'm 2"« Heumonat !8N. bey

Blattete 248. des fünften Bandes des neuen

Kantonsblatts enthaltenen Privilegien gegen

den Nachdruck von Werten und Kupserstichen.

§. 6.

Endlich seyen alle Gemeinde . Verwaltungen

verbunden : die herausgegebene , neue Sammlung

der revidierten Gesetze und Reglerungs.Verord,

nun'gen, auf Kosten ihrer Gemeinden, sich anzu.

lausen , unter der beygesetzten Verpflichtung : die«

selbe bey ihrem jedesmaligen Amtsabtritte an ihre

Nachfolger zu überliesern.

, §-6.

Gegenwärtiger Beschluß soll dem vierten Bande

der revidierten Sammlung als Einleitung vorge«

druckt, und derM nebenhin , unter Beobach.

tung des vorstehenden §. 2., dem Kantonsblatte

beygerückt werde«.

Also beschlossen, Luzern. den 22. Wintern,. <8li.

Der Awtsschulthciß ,

(I.. 8.) Heinrich Rrauer.

Nahmens des Kleinen Raths;

Der StaatSfchrelher ,

H. R. Vmrhyn.
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Sechster Titel.

Finanz-Wesen.

Gesetz,

vom Igten Apiill und 4t-n Weinmsnat I8l0.

Das Auflagen-System enthaltend.

wir S chu l th ei ß,R leine u.GroßeRäthe

des Kantons Luzern;

Verordnen:

Nas in nachstehenden Artikeln ausgeworsene Auf«

lagensystem sey so lange, in Kraft, bis das Gesetz

anders verfügen wird.

Erster Abschnitt.

Grundsteuer.

§. l.

Die Grundsteuer besteht in einer unmittelbaren

Auflage auf alle Liegenschaften im Kanton , es mögen

diese in Grundstücken oder Gebäuden bestehen.

z. 2.

So oft es der kleine Malt), zur Bestreitung der

Staatsbedürfnissc, für nöthig hält, eine Grundsteulr



im Kanton erheben zu lassen, sell zuvor jedesmal

die Bewilligung dazu vom großen Rache eingeholt

werden.

§. 3.

Die zu beziehende Grundsteuer wird von dem

Kapilalwerthe der Liegenschaften erhoben.

Da, im Falle der Ausschreibung einer Kadasteo

steuer, der Kapitalwerth der Liegenschaften, ohne

Rücksicht und Abzug der auf diesen haftenden Schul

den, gegen die Regierung versteuert werden muß;

so soll von solchen Schulden, wofür Liegenschaften

verpfändet wären, es mögen dieselben in Zchenten,

Grundzinsen, Gültbriesen und wirklichen Schuldner»

schreibungen , insosern nämlich diese mit Verschrei

bungen auf Liegenschaften als Hypothek (Hinterlage)

gedeckt sind, bestehen, der Gläubiger dem Schuldner/

bey Entrichtung des Zinses, hierfür, nach dem Maß«

stabe der vom Tausende des Kovitalwerths zu erhe«

venden Summe, von seiner versicherten Schuld Ver«

gücung leisten.

§. 5-

Diese Vergütung kann jedoch nur einmal von dem

Zinsvflichtigen verlangt und iune behalten werden,

wenn auch schon bey einem solchen Zehenten , Grund»

zins. oder Gült. Kapital u. s. w., während dem

Iah« der Erhebung ein« Grundsteuer, mehrere au«.

',

 



stehende Zinsen ober auch nur einer gütlich oder

rechtlich erhoben und eingesordert werden sollte.

Falls aber im Lause eines solchen Jahres kein

Zins würde entrichtet werden ; so bleibt dem Zins.

Pflichtigen dieser Kaoasterabzua im gleichen Sinne

auf die erste Zinsleisiung in einem solgenden Jahre

versichert.

' §. 6

Jeder Zinspflichtige ist befugt: bey Entrichtung

seines Zinses, dem Gläubiger den gesetzlichen, eben«

bestimmten Abzug inne zu behalten.

Sollte dieser aber dagegen Drohungen gebrauchen

oder dem Zinsvflichtigen den Abzug verweigern; so

soll, in einem solchen Falle, zu Gunsten des Schuld,

uns, dem Gläubiger ein ganzer Zins als bezahlt,

zurückbehalten werden dürsen , und dieser noch übe«,

hin dem betreffenden Gemeindegerichte, zur Beste«,

fung im Verhältnisse des Zinses , übergeben werden.

Die anzulegende Strase darf jedoch stchszeheu

Schweizelfranken nicht übersteigt».

Zw enter Abschnitt.

Stempelgebühren.

§. 7.

, Es sollen auf dem gesetzlichen Stempelpapier ge«

schrieben werden:

».) Alle Akten, Urkunden, Zeugnisse und Schrif,

tcn jeder Art, wenn sie vor dem Richte« einige



Gültigkeit haben, oder einer öffentlichen Be»

Horde oder auch einzelnen Beamten vorgewiesen

werden sollen.

b.) Alle Schuldverschreibungen mit und ohne

SpezialHypothek, alle Handschriften, Schuld»

bekanntnisse, Empfangscheine , Quittungen und

Zinszettel.

Jnsofern diese Gegenstände nicht in der Ausnahme

der in, §. 3. dießfalls aufgezählten Gattungen von

Schriften begriffen sind.

§. 8.

Das Stempelpapier soll zu nachstehenden Preisen

verkauft werden.

Btz. Rp.

Das einfache Oktavblatt . . — 3.

Der halbe Bogen . - . l. —

Der ganze Bogen . . . 3. —

" ' §. 9. -,

Von dem Stempelpapier sind ausgenommen :

2.) Alle Gegenstände, welche den Werth von l2.

Schweizerfranken nicht erreichen.

b.) Alle in Staatsangelegenheiten von einer Be»

Horde an die andere oder von Regierungsbe»

amtcn sowohl an diese als an Ihresgleichen zu

führenden Briefwechsel und Empfangsscheine,

so wie alle Akten, welche sonst, auf Kosten



der Regierung, auf Stempelpapier niederge»

» schrieben werden müßten.

c>) Nie Rechnungs» und Hausbücher der Par

tikularen, derselben Verzeichnisse und die Ur»

schriften aller ihrer Rechnungs» und Brief»

Wechselakten , so wie auch jene der Handelsleute.

Nicht minder die Register und Protokolle

der öffentlichen Notarien und anderer Behör«

den , welcher in den vorhergegangenen Am,

teln nicht nahmentlich erwähnt wird.

' §. H0.

Ferner werden auf nachstehendem Fuße noch solgen«

de Gegenstände der Stempelgebühr unterworsen , als :

Alle im Jnlande gedruckten Tagblätter, Zeitun»

gen und Berichtblätter für Btz. Rp.

von einem Quartblatte ...—».

von einem ganzen Bogen . . — 2.

Alle Arten von Kundmachungen, Anzeigen, An»

schlags » und Berichtszetteln , die nicht von einer

Behörde, im Nahmen der Regierung, ausgehen,

von jedem Stück , ohne Rücksicht auf derselben

Format , . . . . . 2. Rappen.

Dritter Abschnitt.

Handels » Patenten.

§. tl.

Alle Handelsleute und Krämer, welche die Märkte

im Kanton besuchen, sind einer Patentengebühr unter



^

wersen, welche für jeden Markt oder Wochenmarkt,

so oft ein solcher von ihnen besucht wird , nach

Maßgabe ihres Handelsverkehrs und des Werths

ihrer Waare, auf eine halbe und bis auf zehen

Schweizerfranken gesetzt werden kann.

Für jeden dieser Handelsleute und Krämer , wel<

cher die Luzcrner » Jahrmessen besucht , sollen zwey

Tage angerechnet und hiernach die Gebühr bestimmt

werden.

^ z. l2.

Die im vorstehenden Artikel begriffenen Handels«

leute und Krämer» welche die im §. l. des Lurusge»

ftyes vom 25ten Weinmonat <805 als Luruswaaren

benannten Gegenstände mit sich führen, sollen, für

die Lösung ihrer Patente, eine vierfache Gebühr zu

entrichten gehalten seyn, wobey jedoch dem kleinen

Rache überlassen ist : auf die inländischen Luxusfabri»

ka« Rücksicht zu nehmen.

§. 13.

Der kleine Rath ist auch bevollmächtigt: von

den Handelsleuten , welche keine Märkte im Kanton

besuchen und im Großen oder Kleinen handeln, so

wie auch von andern Gewerbetreibende»?, als: von

Fabrikanten , Spebitoren und Kommissionairs und

teraleichen , eine jährliche Patentengebühr bis auf

die Summe von hundert Franken zu erheben, wobey

die im z. i4. des gleichen Gesetzes stehenden Ausnah«

 



meu von der Patentenpflicht auch hier ihre Anwen»

düng sinden sollen.

f. l^.

Von dieser Patentenpflicht sind ausgenommen:

2.) Die inner dem Kanion verfertigten Hand»

lungs» und Gewelbsprodulte.

b.) Alle Gattungen von Lebensmitteln und Vieh.

Nicht minder sind die vom Appellazionsgerichte

patentierten Advokaten einer jährlichen Patententaxe

von sechszehen Schweizerftanken unterworfen.

V i e r t e r A b s ch n i t t.

Getranksteuer.

z. 46.

Es wird von allem im Kanton Luzern verbrauch«

te» Wein. Eßig, Bier, Most (Obstwein) und von

allen übrigen geistigen Getränken oder gebrannten

Wässern eine sogenannte Getränks «Abgabe (Umgeld)

bezogen , wozu nachstehender Maßstab dienen soll :

».) Von jeder Maß Wein und Eßig , ein Batzen.

d.) Von jeder Maß Bier, fünf Rappen.

«.) Von jeder Maß geistigen Getränkes und

gebrannter Wässer, fünfzehen Rappen.

ä) Von jeder Flasche (Bouteille) abgezogenen

Weins wird das Gleiche bezahlt.



e.) Bey dem Most ( Obstwrin ) werden drey

Rappen auf die Maß berechnet.

5) Bey dem Landweine hingegen wird diese

Getränksteuer, nach dem Maßstabe des Eins

vom Tausend des Kapitalwenhes , welchen

das Rebland durch die Kadasterschatzung er.

halten hat, von diesem, gleich der Grund»

steuer , bezogen, in dem Verstande zwar: daß

diese Abgabe gegen diejenigen, welchen ein

solches Stück Rebland verpfändet wäre, tei»

^ neswegs abgezogen werben darf.

- §. i7.

Der kleine Rath wird den Bezug dieser Getränks«

steuer bey dem unter I.it. 2. K. c. cl. bemeldten Ge»

genständen, wo möglich, auf die Kautonsgrenze ver«

legen, und da» wo es die Umstände anders sodern

sollten, zur Bezwcckung dieses Getränkbezuges, einen

besondern, zwar immerhin dm kürzesten» richtigsten

und am wenigsten kostspieligen Pfad einschlagen.

Für den Bezug des Umgeldes von dem Moste

(Obstwein) soll hingegen die Ertheilung einer Pa»

- tente dienen, welche alle diejenigen einzulösen haben,

die dergleichen Getränke auszuschenken Willens sind,

wo dann für derselben Preisbestimmung der unter

I<it c. angegebene Verstcuerungsfuß als Maßstab die»

neu soll.



Fünfter Abschnitt.

Luxus , Abgabe».

5. 18.

Die Jagd im Kanton soll auf eine Probezeit

von sechs Jahren in Pacht gegeben, und der von

dem Pachtzins abfliessende Ertrag auf die Aemter

des Kantons, nach Maßgabe des Ertrages und Be«

dürfmsses, vertheilt, zur Verbesserung und Veredlung

der gesammten Viehzucht verwendet werden.

§. 19.

Jeder öffentliche Wirth , welcher , ausser bey

Hochzcitsseyern und auch da nur für die Hochzeits.

gaste, Tanztäge hält, bezahlt für jeden solchen acht

Schweizerftanken , wovon jedoch einzig die zwey Ictz.

len Täge der Winterfastnachtzeit ausgenommen scyn

sollen.

S e ch s t e r Ä b s ch n i t t.

Schankungs. und Mbsgebühren.

§.20.

Von allen Schankungen und Erbschaften, in

nachstehenden Verwandtschafts »Graden und nach der

dabey angebrachten Stuffn/olge, jedoch unter den

im §. 23, enthaltenen Ausnahmen, wird eine Gebühr

entrichtet , ivobey alle Liegenschaften und Fahrnisse in

Anschlag gebracht werden müssen, als:

2.) Jn einem und einem halben Verwandtschafts»

' Hrade (Oheim und Neffe) lins vom Hundert.



d.) Jm zweyten Grad« ( Geschwister , Kinder )

ein und ein halbes vom Hundert.

c.) Jn zwty und einem halben Grade (Gcschwi«

stertinder ein«, und Kinder von Geschwister«

lindern andererseits) zwey vom Hundert.

6.) Im dritten Grab (Kind« von Geschwister 5

Kindern) brey vom Hundert.

e.) Jn drey und einem halben Grade ( Kinder

von Geschwisterkindern einer» und Kindeslin«

ler von Gtschwisterkindern andererseits) vier

vom Hundert.

f.) Jm vierten Grade ( Kindcskinder von Ge,

schwisterlindern) fünf vom Hundert.

8.) Weitere Grade oder nicht verwandte Perse?

nen bezahlen sechs vom Hundert.

z. 2l.

Wären allenfalls bey Schankungen Leibrenten.

< Leibgedinge) ausgedungen worden; so ist die Hand«

änberungsgebühr solgende :

t.) Beläuft sich die Rente auf acht vom Hu»,

dert; so wirb von der einen Hälfte eins vom

Hundert bezahlt , indem die andere Hälfte zur

gleichen Zeit für jedes Hundert mit Ein und

ilnem Halben versteuert wird.

l, ) Würde dieselbe aber acht vom Hundert des

Kapitalwerths übersteigen ; se muß alsdann
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von jedem Hundert eine «bgabe von zwey

Prozenten erlegt werden.

j. 22.

Zur Entrichtung der obenerwähnten Handände«

rungsgebühren werden nachstehende Zeitfristen anbe»

raumt und festgesetzt :

Bey Schankungen inner vier Monaten vom

Zeitpunkte angerechnet, wo ei«« solche dem

Gemeindegerichle angezeigt wird, inner dessen

Umfang derselben Errichter sich haushäblich

besindet.

Von Erbschaften inner zwey Monaten von

dem Zeitpunkte an , wo eine solche Erbschaft

angenommen wird, wohl ,u bemerken: daß

dem oder den Haupteiben sonach die Pflicht

obliegen »oll, die Hanlanderung zu entrichten,

wogegen diesem der Rückgriff auf di« übrigen

Miterben offen steht.

Würde aber, wegen einer gefallenen Erb»

schaft, sich ein Rechtsstreit erheben; so soll

die dießfälllge HandänderungstaIe nichts desto«

weniger durch den oder die Haupterben, vor

ollem aus, unbedingt abgeführt werden.

Wo eine Nutznießung vorbehalten wäre, da

liegt dem dießfälligen Nutznießer die Bezah»

lung dieser Erbstare ob, jedoch mittelst Vor«

behalt der daherigen Vergütungspflicht gegen



den oder diejenigen, welchen der Gegenstand

einer solchen Nutznießung späterhin anheim

fallen sollte.

5. 23.

Von der Schankungs» und Erbstare nicht aber

von der Pflicht der Einregistrierungsgcbühr und der

damit verbundenen, zu bezahlenden Schreibgebühr

sind ausgenommen: . <

A.) Alle Erbschaften und Schankungen in gern«

der Linie.

b.) Die Schankungen, welche den Werth von

hundert Schweizerfranlen nicht übersteigen.

c.) Jede Schantung , zu Gunsten öffentlicher

Unterrichts» und Unterstützungsanstaiien.

6.) Alle Schankungen von Meistern an ihre

Djenstbothcn, wenn diese wenigstens während

einem Jahre bey ihnen in Diensten gestanden

sind , und jene die Summe von vierhundert

Schweizerfranlen nicht übertreffen.

Was hingegen diese Summe übersteigt,

Wird, gleich den übrigen handänderungsvfitchti»

gen Schankungen, nach Maßgabe der vor»

handenen oder nicht vorhandenen Verwandt«

schaft , verabgabet.

§- 24

Der kleine Roth wird darauf Bedacht nehmen :

daß, bey eintretenden Erbsfällen, auf welche obige
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Verfügungen Anwendung erleiden , — wo es noth»

wendig seyn sollte, — durch die betreffenden Behör»

den die gerichtliche Besieglung eintrete.

Siebenter Abschnitt.

Festsetzung der Entschädigung der Steuerbeamten.

, j. 26.

Die mit dem Bezüge der Staatsaussagen beanf.

tragten Beamten inner den betreffenden Gemeinde«

gerichts . Bezirken beziehen , als daherige Entschä«

digung :

».) Von der Grundsteuer und von den Erbs»

und Schankungstaren zwey vom Hundert.

b.) Von der Stempelgebühr und der Getränks«

steuer, insofern diese letztere nicht an der Kan.

tonsgrenze bezogen wird, sechs vom Hundert.

c.) Von der Tare für Tanztäge, den vierten

Theil derselben.

D?n übrigen Steuerdeamten ist der kleine Rath

bevollmächtiget : ihre Entschädigung von sich aus

festzusetzen. .

Achter Abschnitt.

Bestimmung der Strafen gegen die Ueberschreiter

des Finanzgesetzes.

§. 26.

Die Ausserachtsetzung des Gebrauchs des Stem»

pelpapiers zieht die gänzliche Ungültigkeit desjenigen



Akts unfehlbar nach sich, welchem das vorqeschrie«

bene Stempelpapier mangelt, somit auch die Nicht»

annahme desselben bey Gerichten, öffentlichen Be«

Horden, — worunter auch nahmentlich die Hand»

lunqskammer zu zählen ist, — und bcy einzelnen

Beamten und Notariell, unter der für sie im §. 32.

festgesetzten Strafe, nebst einer Buße für den An«»

steller eines solchen Akts, welche den zwanzigfachen

Werth des Stempelpapiers betragen muß, das hätte

gebraucht werden sollen.

Die Gerichte seyen gleichzeitig verpflichtet:' für

die Erwohrung des Jnhalts einer solchen, ihnen in

die Hände gefallenen Schrift unverweilt auf dem ge»

schlichen Pfade vorzusorgcn und, falls die Anerken.

t>ung derselben von Seite ihres Ausstellers ersolgen

sollte, pflichtmäßig darauf Bedacht zu nehmen: daß

«in solcher durch das Gesetz ungültig erklärter Akt

sogleich unter ihren Augen zernichtet und an dessen

Stelle ein neuer vorschriftmäßig «richtet werde.

Jede öffentliche Behörde, — insofern sie nicht

selbst ein Gcmeindeaericht wäre,— und jeder einzelne

Beamte ser, sonach zugleich, bey der Gefahr selbst

als Ueberschreiter des Stempelgesetzes behandelt zu

werden, verpflichtet: einen ihm amtlich zu Gefleht

gekommenen Akt, der, zuwider dem Gesetzt/ nicht

auf Stcmpelvapier ausgefertiget wäre , gehörigen Orts

anzuzeigen, damit dessen Aussteller hierfür verdienter«

maßen zur Strafe belangt werden könne.

Zugleich sey der Aussteller eines solchen, illegalen

Akts verbunden: nicht nur allein die aus dem vorge»

schrie»

^>



schrieben««. , gerichtlichen Verfahren entstehenden

Rechts > und übrigen Kosten ganz allein auf sich zu

tragen, sondern auch demjenigen, welche« er den

ungültigen und gesetzwidrigen Akt zugestellt hHtte ,

für den ihm hierdurch zustoßenden Schade», Nach»

theil und Verlust vollen Ersatz zu thun.

§. 27.

Für die Nichtlosung der Handlungs» oder KrH»

wer« »md Gewerb patente ersolgt:

2.) Für diejenigen , welche in der Angabe über

den Betrag ihrer Handlung, ihres Verkehrs

und ihres Gewerbs einer Unredlichkeit über«

wiesen werden sollten . nebst der für sie gesetz»

lich bestimmten Patentengebühr, annock die

Entrichtung des doppelten Betrages derselben.

i».) Für diejenigen , welche , ohne jedesmalige

Einlösung der, gehörigen Patente, die Markte

besuchen würden: daß ihnen, nebst Entrichtung

der Patenteugedühr und der im gegenwartigen

Artikel unter Lit. 2. festgesetzten Strafe, noch

überdieß die Feilbiethung ihrer mit sich füh«

renden Maaren auf denselben des gänzlichen

untersagt wird.

§. 28.

Alle Ueberschreitungen und Verschlagnisse bey der

Getränkssteuer , so wie alle Hmterllst, die an der

Zollstätte gebraucht worden wäre, um das einge«

führte Getränk zu verheimlichen und somit dasselbe

der Entrichtung der gesetzlichen Abgabe zu entziehen,

TV. Bd. B



werben im ersten Falle mit sechsfacher und im zwey»

ten Falle mit achtfacher Entrichtung der schuldigen

Gttränksteuer bezüchtigt, welche Slrafe bey dem drit»

ten Vergehen endlich noch durch die Konsislazion

und Nitderlegung des Gcwerbs verschärft werden

kann.

§. 29.

Dergleichen Strafe sind unterworfen : alle in dm

Kanton eingeführt werdenden Gegenstände, die einer

Zollgebühr oder irgend einer Abgabe unterworfen

sind , und an den Grenzzollstätten von dem Einführte

nicht spezisisch angezeigt und sonach eben so wenig

hiervon die betreffende Abgabe und Zollgebühr ent»

lichtet wird.

5. 30.

Die Ueberschreitunge» oder Eingriffe in die Jagd»

Verpachtung werden mit einer Strafe von zehen bis

zwanzig Schweizerfranken belegt, wovon dem Leiter

ein Vier«!, dem betreffenden Pachter ein Viertel und

die verbleibende Hälfte dem Staat« gebührt.

§. 3l.

Sowohl die Nichtbeobachtung der Verordnungen ,

in Betreff der auf das öffentliche Tanzen gesetzten

Lurusabgabe, als der Verschlagniffe und Uebertre«

tungen, in Hinsicht der Schankungs» und Erbsla»

ren, werden mit dem doppelten Werthe ihres aufge»

sundenen, gesetzlichen Betrages bestraft.
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§. 22.

Jeder, mit dem Bezüge von Staats . Aussagen

beauftragte Beamte oder Behörde, welche, bey den

verschiedenen Uebertretungen der Vorschriften des ge«

genwärtigen GMes, sich Aussichtsvernachläßigung

würde haben zu Schulden kommen lassen, soll im

ersten Falle, nebst Vergütung des den, Staate hier»

durch zugestoßenen Nachtheils, eine der Strase des

Uebertreters gleichkommende Buße erlegen, die sich

im zweyten Male verdoppelt, im dritten Male aber,

nebst der Anwendung eben dieser Strase, noch mit

der Entsetzung von ihrer Stelle verbunden ist.

§. 33.

Der kleine 3tath sey zugleich bevollmächtiget: die

vorstehenden Grundfätze in so viele Abstuffungen ein«

zutheilen, als er es für d,e zweckmäßigere Behand»

lung der Sache am zuträglichsten erachten sollte.

Neunter Abschnitt.

Bestimmung der Art, die saumseligen und sehl,

baren Steuerpflichtigen und Steucrbeamten oder

die mit dem Abgaben , Bezüge beauftragten

Behörden zu behandeln.

z. 34

Sowohl in der Betreibung der nachläßigen Steuer»

Pflichtigen, als aller derjenigen, an welche die Regie»

rung, mittelst ber Verwaltung der Staats »Regalien,

wie z. B. bey der Salz., Post» und Schießpulver»

Verwaltung u. s. w. eine Ansprache zu machen hat,

B 2



soll unablaßlich nach der Vorschrift des Gesetzes vom

süften Brachmonat !805. und besonders, nach In»

halt des §. 5. desselben , verfahren werden , mit der

Erläuterung zwar: daß, rückstchtlich auf nachläßige

Entrichtung der Staatsabgaben, die Finanzbehörde

diese Betreibung gegen einzelne, «sachläßue Steuer»

psiichtig n , so wi« gegen die betreffenden Steuerbeam»

ten , nöchig sindenden Falls , auch auf dem Wege der

Eretujion bethäligen kann.

i. 25.

Sollte aber eine beharrliche Pstichlverwelgerung

Von einzelnen Steuerpflichtigen oder von einem oder

mehreren Beamten zum Vorschein kommen; so sey

der kleine Rath , auf diesen Fall hin , bevollmächtigt :

nicht nur zu jeder der Lage der Sache und den all»

seitigen Umständen angemessen« Verhängung von

ausserordentlichen Zwangsmitteln gegen solche Unge»

horsame von sich aus vorzuschreiten , sondern selbst

beauftragt: diese durch den betreffende» Gerichtshof,

nach Maßgabe der Art der Widersetzlichkeit, krimi»

naliter behandeln zu lassen.

Zehenter Abschnitt.

Allgemeine Verfügungen.

§. 36.

Jede Nichtbesolgnng oder Uebertretung der im

gegenwärtigen Gesetze enthaltenen Verordnungen soll,

in Kraft des Gesetzes vom «4tm Weinmonat l8o».,

der Finanz» und Staatswitthschaftlichen Kammer



zeleitet, von dies« in Untersuchung genommen und,

nach vorhergegangener Erwahrung der Sache, gehö,

rig bestraft werden.

Das von dieser Kammer ausgesprochene Urtheil

ist an den kleinen Rach oppeNabel.

l 3?.

Jedem Leiter oder Klager, über nahmentliche

Uebcrschreitung und N'chtbesolgung gegenwärtiger

Finanz, Verfügungen, soll, wenn die verzeigte Klage

begründt erfunden worden ist, ein Drittel der von

dem Beklagten, zu Handen der Staatskasse, bezo

genen Geldstrase gegeben werben.

«. 38.

Der kleine Rath ist mit der weitern Vollziehung

gegenwärtigen Gesetzes beauftragt.

Beschluß,

v,« 3nnm Cblistmonat, «03.

Die bey der Staatskasse einlangende» For

derungen haben sich auf ein Bcvoll-

mächtigungs- Beleg zu fußen.

wir Schultheiß und Kleine Räthe

des Kantons Luzern;

Verordnen:

Alle Aufttäge und Besehle, mit welchen Ausgaben

Verbunden stun sollten, «rgebF« entweder «nmittelb«
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von dem kleinen Mathe , oder mittelbar durch dessel»

den Finanz» und Staatswirthschaftiicht Kammer,

und gelangen, mittelst eines schriftlichen Alls, an

diejenigen Behörden oder Personen, welchen die dieß.

fällige Vollziehung übertragen wird.

§. 2.

Keine einlangende Forderung soll demnach von

der Finanz . und Slaatsivirthschafllichen Kammer

aus den ihr anvertrauten Fonds bestritten werden

dürfen, wenn nicht hierfür ein solches Bevollmächti.

aungsbeleg ihr vorgewiesen werden lönnte, welches

diese sogleich , nach ersolgter daherigen Bezahlungs»

anweisung, zurückgehen lassen soll.

Verordnung,

vom 3ten Hornung 1804.

Den Salzhandel betreffend.

wir Schultheiß und Rlelne Räthe

des Kantons Luzern;

Verordnen:

z <.

Iür alles, von der Bekanntmachung gegenwärtigen

Beschlusses angerechnet, in den Kanton Luzern aus

andern Gegenden, mittelst Schleichhandels, einge«

führte Salz , wirb , nebst desselben Konsiskazion , noch

eine Strafe bezahlt , die auf jedes Pfund eine Franke

betragen soll. ., ,
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l. 2.

Dem Leiter solcher Vergehen wird, unter Net«

Geheimhaltung seines Rahmens, die Hälfte des Geld.

w«thes des Konsiszierten verabsolgt.

z. 3.

Alle diejenigen , welchen die Aufsicht über den

Ealzhcmdel vorzüglich ausgetragen ist, so wie die

Polizeybehörden, s««n, bey eigener strengen Vera«,

wo tung und Gefahr, aufgesordert: zur Handhabung

gegenwärtigen Beschlusses rastlos mitzuwirken, und

die dießfälligen Ueberschreiter desselben , zur Bestra,

fung, unserer Finanz, und Staatswirthschaftlichen

Kammer nahmentlich anzuzeigen.

, Gesetz,

vom 2?ste« Chliftmonat, «3l<«.

Die Erhöhung des Salzpreises betreffend.

Wir Schult heiß, Kleine u. Große Räthe

des Kantons Luzern;

Verordnen:

Der Verkaufspreis des Pfund SalzeS sey um ei.

nen Rappen erhöht, und somit soll dasselbe, vom

lllen Jänner ist», angerechnet, zu zwölf Rappen

das Pfund verlauft werden.



z. 2.

Dem kleinen Rathe ist gegenwärtige« Dekret,

mit dem Staats Siegel versehen, zur Bekannlma«

chung und Vollziehung, in der Urschrift zuzustellen.

Gesetz,

v»m »2«n Neinmonat, <8«H.

Den Salpeterhandel betreffend.

wir Schultheiß, »leine «Große Rathe

des Kantons Luzern:

Verordnen:

z. l. . .

<^er Salpeter kann nur an die Regierung verlauft ,

und es darf keiner ausser den Kanton» unter was

Vorwand es immer geschehen mag, transportiert

, werden.

§. 2.

Diejenigen Händler, die den Salpeter für Arz«

neven, Fabrikazionen und dergleichen verkaufen, sind

gehalten: denselben von der Regierung käuflich zu

begehren, oder vom Auslande zu beziehen, was

sit allemal zu bescheinigen haben.

§. 3.

Wer dieser Verordnung zuwiderhandelt, fällt im

ersten Male, ncbst der Konsistazion, in eine der weg»

genommenen Waare gleichkommende Geldbuße , welche
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im zweyten Male verdoppelt, und immer so sorlan

«höhet, dem Leiber aber jedesmal, mit Geheinchal,

tung seines Rahmens, der Drittheil davon zugeeiej,

«t wird.

§. 4

Der kleine Roth ist eingeladen: durch zweckmäßige

Unstalten und Verordnungen die Gewinnung des

Salpeters zu befördern.

Beschluß,

«,!n 2t«n Htlbstmonat, l«NH.

Die Gewinnung des Salpeters anordnend.

wir Schultheiß und KleineRäth«

des Kantons Luzern;

Verordnen:

z. ^

Nie Finanz > und Staatswirthschaftliche Kammer

ist beauftragt : die ersorderlichen Salpetersteder anzu,

stellen, und dieselben zu diesem Ende mit den gehö,

rigen Patenten zu versehen, worin die ihnen zur Salpe«

tergewinnung angewiesenen Beürke genauest bezeichnet,

werden und nahmentlich ausgeworsen stehen sollen.

§. 2.

Ueber die Art , wie der Salpeter gewonnen wer,

ten soll, wird diese Kammer den patentierten Sal.

flt«si«t»ern die nöthige Anweisung «thtilen lassen,
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und besonders darauf sehen : daß von denselben die

ihnen verzeigt«« Bezirke in bestimmte Tbeile abge»

theilt, und dieselben immerhin , der gleichen Kehrord

nung nach , besucht und ausgegraben werden.

§. 3.

Wird dieselbe genauest darauf Obacht halten las»

sen: daß, gemäß dem Willen des Gesetzes vom <2ten

Weinmonat !8o4 , der von den Salpetersiedern ge»

wonnene Salpeter nirgend anderswohin, als an die

obrigkeitliche Salvetervcrwaltung verkauft und abge»

liesert werde; und daß diejenigen dieser, die sich

hierin eine Untreue zu Schulden kommen lassen soll»

len, gleich beym zweyten Fehltritte, nebst Anwen»

düng der im §. 3. des vorangezogenen Gesetzes be»

stimmten Geldstrase, unter Zurückziehung der besitzen»

den Patente, ihrer Stelle auf immer entsetzt werden.

j. <i.

Um jeden Partikularen oder Besitzer von Gebäu,

den gegen muchwillige oder von Sorglosigkeit her»

rührende Beschädigungen zu schützen, seyen die Sa!»

petersieder verpflichtet: so oft sie in einem Gebäude

zu graben anfangen wollen , dessen Eiqtnthümer ,

unter Vorweisung ihrer besitzenden Patente, immer«

hin zuvor hiervon zu benachrichtigen, damit dieser

dasselbe, wenn er es für gut sinden sollte, genau de»

sichtigen, und den Salpetersieder, falls ihm hieran

durch ihn oder seine Leute einiger Schaden zugefügt

werden sollte, hierfür zum Schadenersatz belangen könne.

Würde daher jemand durch das Salpetergewin«

neu an seinen Gebäuden besthädigt werden; so ist

 



<i gehalten : dieses spätestens inner «cht lagen ,

nachdem der Saipetergtäber oder dessen Leute das

beschädigte Gebäude verlassen haben würden, dem

Gemeindevorsteher, wo dasselbe liegt, anzuzeigen,

damit sonach, auf Veranstaltung des dasigen Gemein»

degcrichtes. der zugefügie Schaden in unpanheyische

billige Schatzung genommen werde, nach welcher

der Salpetersieder den Beschädigten sogleich zu enl»

schädigen gehallen scyn ,oll.

i. 5.

Sobald der Salpetersieder ein Gebäude, wo

er früherhin Salverer gewonnen hätte, verlassen

will, soll er die ausgegrabene Erde wiederum an

ihre ehevorige Stelle einwersen , und gehörig ««ebnen.

§.6.

Die Gemeindegerichtc «nd Gemeindeverwaltungen

sind aufgesordert: den Salpctergräbsrn, wo der Fall

eintreten sollte , für ihre amtlichen Arbeiten allen

nöthigen Schutz und Vorschub zu leisten.

§. 7.

Die betreffenden Gemeinden sind gehalten : den

Salpetersiedern das ihnen benöthigte Holz in billigen

Preisen anzuweisen und zu verabsolgen, denselben

dieses, auf Kosten der Gemeinde, zuführen zu laf«

sen, und ihnen, falls die Salpetergräber sich dieses

Holz an Ort und Stelle zum voraus zurüsten laf»

sen wollten, hierfür auf fünfzchen Monat gutzuste»

Heu : sobali dieselben aber das Holz in Empfang neh»
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men, müssen sie eslogliich bezahlen, oder der Ge«

meinde für dessen Netrag genügsame Sicherheit leisten.

j. 8.

Jn Hinsicht der Hin , und Herfuhr ihrer zu»

Beruf nöthigen Geräthe und Mobil««, sollen die

Salpetergräber in billigen Preisen gehalten und so

wohl ihnen als ihren Leuten an den Orten, wo sie

sich, Berufs wegen , aufhalten müssen , unentgeldliches

Unterkommen „erzeigt werden, welcher in einer geräu«

migen Wohnstube, in Platz zum Kochen sowohl als

zur Aufbewahrung ihres Holzes und zur Errichtung

eines Osens zu bestehen hat.

§. 9.

Die Finanz, nnd Staatswirthschaftliche Kammer

sty zugleich zu allen nöthigen Anstalten und Einrich.

tungen bevollmächtiget, welche die reichhaltige Ge,

winnung des Salpeters nothwendig machen, und

dieselbe zweckmäßig befördern könnte.

Gesetz,

vom <3«n Aplill , tüwi.

Den Verlauf des Schicßpulvers betreffend.

wirSchuItheiß, R leine«. Große Näthe

bei Kantons Luzern;

Verordnen:

Von nun an soll keinem Kantonsbewohner mehr

gestattet seyn, Schießvnlver jeder Art verkauft« zu
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dürsen :.<r habe dann vorher die obrigkeitliche Patente

und Bewilligung dazu erhalten.

Verordnung,

vom 22st«n Aprill, <8lls.

Die Patentierung von Pulverhändlern be

treffend.

wir Schultheiß und Rleine Räthe

des Kantons Luzern;

Verordnen:

Die Finanz, unb Staatswitthschaftliche Kammer

ist beauftragt: die nölhigen Schießpulverhgndler,

«uf Bestätigung des «einen Raths, aufzustellen, und

dieselben gehörig dafür zu patentieren.

§. 2.

Sie wird die patentierten Pulverhändler unter

die gehörige Polizey setzen, und genaue Sorge tra«

«en : daß weder Schleichhandel noch Mißbrauch

Statt haben könne.

i. 3.

Jeder unpatentierte Schießpulververlag und Ver.

kauf ist, bey der strengsten Konsiskazion und einer

«den so großen Geldstrase, gänzlich verbothen.



§. 4

Di« Ortspolizeybeamte» sind für die ihn«» von

"der Finanz » und Staatswirthschaftlichen Kammer

deßhalben gemachten Aufträge verantwortlich.

Verordnung,

vom Htm Blaclimonat, l80H.

Ueber die Preiserhöhung des Schießpulvers.

wir Schultheiß und »leine Räthe

des Kantons Lustrn;

Verordnen:

Aon nun an soll das Schießpulver den patentierten

Pulverhändlern um neun Batzen, und von tiefen an

dt« Kaufer um zehcn Batzen das Pfund verkauft werden.

Gesetz,

vom l7ten May, «805.

Einstellung des Bezugs des Zolls vom

Branntwein.

wir Schultheiß, RIeine u. Große Räthe

des Kantons Luzern;

Verordnen:

Der kleine Rath ist bevollmächtiget : den Bezug des

in unserm Kanton bestehenden Zolls auf Branntwein

für «insweilen einzustellen.
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Beschluß,

l»n icten Neinmonat, <«0H., und 28Nen Winter, und 7w»

Cblistmonat, <»w.

Ueber Bezug und Wiedererstattung der Ge

tränks - Abgaben.

wir Schultheiß und Kleine Räthe

des Kantons Luzern;

B esch liessen:

Es soll von allem in unsern Kanton in Fässern ein«

geführten Getränt , — die Fässer mögen angefüllt

sevn oder nicht — , an unsern Glänzzollstätten die

zesetzliche Abgab,', nach dem auf den Fässern als

Siene angemerkten Maß, entrichtet und bezogen

»erden. ,/ , ..

z. 2.

Wären aber die Fasser nicht gesienet; so soll die

Glttänksabgabe von denselben nach demjenigen Maß

Getränks entrichtet werden, welches sie, nach vor»

läusiger Anwendung des Visierstabes, in sich fassen

werben.

^ z s.

Sollte der eingeführte Wein über zwölf Stunden

von unsern Grenzen entsernt, hergeführt seyn; so

wird dem Fuhrmanne desselben, jedoch für diesen

Min , auf jeden Saum eine Ma<? Schwanung zu»
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gegeben und letzte« von dem geiammten Inhaltt des

zu versteuernden Weinfasses abgezogen.

z 4

Hingegen soll nur von dem in den Kanton ein.

geführ'.en Getränk die gesetzliche, an der Grenzzoll«

statte entrichte« Abgabe, bey der Ausfuhr desselben,

wieder ganz zurückbezahlt werden:

,.) Welches lediglich den Kanton transitiert ,

dcßnahen bey einer der nachstehenden Grenzzoll,

stätten, als da sind : Wisenbach , Ufhusen,

Meyden , Triengen , Münster , Gvsikon und

Luzcrn eingefühlt werden muß, und uNauf«

gehalten durch und wiederum aus dem Kanton

ausgeführt wird.

Zu diesem Ende hat der Fuhrmann dem

Zollbeamten der Zollstätte, wo die Einfuhr

geschieht, sogleich bey der Einfahrt in den

Kanton, die Erklärung zu thun : ob das

. «ingeführte Getränk zum Theil oder ganz den

Kanton transitiere oder darin eingekellert werde.

Die Ocffnungen der Fässer des als Transit

angegebenen Getränkes soll sodann von diesen

Zollbeamten auf der Stelle versiegelt werden.

d.) Welches , ohne mehr als den genwhnlicken

Ausenthalt auf der Straße zu machen, nach

«heooriger Uebung , sogleich auf den öffentli,

chen Weinmarltplatz oder, die sogenannte Blatte

«in' dll Stadt Luzern sMrt, dort verkauft

untz
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und von da wieder aus dem Kanton weg«

geführt wird.

z. 6.

Bey Nichterfüllung dieser Bedingnisse, werden,

bey der Ausfuhr des Getränk« aus dem Kanton,

nur zwey Drittel der gesetzlichen Abgabe zurückbezahlt.

' «. 6.

Gegenwärtige Verordnung soll den Grenzzollbe«

mnlen, zur Kenutniß und Verhalt, besonders mit«

getheilt werden. l

Verlsrdy ung,

vom 25«en Mimermonat , l««3.

Gegen die Mißbrauche, bey Zurückbezah,

luug der Getränksabqabe vom Brannte

wein und andern gebrannten Wassern ,

beym Wiederausgang derselben aus dem

Kanton Luzern.

Wir Schultheiß und Rleine Näthe

des Kanions Luzern;

, Verordnen:

?!)an allem Branntwein und übrigen gebrannten

Wässern, die als Transitgut anzusehen sind, wirb,

beym Ausgang derselben aus dem Kanton, nur in

dem Falle die beym Eingange in denselben bezahlte

Abgabe wieder zurückbezahlt:

lV. Bd. C
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».) Wenn beym Austritt durch die vorzuweisen»

den Quittlingsschtine gezeigt werden kann :

daß beym Eintritt die vorgeschriebene Abgabe

bezahlt worden sey;

b.) Wenn vom Eintritt an, nach vier Tagen,

das durch den Kanton transilierende Getränt,

ohne dasselbe abzuladen, sogleich aus demsel»

den wieder abgeführt wird , den Fall jedoch

ausgenommen: wo dieses Getränt durch die

gewöhnlichen Güterfuhren in hiesiger Sust

abgeladen und weiters spediert würde.

§. 2.

Vo ott demnach bey Ausfuhr mehrgedachter

gebrannter Wässer sich zeigen sollte: daß diese bey»

den vorgesetzten Ersordernisse nicht in Erfüllung ge»

gangen wären , soll die Abgabe auf keine Weise

mehr zurückbezahlt werden.

!
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E n d b e sch l u ß

Der schweizerischen Liqnidazions Kommis

sion , vom llien Wintermonat '«"^,

über die Tilgung und Versicherung der

Helvetischen Staatsschuld.

wir der Präsident und die Veysiyer der

durch die Vermittlung« » Urkunde aufgestellten

Schweizerischen Liqnidazions » Rommis»

sion erklären hiermit öffentlich, und b<urkun»

den feyerlich, sowohl zu Handen Seiner Ex.

zellenz des Herrn Landammanns der

Schweiz, als auch zu Handen der Hohen

Regierungen der ^/^. Eidgenössischen

Rantone und aller anerkannten

Staatsgläubiger :

Erster Abschnitt.

Daß Wir, in gewissenhafter Besolgung der durch

die Vermittlungs . Urkunde Uns vorgeschriebenen Wich,

lm , und nach Vollendeter Aussteurung der dazu be»

fugten Städte, so »ie nach Abzug einiger geleisteten

ausserordentlichen Zalüungen, die gesammte, annoch

l« tilgende Helvetische Nazionolscknlb auf die Summe

von 3,757,03! Franken, Z. Batzen, 7. Rappen,

sagen: Drey Millionen^, sieben Hundert sieben und

fünfzig Teusend , ein und dreisig Schweizerfranken ,

dtey Batze«, sieben Rappen festgesetzt haben «nd zwar:
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»

Zweyter Abschnitt.

Aaben Wir, nach sorgfältiger Prüfung und Erdaue»

rung der unterzeichneten Verträge und aller derdarauf

Bezug habenden Unterhandlungen, Schriften und

Beschlüsse , entschieden und erkennt :

X. Von den englischen Fonds des ehemaligen

Standes Bern seyen dem Herrn

durch die Helvetische Regierung veräussert,

abgetreten, und der übereingekommene Be»

trag vollständig bezogen worden —

34,ooo. Pfund Sterlin Bank Stocks , nebst

den vlviäenden zu 6. Prozent berechnet,

und die vom 25t«n März l?s«. an, für

den Herrn lausen und ihm an»

gehören sollen ;

66,ooo. Pfund Sterlin in alten Annuitäten

der Südsee »Kompagnie, nebst deren Zin»,

sen zu 3. Prozent, die ebenfalls vom «sten

März «?38. an, für den Käuser lausen,

und ihm an heim fallen müssen.

F. Da es aber, aller Bemühungen und Schritte

ungeachtet, weder der Helvetischen Regierung,

noch der Liquidazions » KommWon , noch
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Herrn selbst gelungen ist, oberwähn»

te Summen auf den letztern überzutragen,

und' sich bcyde t?ove^c>^, sowohl derEngli»

schen Bank als der Eüdsee» Kompagnie, bis

anhin geweigert haben, die Helvetische Re»

gierung oder die Llquidazions . Kommission ,

oder den Herrn für ihre Gläubiger

zu erkennen , und als solche auf ihre Bücher

einzutragen ; da mithin Herr für sei

ne zwischen Oktober i«nl. und März i»o2^

ausbezahlten beträchtlichen Summen noch gar

«icht« bezogen hat; so soll die Schweizerische

Nazion, ober wer an deren Stelle unterhan»

dein wird, pflichtig und gebunden seyn: theils

die angeführten 3^,nuo. Pfund Sterlin Bank

Stocks und 66,ooo. Pfund Sterlin alter

Südsee »Annuitäten, nebst deren laufenden

viviäenden und Zinsen vom 2Hsten März l79».

an gerechnet, für ein heiliges Eigenthum des

Herrn , zu erklären , theils durch di»

piomatische und andere Schritte unablässig

dafür zu sorgen : daß die ge sammle neue

Eidgenossenschaft, als rechtmäßige Besitzerin

aller den ehemaligen Ständen Bern und

Zürich zugehölten Englischen Fonds, auf»

gestellt werde, damit sie dann an Herrn

«inen gültigen 1l«Q5kett abliefern könne, als



wozu sie hiermit und nach dem Buchstaben der

Vermittlung^. Urkunde öffentlich und feyerlich

verpflichtet wirb.

312. (Vide in Betreff der rückständigen Zinsen

und Dividenden von obigen Fonds die in der

General » Rechnung der Liquibazions » Kom«

misjion enthaltene Anmerkung.)

Dritter Abschnitt.

Haben Wir , zu Folge der Natur der Sache und m

Gemäfh'it des Buchstabens und des Geistes derV«»

mittlungs» Urkunde, auf. Abschlag der anerkannten

und annoch ungetilgten Nazionalschuld von 3,767.03«..

Frt. 3. Btz., 7. Rp., die nachbenannten wirklich liqui.

den Hülfsqucllen aufgefunden , und als solche den

Staatsgläubigern an Zahlung angewiesen, nämlich:



4.AnrückständigenAbgabenallerArt,anbezogenenZinsen,Rückerffat«Z5

tungvon»adasterkostenundandern,denbetreffendenKantons.Regierungen

überlassenenGegenständenu.s.».,als:denKantonen

3lp. . - 6 6 4 6 3 2 l < 6

V«.

l4,330^

8 - 7 2 4 4 6 » 6 «-

Franken.
2,3«4 .,366 2.,144 66,<8N 21,663 7,0.6

O,,03

7,0O "4,6.6

0,>«

14,03/

saußerRhoden.......

^

.'

.

AargaumitBaden...

,

-

Schafhausen.....

Schwytz,...,

Solothnrn....

St.Gallen....

^

Appenzell^»^Rhode«

Basel...

BernmitOberland

Freyburg....

Glarus.... Luzern'.



Tessin.,..'....

Thurgau....

Utiterwalden(ObundNiddemWald)

llty.»»>»»»4

Waadt.......

Zug........

Zürich......»

L.AneinzelnenSchuldnerngegendieHekve«

tischeRegierung/sonochunbezahlt:

«.DieBergwerts.Administeazion,laut

Rechnungvom2»«nM«t»o4.

2.DieSall-Administrazion,lautRechnung. 2.GebrüderZentner,vonSolothurn,Saldo

ib«rVtünzrechNunginRappen..̂

Frk.

Franken.Bz.

ll^,332.

Rr

64'0

Uebergetragen

Frl.

l3,002

333
7^,333 4,624

23,6<?

l3?,3?0 H4?,^3.

H 6 - ? « 3 7 6
H

3 ? 5 > - 4 3 ? 4 t
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Uebertrag

^Münzmel^lerUebelin,vonBasel,Saldo

fein«Münzrcchnung...

H.WolfDreyfußundSühne,vonBaden,

lautAbrechnungv,mIuny«04.».»

>Anf^.Partitularei»desKant-Waadt.<

l̂'»»4»,»»»/

9>Auf3.PartikulärendesKant.Bern.)

9,

(I.AninnländischenZinsschriftenfürGelder welcheseitderRevoluzlondurchdieHelveil

scheRegierungangellehenworden:

>Auf».PartitularendesKant.St.Gallen

2)

/

l,728

?3,»28 489 1,634

l/904

800

5«l7,ä91

H6?

3«^l
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4.)>Aufs.PartikularendeöKant.Untertvaldcn

^

)

'

'

<

-

e.Aufeinem'PartitulardeöKantonsFreyburg.

v.AnSchuldtitelnaufdasAusland,(aus.
scrdenjenigen,welcheinderGeneral.Rech.

MlngderLiqul.dazions>Kommisstonenthalten

jind):

AufdenKantonSchafhausen,fürdenBetragseiner «uswälligenSchuldtittl,welchedemselben«onderLi» quidazions.Kommission,gegenVerschreibungen,überlassen

wurdcn,«m.......

Zusammen

. » - >

6,000 H,N0l) ä.ooo «60

.i!
>.

Frl.
Frk.

HH336

70,000

6?l,72?
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Vierter Abschnitt.

Haben Wir festgesetzt und beschlossen: da die im drit,

ten Abschnitte verzeichneten Hülfsqucllcn von 67»,72?'

Franken 7 Batzen, 8 Rappen, laut Abrechnung Mit

den Jantonen , und laut andern Titeln, die den

Kantonen einzuhandigen , als vorhandenes und 6izpo.

mbl« Helvetisches Vermögen anzusehen sind ; so sol.

len binnen drey Monaten, von Ausfertigung dieser

Urkunde angerechnet, jedem Staats. Gläubiger sieben»

zehen vom Hundert seiner anerkannten Ausorderun«

gen ausbezahlt uud entrichtet werden, und zwar nach

den in den Handen der Regierungen liegenden Kan»

tonal. und Nachtrags. Tabelleu (laut erstem Ab»

schnitt):

Franten Bz.Zlv-

Appenzell außer Rhoden, «m seine

anerkannten Staatsgläubigel ,

die Summe von . . s<?9Z 6

Appenzell inerR. iäem . . ,M, e

Argau iäem .

Basel iäem »,

Bern . , . iäem .

Freyburg . iäem .

Glarus . iäem »

Graubündten iäem .

Uebergetragen , «

5,?3Z

47,^02

37,6^

78,028

46,88?

«0,294

222

Flt. 227,81^ H



<t?

Ucbertrag »

tuzern . , iäem .

SchaffhaustN iclem .

Schwytz . . iäem ,

Solothurn »6em »

St. Gallen . iä««n .

T essin . . iäem .

Thurgau iäem .

Unterwalden . iclem .

Ury . . iäem .

Waadt .' . iäem »

Zug . iäem »

Zürich iäem .

Die Rep. Wallis iäem .

»

Franlen

227 814

Rp.

8

^H,6or 6 8

lg,224 4 2

»0,262 2 1

24,687 4 8

33,8?^ 8 -

24,874 5 8

4v,87l 6 6

9,t30 5 7

6,36H 4 2

8HHHH 8 2

l2,H06 7 «

^
«6,6,2 5 3

5,2l2 7 5

Frk. 628,696 6 2
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FünfterAbschnitt.

HabenWirfestgesetztundverordnet:zuTilgungundEntrichtungdervorstehendensiebenze,
ytnvomHundertfürjedeanerkannteAnforderungderKantonal,undNachtrags»Tabe'en,

so'endiehohenKantons.RegierungendieerforderlichenSummenaufnachstehendeArtund zuFolgenachstehendenAnweisungenbeziehenundbinnendreyMonatenvonheutean,unter

tieinihrenKantons»undNachtrags.Tabe'enverzeichnetenStaats.Glaubigervertheilcn, damitkeinerderselbenzukurzkomme,undkeinervordenübrigenausbegünstigetwerde,

sozwar,daßangewiesenseyen:

FrankenBz.Re.

AppenzellanßerRhode»,

aufseinerückständigenAbgaben,für.5,<.2,733

AppenzellinnerRhode«,,>

aufftinerückständigenAbgaben,für.....,'l/t8ll.lj
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Ucbertrag<

Zürich,

,.aufseinenAbgaben.Rückstand.i

l>.aufWolfDreysußundSöhne.

«.aufdenRückstanddesKantonsArgau

6.aufdieBergwerks»Administration.

e.aufSchaffhausen....

l.aufdieSalz,KassavonBern.

DieRepublikWallis,

aufdi«Salz«KassavonLuzern.

Zusammen

V»M
9 9 2 3

9 H 7 3

Franken. 246,869
86,6l2 H-l2

63L695

FrankenBz.Rv 7 - < 4 - ?

..Frt.

»

«

»
3 - H 9 l 6

-,6-

<o,..oo »0998 l2,62Ä 2,4»9

.-- .

.

-
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Sechster Abschnitt.

Da, nach Entrichtung der obbestimmten <?. Prozent»

an die Ansorderungen jedes einzelnen Staalsgläubl»

gers, die Salz »Kassen von Bern und Luzern der

Nazwn annoch die Summe von <«,o32. Franken ,

4. Bayen , H. Rappen , hcrauszubezahlen haben ,

und ausserdem noch drey Schuldtitel auf Partituia«

ren des Kantons Unterwalden von zusammen «H.uua.

Frauken, über welche nicht verfügt ist, übcig biet»

den ; so haben Wir deschlossin und veroldmt : die

Anweisungen auf erwähnte Summen der drey

Schuldtitel von <5000. Franken, ncbst dem Kassen»

Saldo der Liquidazions » Kommission , sollen bcy

Seiner Erzellenz 'dem Herrn Landam»

mann der Schweiz niederlegt bleiben, und für

einstweilen zur Sicherheit dienen, daß, wenn unter

den im dritten Abschnitt I.ir. L. und lü. verzeichne»

len Schuldnern der Helvetischen Regierung, die da«

selbst als Uyuiä angenommen sind, einige Jrrthümer

oder Nan.V^Ieul« sich vorfänden, solche durch ober«

wähnte Summen gedeckt und vergütet werden, mit»

hin die Hohen Regierungen der betreffenden Kantone

der Verpflichtung zur Zahlung der !?. Prozente an

ihre Kantons » Scaatsgläubiger ein volles Genüg«

leisten können.

Siebenter Abschnitt.

Weil bey dieser Mcißregel, von heute an in drey

Monaten, die ganze, anerkannte und uubtlechltt Na»



zional' Schuld sich nur noch auf 3, t< 8,33,6 kranke»,

^Rappen, sage: Drey Milionen ein Hundert un>

achtzchen Tausend, drey Hundert sechs und dreysi,

Schweizer,Franken, vier Ravpen belausen wird , «n>

anch diese, nach der Vorschrift der Vermittlungs»

Ultunde, entweder bezahlt oder auf einen Fond ange»

wiesen , oder nypotKelciert werden muß ; so haben

Wir sestgesetzt und verordnet:

4. Die volle Bezahlung dieser annoch ungetilgten

Nazional . Schuld soll nicht eher gesordert

werden können , als drey Monate nach dem

Frieden zwischen Frankreich und England,

und auch dann nur, wann Seine Erzel»

lenz der Herr Landammann die Ancr»

tennung der neuen Bunbeigenossenschaft der

Schweiz durch Großbrittanien bewirken und

somit über die der Nazion anycim gefallenen

Englischen Fonds schalten und wallen k.mn.

L. Eine theilweise Zahlung hingegen »oll Statt

sinden, sobald durch diplomatische und andere

Bemühungen oder durch Negoziazion, die

Ansorderungen in England, so wie die übri»

gen nachstehend unter I.it. v. verzcichnelen

Ansorderungen auf das Ausland anerkannt

und entweder ganz oder zum Theil eingclößt

oder versilbert worden sind.

6. Jnzwischen soll vom lsten Brachmonat l?a4.

an, jedem Gläubiger für seine anerkannte An»

 



forderung jährlich ein Zins zu 4. Prozents

gutgeschrieben u,d ihm dessen Betrag, bey der

gänzlichen Abrechnung , vergütet und bezahlt

werden; jedoch so: daß die ihm, laut vierte^

Abschnitte, bezahlten <?. Prozente» dem Kapital

abzuschreiben, und die Zins« nur vom Saldo

nachzutragen sind.

v Zur Sicherheit und Hypothek für Kapital und

Zinse sollen den Staatsgläubigern dienen und

Ky Seiner Exzellenz dem Herrn

Landamman nederSchweiz, zu Handen

der Hohen Regierungen und der betreffenden, an,

erkannten Staatsgläubige,r hinterlegt werden:

«. Die Schriften , Titel und I^nzfert für die

vom ehemaligen Stand Bern herrührenden,

noch übrigen

Pfund Sterl. 48,Z«g ,6,8 Alter Süd.

see» Annuitäten. .,

» . , 99,o?8 » — . — Neuer Süd.

ste- Annuitäten.

- - . 7H,^99, ^o , 2 Bank. An,

nuitaten. . 2 ,

Pfund Sterl. 222,960 . ,6 . io zusammen.

2. Die Schrjften, Titel und 7r2n«felt für die

vom ehemaligen Stand Zürich herrührenden

Pfund Sterl. 53,^00 Südsee. An.

, - unitäten. , .^. " " > '

,.,^



Z3

Z. Die Zins« von votbenannten vom ehemalt,

gen Stand Bern herrührenden Englischen

Fonds, und zwar von M<rz l?ö«. bis Juny

<«o4. , die, nach der Erklärung des Hauses

6. 1. Van weck K K,mp. in London, theils

in seine« Händen liegen, thlils von der Bank

und Süd»« -Kompagnie zurückbehalien wor«

den, macht von Pfund Stell 222,9^0 ,16«

«0. zu s. Prozente für 6. Jahre (ausser den

Zinsen bis zur Versilberung) d« Summe von

Pfund Sterl. 4o,<32. 8 . —

< Die Zinse von den vom Stand Zürich her.

rührenden Pfund Sterlin 55500 » — » —

vom März l?3«. bis Juno <«o4., zu 3

Prozente für 6. Jahr« (außer den Zinsen bis

zur Versilberung) die Summe von

Pfund Sterl. 3,630 . — , —

F. Zwcy Schuldtitel, zu Gunsten des ehemaligen

Siandes Bern, auf Karl II , Pfalzgraf vom

Rhein, Herzog von Bayern, Jülich, Eleven tc.

von Fl. 4oo,ooo.— in einer Obligazion

vom «sten August «77.7.

« — 253,000 , — in einer 6ito . . ^

vom Zollen May l77«.

« Fl. 050,000.— I.ouiz.ä'ol z» Fl. tl>.

macht Schwlwähr. «^><io,ooo . —

 



Ferners:

Rückständige Zinse von obigem Kapital vom

25«en Februar t?vo. bis dahin <8o4 , macht

<4. Zinse zu ^i. Prozente Schweizer . Wäh.

rung .... Frt. H82^ao.—

e. Ein Schuldtitel , zu Gunsten des ehemaligen

Standes Bern, auf Ludwig Fürst von N^is»

sau, Graf von Saarbrücken und Saarw r.

den, Herr von Lahr « annoch von Flo.

rin 8H,0U0, I.oui5.ä'c>r 2 Fl. l,. — in einer

ursprünglich haltenden Obliaazion von Flo.

rin 200,000,— vom <llen Dezember t7?o,

welche zu Hl. ll. gegen <6. Schweizer > Fran.

len berechnet, betragen Frl. 122,636.3.—

F er n e r s :

Rückständige Zinse von obigem restierenden

Kapital vom lsten Jnny <?32. an bis l»oH.

macht ,2. Zinse zu 4. ,/2. Prozente Fran.

len 66,763 , e , — .

?. Zwey Partizipazions.Scheine vom Kaiserlich,

Königlichen Anlehen in Wien herrührend,

zu Gunsten des ehemaligen Standes Zu,

rich , von

Fl. 25,000 mit Nro. «6 bezeichnet, von,

süllen März l?«9.



ül>

Fl. 25000 mit Nro t 7. bezeichnet, vom

26sten März <7«9,

Fl. HO,uoo, I.uui8cl'c>l » <«. Florin, macht

Schweizer. Währung Frl. 80,no»

nel'st den rückständigen

Zinsen vom 3 « sten De»

zember l798. bis 3lste»

Dezember l«oo.

macht für 2. Jahre 2 4.

,/2. Prozente . Frl. 7,2oo.

«. Zwey Schuldtitel auf die Reichsstadt Nürn»

birg, zu Gunsten des ehemaligen Standes

Bern, von

«2,Hoa Konoenzions. Thalern in einer Obliga»

zion vom isten November l776.

< z,Hoo » » » in einer äiro . .

vom <5ten November <??S.

2H,l»oo Konoenzions. Thalern, nebst den rück»

ständigen Zinsen.

9. Fünf Schuldtitel auf die Stadt Linda« , zu

Gunsten des ehemaligen Standes Zürich, von

H.UOO 8peciez. Thalern 6. 6. 3»sten Dezember

!693., die Zinse zu 5. Prozento.

e,ooo . » . ll. 6. lstfl,Iuny<703,

die Zinse zu 3. Prozent».

4,000 » » . 6. ä. 3 lsten Dezember

«702, die Zinse zu 3. </2 Prozente.



(N8. Hiervon gehörten 2,ooo8pe.

ci^.Thaler dem ehemaligen Stand

Bern. )

Fl. 4,ooo, der Fed. Thlr. zu 2 ss. 6 btz., «l. 6.

zollen November l?4l, Zinse zu

3 </2 Prozente.

Fl.^uao , . . , , 6. s.

Zollen Mär, ,?4H, Zinse zu 3. </2.

Prozente.

Die Zinse rückstandig vom

3lsen Dezember < 799. an.

10. Ein« Obligazion auf einen Partikular von

Stockach, ,n Gunsten des ehemaligen Standes

Zürich, ä. 6. igten Iuny ^?96. von 200. Karo,

lins, nM rückständigen Zinsen von ,?9H. an.

«l. Endlich die vom Jahie «8o4 an laufenden

x Zinsen aller obigen, um« Nro. l. bis lo. ver»

zeichneten Schuldschriften.

Achter Abschnitt.

Finden Wir, daß zwar mit den Staatsalaubiaern

zu wünschen gewesn wäre, die Versilberung der im

vorgehenden Abschnitte spezisizierten Schuldtitel hätte

sogleich Statt sinden und deren Verthetlung unmittel»

bar geschehen können; allein da in England in den«

den eove^no^, der Bank sowohl als der Südsee«

Kompignie, und das Haus Van Aeclt und comp,

in London die Schuld zwar anerkennen, aber durch



X

einen Svruch des Lordkanzlers bevollmächtiget sevn

wollen, um die englischen Fonds und Jnteressen

nicht den alten Eigenthümern , sondern den neuen

Ansprechern, ohne Gefahr , auszahlen zu dürsen ,— da

dieser Spruch höchst wahrscheinlich nur unter dem

Beding, daß die neue Eidgenossenschaft durch Eng,

land als Staat anerkennt seye, günstig ausfallen

kann, — da die Unterhandlungen zu dieser Anerken

nung von seiner' Erzcllenz dem Herrn Landammann ,

Rahmens der Schweiz , geschehen müssen, —da über

dicsi die Vermitüungs. Urkunde bey allem Dringen

auf Bezahlung dennoch gestattet, daß die Staats,

gläubiger auf FondF und Hypothek angewiesen wer»

den mögen; so haben Wir der Präsident und

die Ben sitzer der Liquidazions,Kommission

sestgesetzt u d verordnet:

2.) Die im siebenten Abschnitte benannten Schuld«

titel, Schriften und Iranzfeit sollen mit Vor»

wissen und Gewährleistung der Hohen Kan

tonsregierungen bey Sr. Exzellenz dem Herren

> Landammann der Schweiz niedergelegt wer«

den , und unter seiner Verwahrung allen

Staatsgläubigern als Unterpfand und Sicher»

heit ihrer Ansorderungen dienen.

b.) Seine Erzcllenz den Herrn Landammann und

die Kantons « Regierungen aufzusordern nnd zu

verpflichten, was in ihren Kräften liegt, zu

thun, damit die neue Bundesgenossenschaft

der Schweiz als rechtmäßige und schaltende
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Eigentümerin jener Schnldtitel anerkennt und,

als solche, zu deren Versilberung, fähig eillärt

werde.

c.) Wenn dieses bewirket ist (sey es nun vor oder

nach dem Frieden zwischen Frankreich und

England ); so sollen Seine Elzellenz der Herr

Landammann und tie Hohen Kantons» Ne»

gierungen gehalten seyn : von den eingegange»

nen Geldern jedem Kantone soviel zufliessen zu

lassen, als derselbe, »ur völligen Befriedigung

seiner anerkannten Staatsgläubiger, bedarf,

und sollen diese Gelder also unter keinem Vor»

wande zu andern Zwecken verwendet werden

können.

Neunter Abschnitt.

Aa aber, auf den Fall einer Versilberung, der Betrag

det oft erwähnten Schuldtitel auf das Ausland, nebst

deren Zinsen, auch w nn dieselben nach dem niedrig»

sten Kours berechnet werden, mehr abwersen muß, als

zu Tilgung der ganzen Nazionalschuld ersorderlich ist;

so haben Wir festgesetzt und beschlossen :

X. Es soll der daher entstehende Ueberschuß, nach

Jnhalt des 6ten §. des Uns betreffenden Titels

der Vermittlung^ . Urkunde, verhältnißmäßig

wieder unter diejenigen Kantone oerlheilt wer»

den , von welchen die Schuldtitel aufs Aus»

land herrührten, und zwar nach Maßgabe des

wahren Werths derjenigen Summen, welche

dieselben für jeden Kamon Heils abgeworfen



haben , theils noch abwersen werden ; jedoch

wohl verstanden: daß hierben auch die Zinse zu

vier Prozent von den gelieserten Summen,

vom Augenblick an , wo die schuldtitel ver«

silbert sind, bis zur General. Abrechnung mit

in Anschlag gebracht werden sollen.

Dieses Verhaltniß ist solgendes ;

<. Für die Rantone Vern , Aaryau und

waadt zusammen, der reine Ertrag der laut VII.

Abschnitt abgelieferten

2.) Pfund Sterlin 222,960»<6. <0. Bank» und

Südsee. Annuitäten, nebst den rückständigen

Zinsen seit März <?38. angerechnet.

l,.) Von Fl. 650,000 in zwey Obliqazionen auf

den Pfalzorasen vom Rhein lt., nebst rückstän,

digen Zinsen seit, dem 25sten Februar l7so.

angerechnet.

^ ,-

e.) Von Fl. 86,000. in einer Obligazion auf den

Fürst von Nassau . Saarbrücken , nebst den

rückständigen Zinsen vom nm Juny N92. an»

gerechl«t. ^

6.) Von 2H,ono. Konvenzions' Thalern, in zwey

SchuMiteln auf die Reichsstadt Nürnberg,

nebst den rückständigen Zinsen.

e.) Von 2,000. Spezies . Thalern , in einer Obli»

gazton auf die Stadt Lindau, zu Gunsten

des Standes Bern und Zürichs nebst den

rück« .'
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rückständigen Zinsen seit dem «stm Dezem«

der i733. angerechnet.

2.) Für den Ranson Zürich,

der reine Ertrag der, laut VII. Abschnitt, abgelieferten

».) Pfund Sterlin «,500. Süds«. Annuitäten/

nebst rückständigen Zinsen seit März »73«. an«

gerechnet.

b.) Fl. Ho.uoo. in zwey Partizipazion« . Scheinen

vom Kaiser!. Königs. Anlehen in Wien , nebst

den rückständigen Zinsen, vom 2l«m Dezem»

der l79». bis zum Slften Dezember l»0«. und

vom Iuly l«o4. angerechnet.

^ in fünf Schuldtiteln

«.) z,ooo. Sveztts.Thal«. ^,f^ Stade Lindau,

. fl. ,0,000.. Fever. Thaler > nebst den rückständi-l«

.»^.^ l Zinsen v. 31. Dezmbr.

zu-.si. 6..btz. ^^ ««gerechnet.

«l.) Karolins 200, in einer Obligation auf einen

Partikular von Stockach , nebst rückständigen

Zinsen, vom l4tm Iuny i735. angerechnet.

Ferners:

Der Ertrag der wirklich versilberten

«.) <9o,ooo. I.I« fuvll Vilnco i« jwty Partizip«!»

zions. Scheinen «m König!. Dänischen Ant«»

IV. Bd. E



'«6

hen in Genua, welche, kaut Rechnung der Li»

quibalions « Kommission, abgeworsen haben,

die Summe von . . , Schweizer«

3 Wäyrung Fr.,F9,H0i,. . 7 . 3.

k.) Fl. 12,700. in t2. Wiener. Banko« Obligazio«

nen, welche versilbere und, laut Rechnung ocr

Liquidazions > KommiMn, abgeworsen haben ,

die Summe von . . Fr. n»92i..4.«.

g) Betrag der von dem Kanton Zürich seit dem

loten März 1803. bezogenen und demselben an«

gerechneten Zinsen von odigen Schuldtiteln,

welche betragen . . . Fr. 10,330.

3. Für den Rantsn Freyburg,

>t« reine Ertrag der von demselben abgelieserten und,

kaut Rechnung der Llquioaiwls» Kommission , ver»

silberten

,.) Fl. 30,000. in drey Wiener »Banlo,Obligauo»

nen, welche abgeworsen haben Fr. 28,160. 3^.

b.) Die vom Kanton Freyburg bezogenen und dem.

selben angerechneten Zinse von obigen Obliga

tionen , welche betragen ' . Fr. s,262. . ? . H.

4.) Für den Ranton Schafhansen,

tz« Betrag seiner verschiede, en Schuldtitel aus da«

- . Ausland, welch«, laut Ueoereintunfc , demselben

von der L'Ouidaiions » Kvmw'lsion Men Vtr»

 



schrelbung abgetreten wurden, um die Summe

von Schweizer «Währung . . Fr. 70,ooo.

' V. Weil jedoch de jenige Antheil des Ueberschusses,

der von obbenannten Schuldtiteln auf das

Ausland herrühren möchte, und die Kantone

Bern, Waadt und Aargau betrifft, nur dann

zu gleichen Theilen unter dieselben vertheilt

werden soll, wenn vorher die Aussteurung der

Städte gesichert und die Nazional » Schuld

bezahlt ist, die Aussteurung Berns aber ganz

auf dem dießmaligen Kanton Bern haftet; so

hat die Liquibazionö» Kommission, in Bcstä«

ligung ihres, in Bezug auf diesen Gegenstand,

genommenen Beschlusses vom Hosten May «uoH ,

durchs gegenwärtige Urkunde erkennt : ,, Von

^ «dem die Kantone Bern, Aarsau und

„Waadt betreffenden Antheil an dem Ue«

Überschuß auf den ausländischen Schuldtiteln

»soll der dießmalige Kanton Bern zu einer

: ,, Entschädigung ein Kapital von Fr. 380,ooo.

^ » voraus zu beziehen , und erst dann mit den

»Kantonen Waadt und Aargau zu glei»

»chen Theilen einzutreten haben"

Zehen ter Abschnitt.

Weil vey aller Unwahrscheinlichkeit es dennoch nicht

schlechterdings unmöglich ist, daß die Schuldtitel auf

t»aö Ausland unter ihren Werth herabfallen und

solglich!, zu Tagung der Nazional > Schuld und deren

Zinsen, nicht mehr hinreichen möchte!»; weil sogar der

G2



b, -----

«och unwahrscheinlichere Fall eintreten konnte, doss

ftne Schuldtitil für die Schweiz durchaus allen

Werth verlieren und zur Nulle werden dürften , als»

vorausgesehen und dagegen gesorgt werden soll ; weil

auf den einen oder andern Fall hin die Vermitt»

lungs » Urkunde in dem die Schulden. Liquidazion be»

treffenden Titel z. 5. bestimmt und klar verordnet :

daß dannzumal die noch übrigen unbeweglichen Güter

der Kantone den Staatsgläubigern zum Unterpfand

der Bezahlung dienen sollen ; weil durch die förmli»

chen Urkunden dtefe Güter nur unter dem deutlichen

Vorbehalt einer solchen allfälligen Verpfändung den

betreffenden Kantonen als Eigenthum sind zugesichert

worden; st haben Wir der Präsident und die Bey»

sitz« der Liquidazions « Kommission ferners festgesetzt

und verordnet :

4. Wenn drey Monate nach dem Frieden zwi»

schen Frankreich und England «wiesen wäre :

daß die Schuldtitel auf das Ausland entweder

gar keinen Werth oder doch einen geringer«

hätten, als zu Tilgung des annoch unbezahlten

Theils der Nazionalschuld ersorderlich ist; ss

sollen die noch vorhandenen , unbeweglichen

Nazionalgüter der Kantone an die Stelle jene«

Schuldlitel treten, den Staatsgläubigern all

heiliges Unterpfand angewiesen seyn, und im

Laufe von drey Jahren nach geschlossenem

Frieden, entweder so veräussert werden, daß

aus deren Erlös die Nazionalschuld, nebst Zin«



ftn, in drey terminen und d«, gleichen 3ah>

lungen «öllig getilgt , oder aber von der Ver«

Pfändung nur so zu befreyen seyen, baß dev

Kanton, der die seinigen behalten will, den

ihn betieffenden Antheil in dreymalen und in

den drey gemeldten Jahren da« auszahl« und

entrichte.

V. Da bey dieser Verpfändung , Veräusserung

oder Lösung der unbeweglichen Kantonal. Gü«

ter, laut Vorschrift der Vermittlungs. Urfunde,

zu berechnen ist , wie viel derselben jede«

betreffenden Kanton am lo«m März <«o3.

und nach der Auösteurung de« Städte noch

übrig blieben; da , ungeachtet diese Berechnung,

wegen der meistens unvollständigen Verzeich,

nisse , zwar sehr mühesam und schwierig war ,

es dennoch den Nachsorschungen der Liquida«

zions. Kommission gelungen ist, hierüber und

zur Festsetzung des Verhältnisses, welches die

Vermittlungs »Urkunde zum Maßstab annimmt,

die nöthigen Kenntnisse an die Hand zu brln,

gen , und nach den eingegangenen Angaben ,

über die noch vorhandenen Nazional» ober

nun Kantonal . Güter , sich solgender Bestand

und Werch vorsindet, nämlich:



l

tmKantonAppenzell,nichts.....»^̂«,

«.Argau,.-..-..für>...-^

«<Basel,«rpfändtt.,......

«»Bern,.....».».<

<<Freybürg,durchdieDivtazisnderStadtaufgegangen

Glarus,AlvundWerdenberg....".

Graubündten,verpfändet......

Luzern,mitHeydegg.....<̂

St.Gallen,vhnedieKloster«Güter..»»

Schafhausen,verkauft....»»

Schwyz/nich-...<,...,

Solothnrn,.......f

Tessin,einige.alteSchlösser<....̂

Tl>urgau,nichts.<..«»»

Unterwalden,nichts<>......

Ury,GüterimLiviner.Thal.....

Wandt,Salzbergwertundeinig«unveräusserteGüter'

Zug,nichts.,.,.,'».

» »
.
» » » »

«p. - >
'-

-
'. .»

- »

s«.
- ^ -

,-
» .- - -

Flinken. «00,000
l^ooooo

60,009 ,0,000 120,000

^»

^

lHO000

2.000 l,OO,0O

-»

—



<mKantonZürich,GüterinundausserdemKanton'.

,»Wallis,seineGüterwurdenihmbeyderSchulden»

Liquidazionangerechnet,

<<6oo,aoo>l.

EosollenbeoeinemtheilwelsenoderaanzenVerlustderSchuldtltelaufdasAusland' undaufjedesmangelndeTausendSchweizer»Frankenbeyzutragenundalldie

Staatsgläublqerzuentrichtenhaben:

«.derKantonAargau,hundertsiebenundvierzigFr. z.,.Bern,zweyHundertfünfundfiebenzig—

z.»,Glarus,eilf—...

<.,.Luzern,achtzehen—...

H.».Solothurn,achtundzwanzig— 0..»St.Gallen,zweyundzwanzig—

7.»«Ury,drey—....

«.,.Waadt,zweyHundertzwey—.

5.,.Zürich,jwe,Hundert»ierundneunzig—

>>oo
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c. Da, nach dem durch die Vermittlung« »Ur«

tunde aufgestellten Verhältniß, die oben ange»

geben« G undlage als richtig angenomme»

werden muß; so sollen die betreffenden Kan«

tone gebunden seyn und bleioen , den Vor«

schriften derselben ein Genüge zu leisten, und

«ach dem ste betreffenden Antheil die Staats,

gläubiger binnen drey Jahren nach dem Frie«

den zwischen England und Frankreich für Ka»

Mal und Zinse zu befriedigen , inzwischen

aber ihre Kantonalgüter als deren heiliges U»,

terpfand zu erklären.

Eilst er Abschnitt.

Zur Sicherheit der Staatsgläubiger, zur Verbind,

lichkeit Sv. Exzellenz des Herrn Landau«,

manns, der Hohen Tagsatzung und der XIX.

Kantone der Schweiz, so wie zur Rechtser»

tigung der Schweizerischen Liquidazions«

Kommission, soll diese Urkunde von dem Präst,

Vent und den Beysitzern unterschrieben , mit deren.

Siegel bekräftiget, ein Original Sr. Exzellenz

dem Herrn Landammanne, eines einem jeden

der XIX. Kantone, »eines der Republik Wallis/

eines Sr. Majestät dem Kaiser der Fran»

losen durch den Kanal seines Groß . Bothschafters

in der Schweiz mitgetheilt, den Staatsgläubigern

aber durch den Druck bekannt gemacht werden.



««geben in Freyburg in Uechtlanb den

ersten Wintermonat des ein Tausend acht Hundert

und vierten Jahrs. (Um Novemb. «oö.

Der Präsident der Schweizerischev

Liquibaztons, Kommission,

I. R. Sulz er.

Der Beysitzer derselben,

2tamy.

Lorenz Mapr.

H. Stapfer.

Crud.

3m Nahmen der Liquidazions. Kommissen,

»lb. Fegeli, Oberschreiber.
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i e b e n t e r T i t e t.

Bürgerliches Gesetzbuch.

Erster Abschnitt.

Von den Rechten der Personen.

Erst«« Kapitel.

Vom Genuß und der Entziehung der bür

gerlichen Rechte.

Gesetz ,

V»m 28<lm Cbrifimonat, l?95, H« Heumsnat, t«c>l.

und l»ten Uprill, «10.

Ueber die Bestimmung des bürgerlichen Zustandcs

und des Genusses der Orlhsbürgerrechte für

unehelich geborne Kinder.

§. l.

Dem Stand eines ausser der Eh« ezebornen Kin

des hängt gar kein Schandfleck an.

§. 2.

Solche unehelichen Kinder geniessen , ohne Au«,

«ahme, alle bürgerlichen und politischen Rechte, die

jedem andern Bürger zukommen.



' <^t< konneu bähir sich verheitalhe« i«nß ein Ma,

ckent" machen, ohne «ine besondere Erlaubniß daznl

erhalten zu haben. ' ' ' l

Eben so sind sie fähig, alles, was ihnen dnkch

Testament, -Csdizill oder irgend <ine andere Schan»

lung gegeben wird, anzunchmen. '

. 5., H>. , ." ,,,,

. Es ist den Acltern der ausser der Ehe aebornen

Kinder erlaubt: ihnen durch Testament» ß d^ill ,

oder jede andere Schankung denjenigen Theil shrcs

Vermögens zu überlassen, über welchen der Testator,

nach den Gesetzen, zu Gunsten der Unehlichen, verfügen

kann.

Jedes uneheliche,, Kind genießt die Ortsbürger«

rechte seines Vaters , und es soll hierinn durchaus ,

wie jedes andere Ortsbürgerkmd angesehen, und be«

handelt werden.

, ' ' ,5 7. -

Jst der Vater eines unehelichen Kindes nicht

rechtlich bekannt ; so soll es das Ortsbürgerrecht

seiner Mutter, gleich den ehelichen Orlsdürgerkindcrn ,

zu genl'essen haben. -

z. 8. ^- . ,- ^

Durch gegenwärtige Bestimmung ist ausdrücklich

jedes ihr zuwider verfügende Gesetz oder Gewohnheit

aufgehoben.



§. 3.

«« «eilt Nichte bestoweniger ausdrücklich erklärt:

daß die nachsolgende Heirath zwischen den Aelter»

der vor der Ehe gebornen Kinder, denselben alle

«echte einräumt > welche dm gesetzlichen Kinde»

zustehen.

Gesetz,

«m 28««« Wlltt««onat, t?5«.

Bestimmung der von dem Verlust des Bür,

gerrechts herrührenden Folgen.

Die pure und einfache Strafe des Bürgerrecht«»

Verlustes zieht diejenige des Verlustes de« Theilnahme

«n Gemeindegütern nicht nach sich.

z 2.

Die pure und einfache Strafe der Einstellung

de« Bürgerrecht« zieht «den so wenig die Einstellung

der Theilnahme an Gemetndegütern nach sich, in so

fern der Genuß derselben, laut den, in jeder Ge»

meinde bestehenden Gesetzen , sich mit der Abwesenheit

desjenigen, der ein Recht auf sie hat, füglich verei.

«igen läßt.
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G e s e t z ,

»om 26st«n Avrill, ^8<z6.

Anordnend die Art der Stellung und Er

nährung der Vaterschaftsllagen , und

festsetzend die Strafen der dießsälligen

Fehlbaren.

wir Schultheiß, Kleinen. Große Räthe

de« Kantons Luzern;

Derordnen:

. z. t.

^ede unehtliche Schwangerschaft soll von der betref»

senden Geschwächten , wo möglich , inner der Zeil

von sechs Monaten, vom Anfange ihrer Schwanger«

schaft angerechnet, der betreffenden Stelle angezeigt

werden, die hierbey jedoch auf eine solche Person,

die eines früherhin. unbescholtenen Lebenswandels wäre,

besondere Rücksicht zu nehmen hat.

§. 2.

Zu der Geburt eines unehelichen Kindes, dessen

Vaterschastsklage angestritten wird, soll, wo mög«

lich, «ine geschworne Hebamme und ein Ortsbeam»

ter, nebst einem unpariheyischen , redlichen Mann zu»

gezogen und die Geschwangerte vor, in und nach

der Geburt des Kindes, ohne zwar anburch derselben

Geburtsschmerzen zu verlängern, um die deutliche

Angabt seines Vaters befragt »erden.



5st

Wer eine Weibsperson schwängert , soll ihr l'. </5.

Frl. (zehen Gulden ) bezahlen ; die Geschwängerte

«b« dagegen gehalten seyn : das Kind ein halbes Iayr

kang, auf ihre eigenen Kosten, zu unterhalten.

z. ^. , ,' "

Jeder, der einer Vaterschaft beschuldigt wirb,

.soll: falls dicse auf ihn erwiesen worden ist, nach

Maßstabe seiner Vermögensumstände, mit einer Geld«

büße von sechszehen bis hundert Schweizcrfranken ,

im Falle eines einfachen Ehebruches aber oder eines

wiederholten Vergehens erster Art , mit dem doppelt«?,

.Betrag derselben belegt werden.

§. S.

Die Geschwächte verfallt ebenfalls in eine Gel»,

^straft, welche bey'm ersten Fehltritte acht Franken

und, bey Wiederholung desselben, doppelt soviel be«

tragen soll, und die, falls sie «on der Bestraften,

aus Ursache von Arnmth , -nicht geleistet werde»

könnte, dem anerkannten Vater zur Last fällt.

' Ein Drittheil dieser Strasen kömmt der Gemein!)«

p» , in welche das Kind gehört. '

D«, wo der Vater oder die Geschwängerte, aus

Unvermögenheit, die fcstaesetzte Geldbuße nicht bezah.

len können; und eben ft auch da, wo die. letzte«

 

V ^ ^
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sich eines frühern, unsittlichen Lebenswandels schuldig

gemocht hätte , kann der Richter dieselbe in eins,

den Uiuständen angemessene Leibesstrase umwandeln.

Beschluß,

«,m 26ste„ Hcrbstmonat, l806.

Ueber die Vollziehung des Dekrets vom

2östen Aprill t8uo., die Vaterschaftstla-

gen ansehend.

Wir Schultheiß und Kleine Räthe

des Kantons Luzcrn;

Beschliessen:

z. l.

Wenn, weil der Thäter die Vaterschaft läugnet,

der Zustand einer geschwächten Person nicht geheim

gehalten werden kann, indem in einem solchen Falle

die Vaterschaflsklage vor dem betreffenden Rich,

ter erweißlich qemacht werden muß, hat die Ge«

schwächte, in der durch den §, l. des Gesetzes vom

-Hsten Avrill l8o6. bestimmten Zeit, dem Präsidenten

des Gemeindegerichts, wo sich der von ihr ange«

suchte Vater aufhalt, ihre Schwangerschaft und den

Vater zu derselben anzuzeigen, der ihr sodann den

Tag ansetzen wird , an welchem sie den sich der Vater,

schaft Weigernden vor dem Gerichte belangen lann.

'«



, Jst die Geschwächte unvermögend ; so hat ße

eine gleiche Anzeige auch ihrer Gemeindeverwaltung

zu thun, die sonach verpflichtet seyn soll: derselben

«inen Rechtsanwald beyzugeben , um , in ihrem

Nahmen, den angesuchten Vater vor dem Richter

«weißlich zu machen. ^

z 2.

Da, wo aber die Geschwächte vom Thäter hin»

längliche Sicherheit erhalten hat: daß er sich zu ihrer

Schwangerschaft als Vater erkennt, und somit die»

selbe geheim ist; oder' da, wo es sich hoffen läßt:

baß ein solcher Vater auf gütlichem Wege erweißlich

gemacht werden lönne , hat die Geschwächte , ebew

falls inner der durch's Gesetz ausgesetzten Zeit, ihren

Zustand sowohl als den Thäter einem Mitgliede der

Polizcylammer des kleinen Nachts, zu Handen dieser

Kammer, anzuzeigen.

«. 3. .

Jede Behörde und jeder Beamter , es mag in

offenbaren oder geheimen Fällen seyn, welchen

dergleichen Anzeigen geschehen., ist verbunden : der

anzeigenden^ geschwächten Person eine förmliche Zeug»

niß über den Tag einer solchen, durch sie an ihn

gelangten Anzeige auszustellen.

z. 4

Jede Hebamme oder, im Falle der Unmöallchkett,

«ine solche zu erhalten, jede andere, gege«wHltige Per.

son ist, oey schwerer Verantwortung, gehalten: einer



«ehelich Gebäh«nden , zu der fle berufen wird . vor»

erst dai im nächstoorstehenden Artikel verordnete Zeug»

niß abzusordern und, falls dieselbe lern solches beul»

zen würde, und der Vater selbst hierdurch oder recht»

lich noch nicht «weißlich gemacht wäre , den Fall

sogleich einen» Ortsvorgesetzten anzuzeigen der »önach,

mit Zuzug eines unpai-theyischeu , redlichen Mannes,

hier, nach Anleitung des j. 2. des schon benannten

Gesetzes, verfahren wird.

z 5.

Eine Geschwächte , welche die durch das ebener»

wähnte Gesetz anbesohlene Anzeige unterläßt, verfällt,

«dschon sie des Valc i zu ihrem Kinde hinlänglich

versichert wäre, in die doppelle Strafe, welch« ch»

durch das Gesetz zuerkannt wird.

Zweytes Kapitel.

Von der vörmuxdsthaft und den daher fiiessen»

den Rechten und Verbindlichkeit»,.

Wie man WiMven und Waisen, so wie andere

Personen, so dessen bedürfen, unter Vvr«

mundschaft oder Bevogtung setzen soll.

z. i.

33enn Witlwen und Waisen , oder andere Perso«

nen, so vogtbar sind, und eines Vögten bedürfen,

iv. Bd. , 3 .



welche aber anerborne Freund und Verwandte hätten,

soll jedesmal der nächste Freund (Anverwandte), wann

er gut und tauglich daz« wäre, wo nicht, alsdann

abermal je der nächste Freund, so gut und geschickt

dazu wäre, Vogt seyn: dann solange solche Personen

anerborne Freunde haben, soll niemand der Unseri»

gen dazu genöthiget werden» Vogt zu seyn, es wäre

dann Sache : baß jemand dazu erbetben werden

möchte, und er selbst aus eigenem guten Willen

wollt« Vogt seyn, was wohl geschehen mag, und

alsdann «uch Kraft haben soll.

§. 2.

Wenn aber ein frommer (rechtlicher) Mann bey

seinem Leben, da er noch bey guter Vernunft ist,

seinen Kindern einen Vogt erbetben hätte , — er

wäre verwandt oder nicht; — so soll dieses zumvor«

aus Kraft haben: und wenn derselbe solches nicht

gerne und mit Willen thun wollte, soll er «on der

Obrigkeit dazu gewiesen und angehalten werden, ei

wäre bann: daß er solche rechtmäßige Ursachen da»

wider beyzubringen hätte, welche eine Obrigkeit für

genugsamm erkennen würde.

§. 3.

Im Falle aber solche vogtbare Personen bey uns

und den unseren keine anerborne Verwandte hätten,

die solche Vogtcy verwalten könnten, oder sonsten

»on der Verwandtschaft ihnen kein Vogt geordnet

wäre, soll ihnen von den betreffenden Behörden ein

tauglicher Vogt verordnet werden.

'x-



z. 4

Würde der Fall rintreten , daß ein Vogt seinen

Vogt. Personen aus seiner Hinläßtgkeit und eigenem Ver.

schulden «was verwahriosete oder verabfäumte; so soll

als Abtrag und Ersatz dessen geschehen, was man,

nach Beschaffenheit der Sache, recht sinden wird.

Wer immer zu einem Vogt ernannt und ve«,

ordnet wird, der soll vor allen Dingen den Eid, s»

hierum gesetzt lst, schworen: der ooglbaren Personen,

die seiner Bevoatuna anbefohlen sind, getreuer Vogt

zu seyn, auch alles ,hr Out, so sie haben, sowohl

was ihm eingeantwortet und zu versorgen besohlen

worden, als auch, was über lue« oder lange sich wei«

ters ersinden oder erfahren und erfragt werden möchte,

daß ihr Gut scy - — hinter wem es auch wäre,— alles

fürderlich, in Bey/eyn der hierzu gesetzten Behörden

und der Verwandtschaft, ordentlich in Schrift ,z»

verfassen , auch vom daherigen Vcrzeichniß denselben

eine Abschrift zu geben; und dann alle zwcy Jahre

oder so oft er darum aufgesordert wird , denstlbiqen

seinen Vogt . Personen und ihren Verwandten , denen

er dam verkünden (vorladen) soll, vor Gericht seine

ordentliche Rechnung zu geben , und also mit solchem

Gut in aller Treue zu schalten und zu walten, sei«

Bestes und weqests (Möglichstes) zu thun . seinen Vogt«

Peronen Nutzen zu mehren und zu fürdern, und

ihren Schaden zu wenden , und diesem zuvor zu kom«

««n, auch alles mit so gerinzzen Kosten, als imm»

3 »



möglich, auszurichten, als ihm seine Ehre und sein

Eid weißt, alles getreulich und ungefährlich.

5. 6.

Wenn aber solche bevogtete Personen , oder deren

Erben nicht im Lande sind, und es einem Vogte

beschwerlich siele, die Rechnung so lange zu verliehen

(verschieben); so mag derselbe den nächsten Freund

und Erben dazu verkünden (vorladen), und dann behö»

«igen Orts nichts desto weniger seine Rechnung ablegen.

§.7.

Was bevogtete Personen, ohne ihrer Vögte Wissen

und Willen , einkaufen, verkaufen oder anderwärts mit

jemanden handeln würden , soll dasselbe keine Kraft ha»

ben, und die, so sich dawider vergreiffen (handeln) wüv,

den, nach Beschaffenheit der Sache, bestraft werden.

i. ».

Es soll auch kein« Kraft haben: was bevogteten

Personen, Minderjährigen und denen, so noch unter

der Aeltern Gewalt stehen , von Wirthen , Krämern

und andern, wer sie auch seyn, angehenkt (ausl>in«e«<b-n)

und vertraut, oder hingegen denselben abgehandelt

wird, und es sollen diejenigen, so ihnen also ange»

henkl (ausbmgegeben) und vertraut hätten, nach Be»

wondtniß des Fehler« , die bevogle« Person aber

oder Minderjährige oder so unter der Aeltern Gewalt/

die hierin sich verfehlt hätte, für ihren Fehler gestraft

werden, wie ei ein Richter rathsamm erachten wird.

Was aber eine solche Person an die Jhrigen verlve»»

den oder verkaufen würde,'— so maß in dessen Ersah«
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»ung kommt, —sollen diejenigen, die e« also anseno«»

»en, denen/welchen es entwendet worden, nxeber,

ohne «ntgeldniß, zu ersetzen schuldig st,».

l. 9.

Nenn einer, nach der, de» «»laß einer «evog»

lung oder Verrufung, ergangenen Publikazion, zur

Eingabe «llfällig habender Ansprache auf die beoog,

tele oder vertufene Versen bis auf einen bestimmten

Termin, diese behörigen Ort« einzugeben gesäumt

hat, soll ihm für dieselbe kein Recht mehr gehalten wer»

den, «s wäre dann Sache: daß de» »vsprecher dt«

zur Zeit nicht gethane Eingabe seiner ««sprache aus

genngsammen Gründen rechtfertigen könnte.

II.

Vo»t der für Weibspersonen beschränkten Aus

übung der bürgerlichen Rechte in gerichtli

chen und außergerichtlichen Rechtsgeschäften»

Es soll gesetzt styn , und ernstlich darauf gehalten

werden : wenn eine Weibsperson etwas vor Rath oder

vor Gericht, desgleichen auch in Auflichtung der

Gülten, sinsatzungen ; in Ausstellung von Handfchrif»

ten, Verbürgungen, auch in Käufen und Verläufen,

so wie in andern Handlungen um liegendes Gut zl,

thun und zu handeln hätte, oder ützit («»»««) v«»

sprechen wollte, das soll, noch mag einige Kraft nicht

haben, es geschähe dann mit Hilf und Zlalh ihre«

gesetzlichen Beystandes ob« Voglen.

^



Ei mag aber «ine Weibsperson, wenn sie sonst

zuvor nicht b.voqtet gewesen wäre ,, solchen Voqt

ober Bc«M,'d, wenn solcher Handel, zu weichen»

«r aliein bestellt worden wäre, seine Richigteit habe»

wird, alsdann niner Beyständerey wohl wederun»

«ntlassn. derselbe auch, wenn er nicht selbst wlll,

«cht weiter dazu verbunden seyn.

III.

Von der beschränkten Ausübung der bürger

lichen Rechte in Rechtsgeschäften für Kin

der , die unter väterlicher oder vormund-

schastlicher Gewalt stehen.

lanqe dies lben unter ihrer Aeltern ober ihrer ordent»

lichen Vö U< Gewalt stehen , etwas zu kausen geben

vder leihen würde , zuvor und ehe sii der Vater aus,

gewiesen und ausgesteurt , oder so lange die Kind«

nichts von ihrem «iaenen Gut in ihrer Gcwalt haben,

vnd Besitzung hätten, der soll das, so er dergleichen

Versonen geliehen oder verkauft halte, verloren haben.

Man soll auch niemand darum richten, noch ein«,

ges Recht darüber ergehen lassen.

z 2.

Also auch, wenn jemand einem Sohne oder eine»

Tochter bey d« Aeltern Heben , unh wenn dieselben
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nicht mehr am Leben wären , ohne derselben recht»

mäßigen Vögte »nd nächsten Anverwandten Wissen

und Willen, oder auf der Aeltern Tod hin, oder auch

anderer Gestalt etwas anhenken ( vertraut«) und auf»

treiben würde , solches aber bey der Aeltern Leben

nicht eräfferte (weder lebendig), noch richtig und gich»

tig machte, der soll seine Ansprache verloren haben,

und noch überdies, nach Gestalt des Fehlers, gestraft,

diejenigen aber, denen solches anvertraut worden wäre,

wenn sie schon nicht bezahlten, nichts destoweniger

für ehrliche Leute gehalten werden , wenn sie nicht

vorhin verschreite Verschwender gewesen. Darnach

mag sich ein jeder verhalten , damit er ihm selbst

und andern vor Schaden sty.

. ,' §.3. ' !

Die von einem unter seines Vaters Gewalt ste»

henden Sohne gemachten Ankäufe von Sachen und

Waaren, die in die Haushaltung seiner Aeltern ein»

geworfen werden, auch alle von einem solchen Sohne

gemachten Geschäfte , wenn ihn hierin sein Vater

frey handeln läßt, sollen als rechtstlästig gehalten

werden ; den Fall jedoch ausgenommen : wo ein

Sohn , ohne seines Vaters Wissen und Willen, für

sich oder auf sich selbst Schullschriften ausstellt , oder

sich für einen dritten verbürgt.



Zweyter Abschnitt.

Von den Gütern und deren Eintheilung»

Welche Güter unter die unbeweglichen

(liegenden) und, die beweglichen (fah

renden ) gezählt werden ; auch von

Nodenzinsen , Korn-Gülten, Harnisch,

Gewehr , Siegel und Pitschier eines

Mannes.

Vamit man sich in Erb » und anderen dergleichen

Fällen desto besser zu halten wisse, und desto weniger

Späh« (Streit) erwachse, ist für unser Stadt. Recht

gesetzt , und hierinn , was liegendes ober fahrende«

Gut geheißen und genamset werden soll , die Bestim»

mung gemacht , nämlich für liegendes Gut soll ge»

«chtet und gehalten werden : Aecker, Matten, Gärten,

Weyer und andere liegende Stücke und Güter , wie

die genannt werden möchten , sammt Häusern , Scheu,

nen , Spichern und dergleichen Gebäuden , die auf

Gütern erbaut werden oder , gleich ohne liegende

Stücke , inner oder außer der Stadt gelegen sind z

«lso auch Bodenzinse, Korn» oder Getreid. Gülten,—

»on welcher »rt sie immer seyn mögen, — und als»

«ehalten werden.



V z. 2.

Was ab« dergleichen Korn», Kernen ober Ge>

tleide. Gülten, die für baares Geld erhandelt und

aufgerichtet, und nicht rechte (eigentliche) Boden»

oder Etblehen'Zinse sind, und die sich wieder ablö»

scn , solche und auch alles andere übrige Gut . was

in dem jetzt gemeldten Nahmen nicht begriffen, noch

ausgeschieden ist , als nämlich : Hausrath , Silber.

Geschirr, baares Geld, Kleider, Kleinodien, — sie

seyen gleich dem Ehemanne oder der Ehefrau zugehörig

gewesen, — Harnisch, Gewehre und andere derglei»

che» übrige Sachen , so hier nicht genannt sind , sol»

K» als fahrendes Gut geachtet und geerbt werden.

z. 3.

Doch was Harnisch und Gewehr, auch Siegel

und Pitschier » Ring belangt , so« dieses allezeit den

Söhnen (doch daß sie ehelich geboren , denn die

unehelichen sollen darin keinen Theil haben, es wäre

bann ihnen vertestamentiltt) voraus und von dan«

«n gelangen. v

§. 4

Wenn aber keine Söhne oder Sohns» Söhne vor»

Handen waren, sollen die vorgedachten Sachen an

bie Töchtern, und wenn gar leine Leibes > Erben oder

Kinder da wären, an die nächsten Erben vom Manns»

Stammen fallen; also zwar: daß die Ehefrauen ihr

Eherecht keineswegs auf des abgestorbenen Ehege»

mahls Harnisch, Gewehre, Siegel und Pitschier»

sling ausdehnen tonnen.



.Dritter Abschnitt.

Von den verschiedenen Arten Eigen

tum zu erwerben.

Erstes Kayitel.

Von der lkrbfolge ,, Cestamente» und

Fidelrommissen.

Von der Erbfolge in aus- und absteigen

der Linie.

Allererst sollen die ehelichen Kinder ihren Vater

erben, nach Ucbung und Ordnung, die von der Ob«

rigteit von dielen Jahren her, aus guten Ursachen

in ihrer Stadt und mehrern ihren Acmtern eingc.

führt worden ist, nämlich: wenn ein Vater nicht«

besonderes verordnet, und ohne Testament gestorben

wäre, von seiner liegenden und fahrenden Verlassen»

schaft ein Sohn allseits fünf und eine Tochter drey

Theile erben soll, ausgenommen: in Roß und Vieh,

Silbergeschirr, Hausrath und in baarem Geld (wenn

das Geld sich bcy zweylausend Gulden oder darunter

beläuft), welches dann in solchem Falle alles unter



len Brüder» und Schwestern auf jede Person gleich

gethnlt werden soll. >.

Wenn aber des baaren Geldes über die zweytau.

send Gulden verhauten se,n würde, soll sich die oöl»

lige Baarschaft überall zu fünf und drey unter di«

Söhne und Töchtern «heilen.

z. 2.

Zusatz-Punkt

vom l2te« Heumonat t72l.

Wenn auf" Absterben eines Groß. Vaters und

Groß »Mutter, deren Kinder mit Tod abgeaangen

sind, die Kindls . Kinder derselben Verlassenschast an.

treten, sollen in solchem Falle die Kinder, so von

Söhnen herstammen , und Iure Kepleüentationi« er»

den, zu fünf und drey, nach unserm Stadtrecht, des

Groß. Vaters oder der Groß. Mutter Erbschaft zn

vellhellen haben.

! 3.

Stirbt eine Mutter; so erben die Sohne und

Töchtern im Liegenden und Fahrenden derselben Vee«

laffenschaft in gleichen Theilen.

§. 4

In väterlichen und mütterlichen Kleidern und

Kleinodien , sollen des Vaters K!e,der alle den Söh«

ven, der Mul«r Acid« ab« den Töchtern allem-

folgev.
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Die Kleinod«« aber von Ketten , Ringen , Gürteln ,

Armbändern und dergleichen, was von Gold und Edel»

gesteinen ist, von Vater und Multer (dabey oft große

Ungleichheiten vorfallen) betreffend, wird hierum die

Verordnung zu thun den Aeltern überlassen: wo aber

dtestlbigen nichts verordnet hätten, sollen die Erbe,

sich selbst mit einander hierum gütlich vergleichen ; im

Falle aber sie sich selbst auch nicht vergleichen könnten,

bat der Richter hierinn zu entscheiden.

z. s.

Die Siegel . und Pittschier « Ringe , auch Har,

nisch und Gewehre, Bibliothek und Bücher, auch die

Begräbnissen , serner« Stand und Stühle in den Kir.

chen, was von Vätern und Groß. Vätern herkömmt,

sollen, allein auf die männlichen Erben fallen.

j. 0.

In Hausern und Gütern, welche ein Vater hin.

terläßt, sollen diese den Söhnen, 'wenn sie dieselben

begehren, nicht entzogen, und ihnen in einem rechten,

billigen Preise angeschlagen werben.

§. 7.

W?nn der Fall «intreten würde, dag ein Sohn

ober mehrere Söhne und Töchtern, vor ihrem Va.

ter oder Mutter, abstürben, und Kinder hinterließen,

sollen deren Kinder, anstatt der Aeltern, in des

Groß. Vaters und der Groß. Mutter Hinterlassen,

stväft, neben der Aelterl, übriäen Geschwistern, zu
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Erbt geh««, und zwar in dem Rechte, in welchem

ihre Aeltern gewesen, an deren Statt sie »um Erde

kommen.

Desgleichen auch sollen die Klnd?r der Kindes«

Kinder in absteigender Linie, anstatt ihrer verstorbe»

nen Väter» und Groß. Väter, auch Mütter» und

Groß. Mütter, zu Erbe gehen und, auf Absterben ih,

rer Ahnen und Groß. Aeltern, in deren Hinterlassen»

schaft zu Erbe eintreten.

l- V-

Wenn aber keine lebenden, ehelichen Kinder, son»

dern nur Kindes. Kind« allerseies in gleichem Grad«

vorhanden wären, — es seyen gleich von einem Km.

de weniger, von andern mehrere Kinder vorhanden; —

so soll die Hinterlassenschaft nicht nach den Köpfen,

sondern nach der Representation ihrer Aeltern, oder

wenn es Kinder »oy Kindes. Kindern antreffen würde,

nach ihrer Aeltern und sukzessive Groß » Aeltern Re»

PresetMiion vertheitt werden.

^ §. t0.

Wenn auch fürohin ein Mann bey uns mit Tod

abgienge , der von Fürsten oder Herren Penzion ottr

Iahr.Gelder bezogen hätte, die bey seinem Leben verfal«

ken wären, aber sich erst nach seinem Tode bezahlten,

und dieser auch eheliche Kinder hinterlassen hätte.'



so sollen dieselben alsdann allein die Söhne und nicht

die Töchtern erben» angesehen: daß solche Gaben und

Verehrungen auf Manns» Personen (als die in vor»

fallenden Nöthen die Kriegt bestehen müssen) gewied-

met sind.

z. ll.

Ferners soll und mag ein jeder Vater, er sey

ehelich oder unehelich , seine ehelichen Kinder , so vor

ihm ohne eheliche Leibes« Erben absterben , an allem

ihrem verlassenen Gut vor männiglichen (jedem «n»

dem ) erben.

II.

Von der Erbfolge auf der Seitenlinie.

38er ein Erb anspricht, von Sivpschast wegen , der

soll öfnen ( zeigen), wie nahe er dem Abgestorbenen seve,

zu den Gliedern, und wenn er dann dieselbe seine

Sippschaft zu den Gliedern mit zwen ehrbaren

Männern tnndtlich ( eiweißlich ) macht ; so hat «r seine

Sippschaft wohl bewiesen.

§. 2.

Was dann die Erbschaft belangt , soll Vater»

Moag «»den , bis an das dritte Glied mit Einschluß
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desselben , das auch erben soll : aber zu dem vier»

ten Glied sollen Vater, und Mutter . Maag gleich

erben, und demselben nach allwegen sort und je

die nächsten Glieder , das ist : daß die Fünften

vor dem Sechsten, die Sechsten vor dem Sieben«

ten zu Erbe gehen sollen, und also gleicher Gestalt

demselben nach die übrigen und andere, so weiter

seyn mögen.

§. 3.

Zusatz - Punkt

„jn lslen Mao !?l4.

Wer lkrb von Vater« Maag seyn, und für s«l<

che» im lkrbsfalle, auch bey Erhaltung mit« ^

teUoser Kinder , gehalten und geachtet -

werden soll.

Erben von Vater. Maag sollen alle diejenigen seyn

«nd beißen: welche mit dem versteMenen Erblasser

»der nlit dem» so Erhalteus bedürftlg ist, von einem

solchen mannlichen Stammen hergießen und Main«

wen, von dem solcher Erblasser oder Erhaltens Be»

durstige sein Geburts. Herkommen und Geschlecht an

sich gebracht hat, — die Erben oder zur Erhaltung

Schuldige seyen gleichwohl auch eines solchen od«

eines andern Geschlechts. ^
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Wer lLrb vom Mutter« Maag scyn, und für-

solchen in Ecbsfällen, auch bey Erhaltung

mittelloser Rinder, gehalten und geachtet

werden soll.

Im gleichen sollen alle diejenigen Erben von Mut»

ter » Maag slyn , und genannt werden : welche von

dem verstorbenen Erblasser oder dem , so Erhalten«

bedürftig , von einem, solchen männlichen Stammen

hcrsiießen und abstammen , von welchem des Nerstor»

denen oder ErHaltens bedürftigen Mutter ihr Ge,

butts Herkommen und Geschlecht an sich gebracht

hat, — die Erben seyen gleichwohl, des verstorbeneu

Erdlassers oder dessen , so Erhaltcns bedürftig , seiner

Mutter Geschlechts oder eines andern Geschlechts. .

Brüder» und Schwester. Kindern Erbschaft hal»

der , soll es also gehalten werden, nämlich : wann

Geschwisterte , so ehelich geboren, auch einen Vater

mit einander ererbt haben , eines von dem anderen,

ohne eheliche Leibeserbe» , mit Tod abgchm , sollen

die Lebenden, — es wäre eines oder mehrere, so also

»on ehelichem Mid einem Stammen , wie vorgemeldt,

herkommen, — des Abgestorbenen Gut erben und,

wo der Geschwister« mehr dann eines wäre/ jede«

gleich viel erben.

§. S.

Obgleich aber , laut vorgehendem Artikel, eines

der Geschwistern , wann es ohne Kinder abstirbt, von

seinem noch lebenden Geschwister allein geerbt wird>

und



«od die Kinder der zuvor gestorbenen Geschwistern

zu solchem Erb von Rechts wegen keinen Anspruch

haben; wird doch demjenigen Geschwister, von dem

dieses' Erb auf die andern fällt, fteygestcllt: wann et

»es einen oder andern seiner vor ihm verstorbene«»

Kinder, das ist: seiner leiblichen Brüder» oderSchwe»

ster» Kinder, anstatt ihrer verstorbenen Vettern , aus

guten, ihm bekannten Ursachen, betrachten will, daß

es dieselben, zu welchen es tiesen guten Willen hat ,

gleich den noch lebenden Geschwistern, zu Miterben

feiner Verlassenschaft mit eigener Schrift und Hand ,

oder in Beyseyn zweyer ehrlichen, unverläumbeten

Männer auch mündlich erklären möge.

!. 6. ' ,

Zusatz - Punkt

vom lsten Heumonat !7<2.

Gleichwie einem der Geschwistern freygestellt wird,

feine voradgestorbenen Bruder oder Schwester. Kin»

der zu betrachten, und gleich den noch Kbenden Ge«

schwistern zu Mit . Erben seiner Verlassenschaft mit

eigener Schrift und Hand, oder in Beyseyn zweyer

ehrlichen , unverläumdeten Männer mündlich zu er«

klären ; also soll auch ein solches der Geschwistern sei,

«er abgestorbenen Geschwistern Kindes Kinder oder Ab»

Nlpoten und Pronepoten im gleichen betrachten mögen.

' -- §. ?/ , ''^ '

Wenn es aber unter den Geschwistern auf das

letzte kömmt, und dieses auch obne Leibes» Erben

lV. Bd. G



abstürbe, und dannzumal von des zuletzt absterbenden,

rechten Geschwistern vom Vater. Stammen noch <)«.

Iiche Kinder vovhnndcn wären, — «s wären gleich

Bruder« oder Schwester. Kinter, — sollen dieselben

Linder dieses ihrer Aelteren, ohne eheliche Lelbes.Erb«n,

zuletzt abgestorbenen Geschwister hinterlassen« Gut zu

gleichem Theil und ohne Unterschicd , — sie seyen Söhne

oder Töchtern,— mit einander erben, angesehen: daß

dieses alles seinen Ursprung vom Vater. Maag her,

nimmt, doch auch dabcy erläutert: daß die Geschwi,

Her alle durchaus ehelich geboren seyen.

§8.

Zusatz- Punkt

vom löten Aprill 1776.

Da Ugghhrn. und Ob«ren Schultheiß Räth und

Hundert auf den «Zten Aprill »7?6. sich bey Eiden

versammelt, haben Hochdieselben den im Stadlrecht

enthaltenen und die Erb. und Sippschaft auf der

Seite betreffenden vierten Paragraph für ihre Stadt

und ganze Landschaft aufgehoben, dergestalt: daß

eine ohne eheliche Leibes. Erben sich besindende und

ehelich gedornt Person ihres schon vorabgestorbenen

Bruders, oder Schwester. Kinder, oder Kindes. Kin.

der, auch deren letztern Kinder ober Nepoten, Pro.

nepoten und Abnepoten, also auch weiblichen Ge«

schlecht« , von demjenigen Erbs . Antheil , so ihren

«erstorbenen Aelternoder Groß . Vettern » wenn sieden

Fall erlebt hätten, von Erb. Rechts wegen zugetom.

lllen wäre, hinfür nicht mehr so« ausschlilssln tön.

^
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,,<n, solgsam solche zu gemeldtem von dem Erblaf»

ser ober der Erblasserin auf den Todfall hinterlassen»

den Eros'Antheil oorstellungsweise den Zutritt ha»

den, und den Tod ihrer Acltern ober Groß.Aelt«»

nicht mehr entgelten sollen.

III.

Von der Erbschaft überhaupt.

z. l.

23e»n es sich ergiebt, daß ein geringes Gut ve«,

lassen wird, hingegen viele Schulden vorhanden sind;

so ist gesetzt: daß zumvoraus des Vaters oder de»

Vtutter Gelten (Oliubiqel) und schulden bezahlt

««eben, und dann das Uebrige zu Vergleichung det

Erben, und wo das nicht gütlich »erriechen werden

ttnnte, zu des Richters Erlenntniß stehe» soll, doch»

d«H zuvorderst und in allwegen Harnisch und G«»

<vehr , ohne Mittel , den Söhnen zuaehören sollen ,

mit der Erläuterung und dem Unterscheid, als hier»

über des liegenden und fahrenden Guts halber gemel»

det wirb. ^

^§. 2.

Hüite sich «ier, daß von eines aoMorbenen V<x

ters Gut nützlt («lck«) mehr vorhanden wäre, als

Harnisch und Gewehe, und doch feint Gelten nicht

müchm» bezahlt welbelt, soll obiger Artikel nicht

G 2



schlrmen, baß man solchen Harnisch und Gewehr,

zu Bezahlung der Gelten , nicht auch angreissen

möge, und daß solches den Söhnen zumvoraus

gehören solle; sondern es mag dieses in solchen» Fal»

le, wie anderes Gut, auch angegriffen, werden,

allein daß man solchen Harnisch und Gewehr nicht

an öffentliche Ganten tragen soll.

j. 3.

Wer den einem verfallenden Erb erben will, der

soll die rechtmäßigen Gelten zu bezahlen schuldig seyn.

z. 4

Wenn ein Mann bey seinem Leben «inen Herren»

Dienst hätte, von Geistlichen oder Weltlichen, wovon

ih«,die Nutzung auf eine bestimmte Zeit im Jahre

zusiele, er auch dieselbe für das Jahr empfangen,

und dann dazwischen stürbe, ehe daß die Nutzung,

wieder verfallen wäre, inzwischen aber ein anderer,

«n seiner Statt, damit belehnt würde, soll die Nut«

zung zwischen dem Nachkommenden und des Abgestoe»

beneu Erben nach Marchzahl getheilt werden.

'.^ ' ' "- j. 6. - ' '-' «

Wenn in Todfällen keine fremde Erben oder nur

«inerlly, oder gleich keine Ki^er da wären, soll

man nicht schuldig seyn : das verlassene Gut gericht

lich inventieren und verschreiben ,u lassen, man

thuees dann gerne; es wäre dann: daß fremd» Er^

ben oder mehr als einerley Kinder, od« eine Sties«

Mutter und keine erwachsenen Kinder , oder Freunde
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l Anverwandte) da wären, die da« Gut besorgt« mich»

M; auch wo man Gefahr einiger Verabwandlung

,der die Gelten des Jhrigen besorgen müßten; oder

das Gut an Fremde hinweg fallen möchte. Alsdann

wenn der Richter darum angerufen wird und solches

von demselben bewilliget würde, sollen jene, die es

berührt, dessen gehorsam seyn.

j. 0.

Fällt ein Erb auf einen Geistlichen , si, soll er

sowohl ab liegender oder fahrender Verlassenschaft

die Schuldgläubiger befriedigen, und zwar gegen sah»

»ende Schulden einen weltlichen , genugsammen Bür,

«en stellen , ehe daß er da« Erb zu Handen nähme;

die liegende Verlassenschaft aber, wenn er mit den

verfallenen Zinsen oder Zahlungen säumig ( s«,mseN»)

wäre, von den Ansprächern als ein weltliches Gut,

nach Recht und Gesetz , belangt und die Bezahlung

-eingesordert werden.

IV.

Gesetz,

vom 9tm hoinuna , l8»4.

Die Erbschaften im Hytzkircheramte betreffend.

wirSchuIthetß,RIeine u. Große Räthe

des Kantons Luzern',

Verordnen:

<i)er von der vormahligen Lanbesobrigkeit unter«

isltn April < ?7s. genommene und als Zusatz und

>/
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Erläuterung zum l H. des dritten Abschnitts, ersten

Kapitels , II. , von der Erbsolge auf der Seitenlinie ,

unter §. 8 bcygcfügte Beschluß soll» von nun an,

auch aus das ehemalige , wirtlich mit dem ssanto»

Luzcrn vereinigte Amt Hytztirch ausgedehnt seyn,

«nd gesetzliche Kraft haben.

V.

Wie uneheliche Kinder erben und geerbt

werden können.

Uneheliche Kinder sind in der Regel nicht Erben z

Icdoch können, zu Gunsten derselben, Vermächtnisse

errichtet werden , die auf solgende Art zu bestimmen sind :

Wenn der V«ter oder die Mutter rechtmäßige

Deszendenten hinterlassen haben; so kann dem un«

ehelichen Kinde d« dritte Theil der Erbsporzion

vermacht werden, die dasselbe erhalten haben würde,

wenn es ehelich geboren wäre.

Demselben kann die Hälfte der Erbsporzion ver«

macht werden , wenn die Aeltern leine Deszendenten

aber doch Aszendenten oder Geschwister hinterlassen.

Hinterlassen sie aber weder Deszendenten noch

Aszendenten oder Geschwister , so kann ihnen die

Hälfte des Vermögens ihrer Aeltern vermacht werden.

', z. 2.

Jst das uneheliche Kind vor seinen Aeltern gellor»

>««; so tßNt»ln. au.f dessen Kinder oder Deszendent«



die in dem vorstehenden Artist! enthaltenen Bestim«

mungen anwendbar gemacht werden.

§. 3.

Der Nachlaß eines , ohne Nachkommenschaft , ver»

storbenen , unehelichen Kindes fällt demjenigen von

»evden Eltern zu, von welchem das Kind anerkennt,

oder dem es richterlich" zugesprochen worden ist. Ha»

den «s beyde anerlannt : jedem von beyden die Hälfte.

§. 4

Sind beyde Aeltern eines unehelichen Kindes vor

ihm gestorben; so fallen die Güter, die es von ihnen

empfangen hat, wenn sie sich noch wirklich in der

Erbschaft beflnden, auf die rechtmäßigen Geschwister

oder ihre Deszendenten; das übrige hinterlassen! Gut

aber,' so wie, wenn leine solche Geschwister oder

Deszendenten vorhanden sind, fällt derjenigen Korpo,

razion oder demjenigen Jnstitute an , welche oder

welches das uneheliche Kind, im Falle sein« Er«»

mung, zu erhalten, die Pflicht gehabt hätte.

VI.

Wie eine Erbschaft an sich gekauft werden töne.

Ein noch nicht verfallene« Erb darf, ohne beson»

tere Bewilligung der Negierung, welche in Nothfäl»

len nachgesucht werden kann , weder verlauft »och ln

Hypothek gegeben werden.



. VII.

Von Errichtung der Testamenft und Ver

mächtnisse.

Ein ordentlich, solennisch Testament, in welchem dtl

Testator über einen größern Theil seines Guts ver»

fügen würde, als das Gesetz ihm sonst zulaßt, muß,

um rechtsgültig zu werden, dem souverainen , großen

Rache des Kantons, zur Ratlsitazion , vorgelegt

werden.

§ 2.

. Wenn aber einer Willens wäre, aus seinem elge«

uen Gut, oh:ie höchste Ratisitazwn , von sich selbst,

wenn keine Deszendenten vorhanden sind, also' in

llneH tl2N8vel82li gegen seine Erben oder gegen, geist«

liche und weltliche Orte und Personen eine Verordnung

zu thun, wird ihm solches zwar zugelassen, wie und

wo ihn gut bedüntt , jedoch um ein Mehreres nicht ,

«ls soweit sich der zwanzigste Theil seines ererbten

und der vier« Theil seines errungenen Guts ersire»

<ten mag.

Hingegen, wenn Deszendenten vorhanden sind

ober in Iin«2 äezcen.!entl , darf von dem Testa»

tor ein Mehreres nicht, als ebenfalls der zwanzigste

Theil des ererbten und der zehente Theil bes^rrun»

genen Guts vermacht werden.

^
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;. 3.

Den Aeltern witd zugelassen : über ihr Gut zwi»

fchen ihren Kindern mit Unterschied eine ftene Ver.

vrdnung ,u thun, wodurch aber jedoch kein Kmd um

ein Mehrers, als um den dritten Theil seiner Erbs»

por^on benachtheiligt werden soll.

« ^.

Wenn Weibs. Personen, bevogtete und minder»

jahrige Personen etwas vergaben oder testamentieren

»ollen, sollen sie mit einem Vogt ordentlich verst.

hen senn, mit dessen Hand und Gewalt sie solltch

(solches) ihr Vorhaben ins Werk richten mögen : würde

es aber anders geschehen ; so soll es keine Kraft haben.

§. ö.

Volljährige, wenn sie keine Deszendenten hinter»

lassen, und minderjährige Kinder, mit Hand und Ge«

walt ihres ordentlichen Vogts , bey gesundem oder

lranknem Leibe, dürfen ihren eigenen Müttern den

lehenten Theil ihres ererbten und den vierten Theil

ihres errungenen Guts testieren.

' j. 6.

Würde jemand ein Testament oder irgend ein

Vermächtnis widerrufen wollen; so soll dieß an den

Orten geschehen, wo es zuvor errichtet worden ist,

«ußer es ergäbe sich: daß derjenige, so das Test«»

ment errichtet hat, dieses schriftlich und zwar eigen»

händig wlderrnfen , oder vor zwey genügsamen Zeu»

gen seinen Willen deßwegen öffnen und aussagen



würde; so soll das Testament auf die einte, andere

<, und dritte Weise als ausgehoben gehalten werden.

VIst.

Ueber den Nießbrauch oder das Leibding.

Vie Nutzniessung ober da« Leibding erstreckt sich

weiter nicht, als auf die Person, der es verordnet

ist, so zwar: daß mit dem Tode dieser dasselbe er<

lischt und die in die Nutzniessung gegebene Sacht

ihrem Eigenthümer oder dessen Erben anfällt.

§. 2.

Die Errichtung von Nutzniessungen ist auf sol»

gende Art bestimmt :

Eheleute, die Deszendenten hinterlassen, dürsen

sich einen Drittel ihrer fämmtlichen Hinterlassen»

schaft zur Nutzniessung verordnen, worunter zn»r

auch dasjenige Gut , was dem einten oder an»

der« Ehegatten, mittelst eines allfälligen Ehekoirtrotls

«der des Eherechts , anfällt oder bereits angefallt«

ist, begriffen seyn soll.

Sind nun aber keine Deszendenten vorhanden;

so dürsen Eheleute, unter der «orhinaesetzten Em»

schränk«,,«, zwe« Drittel ihrer fämmtlichen Hinter»

kasscnschaft zur Nutzniessung sich verordnen.
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In allen übrigen Fällen darf v«n thells ererbt,«,

tbeils errungenem Gut noch ein Mal so viel in dl«

Nutzniess'ng verordnet werden , als das Gesetz z»

freyer Verfügung, «Meist Vermächtnisse und Tcsii«,

»ungen, sonst zuzieht.

< 3.

Wenn in dem Ackt einer verordneten N'itzniessung,

lie in der Bewohnung eines Hauses oder in Abfüh»

»ung gewisser Produkte besteht, nicht ein Equivalent

dagegen in Bezahlung einer bestimmten Geldsumme

ausgesetzt ist , die der Cigenthümer der mit der Nutz»

Messung besch>rerlen Sache an den Nutzniesscr abfüh»

ren oder dieser von jenem , Statt des Genusses eine»

solchen Nutzüiessung , sordern lann ; so ist es , in»

Falle beyde Theile hierüber nicht gütlich sich vereint«

gen tönnten, dem Ermessen hes Richters überlassen:

die Geldsumme zu bestimmen, die der Eigeothümee

der beschwerten Sache »n den Nutzuiesser jährlich zu

bezahlen haben soll.

IX.

Von Errichtung der Fideilommiffen und

Stipendien.

33eil das Gesetz sowohl Manns» als Weibspersonen,

letztun Kdoch mit einem rechtmäßigen Beyftand», <»»
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kaubt: den zwanzigsten Theil ihres habenden Gute

vergaben Und verschenken zu können, ohne daß jemand

dieses verhindern, noch eine Einrede dagegen aufführen

lönnte, so soll hiermit männiglich erlaubt seyn:

«uf seine I.ML2M c!«cenäent«m , zu besserer Crhal»

tung und Aufnahme der Familien seines Ttammens

unr Rahmens, ein sogenanntes Fideikommiß auf lie»

genden oder ein Stipendium auf fahrenden Gütern

aufzurichten, doch so: daß solch sogenanntes Fidetkom,

miß oder Stipendium den zwanzigsten Theil des gan«

zen Guts nicht übersteigen soll, wenn nämlich der

Instituent zu dem ererbten Gut nichts erübriget;

sollte aber der Instituent über da« ererbte Gut an»

noch was vorgeschlagen haben , soll er über den zwan»

ziasten Theil des ganzen, annoch den zehenten Theil

des vorgeschlagenen Guts zu solchem sogenannten

Fideikommiß oder Stivendium anwenden mögen , und

zwar: ohne daß der souvraine, große Rath des Kan.

tons solche JNstituzion abschlagen «der verwersen

könne, sondern die Ratisikazion, wenn man sie be»

sehr«, darüber ergehen lassen soll.

ES ist aber anbey auch erkennt: baß auf ei«

Subjekt oder Kopf allein ein solches sogenanntes Fi.

deitommiß oder Stipendium nicht höher als auf dal

Kapital von zwanzig tausend Gulden steigen soll.

i. 2.

Wenn ab« ein solcher in vorgedachter I>in«

äsleentltnti ein Stipendium öder Fideikommiß über
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U,sn, zwanzigsten Theil des ganzen und zehenten

lhei« des vorgeschlagenen Guts aufzurichten verlangte,

stll er schuldig ftyn: dasselbe zur Ratisilazion oder

»nnullazion des großen Raths vorzulegen , welcher,

nach Besinden der Sachen, darüber erkennen wird.

5. 3.

Würde jemand bey Lebenszeiten, dem i. «. zufolge,

«in Fideikommiß oder Stipendium aufgerichtet haben,

und bey seinem Absterben aber sich besinden («zeigen)

würde, daß er den oben spezisizierten zwanzigsten Theil

des ganzen, und zehenten Theil des erübrigten Guts

dazu angewendet hätte, soll von einem solchen Fi.

Veikommiß oder Stipendium so vicl abgezogen wer,

>tn, als über den zwanzigsten Theil des ganzen und

ichenlln Theil des Vorgeschlagenen dazu ««wendet

worden ist.

l. 4,

In der ?«n,v«l«zi. Linie aber soll männiglich

den zwanzigsten Theil des ganzen und vierten Theil

des errungenen Guts zu einem beliebigen Fideitom,

miß, Stipendium oder Vergabung an einen oder

mehrere seiner Erben, oder an seine Familie anweni

den mögen, ohne daß «ine höhere Ratisitazion darH

ber zu ergehen habe; und zwar aus der Ursache)

well die Erben in der Imn^««»!. Linie zwar recht,

mäßige, aber nicht nothwendige Erben sind.

Sollte aber ein solcher Imcituent in der IwngvenÄl.

Linie über den zwanzigsten Theil des ganzen und vierten
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theil dl« errungenen Guts zu einem Fideikommiß ,

Stipendium oder einer Vergabung ein mehreres an.

«enden wollen, soll er es vor den großen Rath zu

bringen schuldig seyn, und erwarten: was dleser Har»

über erkennen wird.

§ 5.

Das Kapital von den Fideikommissen oder Stipen»

dien soll jederzeit ganz verbleiben, und sowohl von

dem lwchobrigteitlichen rizcu«, als von den Schuld»

gläubigeren unangesochten seyn.

Damit demnach die sideikommittierten, liegenden

Kapitalien ganz verbleiben, soll die Spezisikazion der

liegenden Güter in diejenige Kanzley gelegt werden,

welche gewöhnlich die Verschreibungen auf solche Güter

zu machen pflegt, damit sie wisse: daß sie zu deren

Verschreibung , Verpfändung oder Verlaufung keine

Hand reiche.

z. 6. ,

Im Falle gegen einen Fideikommissar eine Geld»

Strafe verhängt würde, die dieser mit keinen k^i.

»ow,Ubu8 zu bezahlen hätte,' soll er des Genusses

des Fideikommissi oder Stipenbii, bis zu völliger

Bezahlung dieser yeldsttafe^ «ntsezt werden mögen.

§. 7.

Die Schuld » Gläubiger betrefftnb , welche auf

keine «ndere, des schuldigen Fidcitommissarit »der



Sttpendiarii Mittel greifen können, sollen dieselben

d,e Emtünfte auf des Fideikommiß ober Stipendium«

grelseu mögen, bis zu ihrer völligen Bezahlung. Wür«

den jedoch die Gläubiger, während der schuldige Fidei»

tommissar oder Stipendiar noch am Leben ist, au«

den Einkünften seines Fideikommiß od« Stipen»

diums für ihre Anforderung sich nicht bezahlt gemacht

haben, sollen sie, nachäffen Tod, nichts mehr

daraus zu fordern haben.

Solche »echtmäßige Vchuldgläubisere aber sollen

auch in allen Fällen sowohl dem k«co als dem

Slrafrechte vorangehen.

l. 8.

Die sideikommittierten Güter sollen allzeit den

gemeinen Auflagen und Steuern unterworfen seyn

und bleiben, so wie den Zehenten und Boden. Zi»»

sen, wenn dieftlben hierfür pflichlig sind.

§. s. ^

Letztlich soll et« Vater in seiner I<ln« 6««».

ä«nn den vorzedachten zwanzigsten Theil des ganzen

und zehenten Theil des errungenen Guts, der ihm

,u einem Fideikommiß oder Stipendium anzuwenden

erlaubt ist, auch vergabungsweise an einige oder

mehrere seiner Erben vergaben mögen, welche Sum»

me dann aber sreye« Gut seon, und das Privilegium

der Fideitommiffe ober Stipendien nicht genießen

ftll, welches auch in U»» u»wv««,U vom zwau»
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zigsteu Theil dt« ganzen und vierten Theil des er«

rungenen Guts verstanden wttden soll.

Zweytes Kapitel.

von den vertrügen oder vertragsmäßigen

' Verbindlichkeiten.

I.

Von der Morgengabe und dem Kram.

z. l.

2venn Eheleute in unstrm Kanton in der Ehe

zusammen kommen, und mit einander öffentlich zu

Kirchen und Straßen gehen, — sie jenen gleich hie,r

g<doren, oder fremd angesessen, wo auch die Eheein»

seqnung geschehen wäre, — und dann der Mann seiner

Ehefrau eine Morgengabe oder Kram verspricht, wie

dann solches genannt oder bestimmt wurde ( als

einer wohl thun mag)— es wären gleich Jungfrauen

oder Wittfrauen, — soll eine solche Morgengabe in

ollweg ganz frey seytl, also: wenn es zum Falle

kömmt, daß die Frau den Mann überlebt, und sie

mit zwey oder mehren» unverlaumdet n Perftncn

solches erhalten und beweisen mag, soll sie die ver»

svrochene Morgengabe und Kram alsdann vor allen

Gelten" und vor männiglichen frey, ledig, ohne alle«

Eintrag, von dannen nehmen, doch in so serne die

Versprechung vor der Eheeinsegnung geschehen ist.

5. 2.



z. 2.

Obgleich jemand auf des abgestorbenen Manne«

Voll bezeugen wollte, daß er bey Leben geredt hätte,

was er seiner EhcfraN zur Morgengabe ober Kram

versprochen hat, soll doch dieses nicht Kraft haben,

noch damit bewiesen ftyn , sondern , wie vorgemeldt ist ,

erwiesen werten, damit niemand betrogen werde,

«nb solches nicht auf Gefährde oder Schirm geschehe.

3. 3.

Es mag also eine Frau ihre Morgengabe und

Kram, so sie also erhalten, von dannen ziehen und

nehmen , also wenn dieselbe auf liegenden und be«

nannten Stucken oufgeschlagin und versichert ist, soll

sie ihr ab denselben ausgesolgt werden, ungehindert,

ob gleichwohl, nach derselben Versprechung, andere Be»

schwerden und Gülten auf die gleichen Stücke geschlagen

wären , zumal solches der Morgengabe den Vorzug nicht

hindern soll.

Was aber schon zuvor darauf verschrieben wäre,

soll billig der füngcrn Versprechung vorgehen, darum,

wenn einer, erst nach solcher Morgengabe, aufdergleichen

Stücke noch andere Schulden verschreiben wollte, toll,

zu Vermeidung von Betrug, dem Ansprechet d« zuvor

darauf stehend« Motgengabe angezeigt und vorgestellt

werden.

Wenn «bei die Morgengabe auf keine benannt«

Stücke verschrieben und aufgeschlagen wäre, soll die

Frau solche von de» fahrenden Gut nehmen, und

lV. Bd. H



vor allen fahrenden Schulden den Vortritt haben,

allein ältern rechtmäßigen Ansprachen ohne Nachcheil.

Und wenn sie aus dem Fahrenden nicht bezahlt werden

mag, lann sie es auf dem Liegenden suchen, ihrer

Forderung aber alle darauf verschriebenen Ansprachen

vorgehen.

z. ^

So bald sich auch der FaÜ zutragt, — es stye

gleich daß der Mann mit Tod abgienge, oder sonsten

von Geldschulden oder andern Sachen wegen vom

Land läme, — soll die Frau ihre Morgengabe und

Kram alsobald, jedoch obiger Erläuterung gemäß,

beziehen. ?

UlU» wenn auch einer Frau in der Heirath oder

Ehe.Beredniß von ihrem Ehemann «in Kram oder

Morgengabe versprochen wird ; so mag sie, wenn sie

dessen Willen hat, solche versprochene Morgengabe oder

Kram, die sie benamset oder bestimmt, wie sie wolle,

demselben ihrem Ehemanne im Todbette oder zuvor

von freyer Hand und Mund, vor zwey oder drey

unverläumdeten Personen , denen Eid und Eh« zu

pertrauen ist, Vohl wiederum schenken und verordnen.

Und so «s dann also oder aber schriftlich, daß

«s die Frau von eigener Hand geschrieben hätte, de«

weisen kann, soll es ihm gesolgt« und gelangen,

ohne männißlichen Eintrag und Widerrede.
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z. 6.

Ware aber eine solche Morgengabe beym Leben

der Ehefrau dem Mann nicht wieder geschenkt wor»

den; so soll der Mann darin lein Eherecht haben,

sondern die Morgengabe soll alsdann der Frauen Er«

den allein zufallen.

.> . s. -7.

E« sollen auch alle dergleichen Nerebnissen und

Versprechungen ordentlich aufgerichtet und verdriefet

werden/ damit niemand vertürzt und betrogen werde.

II.

Von zugebrachtem Weibergute und vom

Leibding, und wie es mit beyden in

Bezahlung der Schulden gehalten seyn

- soll.

z. l.

33enn eine Frau ihrem Ehemanne Gut zubringt,

«no dieses ihr, in oder nach der EheberedniK, auf

eigen liegendes Gut, nach Vorschrift des Gesetzes, or»

dentlich ausgeschlagen und verschrieben wird, alsot

daß sie es, wenn es zum Falle tommt, durch o-dent»

lichen Brief und Siegel beweisen und zeigen kann,

wie viel ihres zugebrachten Guts gewesen, und wo»

rauf dieses geschlagen sey , soll sie dasselbe alsdann

vor allen Gelten (Tlzuhwrn) und vor nmnniglichcn,

H 2



z bezithen, denn einer Frauen Gut bey ihrem Ehe

manne nicht geschwienen haben soll.

§. 2.

Damit aber die Frauen, noch jemand ander hier«

in benachtheiligt werden, sollen der Frauen Vettern,

Verwandte oder Vögte nicht schuldig styn: ihrem

Ehemanne ihr, der Frauen, Gut aushin zu geben,

( es betreffe gleich Reiche oder Arme ) zuvor und

«he das Gut in solcher. Form, wie obstehl, aufge»

schlagen, versichert und verbrieset, und dabey auch

ordentlich und bestimmt spezisiziert sey: wo und wo»

rauf (doch allein auf liegenden und gar nicht auf

fahrenden Untervfanden ) dasselbe aufgeschlagen s«.

z. 3.

Würde aber jemand hierin sich zu beschweren

haben, und die betreffenden Theile würden sich unter

«inander nicht verständiqen können; so mag Mcln da<

Gut bey der betreffenden Behörde oder den «rdent»

lich verordneten Vögten hinterlegen.

Ergäbe sich aber, daß einer Ehefrau jhr lngt«

lrachtes Gut nicht aufgeschlagen wäre, und aber sie,

nach ihres Mannes Tod, tundlich machte: wie viel

oder was für Gut sie zu ihrem Ehemann bey Le«

den gebracht hätte , und dann des Mannes Gut so viel

noch vorhanden wä«, daß die Gelten nichts an ihm

«rluren müßten; so soll dann der Eheftav ihr i»

..<

^
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«cbro<bt,z Gut, insofern« ihres Manne« Gut über

die Gelten gelangen mag, ohne Abgang, ausgesolgt

und wieder erlegt («setzt) werden.

z. 5.

Wenn aber der Mann nicht so viel Gut hinter.

lassen hätte, also zwar: daß die Gelten an ihn,

verlieren müßten, und dann der Ehefrau zugebrach»

les Gut unverändert noch vorhanden ist, in so fern«

sie erweißt, und tundlich macht, daß sie dasselbe zu

ihrem Ehemann gebracht hätte; so soll es ihr, ohne

Minderung oder Abbruch, wiederum gelangen, und

«ushingegeben werden, ohne der Gelten und mäuuig»

lichcs Verhindern; es wäre dann Sache: daß die

Frau jemanden ützil (etwa«) für den Mann zu be»

zahlen verspeochen hätte, oder gegen jemand für ihn

Gelt (Schuldner) oder Bürg worden wäre, in Weise

und Form, wie des Versprechens und Verbürgen«

halber hernach ein« Erläuterung solgen wird.

Wenn aber geschähe , baß eine Fem» um ihr zu»

gebrachtes Gut keinen Aufschlag, und ordentlich ver«

schrieben« liegende Unterpfande hätte, und zwar genug«

samm erweislich machle, wie viel sie zu dem Mann

gebracht, diefts aber nicht mehr in solchem unverän»

denen Wesen, wie sie es zu ihm gebracht, zu sinden

wäre, und bann der Gelten auch so viel wären, daß

dieselben um ihre Ansprachen, als auch die Frau un,

ihr zugebrachtet Gut zu völliger Bezahlung nicht g«.



langen möchten, soll die Freu um das, was sie alsy

zugebracht, und nicht mehr in uliveränderlem Stand

gezeigt werden kann, mit anderen Gellen un?Schul>

den gehen, nach Gantrecht, wie dieß bisher in sol«

chcn Fällen geübt worden ist.

§, 7.

Wenn eme Frau mit ihrem Ehemann in offene,

lichem Gewitb undGcwerb gestanden wäre, dann jöll

sit auch mit ihrem Gut, «leich wie der Mann, ih«

beyder Schulden bezahlen helsen.

Damit aber hieraus kein Mißverstand erwachse,

ist es also Erläutert: baß diejenigen Ehefrauen, wi«

gemeldt, sollen bezahlen helsen, die mit ihren Man«

nern in rechten , ordentlichen und offenen Wirth.

schafcen und Tavernen, auch Trinkstuben und Wein»

schenk, Häuscren zugleich im Gewinn und Gemein,

schaft gestanden sind; demnach der Markt. Frauen hat.

der, die in schien ordentlichen Gewerben, die ihre eige»

nen, sonderbaren ( abgesonderten) Läden dazu haben , und

die Frauen mit dm Männern in Gewinn und Gewerb

stehen, «hnen helsen, oder sich des Gcwirbs ani,eh»

men , und also handeln und Gemeinschaft haben,

sowohl mit im Eilmehmen , als Ausgeben , auch an»

dern dergleichen Gcwcrbssachen : doch so soll sich die»

ses allein auf die verstehen, so nach dem Sladtrechl

zusammen kommen, indem es die, so mit Bcdingniß

zusammen kommen, nicht binden soll, sie haben dann

Versprechen, nach Wei>ung solgender Erläuterung.

-^
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Es soll keine vlrehelichte Weibsperson für ihren

Ehemann von ihrem Gul für viel oder wenig sich

Versprechen, verbürgen noch verschreiben können, es

geschehe dann in der Form und auf dem gesetzlichen

Wege, welcher für die Hinaussprechung von Weiber,

Mitteln vorgeschrieben ist: würde es aber anders ge>

schehen, soll es leine Kraft haben.

j. 9.

Weil dann ein Mann seine Ehefrau zu erhalten,

auch ihr Hunger und Frost zu büssen schuldig ist ,

sie habe ihm viel oder wenig, oder gar kein Gut

zugebracht ; so soll ihm auch billig die Nutzung und

der Zins von ihrem Gut, er habe dieses in seiner

Gewalt oder nicht ( doch ohne Abschweinung des

HaMguts) heimdienen und gesolgen , ohne man,

niglichen Eintrag.

§. «W.

Wenn auch ein Ehemann seiner Ehefrau bey Le«

den Kleider oder Kleinodien und der./eichen kauft,

schenlt und eigen macht, er aber sie überlebt, soll er

nicht befugt seyn , noch Gewalt haben : dasselbe als,

dann wieder als das Sciniqe anzusprechen, noch zu

seinen Handen zu nehmen, sondern dasselbe soll ihren

rechtmäßigen Erben ausgesolget werden und ihnen

bleiben, zwar ohne Nachtheil seines Eherechtes; es

wäre dann Sache : daß die Frau bey ihrem Leben

ihm die zeschenkten oder gekauften Sachen wieber

iulückgeschintt hätte.
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Dasjenige, was ein Mann seiner Ehefrau in der

Eheb.redniß zum Leibgeding versprochen und ver»

schrieben hat, das soll, ohne Widersprechen, gehall-n

werden , auf begebenden Fall , doch so : daß die 5rau

hierum vor den Erden, nicht aber vor den Schuld«

gläubigern zu des Ehemannes Gut den Zutritt ha»

ben soll.

Wenn aber , erst eine Zeit nach geschehener Ehe»

berebniß und während der Ehe, eines der' Ehegatten

dem andern etwas zu Leibding verordnen will; so

soll es geschehen , nach Bescheidenheit , nachdem je»

«es 5 so ein Leibbing verordnen will, bey Vermögen

ist, oder eines um das andere sich verdient gemacht

Hütte, oder noch verb,ent machen möchte.

z. l3.

Wenn der Fall eintritt, daß die Ehefrau Hren

Ehegemahl überlebt, soll sie zuvorderst ihr zugebrach,

t«s Gltt in der Fo m, wie oben bestimmt worden,

von dannen nehmen. Solcdem nach soll ihr >h? Ehe»

recht gesolgt» , und nach diesem ihr auch ihr Leib«

ding, im Si, ne der Verordnung über NWsquch

Wh has Leihdlng , verzeigt werdtZ,
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III.

Wie ein Ehegatte sich mit seines abgestorbenen

Ehegatten Baarschaft zu verhalten habe.

hierum ist gesetzt , und also von altem Herkommen

her: was Haaren Geldes ein Ehegatte ' in seines

abgestorbenen Ehegatten Krankheit, und nach seinem

Tode, so wie die Zeit durch, als ein Ehegatte in

unoertheiltem Gut sitzt, verthut und zu Leibes. Roth»

dürft aüsgiebt, unb ungefähr zu der Bestattung,

das soll hin und ab seyn.

§. 2.

Was aber demnach weiter bis zu der Theilung

«n baMm Geld vorhanden ist, das soll der noch

lebende Ehegatte nach unfern» Stadt » Recht in Tveil,

(die itheilung) lea,en, «

z. 3.

Es möchte ober der Argwohn und die Gefahr sich

so groß erzeigen, daß die betreffende Gerichlsstelie es

für nothwendig hielt, und wenn man sich in solchen

Fällen der Gefahr so fast besorget , und eine oorsorg»

liche Verfügung zu . treffen , zu welcher sie jederzeit

befugt seyn soll, dessen begehrte; so soll man da«

vorhandene Gut von Stund an inventieren, und in

Schrift verieichnen, unerwartet des dreMsttn Hages«
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IV.

Vom Ehe-Recht und von HelrathS' Sachen

überhaupt.

hierüber war von jeher als« unser Stadtrecht, und

soll noch also bleiben: wenn zwen Personen ehelich

zusammen kommen , ohne besondere Bedinge oder

Berebniß; — welcher Ehegatte dann von ihnen bey»

den mit Tod abgeht, es scy dir Mann oder die

Frau ; — so erbt da« Ueberlebende den halben Theil

des Abgestorbenen fahrenden Guts zu Eherecht, doch:

daß zuvor den rechtmäßigen Gelten vergolten werbe.

Denn bevor dieses nicht geschieht, soll noch mag

leine der überlebenden Ehegatten nicht eherechttn.

j. 2.

Zusatz - Punkt

vom 17«« Wintermonat l72s.

Wenn Eheleute zusammen kämen, von, denen der

«inte Theil schon von der ersten Ehe her Kinder hälte,

soll man in solchem Falle einen billigen Ehekontrakt

aufzurichten schuldig seyn : sollte aber kein Ehekontrakt

«erfaßt werden , wird es an eines Richters Erkanntniß

stehen: hierinfalls nach Billigkeit zu sprechen, was

der überlebende Gatte von des Verstorbenen hinl«,

kassencm Gut zu erben oder zu eherechlen hat»» solle:

wenn aber auf der Landschaft Land » oder Amtsrech«

V

 



leßwegen schon etwas verordnen würben; soll <s da»

bey sein Bewenden haben.

z. 3.

Würden aber die Verehelichten nicht nach unseren

Stadtrecht,sondern mit anderen besondern Bedingen

zusammen kommen, sollen sie alsdann nach diesen

Bedingen einander erben.

§. 4

Nenn auch fürohin ein Mann bey uns mit Tod

«bgienge, der Kriegsansvrachen und Bundgelder hin»

lerließe, die bey seinen Lebenszeiten verfallen wären,

aber sich erst nach semcm Tod bezahlten, soll seine?

hmterlassene Ehegattin von diesen nichts zu eherechten,

«och zu erben haben.

So>,ii, was andere Sachen betrifft, als: von zu»

gebrachtem Gut, Kram, Morgengabe und andern,

mehr , was in Heirathen und in Ehethädungcn

(Ehe. Kontrakten) vorkommen möchte, — weil hierü,

der desondere Artikel gesetzt sind, — soll «s nach den»

bcn gehalten werden.

j. 6.

Damit aber in allen diesen Dingen niemqlid de»

nachtheiligt und betrogen werden könne, ,st gesetzt:

daß alle Heiraths» und Ehethädungen (Ehe«HMratte),

auch andere dergleichen Versprechungen^ so bald sie

geschehen, ordentlich in Schrift versaßt und aufge»
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richtet werben sollen , damit «gebenden Fall« sich ieder

Theil hiernach zu verhalten wisse, auch viele Kosten

und Rechtsertigungen re:mieben werten mögen.

V.

Von der rechtlichen Wirkung auf Eherecht,

Kram oder Morgengabe , zugebrachtes

Gut und Leibding, im Falle Eheleute

einander verlassen, oder von einander

geschieden werden.

3venn eine Frau, ohne erhebliche Ursache, von ihrem

Ehemann gehen würde, nicht bey ihm bleiben, noch

haushalten wollte , sich aber ergäbe, daß der Mann,

gerne mit ihr haushallen wollte, so daß die Schuld

an der Frau wäre; so soll diese die Beziehung ihres

zugebrachten Guts verwirkt haben, also zwar: daß

derselben ihr Ehemann solches ihr zugebrachtes Gut

innehaben , besitzen und sein Lebens lang leibdingswcise

nutzniessen soll; überdies soll sie auch verwirkt haben:

ihr Eherccht, Kram oder Morgengabe, und alle an«

dern Ansprachen, so sie an chrem Ehemann habe«

möchte, also: daß er weder ihr noch ihren Erben

darüber nicht im wenigsten vstichtig seyn , noch zu

antworten h'ben soll, mit alleiniger Ausnahme des

von der Ehefrau zugebrachten Guts, welches, nach

des Thegemahls Tod, an ihre (der Ehefrau) recht,

mäßige und nächste Erben fallen und vor männiglich

an dieselben geMgen syll. . ,/ , , .

 



z. 2.

Würde ab« die Frau vor ihrem Ehemanne ab,

sterben, mittlerweilen sie also von ihm^vare; so soll

der Mann „„angesehen dessen , daß sie nicht mit

ihm haushielte, von chr, dem Frauen. Gut, sein Ehe«

«cht haben, und nehmen, gleich als ob sie mit ein,

ander hansgehalten hätten.

- 2., ' z. 5. ' ' .,

Im Falle aber ein Ehemann von seinem Eheweib

gehen würde, ohne erhebliche Ursache, und nicht mit

ihr haushalten wollte , ober daß er die Frau aus,

und von ihm stieße, sich aber ergäbe: daß die Frau

gerne ihr Beßtes gethan hätte, auch gerne bey ihm

ltvn wollte, der Sachen auch keine Schuld auf sich

trüge, noch das verschuldet hätte, dann soll der

Mann sein Eherecht auch verwirkt hapen, so wie

«nch alle Gerechtigkeit an seiner Ehefrauen Gut.

Und wenn dann die Frau vor dem Mann mit

Tod «bgienge , mittlerweilen sie also von einander ent»

ftrnt «eben, soll doch der Mann an ihrem Gut kein

Eherecht haben noch nehmen; stürbe aber der Mann

während dieser Zeit vor dir Frau; so» soll sie ihr

Eherecht, Kram oder Morgengabe, und darzu ihr

zugebrachtes Gut, obgleich ihr dieses in «was ver«

ändert, und zu dieser Zeit noch nicht wieder «setzt

wlben wäre, von bannen Men und nehmen»
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5. <<

Wenn zwischen Partheyen ein Kauf beredt unb

beschlossen worden ist, und dieser mit zwey thrlichen

Zeugen bescheinigt wird, ist derselbe gültlg, obgleich

«r vor Gericht noch nicht gesertigt noch geschrieben

worden wäre: es sollen auch dergleichen Kaufs» Kon»

trotte fm gültig gehalten werden , wenn auch schon

an das Kaufsgeld noch nichts erlegt ist. ^

z. s.

Bey einem Verkauf um lieqende Güter, sollen

olle um diese weisenden Kauf, und Bell »Bliesen dem

Käuser eingehändiget werden. , .

§. 6.

Nach geschlossenem Kause, — derselbe mag mit

oder ohne Wein » Kauf geschehen seyn , — ist der Ver»

lauser auf die Zeit, wie der Kontrakt lautet, da«

Verkaufte Gut seinem Käuser zu übergeben und ein»

zuantworten schuldig.

§. 7.

Wenn ein Gut zu Mannwerken öder Jucharten

vertaust wird, soll der Verkauset für solche nacl» der

im Verkauf angezeigten Anzahl Gewähr zu teiiien,

schuldig senil ; es wäre dann : daß er das Gut einfäl»

tig (kurzweg) und ohne Benennug noch BelummuNl

des Maßes verkauft hätte.

An «ine Ewigkeit und in tobte Hanb soll nie»

MM G<walt haben : liegeud« Stick« und Güter zu

vtl,



verkausen, zu vertauschen, noch anderwärts zu über»

«eben : würbe aber ein solches geschehen ; l> soll e<

gleichwohl leine Kraft haben.

«. V.

Obschon eine« sein« Güter für ledig verkauft HM

te, mag sich doch der Käuser dessen nicht getrosten/

sondern , wenn an den Tag kömmt und authentisch

beygebracht wird, daß Güllten oder andere Pfiichten

und Beschwerden darauf hafteten, muß der Kauser

solche in der Natur und Eigenschaft, wie dieselben

sind, auf sich nehmen und behalten, mag aber hie«,

für auf seinen Verkäuser zurückgreisen, und denselben

um völligen «btrag und Schadloshaltung belangen,

in dem Sinne, wie der vorstehende dritte Artikel

ausweißt.

Wenn der Käuser die gesetzten Ziel (Fristen) det

Zahlungen nicht Halter , mag der Verkäuser oder det

rechtmäßige Ansprechet dieser Zahlungen die ver«

kauften Güter dafür, als seine bis auf den letzt,«

Psenning hastenden Unterpfande angreisen, wie füe

Ansprachen auf liegenden Gütern die Uebu5g und

Recht ist, jedoch altern und bessern Rechten ohne

Schaden.

5. lt.

Wen« einer eine Sache erkaufte, ohne zu wissen,

daß diese schon zuvor mit Ziecht oey dem Verkäuser

verbothcn wäre, ist der Kauf ungültig, es mag abee

der «äuser den Verkäuser, wegen daherigem Betrug/

belangen.

IV. Bd. I
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5. 12.

Zusatz - Punkt

vom 22sten May 1722.

Alle Käuse, — wer immer Käuser und Verkäu,

f« seyn mögen, — sollen vor dem Gericht , wo die

verkauften Güter liegen, gesertiget werden. An den

Auffallen aber soll das Gericht leinen, kein Gut ,u.

sertigen, er seye dann in dem Stande: die auf eine«

solchen Verauffallten Gütern liegenden Beschwerden

auszuhalten, also zwar: daß einer, der an dem Auf«

falle zustehen würde, in Zeit der Aberwahl, sein Recht

wohl einem andern übergeben möge, welchem das

Gericht die in Auffall gekommenen Güter zusertigen

kann, doch unter der obenausgesetzten Vorsorge: daß ein

solcher die Beschwerden auszutragen im Stande styl.

Hernach aber, und wann am Gericht solche Fe»

tigung geschehen, soll kein weiterer Verkauf oder Ein»

stand auf dem Gantrodel Platz haben, er werde dann

vor dem Gericht, wo die Güter Negen, gesertiget.

Jn solchen Käusen , auch Täuschen so« bey der

Fertigung allzeit geöffnet werden: ob der Schnitt

vorbehalten sey, indem tu der Regel der Verkaufte

zu dem Nachschnitt kein Recht haben soll.



VII.

Gesetz,

! «,«, 21««n Neinmonat, tsos.

Die Kaufzahlungs . Briefe betreffend,

wir Schultheiß, Kleinen. Große Rätht

' des Kantons tuzern;

Eo kang« die Kaufzahlungs. Nrieft, als Folge

eines verkauften Grundstückes, nur in den» Handen

bei Verkäusers dieser Liegenthaft od« seiner Erben

zu verbleiben haben, tönnen dieselben nach dem bis,

her gewöhnlichen Pfade, zwar immer in dem Sinne

der hierunten bemerkten jj 3 4. und 5 , ausgeserti«

gel, mutz aber darin« zugleich ^ausdrücklich angezeigt

»erden: daß st« zu keinen Zeiten weder verkauft oder

vertauscht , noch versetzt oder sonst auf irgend eine

andere Weis« in Umlauf gebracht werden sollen, be«

vor die durch gegenwärtiges Gesetz vorgeschrichen«

Förmlichkeiten »erden beobachtet worden seyn.

' «. 2. ,

Diese obgemeldten Förmlichkeiten sind solgende:

ei muß nämlich in einem solchen . Kaufzahlungs«

Briese, bevor man ihn auf irgend ein« Weise ver»

handelt oder in Umlauf bringt ,

a.) Von Seite der betreffenden Gemeinbeg richts»

Beamten «ine Würdigung nach ihren Eiden,
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uud gutem Gewissen angesetzt wilden. Würde

bann ein so verkauftes Grundstück inner dem

nächsten Jahr« an den Auffall kommen, sollen

die Beamten, welche die obige Würdigung

- gemacht haben, dcßhalben zur Verantwortung

gezogen werben können.

b.) Derselbe soll auch alibann mit der Unter»

schrift und dem Viegel der Gemeinbegerichte,

so wie es bereits für die Gülten angeordnet

ist, versehen werden, zwar ohne Zusatz der

Unterschrist und de« Siegel« des Amtmanns

und Amtschreibers.

§. S.

In jedem Falle muß in dem Kauszahlungs. Griefe,

sogleich bey seiner Errichtung, — er mag dann in

den Händen des ersten Eigenthümers verbleiben oder

in Umlauf zu kommen bestimmt seon, — sc» wie in

allen übrigen Kaufbriefen, die Kaufsabrechnung durch

Viutliche Anstellung der auf dem verkauften Grund,

stücke verschriebenen Kapitalien , nebst den betreffenden

Zinsen und Marlzahl, mit Worten ausgedrückt, bv

Werkt werden.

^ . §. 4

Kein Kaufzablunas . Brief soll in Zukunft auf

längere Zeit, als höchstens fünfzelM Jahr« «lichtet

»«d« dürfen.
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Würde eine solche Kaufzahlnnz , nach ihrer Ver»

Kllilrit, länger als ein Jahr rückständig gelassen,

und nicht bezogen, oder wenigstens nicht dafür recht

lich angetrieben worden seyn; so verliert sie alsdann

die Eigenschaft einer auf liegendes Grundstück ver»

schrieben«« Ansorderung, und wird zu einer sogenann

ten fahrenden Schuld.

'«

VIII.

Gesetz,

«»« toten htm««n«t, <«0«.

Die Aufhebung aller Zugrechte verordnend,

z. «.

Es so«en von nun an, alle Arte» der bisher durch

Gesetze oder Uebunge« bestandenen Zugrechte, welchen

Nahmen sie haben mögen, aufgehoben und gänzlich

«bgeschafl seyn.

! 2.

Jedes Zugrecht, das man in Zukunft bey irgend

einer Gattung von Verträgen sich ausbedingen wür»

de, soll als null und nichtig angesehen werden.

z. 2.

Durch dieses Gesetz ist jedoch allen Arten von

NachschlagMgsiUg oder Wiederlosungirecht, die eine



Folge gerichtlich verhängter Gelbstage oder Gantstei«

gerungen sind, nicht das Geringste benommen, son»

der« dieselben sollen» bis auf weiter« Verfügung,

»och ferner beybehalten seyn.

IX.

Ueber dm Abzug bey Wegziehuug von Gut

ins Ausland.

Gegen diejenigen Staaten, zwischen welchen keine

Freyjügigkeits . Tratate bestehen , hat der bisher g«.

setzte Abzug von zehen von jedem hundert Statt , den

Fall jedoch ausgenommen : wo gegen dieselben das

Gesetz vom igten May l»o8. , die Ausübung des

Gegenrechls anordnend, in Anwendung gebracht wer

den muß.
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' Gesetz,

«om ellll« Wtinmonat, t«os.

Ueber Ziel und Tag oder den sogenannten

Rückfall veym Pferde- und Viehhandel,

nebst Festsetzung der Polizeymaßregeln

auf eintretenden Rückfall sowohl, als

bey sich zeigendem Hauptmurd , mit Be-

stimmung der Staft gegen den , der ein

mit diesem Uebel behaftetes Pftrd ver

laufen sollte.

wirSchultheiß,»le ine u. Große Räthe

d^s Kantons Lu»«rn;

Verordnen:

§. l.

Iu Verhütung gegenseitiger Venachtheilungm, wozu

die unbeschränkte Freygcbung des Pserde, und Vieh,

Handel« führen könnte, wird der Rückfall (oder

das so betitelte Ziel und Tag) serner« beybehal,

ten; und zwar bey Pserdekäusen auf sechs Wochen,

bey Viehkäusen aber auf vier Wochen und dre,

Tag« sestgesetzt.

§. 2.

Der Rückfall sindet dannzumal Statt, wem, m,

n« dieser bestimmten Zeit, nämlich: von der Stunde
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angerechnet , wo da« erkaufte Pferd oder Stück Vieh

pn die Hand genommen worden ist , an demselben

einer der hiernach beschriebenen Hauptmangel wahr»

genommen wird.

!. 3.

Als Hauptmängel bey Pferden werden erachtet :

wenn diese stättig, bauchstößi« oder dämpsig,

krättig oder räppig, männig, faul oder

Haupt würdig sind; beym Rindvieh hingegen,

wenn es faul, sinnig ober hirnmüthig ist.

Wer aber immer mit dem Hauptmurd behaftete

Pferde wissentlich verkaufen würde, soll wenigstens

von äo. bis «an. Franken gestraft, und überhin in

den Ersatz alles Schadens und der, wegen den an«

durch nothwendig gewordenen Poliltyanstalttn, <mt>

gelaufenen Kosten verlW werde»,

, j. 4

Sobald ein «lauste«, nach Jtalien bestimmte«

Pserd oder Stück Vieh über hie Grenzen des Kan

tons abgeführt scyn wird, sindet kein Rückfall mch,

Statt, selbst; wenn ein solches Stück wieder zurückge»

führt u»b, mährend dieser Zeit, einer der vorbe«

schriebencn Hauptmängel an ihm entdeckt werden sollte,

5- s-

Den Käufern au« den eidgenössischen Kantone»

Wird jedoch beym Pferde . und Vieyhanoel das Ge,

Mrcchl illgestqndcn,, i.n, dW tzttstandt iMr? haß,
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wenn und wo den dießseitigen Kantonsangehörigen

beym Rückfalle eine, nach dem vorgehenden j. 5. de»

stimmte, gleich lange Zeitfrist bewilligt wild, die

Angehörigen dieser betreffenden Kantone auch hierorts

eine solch« zu geniessen haben sollen.

Gleiches Recht wird, der Hauptmängel halben,

Hey darüber entstehenden Streitigkeiten, den Angehü«

«igen jener Kantone gehalten wenden, in welchen die

hiersetis erklärten Hauptmängel als solche ebenfalls

«ngenommen sind.

j. 6. .

Wenn inner dem Rückfallstermine «in Pserd, ob«v

Stück V,eh trank fällt , und der Käuser beglaubiget

ist, dasselbe, als mit einem der vorgenannten Haupt»

Mängel behaftet , zurückschlagen zu tonnen ; so soll

dieser verbunden styn: dem Verkäuser hiervon unver»

weilte und rechtliche Anzeige zu geben, und sich mit ihm'

«der die ärztliche Besorgung desselben zu verständigen.

Wenn zwischen ihnen hierüber leine Einverstänb»

«iß ersolgt; so hat der nächste Beamte, dem hierü«

der sogleich Bericht zu «stallen ist, die Psticht auf

sich : die ersorderlichen Verfügungen dießfalls zu tref«

sen und, wo möglich zwey patentierten Viehärste«

die Besorgung des erkrankten Stücks zu übertrage».

Der Besitzer eines solchen darf demselben, auch

im ersten Nothsalle, die Notlügen Medianen nicht

deybrtngen lassen, eö geschähe dann durch einen an«

«lMnt.«n Picharlt uub, in Abwesenheit desselben, in
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Gegenwart des Gemeindevorgesetzten oder eines an»

dem unpattheyischen Mannes.

§. 7.

Sobald ein Pserd oder Stück Vieh inner der

Rückfallszeit (Ziel und Tag) dahin fällt, muß dem

Gerichtspräsidenten, inner dessen Amtslreis dos Stück

Vieh gefallen ist, davon die erste Nachricht ertheilt wer»

den, welcher sich sodann mit «wen Viehärzten, nebst

dm Abdecker, an Ort und Stelle zu begeben; den

Nerbalprozeß aufzunehmen, und diesen, wenn keine

gütliche Vergleichung zwischen Käuser und Verlauf«

Statt sindet, mit dem Gutachten der Erperten be,

gleitet, dem kompetenten Richter, zur Verfügung ,

Vorzulegen hat.

§. 8.

Die Zeit des Rückfalls kann unter lelne» Vor,

wande verlängert werden, es geschähe dann: mit ««.

genstltiger Zufriedenheit des Käuser« und Verkäufers.

Jedoch sollen beyde dies«, falls keine Vereinig«««

zwischen ihnen zu Stande gebracht werden könnte,

berechtiget seyn : das erkrankte Stück, auf Kosten de«

Unrecht habenden Theils, niederstechen zu lassen.

5. 9.. <

Der kleine Rath sey beyneben beauftragt : die ,

zur wettern Ausführung dieses Gesetzes, nöthigm

Polheuaustalten von sich aus anzuordnen.



XI.

Bon der Lieferung der Zehent- und AodeO

zinsfrüchten, so wie von dem Zehent

nachlaß, im Falle der Hagel auf ein

Gut schlügt.

xöenn einem de» Hagel in irgend ein zehenlpstichllges

Gut schlägt, dieser ab« den Zedent von demjenigen,

welchem er zugehört, für eine bestimmte Summe

Geldes empfangen hat, also zwar: daß diese Geld»

Summe alle Jahr gleich und unveränderlich ist, ist

man einem solchen nicht schuldig, an dem Zehenten

«twas nachzulassen ; sondern der Wichtige soll de»

Zedenten ohne Abzug entrichten, als wenn der Hagel

nicht geschlagen hätte: wenn man aber den Zehen«!»

«ihmt oder giebt , wie er von Jahr zu Jahr ge«

rufen oder verliehen wird, auch ein Mal mehr, das

andere Mal minder haltet, und der Hagel alsdann

schlägt ; so soll der Schaden besichtig« und , nach

Verhältnis dieses, und so wie Biederleute darüber

erkennen , von dem Zehendeigenthümer dem Zehent»

Pflichtigen am Zehent nachgelassen werden.

!. 2.

Wenn einer für Zehentm oder Bodenzins emerley

Gattung Früchten zu liefern schuldig ist, und er dieselben

währet in der Natur , wie solche auf seinen vstichtigen



Gütern dasselbe Iah« gewachsen sind, soll er wohs

Dwähret haben, doch: daß ein solches Gut mit

Pfleget und Wanne zu rechter Währschaft wohl

gerüstet, und am Wetter an den Garben stehend,

«icht verwahrlos« worden sey.

> XN.

Ueher Einforderung von Schulden und

Ansprachen.

33« eine unrichtige (illiquide) Ansprache auf einen»

andern macht, der soll diese den Leben des andern

Theili und innerhalb Jahres» Frist richtig (liquid)

machen.

Würde aber der Schuldner oder Angesprochene

«icht mehr am Leben seyn; so soll der Anspreche»

seine Ansorderung, — sie sey richtig oder unrichtig, -^

inner dieser Jahre« . Frist lebendig machen und sei»

«echt auf dieselbe ausüben; nicht geschehenen Falls,

»er Ansvrecher seine Ansprache verloren haben, ihn,

auch dafür kein Recht mehr gehalten, und « überdieß,

nach Gestalt des Handels, noch gestraft werden soll;

es war« dann Sache: daß der Ansprechet sein Gut

recht, auf rechte gewahrsainme. ordentliche Verschrei«

hung erlangt oder Brief und Siegel in Handen hat»

tt, oder dasselbe sonst richtig und gichtig barbrin»

.'X.



gen möchte, wofür dann einem solchen Rfcht gehal«

len wilden soll.

Endlichen , wenn einer zu derselben Zeit nicht in,

Lande, solglich abwesend gewesen wäre, so zwar:

daß er die Sache nicht hätte üben können, (doch alle

Gefährde, Betrug und List ausgeschlossen) soll dieser

dann auch der gleichen Rechtiwohlthat zu «eniessen

haben.

;. 2.

Nenn auch jemand eines Abgestorbenen Gut oder

dessen Erben , oder sonst jemand , der noch den Leben

«st , für Gelt.Schulden anspricht , die Ansprache aber

nicht erlangen («halten) und erweisen lann, oder

«in Mal eine geringere und ein ander Mal eine gros»

sere Summe sordern wiirde, sich aber erzeigte: da<

der Ansprecher Gefährde darin gebraucht, und daz

ihm der abgestorbene oder lebendig Angesprochene

nichts, oder doch nicht so viel, als er angesprochen,

schuldig wäre, soll d?m Ansprecher das, was er zu«

viel gesordert hat, nicht allein nicht gesolgen , sondern

derselbe um so viel, als ihm nicht gehört hat, oder

wie es der Nichter , nach Beschaffenheit der Sache

und des Fehlers, besinden wird, ernstlich gestraft wer»

den, und überdieß schuldig seyn: dem angesprochenen

Theile ohne Mittel (unn«aMlich ) die Kosten abzutragen.
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XIII.

Von der Verstossung und dem Verkaufe der

Schulden.

Schulden , üb» welche keine gehölige Abrechnung

getroffen worden ist , dürfen , ohne Vorwissen des

Schuldners , nicht auf einen andern Verstössen , »er»

handelt oder verschürget werden : diese Bestimmung

hat aber keine Anwendung auf ordentliche zinstla»

sende oder verpfändete Schuldschiifzen.

z. 2.

Wenn auch jemand einem andern Zahlungen ob«

Schulden für Käufe oder etwas anderes zu verkaufen

und einzuziehen übergiebt, der Kaufer aber, welcher

dieselben auf lttese Weise auf Nch genommen , solche

nicht einbringen mag, obschon «r der Schuld mit

Recht nachgegangen, und dieselbe ausgetrieben hätte,

so soll alsdann der Verkäufer den Käufer darum be»

zahlen oder entheben , und schadloß machen ; wie denn

auch ein jeder , so einem andern Gülten ober Zins«

Verschreibungen verkauft . dem Käuser hierfür, bis zu

derselben ersten Ausdingung ( Ausdienung ) , und daß

die in dem Briefe verschriebene, völlige Ablösung auf

solcke erste Ausdingung ersolget seyn wild, für die

Ersatzung gut seyn und bleiben soll.



XIV.

Von der Miethe der Dienstboten und

Saugammen , und der daherigen Be

zahlung ihres Lohns.

z. <.

Ein jeder Dienstbothe soll seinen Mieth . oder Lied.

Lohn mit seinem Eide, ohne andere Beweißthümer, er>

heben und erhalten mögen, hingegen doch so : daß wenn

der hierfür angesprochene Theil beweisen, ober mit

«identlicher Rechnung darthun kann , was daran

bezahlt, oder auf andere Weg« gut gemacht worden

sey, dieses da«on billig linn« und möge abgezogen

»erden.

j 2.

Was dann ein solcher Dienstbothe mit dem Eid

«arthut, daß es rechter Liedlohn sey, der gichtig und

«ichtig gemacht wird. — es sey lurz oder lange barüb«

v«strichen, — das soll man ihm, so bald sein Dienst

«in Ende hat , als seinen Liedlohn alsobold entweder mit

oaarem Geld oder Pfanden , aus welchen der Dienst»

both« Haares Geld erlösen mag , bezahlen.

z. 2.

Würde man aber einem Dienstbothen, Knechten ober

einer Magd die Zahlung fäumen (,«zig«n); so mö»

«en sie in ein Wirlhshaus einlehren, und darinn so lange

auf des Meisters oder der Hausfrau Kosten zehren, bis

dem Dienstbetben der gehörige Liedlohn bezahlt seyn



»ird; jedoch so« in einem solchen Falle kein Ueber«

stuß ge lieben (mit Mäßigkeit zu Wert gegangen

»erden ) und die Dlenstbcthen mit speise und Trank

änderst nicht, al« w« es für sie gebührt, gehalten ««de».

5. «i.

Würde «der ein Liedlohn streitig und daher die»

ser nicht gichtig wäre; so soll der Meister od« die

Hausfrau den Dienstbothen auf den nächstsolgenden

Gerichtstag ins Recht rufen und vor dem Richter

ihm antworten, wonach das Recht zwischen beyben

Theilen entscheiden soll: jedoch soll ein solcher Dienst»

bothe seinen Dienst inzwischen nicht geändert haben.

l. 6.

Wenn ein Dienstbothe, vor dem Absserben seine«

Meisters ober seiner Hausfrau, seinen Dienst verwieg

und in der Folge wieder in den gleiten Dienst eint«»

ten würde , sollen dann die alte.« , ausstchenden und

zuvor verfallenen, unbezahlten Liedlöhne das vorbi»

erwähnte Vorrecht nicht zu aeniessen haben , noch mit

dem Lieblohn gleichen Rechtes gehen . der vor der

zuletzt angetretenen Dienstszcit ununterbrochen aufge»

laufen und verdient worden wäre , sondern Init andern

Gelten gehen und wie diese bezahlt werdet

§. «

Welcher Dienstbothe , ohne redliche statthafte Ur.

fache, von seinem Dienst austreten würde, bevor un»

«he die Zeit, auf die er seine Dienste aevunaen hat,

abgelaufen wäre , dem soll man f«r seinen Lieblohn

«ich« zu gebe» schuldig sev«,

§. 7.



----- ^ z^5

Würde jemand seinen Dienstbothen, ohne erhebliche

Ursache, vor der abgelaufenen Zeit verabscheiden und

»wegschicken, soll.diesem der volle Ludlohn bezahlt werden.

§. 8.

Geschähe aber die Verabscheiduna eines Dienstbo«

then vor der Zeit aus rechtmäßiger Ursache ; so soll

man diesem seinen Lohn , nach Marchzahl des Jahres

oder der Zeit, bezahlen, und ein Mehrere« nicht.

. l. 9.

Jm Falle , daß ein Dienstknecht zwischen dem

Jahr und ehe die bedingte Zeit abgelaufen wäre, von

seinem Herrn oder Meister weg in fremde Kriegs»

dieuste ziehen oder sonst in einen Dienst treten würde,

— es seve Knecht oder Magd, — (wenn den einten

oder andern sein Herr oder Meister den Winter durch im

Dienst gehabt, ihm in Krankheiten Gutes erwiesen und

sich mit demselbem vertragen hätte), auf den Sommer

oder zu welcher Zeit es wäre , zwischen der Zeit aus

dem Jahr und von dem Dienst gienge, soll man

einem solchen Dienstbothen , seines Lohnes halber, auch

nichts schuldig seyu; es wäre dann Sache: daß sein

Dienstaustritt mit seines Herrn ober Meisters gutem

Willen und Erlaubnis geschähe.

^ §. l"

Wenn ein Knecht oder eine Magd zu einem Mei»

sier oder zu einer Frau gedinget , und den Haftpfen»

ni'ng empfangen hat, nachher aber ohne rechtmäßige

IV. Bd. K
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Ursache, sondern allein aus Gereuen ober aus ander«

wärtiger Ausweisung und Anstiftung , oder daß diesem

Dienstbothen inzwischen an einem andern Orte ein

Dienst, der ihm gefälliger ist, angetragen worden

wäre, den zuvor versprochenen Dienst wieder auf,

lünden wollte, auch überhin am andern Orte zuge«

sagt hätte: soll dieses keineswegs gestaltet werden,

sonder«, wenn es der Meister oder die Frau, so

den ersten Haftpsenning gegeben, begehrt, ein solcher

Dienstbothe bey ihnen eintreten und die bestimmte

Dienstzeit in Treue aushalten , ansonst der unge»

horftmme Dienstbothe für dasselbe halbe Jahr hin

aus der Stadt ober dem betreffenden Gerichtskreis

(wenn derselbe nicht darin« gebürtig ist) verwiesen

werden soll. ^

§. !l.

Anbelangend den Lohn für Kinder, die einer

Frau zum Säugen verdinget würden, soll derselbe

auch als rechter Liedlohn gehalten werden, also zwar:

daß die Frau, so das Kind fäugt, hierfür ihren Lohn,

wie rechten Liedlohn, beziehen und rechtsertigen kann,

welcher dann auch, wie rechter Liedlohn, angehen«

bezahlt werden soll mit barem Geld oder mit solchen

Pfanden, au« welchen ste alsobald baares Geld er«

lösen kann, in gleichem Maß, wie vorhin, von rechtem

Liedlohn gemeldet worden ist.
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XV.

Gesetz,'

vom lHtm Mcinmonat, lsos.

Ueber die Strafen gegen den Wucher und

die damit verbundenen Betriegereyen ;

über die Art der Vertheitung daheriger

Geldstrafen; über Nachwährstbaft' Hey

Handschriften; über Beschränkung ihres

Verkaufs , so wie jenes der Knufzahlungs-

Instrumenten, Aufschläge und Gülten;

über die verbothene Versteigerung derselo

den; über das untersagte Ausleiben von

selbst entlehntem Geld, und endlich über

die Art der Wiedereinbringung deS aus

Pfand geliehenen Geldes.

Wir S chu ltheiß,RI einen. GroßeRäthe

des Kantons Luzern; ,

Verordnen:

§. l.

Aller Wucher ist unter der im nachstehenden §. 3.

sestgesetzten Strase verbothin , als z. B. : wer eine«

größern als den bisanhin gewöhnlichen Zins bey ei«

uem Kapital oder einer zinstragenden Schuld bezieht,

oder in einer Schuldbekanntntß eine größere Summe

sich anstellen läßt, als der Schuldbekenner.dem Glä»l»

big« wtttlich schuldig geworden ist.

K »
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«. 2.

Aller Handel um Handschriften, die von Fallt»

ten oder richterlich unzahlbar Erfundenen oder von

solchen Personen, die nicht ihres eignen Rechtens

sind, oder von welchen schon im Stadtrecht Meldung

geschieht, ausgestellt worden sind, und noch ausge«

stellt werden sollten, ist ebenfalls, unter der im j. 3.

festgesetzten Strafe, gänzlich verbothen.

Für alle Handschriften hingegen soll derjenige, der

sie in eine andere Hand übergehen läßt, auf ei» Jahr

lang und, wenn der Zahlungstermin in einer solche»

weiter als auf ein Jahr hinausgesetzt wäre, bis zu

dessen Verfallszeit, nachwähr und gut seyn.

3. 3.

Diejenigen, welche sich des Wuchers oder einer

auf Wucher abzielenden Handlung schuldig machen,

sollen dem benachtheiligte» Theile allen Schaden er»

setzen, und, — je nach den Umständen, — um den

vierten Theil der Summe, um welche kontrahiert

worden ist, oder endlich bis um den ganzen Betrag

derselben gestraft werden.

«. 4

Es sollen keine Güllbriefe, Aufschlag.« oder Kauf»

jahlungsbriefe versteigert werden dürfen ; daher sie

dann auch nicht in «ine richterliche Schatzung «uf»

genommen werden sollen»'

^



z. ,5.

Jeder, der eine» Gültbrief, Aufschlag od« ein

Koufzahlungs. Jnstrument freywillig an sich lauft,

soll denselben, ohne hierzu erhaltene Bewilligung von»

Seite des kleinen Raths, bey Verlust der halben,

Summe als Strafe, unter sechs Monaten gehabte»

Besitzes, nicht wieber verkaufen dürfen.

Ueberhin darf auch niemand Geld entlehnen ; um

«s andern wieder anzuleihen und »war bey der im

§. s. festgesetzten. Straft.

j. b.

Alle und jede eingegangenen Rechtsgeschafte, in

welchen ein Theil zeigen kann, daß er über die

Hälfte hierbey benachtheiligt worden sen, sollen als

ungültig erklärt seyn.

Bey denjenigen diestr hingegen, welche, mtttelst

Betruges, geschehen wären, soll der Betrieger um die

Summe, für welche er den andern Theil betrogen

hat, nebst Entschädigung dieses, bestraft werden.

Im Wiederholungsfalle fällt auf den Betlitger

die »erdoppette Straft. > ^

«.7.

Alle und jede Güttbriefe, die seit dem Iahy

Tausend, Siebenhundert lund Neunzig errichtet wor»

tenHno, und in welchen keine Würdigung enthal«

ten ist, sollen, unter der im j. 3. festgesetzten Straft

und gegen Ersatz des hieraus entspringenden Schtl»
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,

dens, weder verkauft, vertauscht, noch in Hypothek

gegeben werden dürsen.

Für die gesetzliche Nachwürdigung solcher Hüllen

Aufschläge und Kaufzahlungsbricse kann von den be>

treffenden Gerichten leine größere Taxe als jene von

zwey bis drey Swweizerftanken für jede solche Wür«

tigung, nebst benSchreibgebühren, gesordert werden.

i. 8.

Für die Wiedereinbringung des «uf Pfand dar»

geliehenen Geldes darf, unter der im §. 3. sestgesetz,

ten Strase, kein anderer Weg ausbedungen oder

eingeschlagen werden, als derjenige ist, welchen das

Gesetz vom 29<l«n Br«chmonat lsoz. vorschreibt;

noch dürsen zu diesem Ende andere Vorbehalte «e»

macht oder solche Mittel ergriffen werden, wodurch

l>« Schuldner Gefährde oder Schaden erleiden würde.

§. 9.

Mit den im gegenwärtigen Gesetze ausgeworsenen

Strasen sind auch diejenigen zu belegen, welche, zu

Begehung der vorstehend verbothenen Handlungen,

auf irgend eine Art sich haben gebrauchen lassen.

. §. 10.

Von den verhängten Geldstrasen gtbührt jedes«

mal dem Kläger der dritte Thcil.

i. It.

Falls jemand eine, in Folge gegenwärtigen Ge»

setzes , gegen ihn verhängte Geldstrafe zu leisten aus,
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ser Vermögen wäre, soll er dafür zur öffentlichen

Arbeit veruriheilt werden.

Endlich sollen alle diejenigen , welche ihnen anver»

trautes Geld, Gülten und Handschriften mißbrau»

chen, ihrem Eigentümer nicht mehr .zurückstelle»

«der an das ihnen verzeigte Bestimmungsort nicht

vertragen und allda abgeben würden, als Betrug«

«„gesehen und bestraft werden.

XVI.

Verordnung, ^

vom 9t«n Chlillmonat, t803. ,

Die Berechnung der Marlzahlzinse betreffend.

wir Schultheiß und RIeine Käthe

des Kantons Luzern;

Verordnen:

A)om tllm Jänner tgo^. an einschließlich gerech»

nel , sollen alle in den Rechnungen jeder Art vor»

kommenden Marlzahlzinse zu zwey und fünfzig Wo»

chen berechnet und ausgesetzt werden.

<
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XVII.

Von der Bürgschaft.

z. <.

N>nn sich jemand als Bürg und Nachwahr ob«

bürgschaftsweife Or einen andern verschreibt und

verpflichtet auf eine bestimmte, gewisse Zeit, und dann,

nach Verlauf dieser Zeit, die Bürgschaft nicht wieder

/erneuert wird, der Gestalt: daß der Bürg nicht von

neuem wiederum verwilligt, gelobt und verspricht,

auch leine neuen Briefe und Gewahrsamen darüber auf»

gerichtet werden; so soll desselben Pflicht und Bürg.

schaft für das Datum hin des Ziels und der Zeit,

so lange sich einer verschrieben hat, nichts mehr

gelten , sondern ganz unnütz und kraftlos seyn , auch

den Bürgen keineswegs weiter verbinden noch begrei«

fen , dieses jedoch Mit solchem heitern Verstand:

wenn der Ansprechet einer solchen Schuld , für wel»

che jemand sich verbürgt hätte, bey Auslauf der

bestimmten Zeit der Bürgschaft, den Schuldner nach

unserer Stadt» und Landes. Uebnng und Recht um

die Bezahlung angreift, und sein Recht ohne Unter»

laß bis auf das letzte sortsttzt, endlich aber sich «.

zeigt , daß di« geougsanimen Mittel der Bezahlung

hinter dem Schuldner nicht zu finden sind, in solchem

Falle der Ansprecher gegen den Bürgen nichts ver.

säumt haben, sondern denselben um vollkommenen

Ersatz dessen, was von der rechtmäßigen Ansorde«



rung bey dem Schuldner «mangelt«, anzugreisen

haben soll, weil nicht nur einfältig (lediglich) auf

das verschriebene Datum der Bürgschaft bey solcher

Begebenheit zu sehen, sondern babey auch verstanden

werden muß: die Zeit, weiche bey abgelausenem

bestimmten Termin dem Unsprecher der Schuld, zu

rechtlicher Einsorderung derselben gegen den Haupt«

Schuldner und, in Mangel dessen, auch gegen den

Bürgen vonnöthen ist.

Uebrigens aber soll es einem Bürgen nicht scha»

den, noch auf einige Weise ihm prejudizierlich fallen,

wenn schon solche Briese und Verschreibungen. darin«

<r als. Bürge sich dargegeben hat, noch über das

Ziel hinter dem Gläubiger , dem die Gült oder

Schuld gehört/ verbleiben^ und nicht aushingcgeben

noch kraftlos gemacht wütden.

§»3» >

Wenn jemand sich als Bürg und Nachwahr für

einen andern verschrieben hätte , und alsdann vergleiche

Bürg und Nachwahr sich serners auch gegen andere,

— es sey gleich ais Hauptgült oder Schuldner, oder

Nachwähr , mit oder ohne Unterpfand und Schatzung,

— verschreiben wollte, der soll sowohl die ältere

Pflicht und Verbürgung, als andere vorgehende Be»

schwerden, bey Auflichtung des Brieses» in allwegcn

genau und umständlich: wie viel, gegen wen und wie

lange, meiden und einstellen lassen, bey Strase wissmt»

lichcn Betruges und Verschweigen«. ^
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' i. ^.

Dann sollen in sich ergebenden Fällen , nach Lan»

desübung und Gewohnheit, die altern Verpflichtungen

in solchen Bürg» und Machwährschaften den jüngern

vorgehen, auch allvoMrst der Hauptschuld«« vor

dem Bürgen angegriefen und rechtlich betrieben wer»

den, es wäre dann Sache: daß die Verschreibung

andere Bestimmungen enthielte, also zwar: daß man

den Bürgen und Hauptschuldner ohne Unterschied und

gleich mit einander, und einen wie den andern oder

für den andern angreifen möge, oder wie dann die Ver«

schreibung lautet, nach dieser soll es auch gehalten werden.

§. 6.

Auf den Fall hin, daß eine Bürgschaft errichtet

würde, bey der weder von dem Glaubiger noch von

dem Schuldner um die Hauptschuld, noch auch von

den» Bürgen um seine Bürgschaft kein gewisses Ziel

und kein Termin bestimmt ist, soll von Rechtens we,

gen gesetzt seyn: daß, wenn der Glaubiger über zwey

Jahre mit der rechtlichen Einsorderung seiner Schuld

zuwartet, soll von ihm der Bürg für solches hin

um die Zahlung weder für wenig, noch für viel nicht

mehr mögen belangt werden können.

«. 6.

Was aber das Verbürgen der hierseits Angehörige»

gegen Fremde und für Fremde anbelangt, ist hierüber die

Erläuterung in de« Ordnung der Auffälle zu «sehen.
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Von dem Recht der Klage auf Entschädi

gung gegen denjenigen , der Ursächer

einer erfolgten Beschädigung ist.

3öcnn jemand bly uns den andern gegen. Billigkeit

und ohne Recht in Schaden führt, der soll einen

solchen auch wiederum aus dem Schaden führen,

nach eines Gerichts Erkanntniß, wenn nämlich die

Sache so beschaffen ist : daß sie um ihren rechtlichen

Austrag vor den Richter gehört, oder wenn jemand

in Käusen oder Märkten einem einen Dritten zu führte,

und hiese, diesem zu geben oder anzuvertrauen, ob,

gleich jener wciters nichts verspräche; so soll doch der»

selbe , wenn der Schuldner nicht zu zahlen hätte, als»

dann , an seiner Statt , haften und bezahlen müssen.

XIX.

Vom Spiel und der Wette.

z. i.

3Ann auf Kredit gespielt oder gewettet wird, soll

dem Ansprecher gegen den Angesprochenen für seine

Anforderung kein Nicht gehalten werden.
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!.'2.

Wer aber falsch spielt, und dieses aus ihn «r.

wiesen wird, der soll, nach Beschaffenheit der Sache,

gestraft werden.

Drittes Kapitel.

von der deposizion , pfandeinsäyung , dem

gerichtlichen Arreste , so wie von wegziehung

seines Gute zum Schaden eines Dritten.

Von Hinwealassung oder Entführung der-

bothenen (arrestierten) Guts.

* z. t.

5Venn hinter jemand Gut verbothen oder mit Ar»

«est belegt wird, und man dieses hernach hinweg

läßt oder hinweg giebt , ohne Vorwissen dessen , der

es hat verbiethcn lassen , der soll dasselbe mit seinem

Gut wieder ersetzen : hatte «r aber kein Vermögen

um den daherigen Ersatz ,u leisten ; so soll er als.

dann am Leibe gestraft werden , es wäre dann : da«

demjenigen, so das verbothen« Gut hinter sich ge»

habt, selbes, ohne sei» Vermsachen , Wissen und

Willen, weggenommen worden wäre, und er darauf

einen kid schwüren möchte , als wann er d«



Vache entledigt seyn , und niemanden darüber

«ntworten soll.

5. 2.

Wenn aber von dem Richter oder seinem Bevoll»

«nächtigten Gut vcrbothen wird, und dann jemand

dasselbe gegen dieses Verbot!) entführte, ein solcher

«der weder Gut noch Eigenthum in Unserm Lande

besitzen würde, in der Folge wieder ins Land käme,

soll er ergrissen, ins Gefängniß gelegt und daraus

nicht entlassen werden, er gäbe dann genugsamme

Vertröstung für das Gut so viel im Lande, als er

entführt hat, wieder in Gericht und Verboth zu l«,

gen , oder bezahlte den Ansprecher sonst.

Ueberdieß soll er für einen solchen Frevel für s,

viel Gut, als er entführt hat, oder wie es der

Richter, nach Maßgabe der Umstände, besinden wird,

nnnachsichtlich zur Buße verfallen seyn.

II.

Von Darbringung und Empfang verdacht!,

gen Guts zu einem Pfand..

Wer «uf Pfänder leiht, oder etwas kauft, — was et

immer seyn mag, -. und sich hernach erzeigt, daß es

glstohlen Gut sey, und der, dem solches Gut entra«

«en od« entführt worden wäre, dasselbe wieder «n
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Erfahrung bringt, und ihm nachsetzt, sofi derjenige,

der es an sich gekauft oder darauf geliehen hätte» schul«

dig styn: demjenigen, dem das Gut gestohlen worden

war, dasselbe, ohne alle Entgeldniß noch Ersetzung

einiger Kosten, wieder lediglich zuzustellm, ungeachtet

er, der Leiher oder Käufer, weder die Person, von der

, er es abgenommen, noch die Waure in einigem Arg»

wohn oder Verdacht gehabt, sogar auch die Maare

auf offenen Jahrmärkten und in rechtem unverdächtigem

Preise erhandelt hätte, aus Ursache: weil derjenige, der,

ohne Schuld, das Seinige verloren hat, wieder auf

sei» Eigenthum zu greifen befugt ist.

Was lebende Maare betrist, soll ihm das Futter

und die Atzung wieder ersetzt werden , auch wenn er

sonst mlt Beschlächte oder Anderm Kosen gehabt

hätte; demjenigen aber, der also erkauft oder auf

Pfand geliehen hat, wirb sein Recht gelassen: seinen

Versetzer oder Verkäufer um Abtrag seines Schadens

zu suchen und anzugreifen.

§. 2.

So auch, wenn Stubenknechte oder Frauen ^ oder

ihre Dienstleute etwas, so der Gesellschaft Zechen

ans sich trüge, versetzen, soll niemand darauf ein

Recht haben, auch niemand darauf leihen.

«. 3.

Dienstknechten und Mägden soll niemand etwas,

vlme Wissen ihrer Herren, Meister und Frauen,

weder eßbare noch uneßbare Sachen, was ei immer

^



»»« , ohne Ausnahme und welchen Nahmen es ha,

ben möchte, und auch besonders, was ihren Herren

und Meistern oder Frauen gewesen, — es wäre bezeich»

«et oder nicht — ( dessen sich dann ein jeder bey seiner

Treue und Ehre enthalten soll,) weder abkausen noch

darauf leihen, noch auch sonst auf irgend eine Weise

und unter welchem Titel oder Vorwande es immer

serm möchte, abnehmen.

l. ^.

Es soll auch niemand dergleichen Sachen, wie

vorgemeldt ist, was es auch immer sey , weder den

Diensten, noch auch den Kindern, — sie seyen erwachsen

oder nicht, — weder abkausen, noch zu Pfand oder

sonst abnehmen, verbergen oder behalten, noch ihnen

zu solchem Austragen und Veruntreuen einige Ur«

fache, noch Vorschub geben; der oder die dawider

handeln, sollen, so bald es kunblich wird, solche

Waare oder solches Gut, ohne Entgeldniß, denjenigen

wieder zurückgeben und ersetzen, welchen es entzogen

worden ist, und noch übcrdieß bestraft werden.

III.

Von der gerichtlichen Beschlagnehmung und

Deposizion.

z. 5.

m Falle jemand, seiner habenden Ansprache hals

der, gegen seinen Gelten oder Schuldner , der abwe«

I
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send und nicht im Lande wohnt, und auch nicht Haus,

häblich ist, in Sorgen stühnb.e, daß er nicht zu dem

Seinigen gelangen und bezahlt werden möchte, so

mag der Ansprecher für seine Ansprache Pfand sor»

dern und verbiethln auf Recht hin.

Doch soll er das Pfand nicht verändern , sondern

liegen lassen, bis daß der Schulder wieder ins Land

kömmt, außer: daß es solche Pfänder wären, über

die alle Tage Kosten ergiengeN oder die zu Grund gehen

möchten, als in welchem Falle, mit des Richters

Rath und Wissen , solche Pfänder mit Nutzen und

bestmöglich verkauft werden mögen, wonach dann das

erlöse Geld hinter den Richter gelegt werden soll.

§. 2.

Wer an irgend jemand eine Ansprache hat, der

Schuldner aber keine eigene Wohnung besitzt, und

der Ansprecher sonst nicht weiß, wie er um seine

Ansprache befriedigt werden kann, der ist befugt:

seines Schuldners Gut, wo er dessen habhaft wer,

den kann , mit einem richterlichen Arrest belegen

und sich daraus um seine habende Ansprache , allfsl.

lig bessern Rechten jedoch unschädlich, bezahlt M«»

chen zu lassen.

§. Z.

Wenn,einer für seine Ansprache eingesetzte. Pfän»

der hinter sich liegen hat, der so« darauf ein Recht

haben, obgleich dieselben auch einem andern einge»



s<tzt wären, den Fall ausgenommen i daß diese

Pfänder dem letztem richterlich eingesetzt worden

seyn würden. <

z. 4

Wenn einer verpfändete oder in Arrest genommene

Sachen verabwandeln würde, der oder die, so wie

die allenfalls hierinn schuldig erfundenen Mithelfer,

sollen als Betrieger angesehen und als solch« de,

straft werden.

'>„,IV.,,,

Von Entziehung seines Guts seinen Erben/

Schuldgläubigern oder Kr Obrigkeit.

z. -l.

Niemand sey befügt l sein Gut auf einen schirm

zu verordnen und zu übergeben, weder seinen Kinder»

noch jemand anderm, weder aus Liebe noch andern

Ursachen , daß es den Schulbgläubigern . oder den

rechtmäßigen Erben zum Nachthell geschHe: würde

aber dieses geschehen; so M es keine Kraft haben,

und wer solches Gut auf einen Schirm hinter sich

nihmt, und es rundlich wird, soll »ür so viel, o!«

«ine solche Person also „efährlich hinter sich aenom-

wen, zur Bu-S verfallen seyn, das in Schirm

genommene Gut aber an sein gehöriges Ott uv«,

antwortet werden,

lv. Vd. zz
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«- ?.

Wurde jemand sich unterstehen , «us dem land zu

fliehen , damit er seine Gelten nicht bezahlen müßte ,

darum auch sein Gut unter dem Schein eines solchen

pder «ndern Schirm« anderswohin und vom Land

hinweg zu ziehen, damit e« seinen Eben oder seinen

Gelten, oder der Obrigkeit ^ ober wem «s spnsten

«chtmüßig gehör?« ober zufallen möchte, entzogen

werde, und das kundlich, auch der Thiter ergriffen

Wird, soll«, nach Umständen, bestraft werden.

Vierte« 5 a p i t < l.

Von Hypotheken, derselben Errichtung und

hypothekarischen Rechten.

I.

G e fe t z,

»»m «9»»" «r«Om»nat, <»03. und »t«« «vlill , «l».

Ueber die Art und Welse der Errichtung

von Gülten, Aufschlägen u. s. W.

MixSchultheiß,Rle<ne v. Große Räth«

de.s Kantons Luzery;

Nerordutz«:

Von NU» an sollen liegende Güter einzig nur für

Gülten, Aufschläge, Kaufsiahlung«« und Erbsans,
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läuft und zwar , nach Vorschrift gegenwärtigen Ge»

setzes, verschrieben werden dürsen.

Würden Verschreibungen um liegende Güter an«

der« errichtet werden; so sind dieselben leineswlgs

«ls rechtslläftig anzusehin.

« 2.

Die Unterpfand«, welch« man Verschreiben last

sen will, sollen von dem gesammten Gemeindege«

richte oder wenigstens von dreo Schätzern «u«

der Mitte desselben, die bekannte Landwirthe find,--

und wooon der Schreiber auch einer sevn kann»

gewürdiget werden.

§. 3.

Die Würdigung darf nicht in den Scheunen nacf

den schon ongegriffenenen Heustöcken, welche ilt

gleichen Jahre gesammelt worden sind, sondern nach

einem genau eingenommenen Augenschein der Unter»

pfande selbst gemacht werdet«.

z. 4

Die Nahmen der Würdiger müssen in dem Gült«

instrumente, ebenso auch in der Kopie, angesetzt, s«

wie gleichfalls dann gemelbt wetden: daß sie bey

ihren Eiden den Augenschein dir Unterpfand« tinge«

nommen, und wie hoch sie diese nach haare« Geld«

«erlh« geschätzt haben.

§. H.

Es darf keine Gült errichtet und aulgefertiget

»erden, sie enthalte dann Vit Würdigung, die Wül«
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HiglwgSfumme , welche, 'so wie die Kapltalsumme

der Gölt, sowohl mit Zifferzahlen als mit Wo«:»

ausgedrückt seyn muß.

z. 6.

. Das Gemeindegericht ist gehalten : jedes neuerlich»

tele Gültlnstrument sowohl, als die Kopie davon dem

Präsidenten des Amtsgerichts zuzusenden , welcher mit

dem Amtsgerichtsschreiber ein ordentliches Register

darüber zu halten, die Instrumente zu numerieren

und den Kopien das Jahr und den Tag ihrer Au«»

fertigung anzuschreiben hat.

Nachdem dieses geschehen, werden die Jnstrumente

wieder , gegen Rückerstattung des früherhin dafür ausg«.

stellten Empfangschefs, dem Gemeindegerichte zurück»

gestellt , welches die Kopten in die Kirchenlade zu

legen, verpiltchtet ist. ,

z. 7.

Die Zlnsgülten, so wie auch die Aufschlagsbrieft

sollen nicht anöers, als auf spezisizierte liegende

Stick und Güter versichert und zu denselben keine

«fahrend« Habe, weder zu Unterpfand noch zu Nach.

Muhrfchaft, eingesetzt werden dürfen; indem das Fah.

rend« allein zu Bezahlung fahrender Schulden de«

stimmt seyn soll.

5- 5.

Von dieser Verfügung sind jedoch ausgenommen :

Mühlen, Wirthschaften, Schmieden und andere Feu»

«esse», so wie auch «mbe« Ehehaftm, die in Gülb

'X
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oder Aufschlags. Briefe M Hypothek eingenommen

»erden.

Zu Mühlen können demnach eingesetzt werben:

die Steine und sämmtliche Mühlegeräthschaften; zu

den Schmieden und andern Feueressen : der Amboß und

alles dazu gehörige Wertgefchirr; zu den Wirthschaf»

ten, die Ehaften sind: alle Trinkgeschir«, ein Theil

der Betten, und waö dazu gehört, und ein Theil

der Mobilien oder Hausgeräthschaften ; (bey den

unter diesen beyben letzteren Gattungen enthaltenen

Sachen, muß jedoch jede einzeln benennt und, nach

Umständen, selbst mit Zahl oder Gewicht in» Jnftlu»

mente eingestellt werden) zu gemeinen Weiuschenlhäu»

sern dürfen nur die Trinkgeschir« allein , und endlich

zu andern Ehchaften, was an Geschirren und Wert«

geräthschaften zu denselben wesentlich und nothwendig

gehört, als Unterpfand eingenommen und in dis

Jnstrumente eingestellt werden.

§.9.

Ueber solche Fahrnisse von einer und derselbe»

Gattung, von welchen jedoch jede einzeln zu denen«

nen und spezisiziert einzutragen ist, soll «ine eigene,

summarische Schatzung gemacht und diese ebenfalls

in das Instrument eingestellt werden. /

5. l0.

Jn allen Gültbriefen, Aufschlägen u. f. w. soll

das ungefähre Maß sowohl des Matt«, Weid. und.

Ucl/erlandes , als jenes der Waldungen genau und

abgesondert eingesetzt werden.



Da, wo, an Maßls Statt, dieVömmerung od«

Winterung nach einer gegebenen Anzahl Stücke Viehes

in die Gültbriefe einzusetzen geübt worden ist, soll diel

fernerhin geschehen dürft«.

z. <l.

Die Nähmen der Anstoß« sowohl, «ls der Anstoße

sollen in den Gültinstrumenten, — die Unterpfand«

mögen beysammen oder zerstreut liegen, — genau

««gezeigt »erben.

z. <2.

In den Zinsgülten müssen die auf den Unter»

pfanden haftenden Beschwerden, die Gülten nämlich

ganz, die Bodenzinse aber, soviel möglich, ebenso

auch die Erbstäufe und Kaufszahlungen deutlich an«

gesetzt seyn.

Da, wo mehrere an ein nnb das gleiche Unter»

Pfand zu zmsen haben, sollen jene, welche die größten

«ntbeile daran geben, nahmentlich, o« übrigen unter

der Benennung: »und Mithafte« eingeschrieben

werden.

Das Gleiche muß auch bey Fertigung von Käufen

und Täuschen beobachtet werden.

z. !3.

Sollt« in Kausertigungs » und Gültvrolokollen

die einte oder andere Gült, noch in Kraft bestehend,

«ingestellt seyn, und der Unterpfanbbestzer versicherte:

diese oder jene Gült Abbezahlt zu haben; so darf ihm,

..
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falls er nicht eine solche Gült zernichtet «»«weißt ,

«»cht sogleich auf sein Wort geglaubt, und muß bey

einer solchen Gült bemerkt werdei»: »Nach der eld»

»lichen Aussage des Uuterpfandbesitzers

»sey diese Gült abbezahlt, aber nicht als

»zernichtet, vorgewiesen worden.«

!. l4

Da, wo zusammengehörende Güter zerstreut liegen,

»nl« ein Theil davon verkauft würde , können die darauf

haftenden Gülten nicht getrennt oder auf den getrennten

Theil übertragen werden , sondern dieser letztere mußj,

nach Verhältnis seines Werths, gegen dt« übrigen

verzinset werden,

5. <Z.

Die Gemeinderichter haften , einer für den andern ,

solidarisch für Verfälschungen und Betrüge, welche, bey

Errichtung «der Ausfertigung von Gülten, Käufen und

tauschen , aus ihrer Schuld , unterlaufen könnten.

!. !6.

Auch stehen die Schatzer der liegenden Unterpfande

fnr ihre über dieselben gemachte Würdigung , bis zur

ersten Ausdienung des Jnstruments , gut ; woben

jedoch allzu große Abschwächung ober Abnutzung des

Guts, ausserordentliche Fälle und Zeitumstände, die

«uf den Werth des Guts einen wesentlichen Einfluß

baden müssen, ausgenommen seyn sollen. ,.,

Hingegen stehen die Schätzer für ihre auf Fahr«

nisst gemachte Würdigung nur insofern« gut : als ei



sich aus dieser erzeigt : daß bey der von ihnen vor«

genommenen , amtlichen Schatzung keine Gefahr

gebraucht worden sey.

l. t?.

Die Zinsgülten sollen, wie bisanhin, von sechs

Zu sechs Jahren dauern, und, nach einer vorläu«.

stgen , Halbjähligen «bkündun« , jährlich mit 200. Gl,

abgelößt werden ; wo dieses aber nicht so geübt wor,

den wäre, soll diese Verordnung nicht zurückwirken

können.

Wenn eint Gült abgelündt und abbezahlt ist,

soll dieses in dem Protokolle angemerkt und der

Gültbrief überdieß zernichtet werden. Würde eine

solche abbezahlte aber nicht zernichtete Gült wieder

herausgegeben und in Umlauf gesetzt werden; so ist

der Herausgeber für alle daraus entstehenden Folgen

und allfälligen Beschädigungen verantwortlich und zn

Abtragung des Schadens gehalten. . <

Wenn eine Gült abgelündt worden und wiederum ,

vor EntrichOlng der ersten Abzahlungsfrist angestellt

werden wollte, soll hiervon ebenfalls in dem Proto»

lolle eine Anmerkung gemacht werden.

Wenn aber an eine abgekündete Gült auch schon

eine oder mehrere Zahlungen geleistet worden wären »

so kann diese dennoch für das noch darauf «stierend«

Kapital wieder neuerdings angestellt werden.

^

v



In diesen btybtn Fällen aber müssen die wirklichen

Zmspilichtigen noch die nämlichen Liegenschaften

besitzen, die in dem Gültinstrumente als Unterpfand«

eingestellt find, welches nötigenfalls, mittelst eines

gerichtlichen Scheines , «weißlich zu machen ist.

Jm entgegengesetzten Falle soll eine solche Gült

»on dem Inhaber derselben, nach dem vorstehenden

z. l7-, unter seiner Verantwortltchteit, nicht anders

«ls zernichtet herausgegeben werden.

Kann nun aber diese aufgetündete Gült entwede»

für die ganze Kapital > Summe oder eine Restanz

derselben gehörigermaßl« wieder frisch angestellt wer»

den; so soll in dem einten und andern Falle sowohl

in dem Gültinstrumente, mittelst eines von der betref,

senden Gerichtsstelle einzustellenden Transsirums, als

«uch in dem Gülten. Protokolle selbst Meldung ge»

than werden.

Die Aufschlägt, die zwar nur für Wcibergut

errichtet werden dürfen, sollen gleich den GüXvriefen

geachtet werden, mit dem Unterschiede jedoch: daß

Aufschlage, bis aufHoo. Gl. einschließlich, alle Jahre

abgerundet und mit baarem Gelde bezahlt wer«

den tonnen.

Aufschlägt, die Hoo. Gl. übersteigen, bis «ono. Gl.,

zahlen sich, nach «tner halbjährigen Aufkündigung,

jährlich mit Hoo. zu Hoo. Gl. , von 2000. bis 4ooo. Gl.

und darüber werden die Ausschläge jährlich mit

zou«. Gl. abbezahlt.



z. 20.

All« und jede auch vor d«m Jahr <?9«. «uf

Liegenschaften gehörig lrrichttltn und im vorstehen,

bcn j. l. benannten Gültinstrumemeu sollen sowohl

im Jn. als Ausland« in gleicher Kraft stehen, ohne

daß jedoch deßVegen der Jnhaber eines solchen In»

struments, bey allfälliger Gutszustehung, (gerichtlich»

Hldiuditaiion) ein Niederlassnngsrecht erlange.

II.

Von Gülten und Leibding auf Häusern, die

durch eine Feuersbrunst zu Grunde gehen.

z. l.

35enn in unserer Vtadt ein Hau« verdrenut, auf

welches die unterm 6ten Weinmonat <«<>. gesetzlich

verordnete Brandversichewngs. Anstalt leine Auwen»

düng erlitte , und auf diesem Zinsgülten verschrieben

wären, auch derjenige, dem das Haus zugehört hätte,

aus die abgebrannte Hosstatt wieder ausbauen wolltei

so verliert der Jnhaber der Gült den halben Theil

an derselben, sammt dem halben Iheil der verfalle»

«en Zinse, den übrigen halben Iheil von der gedach.

ter Gült aber soll derjenige, welcher bauet, über sich

nehmen und austragen.

z. 2.

Wollte aber dieser nicht mehr aufhauen t so soll er von

dt« Hofstatt stehen, und alsdann lann der Inhaber der

 



jüngst« oder letztern Gült bauen, welcher sonach vonjeder

t>« vorgehenden Güllen, wenn vor ihm noch ältere seyn

mochten, das halbe Hauptgut, sammt dem halben

Theil der verfallenen Zinse, über sich nehmen und

austragen soll.

Wenn aber dieser, noch irgend ein anderer Inho»

l)<r der Gülten bauen wollte; so mögen alsdann so»

»ohl der Eigenthüwer der verbrannten Behausung,

«li die gesammten Inhaber der darauf stehenden

Gülten den Platz ob« die Hofstatt fämmllich vertau«

sen, und das Erlößte, nach obbemeldlem Vnhältniß,

«ml« einander vertheilen.

j. 3.

Wenn aber erwiesen würde, da< von dem Bellt»

zer des Hauses dieses mit dem Feuer wäre verwahr«

loset worden ; so hat ein Jnhaber der Gült sich auf

dessen vorhandenem, noch übrigem Hab und Gut,

nach des Rechts Erkanntniß, schadlos zu machen.

Derjenige, welcher vvn einem abgebrannten Haust

in der Folge die Hofstatt erwirbt, soll der Person,

so vorhin ein Leibbing auf demselben zu fordern

«ehabt haben möchte , jährlich den Zins von so viel

Hauplgut leibdingiwcise verabsolgen lassen , als t>«

Hofstatt werth zu seyn, mag erlennt werden.

§. 6.

Dieser ganze Titel soll nur für die Häuser,

l!e inner dem sogenannten Bürgerziel (Bürgnbann)

»«r Vtadt Luzern stehen, sein« Anwendung haben.
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Von Schankunssen 2ä Pia» oau«»» und der

selben Versicherung auf Liegenschaften.

Iu mehrerer Bestätigung ehemaliger alten Satzun»

gen, auch aus beweglichen Ursachen ist gesetzt und

geordnet: daß nämlich niemand mehr, — wer er

sey , — Gottes » Häusern , Kirchen, Spitälern, auch

andern geistlichen Personen und Bruderschaften, —

wie dieselben genennt werden möchten , — nützit

/(etwa«) vergaben, vermachen oder aufschlagen soll,

weder Gülten, Zins, Seelgrett, Jahrzeit undViZilien,

»och anderes dergleichen,— es sey benannt oder un»

benannt , — auf Haus , Hofstatt und Garten.

Wohl mag hingegen jedermann nach dem Stadt»

Recht Gottes. Hausern, Kirchen, Spitälern, Geistlt»

chen und andern, wem er will, durch Gott und

Ehren geben; und was einer nicht baar ausrichten

wollte oder vermochte, nach altem Herkommen, auf

sein fahrendes Gut oder Gülten, auch auf liegende

Güter aufschlagen, doch so: daß man solche Gült

von den Gottes. Hausern ober jenen, welchen die

Vergabung gemacht wäre, wieder ablösen könne,

nämlich : ein Pfund Gelbes mit zwanzig Pfund Hauvt»

Guts, und demnach in allweg nach Marchzahl der

Gülten, als die groß oder klein, oder gesetzt ist, mit

dem lautern Vorbehalt: daß niemand Gewalt haben

soll: ein Mebreres oder Weiteres hinwegzugehen oder

>.
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zu verschenken, all wie es da« Stadtrecht vermag,

und an seinem Orle gemeldet ist.

Anbelangend die Todten » Valien , ist gesetzt: wet

eine solch« kauft , der soll dieselbe alsobald ba«

b<zahlen; indem, würde darüber ein Jahr verstreichen,

und die VißiUa wäre noch nicht bezahlt', so soll als«

dann niemand , mittelst des Rechts , angehalten wer»

den, solche zu bezahlen.

IV.

. Von den Einsatzungen.

z. ,. .

Allervorderst sollen leine Einsatzungen, — es geschähe

durch Handschriften oder anderwerts , — auf irgend ein

spezisiziertes, liegendes Unterpfand aufgerichtet werden.

z 2.

Di« Einsatzungen, die von den Gerichten, sowohl

für Schulden, als für Weibergut gemacht werden,

sollen in Schrift verfaßt werden, aber auch, nicht

länger gültig seyn, als die vsrangezogenen , authenti»

schen Handschriften.

Dabey sey den Geschwornen anbesohlen: daß sie

für Weibergut leine Einsatzungen geben, es werde

dann ihnen durch Theilungen ober anderwerts un,

parthevisch bewiesen : wie viel eigentlich solches Wel»

»ttgut stv , welch« ftdann auch ftezisiziert in die



Gtnsatzungsschrist gesetzt werden muß. Ei sollen aber

solche Emsayunaen keine Kraft haben, wenn sie erst,

nachdem der Schuldner oder Einsetzer von andern

Gläubigern durch das erste Both getrieben worden ist,

aufgerichtet werden.

Fünftes Kapitel,

vün der Verjährung.

I.

Von der Verjährung und der Landes,

Gewärde.

33er etwas Guts von dem Rechten unangesproche«

und ruhig neun Jahre und zehen Laubreißenen innege,

habt, das soll für eine Gewärde gehalten, und ei«

solcher bey dem Besitz und der Nießung solchen

Guts, als seinem Eigenthum, gehandhabet, beschützt

und geschirmet werden; es möchte dann der Anspre»

cher beweisen: daß er inner solcher Zeit nicht im

Lande gewesen, und von solchem Innehaben nichts

gewußt hätte; ober daß er es zwischen solcher Zeit

mithin (iezuweilen) gesordert, geahndet und geäftrt

hätte; oder daß eine« in der Minderjährigkeit und

also bevogtet gewesen wäre, oder sonst einige Ge»

»ahrsamme , Siegel unb Briese für seine Sache und
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««Fracht «uftuweisen HHtte , in welchev «ngeführten

u«d andern Umständen und Begebenheiten meHr, da

«an nickt «winden wollte, e< an eines Richters

lrlanntniß und Bescheidenheit stehen soll, hlerubtv

z« handeln »nd zu sprechen , »a< billig ist.

van de« gerichtlichen und aufftrgerlchtlichen

Verfahren in bürgerlichen Sache»».

Beschluß,

Das rechtliche Verfahren gegen Gemeinde«

geeichte , welche sich der Ueberschreltun<

der Gesetze und Regierungsverordnungey

schuldig machen würden, anordnend,

Vlv Ichulthets und Rlein« »ä»l>v

d«< ztant»ni Lult«»;

Veschliessen:

i. <.

Vi« Gemeindegerichte, welche «ngettagt vder sber«

NH^sen sind : sich gegen ein Gesetz oder eine Regie

rungsverordnung versehlt und dasselbe überschritten zu

haben, sollen hierfür in «M Jnstanz vor die Amts«

«Nichte gezogen , und ihnen von diesen die auf die

HbtttMung gesttzte Strase juntan«, «Wn.



5. 2.

K« Amtsgerichte sind aber zugleich »erpllicbtet i

ftwohl über jede solche an sie gelangende »«zeige

«»der Klage, als über die hierauf von ihnen getroffe«

nen Verfügungen, dem kleinen Rathe abschriftlich^

Kenntniß zu ertheilen.

^ II.

Von der Sicherheitsleistung von Seite der

Fremden, wenn sie Kantonsangehörige

ins Recht rufen.

ZNenn ein Fremder einen unserer Angehörtgen ins

Recht ruft; so, lann letzterer, bevor er mit jenem

ins Recht tritt, ihn zur Sicherheitsleistung miffoe»

der«, den Fall jedoch ausgenommen: wenn nicht hier,

übes zwischen den Staaten der streitenden Thetle

besondere Konkordate bestehen.

Die gleiche Bewandtniß hat es auch bey Gut ,

das außer Land gezogen werden soll, wo der Hin»

wegzieher dieses Guts nur dann zur Sicherheitslei«

stung für dasselbe angehalten werben kann: wenn mit

demjenigen Staat , wohin das Gut gezogen wird ,

hierüber leine desondern Traktate abgeschlossen siO.

lll.

^



III.

Bon dem Beweise durch Zeugen, den Ei

genschaften dieser und der Art ihrer

Verhörung.

ä.) lieber die Zeugen.

^ > l.

Soll, nach Jnhalt des Stadrechts, niemand befügt

seyn: eidliche Kundschaft abzulegen, welcher »on dem

Rechtshandel einigen Nutzen hat.

, §. 2.

Niemand soll einer Parthey Kundschaft geben t

wenn er mit derselben verwandt , oder leiblicher

Schwagerschaft halber im Rach oder Gericht auslke<

hen muß, oder sie einander zu «ben oder ,u rechten

hätten , bis in das dritte Glied einschließlich oder näher.

z. 5

Welcher bekannte Feindseligleitii» mit ttr einte»

Partßey hat.

Welcher verlaumdet ist»

Welcher verauffalltt ist.

5. ö. '

Keine nachgefülMn , hinterstKchintn ober vetbäch»

tige Leute.
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«« wogen auch alle gedungenen Diensiknechte und

Mägde, »elchf fromm (ebllich) und unverläumbet,

auch welchen Ehre und Eid zu vertrauen ist , ihren

Meistein und Frauen , wenn diese an sie zeugen,

wohl Kundschaft gehen, doch daß sie denjenigen, wel,

chen sie Kundschaft geben sollen, nicht verwandt seyn,

noch in der Sache zu gewinnen oder zu verlieren

haben; sie soll«, auch beßwegen eben nicht aus dem

Dienst verabschndet werden, obwohl sie auch vorhin

ihrem Meister od«, ihr« Hausfrau treuen Dienst

versprochen haben.

§. 8.

Es so« auch in den Rechten leine zutragend«, noch

Hörensagen!« Kundschaft gelten, verhört oder darauf

gerichtet »erden ; sondem allein diejenige , welche beo

den Sachen selbst zugegen gewesen, auch diese gesehen

oder gehört Hat, und doch, wie vorbemeldt, weder

partheyisch, noch zu nahe verwandt stn n. s. ».

5. 9.

Fügte sich, daß Partheyen lm Rechten vor Rath

vder Gericht mit einander streitig würden, und d«

Streitgegenstand Ehre, Leib oder Leben berührte,

und dann jemand gegen die Parchen, welcher bit

Streitsache Eh«, Leib und Leben belangte, (betrifft),

Kundschaft Hellte, die jenem so nahe verwandt wä<

«, daß ste den Zeugen zu erben oder zu rechten hätte,

der od« dieselbe sollen dann nicht schuldig sc«",

-^^t

^
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»ider ihren gesspten Theil (»nv«w«ndten), den sie

zu erben oder zu rechten hätten,, und dem die Sache

seine, Ehre, Leib oder Leben anbetrifft, Kundschaft zu

«eben , ausser : wenn beyde Theile dessen begehrten und

«on diesen an eine solche Kundschaft gedinget würde.

j. lv

Die Geistlichen, welchen die Ceelsorge obliegt,

und für deren Stand weltliche und zeitliche Sachen

sich nicht geziemen , soll man, wegen Testamen«

tieren, Schulden und Wiederschulden, od« ander«

dergleichen zeitlichen Sachen, nicht zu Kundschaften

stellen , noch dazu bemühen , welcher ehemalige Miß«

brauch aufgehoben und hingegen verordnet seyn soll:

daß, wo Zeugnisse vonnöthen seyn möchten, man

andere Ehrenleute vom Gerichte, von den Nachbaren

«der sonst jemand dazu berusen und gebrauchen soll.

z. tl.

Neil der Neweiöthum demjenigen obliegt, welcher

eine Sache wahr zu seyn, aussagt, demnach einer

eine Sache rundlich machen will; so soll dieß mit

zwey Biedermännern geschehen, denen Ehr und Eid zu

««trauen ist, und welche bießfalls unsträflich sind.

§. l2.

Eine Kundschaft ohne Eid soll nicht anzuneh

men seyn.

z. ".

Wenn nicht mehr als allein ein Zeug« gestellt

werden lannz s» soll e< bey dem Richter stehen,
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nach der Sachen Beschaffenheit zuerkenvenr ob und

wie weit er auf «ine selche Kundschaft allein gehen

«der richten wolle.

5. "-

Auf eine Kundschaft, die sich selbst widerredet,

soll nicht gerichtet werden.

§. ls.

Wenn einer der Obrigkeit den wirklichen Eid

geleistet hat, und über sechszehen Jahre alt ist, der

kann eine eidliche Zeugsamme ablegen; wenn aber

einer bis zu dieser Stunde der Obrigkeit den Eid

nicht abgestattet hätte, soll es bey dem Richter stehen,

nach Beschaffenheit der Sache und der zur Kund,

schaft gestellten Person, zu erkennen : ob man von

einem solchen die Kundschaftssage verholen und an

nehmen wolle oder nicht. . ' ,

8.) Ueber die Art die Zeugen zu verhören.

«. 16.

Die Zeugen oder Kundschaftsreben sollen vor der

Zeit des Rechtens nicht verhört werden, oder m«n

habe zu besorgen: es möchte der Zeuge vor dem

Antritt des Rechten« sterben, od« daß er aus dem

Lande zu reisen hätte. .

§. 17.

Wenn man Kundschaft aufnehmen will, soll de«

Gegentheile dazu verkündet und diesem geöffnet ww



den, was man an die Kundschaft gezeuget hat «der

noch an sie zeuge.

§ t».

Zuvor soll das gebührende Ansinnen, was eine

eidliche Kundschaftsrede ' auf sich trage , besonders

gegen freche und einfältige Personen gemacht werden.

j. 19. i

Dann sollen zum voraus alle Kundschaften, An,

sinnen, Gegenansinnen und Ausnahmen, (Erievzionen)

sowohl in oppellobetn als in inappellabel« Streitsa»

chen niedergefthiieben werden.

. 5. 20.

Wenn eine Kundschaft verhört werden »uß, soll de«

Kundschaftsaufführer sein Ansinnen an den Zeugen in

seines Gegners Gegenwart machen; das Ansinnen zu

Papier gebracht; öffentlich abgelesen, und hierauf

»ie Widerparthey befragt werden: ob sie gegen den auf,

geführten Zeugen etwas auszusetzen, oder ob sie etwas

«nzustnnen oder einzuwenden habe ? Und erstern Falls

wird alsdann die Ausnahme (Exzepzion), auch letz«

lern Falls das Gegenansinnen nichtweniger nultrge«

schrieben.- ^

§. 2t.

Nach diesem sollen die Partheyen abtreten ; der Zeuge

entweder smgs . oder aussagsweise verhört ; seine Aus,

sage geschrieben ; dem Zeugen vorgelesen ; hierauf beyde

streitenden Partheyen wiederum vorberusen, und die
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abgegebene Aussage denselben ebenfalls geöffnet »u,

den , damit , wenn die Partheyen serne« Erläuterung

verlangten » ihnen der Weg zum Rechten nicht ver.

sperrt werde.

§. 22.

Wird hernach «eine Erläuterung anbegehrt, soll

der Zeuge, in Beyseyn beyd.r Partheyen, anze«

fragt werben : ob er seine gegebene Aussage den Eiden

distalen könnte? Uno wenn er solches mit Ja beant.

wertet, soll, nach vorhin ihn, wohl bedacht und

«achdrucksamm abgelesener Auslegung des Eidschwurs,

demselben seine Aussage, in Gegenwart der Partheyen,

nochmals vorgelesen und diese, auf deren Verlangen,

mit Ochwörung eines törperlichen Eids durch Aufhe»

bung seiner Schwörsinger von dem Zeugen behältet

und dabey solgende Regel beobachtet, auch von dem

Zeugen nachstehende Wort« nachgesprochen werden:

Ich N- N« bestäte die mir abgelesene

und von mir abgelegt« Aussage bey

Eiden, so wahr mir Gott l^lf« und alle

Hellten.

Und falls hierauf von den Partheyen die Kund,

schaft abschriftlich anverlangt würde, soll dieselbe

der verlangenden Parthey offen und auf eigene Kosten

zu Händen ««stellt «erden.



483

Kreisschreiben,

vom «t»n Hsmung, t«7.

Ueber die Festsetzung eines endlichen Termins,

zur Purgazion der Kontumazsprüche,

und die Bekanntmachung derselben dm

Kontumazierten.

wir Schultheiß und »leine Rill)«

des Kantons Luzern;

«n die sümmtlichenAmts. nndGemeind»»

. Gerichte desselben.

Va Wir aus verschiedenen bey Uns eingelangten

Einfragen: wie man sich, bey Machlnchungen »in

Purgazionen übe» Kontumazsprüch« , zn verhalte»

habe? wahrgenommen, daß ungleiche Begriffe hier»

«der bey den Gelichtistellen obwalten, die daher ruh«

«n; weil an einigen Orten auf der alten Uebung

bestände», an andern hingegen, in Ermanglung ei«

«er gesetzliche» Verfügung, Bedenken getragen wird,

ebne eingeholte Vechaltungsbefehle , über vorgelegte

Fälle zu. entscheiden; so sinden Wir der Sache anLe»

messen, Euch hiermit anzuweisen: künftighin, bey

ErlassKng «in« Kontumazsenienz in Zivil» und Poii»

zerfallen , jedesmal auch die Zeitfrist zu bestimmen :

inner welcher die Kontumaz abgetrieben werde« soll ,

»oben Ihr aber immerhin auf die besonbern Uw»



stände, welche den Ausspruch veranlaßt, so wie »uf

den allfäliigen Aufenthaltsort des Kontumazierten,

VMÜgllche RückNcht zu nehmen habt.

Nach Erlassung eines solchen Kontumazurtheils

werdet Jhr dann dasselbe sogleich , auf Kosten des

Rechcsgegners, den, Kontumazierten förmlich bekannt

machen und ansagen lassen.

Gesetz,

vom 9«n Weinmonat, t804.

Dle Revision in Streitsachen betreffend.

^,

wirSchultheiß, RIe ineu. Große Räth'e

> , des Kantons Luzern;

Verordnen:

z. t.

2)er kleine Rath, «ls letztinstanzlicher Richte» über

Streitigkeiten in Verwaltungssachen, sey befugt: über

administrativ entschiedene Rechtssachen , — es mögen

diese vor t er gewesenen Verwaltungstammer oder, seit

der Einführung der wirtlichen Verfassung, n»r dem klei»

nen Rathe selbst gewaltet haben , Revision zu ertheilen.

z. 2.

Derselbe darf aber so lange nicht eine solche Re«

Vision bewilligen, als die revislons suchende Panh.y
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tie im z. 7< der organischen Gesetze, zur Erlan»

gung einer Revision, festgesetzten Bedingungen erfüllt

haben wird.

Die nachgesuchten Revisionen über Rechtfälle, Ivel«

che unter den vorhergegangenen Regierungen lichter»

lich abgethan und entschieden worden sind , wenn gleich

t>ie Gegenstande, welche sie berühren, nach den wirl»

lichen organischen Gesetz n als administrativ erklärt

wären, tonnen nur von dem Appellazionsgerictite ,

«IS an die Stelle der bestandenen, obersten, tlchter«

lichen Behörde gelreten , erthM wilden.

,i '

Der kleine Rath sowohl, als das Appellazionsge»

ficht haben, nach bewilligter Revision in den gegebe»

mn Fällen, die Paltheyen vor denjenigen Richter

zu weisen, welcher, nach den bestehenden organischen

Gesetzen, kompetent ist, über den betreffenden Rechts»

fall zu sprechen.
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"VI.

G e s e t z <

««m «3<l«» V«ackmon»t, tw3. u»d <»t" «»tili, l»l«.

Dte Rechtstrichordnung betreffend.

WirS chultheiß, Kleine u.Große»äth<

des Kantons Luzern;

Verordnen, wa< folgt:

Triebordnung im Fahrenden.

Am Fahrenden soll von nm« an nur ein Pfandboth

gelegt werden, in welchem aber die Ansprachssum»

me, für welche getrieben wird, bey Verlust des Nor»

rechts, angemerkt seyn muß.

Wenn der Schuldner eine Gegenrechnung zu ma,

chen hätte; so ist er verbunden: dieses dem Bothen»

«eibel anzuzeigen, welcher die Pflicht auf sich hat:

die beydttseitigtn Ansorderungen in sein Bothenbuch

einzuschreiben.

Für «in solches Voth gebührt dun Weib«! «

Vatzen < Rappen, (4 Sch. 3 «.)

z. 2.

Tollte der Schuldner das Rech» darschlagen wol»

len; so ist er schuldig! dlests inner acht Tagen,

nm ersten Boche ün genchntt^ de« Vvthenwetbel

-^.
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anzuzeigen < nicht ersolgenden Fall« so« mit de»

Rechten gegen ihn sortgefahren werden.

Wenn einer eine Gegenrechnung darschlüge; so

ist derselbe verbunden: inner vicrzehen Tagen die

Rechnung in Ordnung zu bringen, widrigenfalls auch

«nit den Rechten sortgefahren werden soll.

5 j. 3.

Der Bothemveibel hat die Schuldigkeit: wenn

»a« Recht oder eine Gegenrechnung dargeschlagen

wird, dieses sogleich in seinem Vothenbuche anzumer«

len, wofür der Rechtsbarschläger dem Weibel < Bat»

zen zu bezahlen hat; dieser ist hierbey oerpfflchtü:

«s dem «nsptecher sogleich lunb zu thun.

!- ^. .

Nach Verstuß von drey Wochen, wird der Schuld»

«er durch den Bothenweibel vor dem Schatzungstage

gewarnet, der ihm auch in dem gleichen Zeitpunkte

bestimmt muß angezeigt werben.

Der Schatzungstag darf aber nicht «her, als zwi»

sthen zw«, und drey Wochen angesetzt werden.

Für «in solches Aoth gebühren dem Weibel

s Batzen (6 Sch.)

z. s.

Wegen gesetzlichen St<uern und Abgaben , s, wie

wegen von der Verwaltung der Staats . Regalien

herrührenden Forderungen, Bußgeldern, rechtlich an»

erkannten Entschädigungen und dunh in Kraft erwach»
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sene Gerichttsprüche anerkannten Schuldsummen, so

wie auch wegen von Hausgantrödeln herrührenden

Schulden, bey welchen ein bestimmter Zahlungster»

«nin gemacht worden ist, wird kein erstes Both gelegt,

sondern sogleich vor dem Schatzungstage gewarnet;

und die Schuldner werden hierbey, nach Anleitung

des i. 4., behandelt.

§. 6.

Wenn geschätzt werden muß unter dem Betrag

von 5«. Franken; so geht Her Bothenweibel allem,

für die Gebühr von ». Franken (3«. Sch.): ve»

schwerte er sich aber allein zu gehen; so ist er berech»

«igt: noch einen Schätzer mitzunehmen, welcher für

sich die gleiche Bezahlung zu beziehen hat.

Wenn bis auf 5oo. Franken muß geschätzt wer»

den ; so gehen zwey Schätzer, und wenn die Schal«

zungssumme sich darüber belauft, drey, von welchen

der Weibel allemal ein Schatzer ist. Hierfür bezieht

jeder l. Franken.

Wenn die Schatzung 2,000. Franken übersteigt;

so gehören jedem Schätzer 2 Frkn. (! Gl. 20 Sch.)

In jedem Falle soll dem Ansprecher, auf dessen

Verlangen, das Jnoentarium der geschätzten Pfand«

inner dreymal vier und zwanzig Stunden verabsolget

oder aber,' in deren Abgange, ein Abschlag zugestellt

werden. '

) §. 7. ^

Auf Begehren des Ansprecher« sind Ne Schntz«

verpftichtet : das Geschätzte an «in sicheres Ort i»



bringm , soviel «s übrigens die Umstände gestatten

mögen.

§. 8.

Sollten sowohl tie Schätzer als der Bothenwei,

bel ihre Psiicdten nicht erfüllen; so sind sie für alle

daraus entstehenden Folgen verantwortlich.

z. S.

Glaubte entweder der Ansorderer oder der Schuld,

«er, daß die Fahrhabe nicht nach Billigkeit geschätzt wor«

den sey; so ist jeder berechtiget: eine öffentliche Stet,

«erung (Gani) zu verlangen, welche sogleich von

den Schätzern veranstaltet, und wobey so viele Pfän,

der gegen Baarschaft sollen versteigert werden , als

ersorderlich seyn sollten, um den Ansprecher für seine

Fttderung und Umtosten zu bezahlen.

Die Schätzer beziehen bey einer solchen Steigerung

(Gant) das Gleiche, was beym Schätzen, und darin

sollen auch alle Schreibetaxen mitbegriffen seyn.

Sollte aber der Fall eintreten, daß mehrere Bo,

the nacheinander auf einen Schuldner gelegt worden

wären ; so hat jeder Ansprecher, falls er seine Schuld

gefährdet glaubte, das Recht: eine solche Steigerung

für sich Izn verlangen.

Wenn aber bey einer Steigerung die geschätzten

Pfänder nicht höher angebracht, und der erste An,

sprecher dadurch Schaden leiden würde; so muß der

letzlere, der, sie verlangt hat, «»selben Kosten vergütev.



§. ll).

Wenn vom Tag« der Pfandschatzung an, acht

Tage hernach die Pfänder nicht gelöst oder an eine

Steigerung erklärt worden sind; so ist der Anspre«

cher befugt: dieselben, unl« Aufsicht des Bothenwei«

bels , an sich zu liehen.

z. ll.^

Bevor jemand richterlich Pfand herausgeschätzt

wird , soll der Schatzungsbeamte zuerst jene Jahrs»

löhne , die inner Jahresfrist aufgelausen und d«

Hausmeister seinen Dienstbothen annoch schuldig ist,

untersuchen, berechnen und, soviel dieselbe betragen,

auf die Seite setzen, und, so viel zu Bezahlung

lobbemeldter inner Jahresfrist aufgelausenen Jahr.

Löhne nöthig seyn wird, zurückhalten; nachher <u»n

erst alsdann den Ueberblieb den übrigen auffordernden

Schuldgläubigern hinausschätzen.

Würde aber der Auffall ersolgen , soll in diesem

Falle es bey der gesetzten Gantordnung sein gänzliches

Verbleiben haben.

§. i2.

Wenn mehrere Bothe zugleich auf «wen und

denselben Schuldner gelegt würden, so zwar: daß

der Weibel oder einer der Ansprechet einen wahr«

scheinlichen Betrug oder Verlust vermuthen könnte; so

sind sie verpflichtet: eine solche Anzeige im Geheime»

dem Gemeindegerichtspräsidenten zu machen , welch«

sie ungefäumt dem Gerichte selbst mitzutheilen hat.

damit dieses, nach Maßgabe d« UmstHM, doi

>22.



ltithtg« verfügen , und dadurch die verschiedenen

««forderer vor mbgltcher Gefahr sichern könne.

5. 13.

Falls ein Ansorderer seinem Schuldner/ während

vessen Betreibung, unter Vorbehalt seiner Rechte,

einen Aufschub «theilen wollte/ muß er dieses den«

Helhenweibel anzeigen.

Wenn aber in dieser Zeit ein zweyter Ansordert«

den gleichen Schuldner betreiben würde; so tonn,

wegen bemeldtem Aufschub, derselbe keineswegs in

seinen Rechten beschrankt werden. Der Weibel ist

daher gehalten: demjenigen Ansorde«!, der den Auf.

schul» «theilt hat, dieses anzuzeigen, und ihn vor dem

VerMst seiner Rechte ,u warnen; indem jener, welcher

««»getriebene Recht« hat, alle««« in das Vorrecht

gesetzt seun sHl.

l. l<l.

Wenn einer ausgetriebene Rechte erlangt, und

dieselbe», laut den Gesetzen, nach drey Monaten nicht

erneuert hätte , soll er sie ersessen haben.

§. is.

Wenn einer ausgetriebene Rechte hätte, und dem

Vetriebenen Aufschub zur Schatzung enheilte, den

Aufschub aber oder die Schatzung acht Tage über»

wart«; so soll der Weibel auf ihn «ine Rücksicht

n«t>« nehmen mussen.
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z. to.

Kein sogenanntes, schlafendes Rechtsboth ist gültig ;

Ms muß von dem Weibel angesagt und in das

Brthenbuch eingetragen werden.

Diese beyden letztem Artikel sind auch auf di« nach«

folgende Triebordnung im Liegenden anwendbar.

Trlebordnung im Liegenden.

«. 17.

Im Liegenden wird, so wie im Fahrenden, vo«

«un an nur ein Both gelegt, wofür dem Welbel

gebührt t. Batzen 5. Rappen ( 4. Sch. s. Ai).

Nach Versluß von drey Wochen, wird der Schuld»

' «er vor der Aufrechnung gewarnet ; dieselbe darf ihm

aber nicht eher , als zwischen zwey und drey Wochen

gemacht werden. ^

Für ein solches Both gebührt dem Weibel 3. Btz.

(9. Sch.)

§. !s.

Die Ausrechnung muß von einem Gemeinde»

richter, dem Schreiber und Bothenweibel gemacht

werden , für welche

».) wenn die Würdigung, so in einem solche»

Falle über die Unterpfande muß vorgenommen

werden, unter H,uoo. Franken ist, jedem dieser

,.Fr. s.Btz. (i.Gl. -Sch.) gebühren,

b.) wenn die Würdigung aber über 3,uoa. Franl.

sich belauft, jedem derselben «.Franl. H. Batz.

(». Gl. 25. Sch.) gcbuh«n.

5. 20.
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z. 2K

Ka, wo im Hytzkircher. Amte besonder« Gontrechti

ü«V Ordnungen Slatt haben, die von jenen l»

unserm Stadtrechte abweichen, verbleiben dieselben

so lange in Kraft , bi« ein allgemeines Gesetz dilßfalls

anders verfügen wird.

§. A.

Wenn der Bothenweibel im Fahrende»« ode«

Liegenden muß betrieben oder ihm geschätzt wer«

den, ober er selbst jemand in seinem Bezirke treibe«

will; so stehen dem Präsidenten am Gemeindegerich«

diese Verrichtungen zu , und dieser bezieht dafüs

gleichfalls die dem Weibel ausgeworsenes Gebühren.

Vit.

Kreisschteiben,

bom l2«n Ehristmönat , »»07.

Ahndend die ««gleiche Handhabung t>es

Gesetzes vom Men Brachmsnat il!03./

über den Rechtstrieb.

«ZchUIthelß Utid »leinelr Rath

des Kantons Luzern;

An diiAMtmänner und GemeinbegerichtilF

Präsidenten desselben.

Vbwvhlen die organischen Gesetze im dritten T'tel,

der die Befugnisse und Verrichtungen der VoWei»

IV. Bd. , N



hungsbeamten bestimmt, die deutlichsten Vorschriften,

in Ansehung der Ercluzion im Rechtstriebe enthal»

ten; so haben Uns doch die erneuerten Klagen, we»

gen ungleicher Handhabung des Gesetzes vom 29«««

Brachmonat l8«3. , über die Rcchtstriebordnung,

wovon selbst in der letzten Großenrathssitzung ^Erwäh»

nung geschahe, die unangenehme Gewißheit gegeben:

<daß sich die Vollziehungsbeamten hierin Willlührlich»

leiten erlauben, die Wir weder ungeahndet lassen,

noch serner dulden tonnen.

Der Hauptpunlt l^ser Klagen besteht darin: daß

Amtmänner sowohl als Gerichtspräsidenten, den U. »7.

und 20. des angeführten dritten Titels zuwider, die

Erekuiionsbothe auf die Schuldner selbst abschicken,

la doch dies« Maßregel allein auf die Vollziehungi»

beamten, welche ihre Wichten im Rechtstriebe nicht

erfüllen, in Anwendung gebracht werden soll.

Diese Erinnerung an eine genaue« Handhabung

ter Triebrechtsgesetze, die zugleich eine mittelbare

Aufforderung zu einer bessern Pflicht »Erfüllung von

Seite der Beamten seyn soll, lassen Wir in de« Ab»

sicht öffentlich bekannt machen, damit jedermann,

dem es daran liegen mag, wisse: daß die Mechti,

triebordnung , durch welche, bey pflichtmäßiger Hand»

hobung , dem Gläubiger sicher und schleunig zum

Recht verholsen wird , unverändert sortbestehe und

folglich lein Schuldner unmittelbar mit Atkuzi"

Klangt werden darf.

.^
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Und damit in Zukunft weniger Verzögerungen

im Rechtstricbe eintreten; so sey der Amtmann de«

fugt: bey einlangender Klage über eine Exetuzions»

Verweigerung von Seite eines Gerichtspraffdenten ,

wenn diese, Statt des verweigerten, ersorderlichen

Abschlages, durch einen Zeugen erwiesen ist , un«

mittelbar Exetuzion , unter Kostenssolge, auf 'den

pfflchtlosen, nachläßigen Beamten abzuschicken < unv

dieselbe so lange «n Ort und Stelle verbleiben zu

lassen, bis dieser den Abschlag ertheilt oder seine

Besehle vollzogen hat.

Unsere Justizkammer ist zugleich angewiesen wor,

den: ihre Aufmerksamkeit auf den richtigen Gang

der Rcchtstriebordnnng zu verdoppeln/ und jede der«

selben, über daherigt Vernachläßigungen, anhängig

gemachte Klage dem betreffenden Richter, zu Verhan»

gung unnachsichtlicher Strenge gegen den im Fehler

sich besindenden Beamten, unter steter Kostenssolge/

zu leiten.

Womit Wir Euch indeOn Ullsettr Wohlgewogen,

heit versichern.

N«
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Kr eis schreiben,

^ vom eisten Weinmsnat, <8l0.

Die Vorschrift/ zu Beförderung der Rechts,

betreibung an die. Vollziehungs - Be

amten enthaltend.

Schultheiß und Rleiner Rath

des Kantons Luzern;

An die Herren Amtsmänner und

GeMtlndegerichts'Ptäsidenten;

^urch verschiedene Erfahrungen belehrt, daß die

Genchtivräsidenten hie und da die Vorschrift des z. 2l.

der organischen Gesetze nicht besolgen , und in Erthei»

lung von Erckuiionen bey Rechtsbetreibungcn von

ihrer Seile unerlaubte Zögerungen eintreten lassen;

zugleich auch überzeugt: daß die in Unserm , zu Be«

firderung der Rechlsbetreibungen, erlassenen Kreis»

schreiben vom ,2ten Christmonat <8v?. enthaltene

Verfügung, was einem Amtmanne, bey einlangender

Klage , über eine Exekuzions - Verweigerung , von

Gelte eines Gerichtspräsidenten zu thun obliege, nur

dazu gedient habe, die Pflichtvernachläßigungen einiger

Vollziehungs » Beamten zu decken und die rechtsuchen«

den Glaubiger in unbillige Kosten zu führen, verord»

«im Wir demnach an dessen Stall: daß, wenn ein

Gerichtsvrasident von dem betreffenden Amtmanne,

auf Ansuchen eines Gläubigers, bey Rcchtsbetreibun»

«en zur Erekuzions » Eltheilung aufgesordert wird,

«in solcher Gerichtspräsident, nach Vorschrift des j. n.
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»er organischen Gesetze, gehalten feyn soll: sich gegen

die auf ihn gestellte Klage sogleich durch eine Zuschrift

an den Amtmann zu verantworten oder aber auf der

Stelle die verlangte Eretuzion vor sich gehen zu lasse»

und dem rechtsuchenden Gläubiger, gegen gewohnte Be»

fehlsgebühr, die amtliche Bescheinigung zu üderschicken:

daß die Aufrechnung oder Pfandschatzung vollzogen sey.

Falls aber der Gerichtspräsident das einte oder an»

dere zu thun unterlassen würde, soll der Amtmann be»

fugt seyn: auf nochmaliges Ansuchen an ihn, bie Eleku.

zion auf den nachläßigen Beamten selbst zu »erhängen.

Damit sowohl die Vollziehungsbeamten , als da«

Publikum sich hiernach zu verhalten wissen, lassen

Wir gegenwärtiges Kreisschreiben , als Nachtrag zu

dem frühern vom <2tcn Chlistmonat l«o7. , l«in

Kantonsblatte beyrücken.

. IX.

Gesetz,

»,m «t«t Weinmonat, l808. und titen U^till, <«0K>

Die Ausstell'lng von Schuldenbothen für

jeden Gemeindegerichtslreis anordnend,

und ihre Verrichtungen , nebst den damit

verbundenen Emolumenten , bestimmend.

wir Schultheiß, n leine u. Große Räthe

des Kantons Luzern ;

Als Nachtrag zum Gesetz vom «3«« Brachmo«

nat «ug.;
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Verordnen:

«. l.

Der kleine Math hat zu veranstalten t daß in

einem jeden Gememdegerichtskreise ein Schuldenboth

aufgestellt und ernannt werde, dessen Eigenschaften

derselbe des Nähern bestimmen wirb.

, j. 2.

Diese Schuibenbothen haben eine angemessene

Sicherheit zu geben, und werden nebenhin von dem

Gemeindegerichts» Präsidenten, zur Leistung des Eides

der Treue und Verschwiegenheit, angehalten.

§. 3.

Ihre Verrichtungen bestehen in der Annahme und

Besorgung jeder Art rechtlicher Betreibungen auf

Personen und hyvotheliertt Liegenschaften in dem

Gtmemdegerichtslrelst, inner welchem sie sich ange»

stellt befinden, woben sie für allfällige Verfäumnis

gegen die Unsprecher pltsönlich verantwortlich sind/

und daher zum Schadenersatz angehauen werben

linnen.

Dieselben sind serner verbunden: alle Hindernisse,

hie im Rechtstriebe sich ergeben, und die sie nicht

selbst zu beseitigen im Stande sind, nämlich: Rechts«

darschläge, Gegenrechnungen, Auffalle, Attomodi,

mente und dergleichen dem Ansvrecher sogleich

schriftlich anzuzeigen.
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§. 4

Durch gegenwärtige Verordnung ist jedoch niemand

das Recht benommen : seine Forderungen selbst zu be»

ziehen oder sie durch jemand ander beziehen zu lassen.

In beyden diesen Fällen aber dürsen gegen den

Schuldner keine höhern Rechtstriebkosten angerechnet

werden, als im nachstehenden Artikel für dl« Ochut«

dlnbothen bestimmt sind.

z. Z.

Den Schuldenbothen gehören für die voq ihnen

zu besorgenden Betreibungen, nebst den Auslagen an

die Beamten und den Postgeldei» , nachsolgende

Sporteln, als:

«. Für das erste Both im Liegenden

und Fahrenden, . .

b. Für die Aufrechnung oder Schal»

Mg jedesmal, . . ...

c. Wenn geschätzt wirb, die Hälft« des,

was in einem solchen Falle einem Veam<

len gebührt.

6. Für einen Besehl bey dem Gericht«.

Präsidenten abzuholen und an seine Bt»

stimmung zu vertragen, .

e. Für eine» Besehl bey'm Amtmanne

abzuholen und zu vertragen, . <

Und nebenhin von jeder Stund Ent»

fttnung, ...»>..

Frü Vtz.

^
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f. Für Arreste zu legen und anderwär.

tige lichierliche Ansagungen, . .

ß. Für einer fqhrenden Steigerung bey.

zuwohnen, für den halben Tag,

K. Um Konlursen und Fallimentsfalle.«

heyzuwohnen , .....

Die jedoch dem Schuldenbothe vom An»

sprechcr bezahlt werden müssen.

Kein Schuldner, falls er mit seinem Gläubiger

fn einer u,n» der gleichen Gemeinde wrhnt, wenn

schon der Gläubiger die Ein reibung der an ihm rna«

«lienden Forderung dem Schnldenbothen übergeben

hatte , ist verpflichtet : diesem mder für das geleqlt

Warnung«, noch das erste Schatzung«» und Aufrech»

pqngsboch die vorbestimmte Gebühr zu bezahlen , son»

pern der Gläubiger hat sich in einem sollten Falle selbst

put) Miq mit dem Schnldenbothen hierfür abzusiuden.

X.

Verordnung,

«om 28<len Chliftmonat, <808.

Ueber die Vollziehung des Gesetzes vom

4 lttn Weinmonat i»«8,, die Aufstellung

von Schnldenbothen betreffend,

y?ir Schultheiß und Kleine Näth«

de« Kanton? Luzern;

2« Vollzishung des vorstehenden Gesetzes z

"^
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Beschliesstn,

Die für die Schuldenbothen angeordneten und b«,

rnis bestimmten Sicherhei'sleistungen bleiben bey den

Gcmslndegerichten seiest hinterlegt, weil dies« für

ihre Verrichtungen gut zu stehen haben.

j. 2.

Die Schuldenbothe sind verpflichtet: die ihnen,

poch dem z. 3. des obigen Gesetzes, zugehenden Auf«

träge genau in ein Tagebuch und von diesem in

das jlontrollenbuch zu übertragen, welche Bücher sie

nach den beygehenden Formularen einzurichten haben.

5. 3.

Damit aber die Gläubiger in ihren Vorrechten

niemals benachtheiligt werden können , sollen die

Schuldenbothe, bey Eidespßicht, verbunden seyn: die

Psandbothe, welche sie gleichzeitig an einem Posttag«

Vor. oder Nachmittag auf einen und den gleichen

Schuldner oder auf ein und das gleicht Unterpfand

erhalten, auch sammenthaft dem Bothenwtlbel zu

gleiche« Kollokazion einzugeben.

Bey der ersten Gerichtssitzung wird der ^Mlssni

den ernennten Schuldenboth vor das versammelt«

Gericht berufen und demselben, nach untenstehende«

Formel, zur Leistung des Eides der Treue und Per.

schwiegenheit, anhalte.«.
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«Ein jeweiliger Schuldenboth des Gen

„richts N. N schwört: die ihm, kraft Gefe/

»die Aufstellung von Schulbenbothen, obliegenlt^

»richtungen getreu und redlich zu erfüllet, H

„in Vollziehung des angeführten Gesetzes, ers-

„ Buchhaltung«. Vorschriften genau zu befolg'«

„an ihn gelangenden Auftrage, unter Versehe

„heit, zu besorgen und kein Recht der Sch,

„rer auf irgend eine Meise absichtlich oder

„lich zu verfäumen, noch sie darin zu benas

«gen, und mehr als die bestimmten Sporteln!

„zu sordern, im Gegentheile denselben auf der^

„alle in dem nachgesuchten Rechtstriebt eint«

„Hindernisse gewissenhaft anzuzeigen."

z. 6.

So o« ein Gemeludegericht es nöthig sindet^

dasselbe seinem Präsidenten eine schriftliche Vollck

dazu ertheilt, ist dieser befugt: die Einsicht von

vorgeschriebenen Büchern der Schuldenbothe, jtH

den amtlicher Verschwiegenheit, zu nehmen, um

von anfälligen Nachläßigteiten und N'chtbeobochtu

gen der ertheilten Buchhaltungs. Vorschriften zu üb

zeugen und diese über die wahrgenommenen Fehl«

zurechtzuweisen oder nithigenftlls an Ulis donl

Bericht zn erstatten.
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Verordnung,

Die Formalitäten bey Konturs- oder Ver-

rulu«gepublikazionen vorschreibend.

wir Schultheiß und Rleine Rath«

des Kantons Luzern;

Verordnen:

z. l.

Vo oft der Fall eintritt, daß eine Publikazion, —

sey es wegen Konkursen oder Verrufnngen , — erkennt

werdenl soll ; 1o wird die betreffende Gerichtsstelle die

jenige Person, über welche sie eine Publikazion zu

beschließen sich veranlaßt sindct, zugleich mit ihren

Aeltern, Vormündern oder nächsten Anverwandten

vorberusen , und ihr die Gründe der Veranlassung

dazu eröffnen.

!. 2.

Wenn gegen das Vorhaben der Gerichtsstelle Ein«

Wendungen von den Vorberusenen gemacht werden ;

so muß der beschwerende Theil diese schriftlich dem

kleinen Mathe, spätestens inner acht Tagen, rctur«,

weise bekannnt machen.

j. 3.

Die betreffende Gerichtsstelle soll ihrerseits in el.

ncm solchen Falle dem kleinen Xatbe ein Gutachten

»
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einsenden, worin die Beweggründe über die Votliwendia»

ltit d«r j» «lassenden Publitazion enthalten seyn müssen.

Im Eingange der Publikazioneg dieser Art soll

allemal angemerkt stehen : daß die Vorschrift bei

vorstehenden j l. besolget worden sey, so wie: ob

sich die zu verrufende Person zum Rekurs an den

kleinen Rath «klärt habe oder nicht. .

z. 6.

Eine Publikazion, welche, ohne vorherige Beo»

bachtung der hier oorbeschriebenen Formalitäten, an

den kleinen Rath abgeschickt würde, soll nicht zum

Druck befördert werden.

XII.

Ordnung über Ganten und Ausfälle, so wie

vou den Vorzugsrechten Hey diesen.

xHenn es mit einem Schuldner zu einem Ausfall

und <m eine Gant kömmt, nachdem an den gehöri»

gen Orten deren öffentliche Bekanntmachung und

Austündung geschehen seyn wird, soll der Vortritt

also beobachtet werden»:

4.) Auf liegenden Güter».

Nor allem hat den Vortritt d« Nodenztns und

Zlhent, für den BodtNjins ab« nicht mehr, al<

'
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brey verfallene Zinsen, Nebriges, was weiters auf.

gllousen wäre, soll zu gemeinen Gelten gestellt seyn;

wie dann auch, wenn ein Bodenzins verändert und

zu Geld geschlagen worden wäre,'' wodurch derselbe

seine Eigenschaft verliert , und nicht mehr nach

Nodenzinsrecht, sondern mit vertrautem Gut geht.

§ 2.

Hierbey ist zu bemerken : daß jene 5orn . und Ker«

nen. oder Getreide. Gülten, die für baares Geld er«

lauft und aufgerichlet worden find, und l icht eigentliche

alte Boden, oder Erblehenzinse wären, nicht in den

Rechten , wie Bodenzinse , sondern bloß wie andere

Zmsgülten, nach dem Alter ihres Datums, gehen

sollen.

§. 3.

Mit diesen gehen dann auch in gleichen Mechten:

die Zinsgülten, welche ordentlich, nach Form Rech,

tens und den oberleitlichen Satzungen gemäß , aufge»

richtet , verschrieben und besiegelt sind.

Auch die Aufschlags . Briese für Weibergut und

zugleich auch , was in Jahr > Zeit . Büchern von eines

«eschwornen Schreibers Hand eingeschrieden ist, und

hierfür sein« nahmentllche Unterpfand« hat, sollen

nach ihren darin« verschriebenen Daten, gleich an»

lern Gimen, gehalten werden.

Dann «uch diejenigen Schulden ab liegenden

Unterpfanben , so in das hiesige Stadt . Schulden«

buch durch einen jeweiligen Stadtgerichtsschreiber,

«uf Begehren der kontrahierenden Theilc, ehedem «inge

'>.

5,
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schrieben worden sind, und die in ihrem Datum und

Kollokazion , wie andere durch die Gerichts'Kanzleyen

ordentlich verfertigte und besiegelte Zinsgülten, gehal»

ten werden. -

Von den Güllen werden drey verfallene Zinse ,

sammt deren wegen aufgelausenen Kosten, gut ge»

macht : was aber sonst an Zinse weiiers aufgelaufen

wäre, soll zu gemeinen Gelten gestellt werden.

Wären aber für die drey verfallenen Zinse die

Rechte angetrieben, und mit der wirklichen Erlegung

des Aufrechmmgsboths, um den Schuldner von den

Unterpfand«» zu führen, sortgeübt worden, ehe der

vierte Zins verfallen, und darüber der vierte, während

der Uebung des Rechtens, auch versiele, soll in einem

solchen Falle der Ansprechet am vierten Zins nichts

verabsäumt, noch verloren haben.

§. 4

Zusatz - Punkt

vom 2tcn M«y, i7l».

Falls eine Gült an den Auffall käme, den welcher

mchr als drey Zinse verfallen, und in derstlben an«

dere Güter , die nicht an den Auffall kommen , und

von einem anderen als dem verauffallten Mnsmanne

besessen werden , verschrieben wären, kann der Innha»

ber einer solchen Gült alle die Besitzer der ihn, v«»

schriebencn Unlerpfande zu» dem Auffall berusen , wel»

chtm alsdann in diesem Auffalle zwar mehr nicht.
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«ls dr«W Zinse und der laufende oder auch der

vierte, so dieser während der Rechtsübung versiele,

in seiner Kollokazion zu dem Kapital vergütet, die

mehrern Zinse aber zu gemeinen Gelten gestellt

werden sollen. Doch kann hernach ein solcher Anspre«

«her der mehrern Zinse wegen über alle ihm ver»

schrieben Unterpfande «verschlagenen , mit Ausnahm«

derjenigen zwar, die in dem betreffenden Gültinstru,

»ente als pfiichtig verschrieben, deren Besitzer aber

jedoch an die daherige Kapitalsumme nichts zu ver«

zinsen schuldig sind.

§. 6.

Ebenmäßig und in gleichen Rechten, wie die

Zinsgülten, gehen auch die ordentlich verschriebenen

Erbs. und Kaufs . Zahlungen , Uebergaben, Nach»

währschaften, Schadlos» Briefe und dergleichen or«

tentliche Versicherungen , jede nach ihrem Datum <

jedoch: daß, wenn das Erbgut unlimitiert und ohne

bestimmt« Zahlungs » Termine angezeigt und vorge«

stellt wurde, dasselbe nach seinem Datum und von

den verfallenen Erbs. und Kaufs . Zahlungen mehr

nicht, als zwey in dieser Ordnung gehen, die übrigen

aber, so mehr verfallen wären, zu gemeinen Gelten

gestellt seyn sollen.

Wenn aber bey den Zahlungen insgemein länger

als zwey Jahre zugewartet wurde, diese nach Form

Rechtens zu treiben, soll die Zahlung , so länger als

diese zwey Jahre ungetrieben geblieben, zu gemeinen

Gelten gestellt seyn.
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Es sollen «uch di« Uebergab, und «Hchwähr»

schaften als eine Beschwerde auf dem Liegende» in

den Gellen und sonst angezeigt werden.

z. 6.

Ben allem dem, was in den letztbemeldten drey

Punkten begriffen ist, sollen in allweg die ältern Anspra»

chen, Briese und Siegel den jüngern vorangehen.

«. ?.

Wie vorbeschriebene Posten alle von liegendev

Gütern und Unterpfanden zu beziehen sind, ist gesetzt,

baß zu den liegenden Gütern auch gehören soll : das

Heu, Stroh und Streue in den Scheunen, welches

bey den Gütern bleiben, und auch liegend Gut

heißen und seyn soll.

Wenn aber solches Heu , Stroh oder Streue schon,

vor Erlegung des Aufrechnungs.Boths, verkauft wor.

den wäre, soll der Kauser seines Kaufs habhaft seyn ,

die Bezahlung aber, wenn sie nicht bezogen ist, und

also noch ausstehend seyn sollte, zu dem Liegenden

gehören. . /

§. 8.

Das Korn aber und andere Felbfrüchten, die

noch im Felde stehen, und noch nicht in die Scheu»

lien gebracht sind, blejben auch liegend Gut und

gthöten zu den verschriebenen Unterpfanden,

Wenn aber die Früchten ab dem Felde in die

Scheunen gekommen sind , sollen ß« p, fahrenden«

Gut

'V



Gut gestellt sttjn, t« wäre dann: daß einer seine

erlangten Rechte schon vor der Acrndte hätte, und

das Aufrechnungsboth schon erlegt wäre , inzwischen

die Früchten eingesammelt wurden , in welchem Halle

dann dieselben bey den Gütern bleiben , und die

verschriebenen Gülten, Briefe und Siegel ihr Recht

dazu haben sollen.

2.) Auf fahrendes Hut.

. j. 9.

Oie über den Ausfall ergehenden Gerichtstosten,

dabey in allweg die Bescheidenheit zu beobachten sey ,

soll derjenige, so zu den Gütern steht, bezahlen; wenn

ober der Auffall nur auf fahrendes Gut geht, sollen

die Gerlchtstosten den ersten Zuiritt auf die fahrende

Hobschast haben und zum voraus genommen werden.

§. 10.

Im Falte die über einen Ausfall Mällia ergehen«

den Gerichts» und Licjuibazions . Taren nicht einmal

mehr weder aus dem liegenden GNt noch aus den

Fahrnissen des Falliten bezahlt werden könnten/ sollen

dieselben von demjenigen Gläubiger, der oder die auf

den Auffall gedrungen haben , getragen werden.

§ tt.

Im Falle, daß d« Auffill über einen ÄbgestoK

benen ergienge, sollen die rechtmäßigen Kosten, <Ä

dje Btz'.räbn!ß verursacht hat, und nach diesen, was

in der letzten Krankheit der Kostenbetrag für Aerz«

und Wundärzte, auch was aus den Apotheken eigents

IV. Bd. O
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lich an die Kraulen verwendet worden ist , de«

zahlt werden.

z. <2. -

Hierauf folgen die von der obrigkeitlichen Salz«

Regie herrührenden Anforderungen.

z. is.

Dann der Liedlohn, was rechter Liedlohn ist, al«

Knechte und Mägde, so ein« an seiner Speis und

Lohn hat, und was ohne Gewinn ist. Jngleichen

auch, was rechter Taglohn ist, insoferne dieser inner

Jahresfrist aufgelaufen. Der Liedlohn aber von

Knechten und Mägden soll als solcher gehalten wer«

den, solange der Dienst ununterbrochen sortgesetzt wird,

und gegen ihren Meister nicht an Zins gestellt ist.

Desgleichen auch das Tischgeld von Tischgängern ,

die einer bey sich zu Tisch haltet, Speis und Trant

giebt, welches dem Liedlohne gleich nachgehen soll.

Mit diesen gehen auch die Handwerlsleute für ihre

zum Haushalt nothwendige Arbeit, weiter« aber nicht.

Insonderheit sind unter solche Handwerlsleute z«

rechnen: die Schneider, Maurer, Schmidt, Zim»

merleute, Hausbacken und andere dergleichen, die allein

ihre Arbeit und keine Materie dazu gebe», denn für

die dargegebene Waare und Materie sollen alke Hand»

Werksleute mit andern gemeinen Gelten gehen.

Nach diesem solgen die Waisenkinder, Kirchen,

Spitäler, Bruderschaften «nd ander« Allmosen, fü»



iht Gut, das bön dem Verganteten alifallig vermal«

tet worden wäre.

§. <S.

Der Hauszins hat leine gewisse Stellt, sondern

wird mit der Lehenheule Hausrath bezahlt, so viel

sich im Haus besindet, über nicht weiters; wenn

solcher auch andern schon versetzt wäre, es erzeigte

sich dann: baß einiger Hausrath auf Gefährde und

zu Nachthejl dessen, so den Hauszins zu fordern hat,

aus dem Hause vertragen worden wäre: doch hat

solcher Hauszins sein Recht auf dem Hausrath nicht

für ein Mehreres, als für wie viel der Zins für litt

Jahr sich beläuft.

Desgleichen auch soll der Ladenzins von Kauf,

und Kramläden von der darin begriffenen Waart

tmahlt werden, aber auch nicht mehr, als für «inen

Jahr . Zins.

§. <o.

Demnach um Brod, Fleisch, Milch, MeÜl, Salt,

Svezereyen und dergleichen, was zu des Menschen!

Ausenthalt (unterhalt) nothwenbig, aber auch nicht

mehr, als was inner einer Jahresfrist aufgelaufen G*

§. 57.

Hoch solchen diejenigen, so erlangte und ausgtt

triebene Rechte haben.

§. ts.

Dann die Heinisteüern, welche eine Frau ansang«

der Ehe zu ihrem Mann gebracht hatte.
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Was aber <rst Hernach eingenommen und nicht v»»

sichert worden wärt, soll wie unversichertes Erb . Gut

gehalten werden, und mit vertrautem Gut gehen.

z. t9.

Auf dieses die gemeinen Gelten oder Ansprecher,

worunter auch die Handschriften begriffen, die von

des Schuldners eigener Hand geschrieben sind.

Können die Ansprecher dieser Eigenschaft nicht

zur vollen Bezahlung ihrer habenden Ansprache

gelangen; so soll ein jeder dieser nach Marchzahl

an sein« Schuld verlieren.

;, 20.

Wer für seine Ansorderung höhern Zins genom«

men hätte, als die gemeine Uebung, Gesetz und Ord»

nung bestimmt, der soll erst nach allen gemeinen Gel»

ten gehen , und noch für seine Uebernutzung nach

dem Gesetz gestraft werden,

§. 2l.

Wenn eines Schuldners Sachen also bestellt sind,

daß es schon an dem ist: daß die Gant gegen ihn

gehalten werden muß , deßwegen die Ausrechnung

schon gemacht und inoentiert werden soll, inzwischen

aber ein Ansprecher heimlich von dem Schuldner

Pfand hinweg nihmt, und sich damit bezahlt macht,

soll derselbe verbunden seyn: diese empfangene Waare

und Pfand wieder an den gemeinen Auffall zurück

zugeben, und überdies seine gehab« Ansprache ver«

loren haben.
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' !- 22. .

Wenn emer mit einem andern um ein oder mey»

rere Stück Naa« oder Vieh für Haares Geld han»

delte, soll diese verhandelte Waare des Verkäufer»

«igen Pfand seyn^ doch, woferne ein solcher seine

baare Bezahlung aufs längste inner vierzehen Tagen

nach solchem Handeln sordert, und sortübet, oder

im Falle der Verkäufer seine Waare auf einen be»

stimmten Termin der Bezahlung für sein eingesetztes

Pfand anbcdingr und vorbehaltet, »reichen Falls, —

sa inzwischen der Auffall aufden Schuldner ergienge,—,-

foll der Verkäufer wieder auf diese seine Pfande zu

«.reisen haben, widrigenfalls, wenn er mit seine»

Forderung länger zuwartete und stillschwiege, er auf

> seine Maare nicht mehr zu greifen haben, sondern, wie

um vertrautes, Gut, mit gemeinen GtUen gehen, soll.

' §. 23.

Wenn einer für seine Ansprache eingesetzte Pfan»

der he»l> die^ von einem höhern Werth waren, als

die Anspracht ist; so soll der Jnhaber der Pfänder,

wenn der Dargeber dieser an den Auffall kömmt,

entweder um so viel, als er rechtmäßig sordert, sich

daran aushin lößen lassen, und die Pfänder wieder

von Handen geben , oder aber , wenn er die Pfänder

behalten will , so viel , als dieselben über seine An»

sprache mehr werch sind, den übrigen Schuldglau,

big«» aushinbczahlen.

« ' -' l. 24

Nenn ein Lehenmann auf einem Schlips» »der

Güter »Lehen vergantet wird, soll der Lehen »Herr für
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zwey Lebenzinse des Lehenmanns Früchten, Haus«

rach, Roß und Vieh, was des Lehenmanns Eigen»

lhum ist, von einqebinqtem Vieh aber den Futter»

und Meid Zins, mit allem andern seinem Vermö«

gen anzugreisen haben , ins er für die zwey Zins«

bezahlt ist.

j. 2Z.

Dann sollen die Lehen« Briese, solange sie dauern ,

für zwey Zin'e allen andern ihrem Datum nach nach«

sehenden Handschriften und Emsatzungen vorqehen;

pnd weil geschehen kann , daß die Zahlungen des

Lehenzinses erst nach Ende des Jahres, zu gesetzten

Terminen, folglich in dem letzten Jahre erst nach

Ende des Lehms verfallen ; so soll der erste Lehen«

Brief dem letzter« vorgehen» bis und solange der

letzte Zahlungstermin abgelausen ist, länger aber nicht,

c.) Allgemeine Verfügungen.

§. 26.

An den Auffallen sollen Eidgenossen und Fremde,—

je nach den Konkordaten und Traktaten, die zwischen

dem Kanton Luzern und den Eidgenössischen Stan«

den oder fremden Staaten, deren Angehörige diese!»

den sind, in Kraft bestehen, — gleich den Angehört«

gen hiesigen Kantons, hehandelt werden.

Jm Falle aber leine solchen besondern Traktate

vorhanden wären: soll gegen Angehörige sowyhl eid«

genüssischer Stände als fremder SlaqteZ das Clesetz
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vom <9ten May «og., die Ausübung des Gegen»

rechts anordnend, in Anwendung gebracht werden.

Wer, nach ergangenen öffentlichen Publikazio»

neu und Verkündigungen , auf den bestimmten Tag

und Ort an dem Auffalle mit setner Ansprache

sich nicht gemeldet und leine Ansorderung nicht an

gegeben hätte, der hat sich selbst versäumt, und ihm

wird über diese seine Ansprache weder Gericht noch

Recht mehr gehalten, es wäre dann Sacht: daß

einer seine rechtmäßige Ursache vorzuwenden hätte,

die ein Gericht als billig erachtet, welchen Falli

dann, auf seine Kosten, der Handel vor Gericht wie«

der vorgenommen werden kann , haben aber alle

Gefährde ausgeschlossen stvn so«.

Zu Verhütung aber vieler Ungelegenheiten , soll i»

allweg an den Auffallstagen ein Richter und Gerichts,

schreib« die aufgelegten Briese und Gewahrsamen

untersuchen und , wenn einige darin« gemeldete Briefe

nicht aufgelegt wären, die abgehenden anzeigen, und

den Anfprechern kund machen lassen: daß ße dieselbe»

vor Gericht auflegen.

l. 23.

Zusatz-Punkt

"vom l«" Heunwnal, «N3.

Nenn ein Anspreche« an einem Auffalle, aus

Abgang von Mitteln seine« Schuldners, für sein«

r«
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Ansprache nicht völlig (ganz) ober gar nicht bezahlt

werden kann; so soll, dessen ungeachtet, seine Anspra»

che keineswegs null, todt noch ab seyn^ sondern, wenn

nachgehends per Schuldner zu Mitteln käme ; so

soll <in solcher Ansprechet für seine annoch testierende

Ansprache der Rechte gegen den Schuldner sich wie»

per bedienen können, und deren zu genießen haben-

'Jogleichem auch, wenn ein Ansprechet an dem

Auffalle seines Schuldners sich gar nicht anmeldete,

soll er. nur für dieses Ma( an seinem Schuldner

nichts zu sordern haben; und wenn dann aber dieser

Wieder zu Mitteln täme, soll er dennoch in den,

Stande seyn: nach Satz und Ordnung, sei„e An»

sprach« zu^ sordern und l« erhalten.

Zusatz - Punkt

vom l6»n Brachmonat M7,

' !. 29.

Wenn ti„,r an Auffällen als der letzte mit in

Handen habender Gült o^er Aufschlag zu dem Mut

steht, ober auch nock eine oder mehrere andere Gut»

ten oder Aufschläge auf demselben hä te, soll nur der

letzte Brief, mit welchem er zu dem veraussallten

>Güt steht, kraftlos gemacht und »«nichtet weiden.

. / z. Z0. '

Iidem vorstehender Artikel bestimmt, daß die

letzte Gült, mit welcher ein Ansprechet zu den lie»

'«enh«n U»ttMfa»dtn steht, b«,Ueb«rsahe oder Zu.
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sertiaung dieser, entkräftet werben soll, ist darüber

serners sestgesetzt: daß» wenn einer mit den Mber«

Zinsen zu solchen in Auffall kommenden Untervtan«

den st ht, seine Gült, woserne noch andere Gülten

hinter derselben und jünger ihrem Datum nach und,

nicht entkräftet, sondern ganz dem Inhaber tersel»

den znqestclll werden sollen , welches auch von den

Ausschlägen, die mit den Gülten gleiche Kraft ha

ben/ zu verstehen ist.

XIII.

Gesetz,

vom <H«N Melnmonot 1803. und llten Upfiff ,803.

Die Gerichts- und Schreibgebühren der Ge

meinde, und Amtsgerichte und des Avvel-

lazionsqerichts, der Staatskanzley , nebst

denjenigen, welche in Prozeß-Angelegen

heiten angerechnet werden können, an

ordnend.

wir Schultheiß, Kleine u.GrsßeRäthe

des Kantons Luzern;

Verordnen:

z. j.

?lachstehendes senen die Gebühren , welche von lDn

richterlichen und Verwaltungs Behörden, so wie von

den Kfniltyen bezogen werden dürsen:
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! Ben de» Gemeindegerichten.

Für ein Urtheil, bai nicht weiter

«ppelliert werden kann , . .

Für ein solches , welches an das

Umtsgericht appellabel ist, . .

Für ein solches , das bis an das Ap»

pellazionsgericht appelliert werden kann ,

Für ein Urtheil in Verwaltungs<a.

chen, wenn der Werth der Streitsache

nicht und bis auf 2c»o. Franken beträgt,

Wenn der Werth 200. Frk. über«

steigt, bis auf goo. Franken, .

Wenn derselbe «an. , Franken und

mehr beträgt, ....

Für «in Urtheil ober Gutachten in

Verwaltungssachen, wo lein Werth be»

stimmt ist, nach Maßgabe der Arbeit

nnd Wichtigkeit der Sache, t Frk. bis

Wird aber ein außerordentliches Ge»

richt von den Partheyen gekauft, we!»

ches jedoch nur in dringenden Fällen zu

gestatten ist; so wird jedem Richter und

dem Schreiber bezahlt,

Für Ratisikazionen oder Bekräftig««,

gen bey testamentarischen Verordnungen ,

Anlobungen, Auslausen und Kontrakten

Frl.'

'

 

^
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3ll.

jeder Gattung, nach oben angegebenem

Werthsverhältniße, in Verwaltungs . Ge>

genststnden, von <l. Frt. bis .

Ben gütlichen Vergleichen bezieht das

Gemeindegericht die gleichen Sporte! n.

Für jeden Votstalld , wo bey Erschei«

nung,^«Partheyen kein Urtheil gegeben

wird, die "halben Eporteln.

Eben st», wenn die einte Parthey

nicht erscheint,

Bey Beultheilung von Polizeyverge«

hen werden die gleichen Gebühren, wie

bey Zivilovozessen , bezogen.

Bey Vorträgen, die länger als eine

Stunde andauern, kann, nach Ermes.

sen des Richters , nebst den gewöhnlichen

Sporteln , das doppelte Urlheilgeld gesor.

dert werden.

Bey gekauften Gerichten sindet dieses

fther nicht Statt.

Für jedes Aktenstück, das, des Han.

dels wegen, nothwendig vorgelegt wer.

Pen muß, mit Inbegriff der Visier» und

Einregistrierungsgebühr , . ,

Für eine Kundschaft aufzunehmen,

Für BceidMNg einer ftlchen^ . I 2

'
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VonEinprotokollierung jeder Art ge»

richtlicher Verhandlungen gebühren dem

Gerichtsschreiber ,

Von einem halben Bogen, .

Von einem ganzen Bogen, . ,

Für Rezesse, Auszüge (Extrakten)

aus den Prototollen, Abschriften, Guc.

achten , Vergleichen , Kundschaften ,

Rechnungen aller Gattung, welche, auf

Verlangen der Partheyen , gemacht wer»

den müssen , gebühren dem Gericht»

schreibet ,

Von einem halben Bogen , .

Von einem ganzen Bogen,

Von mehr als, einem ganzen Bogen

und darüber, . . .

Für die zu solchen Auszügen ver.

lanate, allfällige Unterschrift des Gerichts.

Prasidenten, .....

Für gleichartige Bcsieglung,

Diese Taren sind sogleich bey'm Ver.

langen der Rezesse oder Prolokollsakten

u. s. w. zumvoraus m bezahlen.

Auch die Einplotokollierunas'Gebüh,

ren müssen ebenfalls beym Vorstand« er.

legt werben.

Für die Abfassung eines Kontrakts',

Akkords, einer Schulhschrift, Pudlita»

Frl.

H
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,ion jeder Gattung gebühren dem Ge»

richtsschreib« , als öffentlichen Notar,

Von einem stels Blatt, . .

Von einem halben Bogen, .

Von einem ganzen Bogen,

Von mehr als einem ganzen Bogen

und darüber, ....

Die daherige Einprotokollierungs»

Gebühr wird nach dem vorbestimmten

Maßstabe bezogen.

Für Nachschlazungen in den Proto,

tollen , auf besonderes Verlangen von

Partikularen, gebühren dem Gerichts»

schreib« , nach Maßgabe der Zeitver.

säumniß , . . . 2. Btz. bis

Von Abhaltung einer Kommission be«

zieht jedes Mitglied und der Gerichts,

schreib«, nach Verhältniß der Arbeit,

.... «i Fr. bis

Der Gerichtsschreiber überhin, nach

gleichem Verliälmiß, für die Aussertigung

eines Gutachtens oder kalLle , 5. Btz. bis

Für eine Kosten. Moderazion bezieht

der Gerichtspräsident und der Gerichts,

schreib«, jeder insbesondere,

Für den Rtlurs an das Gemeinde,

«ericht wird bezahlt, ...

Frf.

2

4

6

R».
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Für eine KaufssertlglMg, mit Inbe.

griff der Kaufsabrechnung, — sie mag

sc» tlein slyn, als sie will, — .

Für eine solche, die sich auf^oo. Frl.

und darüber belauft, von jedem loo. Frl.

Für eine solche, die «.ooo. Frk. über«

steigt , von jedem «oo., Frl. . .

Die nämliche Fertigungsgebühr hat

auch bey den Tauschtausen Statt, wo

dieselbe dann von jedem abgetauschten

Grundstücke, nach beyderseiligem im Tau.

sche zu bemerkendem Geldanschlag«, zu

bezahlen ist.

Kauser und Verkäuser bezahlen, wenn

keine Vorbehalte unter ihnen gemacht

»erden , diese Fertigungsgebühren zur

Hälfte miteinander.

Für iede Aussertigung eines Kaufs»

ober Tauschbrieses, mit Inbegriff der

Kaufsabrechnung , unter und bis a«f

<,noo. Frl. einschließlich, bezieht nebenhin

ber Gerichtsschreiber, . . .

Für eine solche von l,ooo. Frk. bis

s,oao. Franken, . . . ^ .

Für eine solche von 2,000. Frk. bis

«,000. Franken, . » - . . .

Frl.

!-.
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Für eine solche , die mehr als Hooo.

Frl. beträgt, — 'sie mag übligens so hoch

seyn als sie will,— . «

Bey Tauschbriesen wird beyderseitlge

«nschlagssumme, zur Berechnung dieser

Aussertigungsgebühr, in Betracht gl«

nommen.

Die Einprotokollierunas, Gebühr wird

«on allen diesen Allen nach dem vorste»

henden allgemeinen Maßstabe bezogen.

Bey einet fahrenden Schatzung, wenn

der Welth unter so. Frl. steht, gebührt

dem Bothenweibel,

Wenn er noch einen Schätzer mit stch

«ihn« ; so wird demselben eben so viel

bezahlt.

Wenn der Welch soo. Frl. beträgt,

jedem Schätzer, . . . .

Wenn die Schatzung 2,000. Frl. üb«,

steigt, jedem Schätzer, . ,.

Der Gerichtspräsident oder Richter des

Orts , der Gerichtsschreiber und Botben.

«veibel beziehen für die Abfassung einer

Aufrechnung, nach Verhältnis der Gros,

s«, ieder . . . «. Frl. bis

Für ein« fahrende Aufrechnung ge»

büh« iedem, ,...

5rl. M. R».

2.
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Für «ine liegende Aufrechnung , wenn

der Werth der Unlerpfande unler 2,uua.

Frl. betragt, . .

Und wenn derselbe darüber,

Ben liegenden und fahrenden Ganten

oder Konkursen wird für jede eingegebc«

ne Ansprache bezahlt , . .

Bey liegenden Ganten, nebst gewöhn,

lichen Ferligungstaren , jedem Richter

und dem Gerichtsschreiber, . .

Bey fahrenden Ganten dem Richter

des Orts , dem Gerichtsschreiber oder

Wclbel, jedem . . . .

Für liegende ober fahrende steige,

tlmgen dem anwesenden Richter, nebst

Vertöstigung , per Tag , . .

Dem Gerichtsschreiber das Gleiche.

Dem Weibcl für Abwart bey einem

Konkurs, oder Aussallstage, . .

Die Aussertigungs.und Emprotokol,

lierungs » Gebühren v^n diesen Alten wer»

den nach obgesltztem Maßstabe bezogen.

Gültverschreibungen.

Jedem Würdiqer, wenn der Werth

des geschätzten Unterpfandes unter Und

bis auf 2,vou. Frl. einschließlich geht,

I?tl.

2

Wen»

'
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Wenn derselbe 2,000. Frt. übersteigt,

bis auf "l.ooo. Frl. einschließlich , .

Wenn derselbe 4,000. Frl übersteigt,

bis auf 8,00«. Frl. einschließlich, .

Wenn derselbe 8,000. Frl. übersteigt,

bis auf i6,oon. Frl. einschließlich, .

Wenn derselbe «6,000. Frl. übersteigt,

— er mag dann so hoch seyn, als er will, —

Für die Errichtung der Gültverschrei»

bunqen unter und bis auf luv. Frl. ein»

schließlich, dem Gerichte,

Dem Schreiber für die Kovcyung,

Einprotokollierung und Aussertigung,

Wenn dieselbe <oo. Frl übersteigt,

bis auf 40u. Frk. einschließlich , dem Gt.

richte, ^. . < » 4 .

Dem Schreiber, im obigen Sinne,

Wenn dieselbe 4nu. Frl. übersteigt,

bis auf 800. Frl. einschließlich , dem Ge»

richte, . . .i . » .

Dem Gchreiber, wie oben, .

Wenn dieselbe 800. Frl. übersteigt,

-- sie mag dann so hoch seyn, als sie

will , — dem Gerichte , . . .

Dem Schreiber , wie oben , <,

Frk Btz,

5

Ztp«

H

IV. Bd. P
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Dem Präsidenten des Vemeinbege»

richts gebührt, als Siegelt«,«, von je,

dem loa. Frl. ...

Für die Aufschlägt werden die glei.

chen Gebühren bezogen.

Die Einsatzungen werden von nun

«n, zu mehrerer Bekräftigung, gesiegelt ,

lind deyneoen noch von zweo Mitgliedern

des Gemcindegerichts und dem Schrei»

der unterjchrieben.

Von Errichtung einer solchen, bis

auf 200. Frt. einschließlich, dem Gerichte,

Dem Schreiber, für Einprotokollie«

rung und Ausfertigung , .

Wenn dieselbe 200. Frl. übersteigt,

bis auf «ou. Frl. einschließlich , dem

Gerichte, . . .

Dem Schreiber, wie oben, .

Wenn dieselbe «00. Frl. übersteigt,

— sie mag dann so ho«K seyn, als sie

will, — dem Gerichte, . . .

Dem Schreiber, wie oben ,

Für die Besieglung und Unterschrift,

Von der Erneuerung einer Einsatzung

dem Richter und Gerichtsschreiber sam.

menthaft, . . . . .

Frl.

^
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Von den spezisizierten Schatzungen

bey Einsatzunstn werden die gleichen

Svorteln bezogen, wie bey der Pfand»

schatzung.

' Von Abnahme einer Vogtrechnung ,

die elnvrototoilie« werden muß , bis auf

6ao. Frt. einschließlich, dem Gerichte,

Dem Schreiber für deren Einproto.

tollierung, . . » < ^

. Wenn eine solche 60°. Frt. übersteigt,

bis auf 2,4«o. Fit. einschließlich , dem

Gerichte, . . < . >

Dem Schreiber für die Einprotokol.

lierung, » . . < . ^

Wenn sie2,soo. Frl. übersteigt, bis

«uf H,oou. Frl. einschließlich, dem Gerichte,

Dem Schreiber, für dt« Einprototol.

lierung, .... ^ «

Wenn sie H,ooo. Frt. übersteigt, bis

auf la,ooo4 Frt. einschließlich, dem Ge«

richte, . . . . . <

Dem Schreibet für die Einßwtokol'

lierung, . . < ^

Wenn sie endlich io/ooo^ FrÜ über»

steigt, — sie mag bann so hoch styn als

sie will , — dem Gerichte , ^ .

Frf.Vtz. R».
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Dem Schreiber für die Einprotolol.'

lierung,

Ein Vogt bezieht für jedes Jahr , als

seinen Lohn, von jedem lvo. Frl., so er

zu verwalten hat, .

Ohne außerordentliche Fälle gehören

ihm keine besonder« Taglöhne,

Jn außerordentlichen Fällen aber ge«

hört einem solchen :

inner dem Gerichtskreise^per Tag,

außer demselben, . . .

Von dem Vogtgut das erstemal in

die Kirchenlade zu legen oder, wenn es

sämmtlich muß heraus genommen wer«

den, unter und bis auf «,uoo. Frl. «n»

schließlich , wird bezahlt,

Wenn es <,cwo. Frk. übersteigt, — es

mag dann so hoch seyn , als es will, —

Von Erbstheilungen jedem Mitglied«

des Gemeindegerichts , so von der Par.

they verlangt wird, wie auch dem Schrei»

der per Tag, ....

Dem Schreiber überhin noch für, die

Aussertigung des Theilungs » Jnstru»

ments :

Wenn die Summe unter und bis auf

H/soo. Frk. benagt, , » ,

Frl. Btz.
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' Wenn diese 5,00a. Frt. übersteigt,

bis auf lo,ooo. Frt.

Wenn dieselbe <o,ooo. Frk übersteigt

— sie mag dann sc» hoch seyn als sie w«ll,—

Obigem für einen einfachen Auszug

aus demselben , . .

B«y Augenscheinen, wenn hierzu ein

ganzer Tag ersordert wird,, jedem Mit.

gliede des Gemeindegerichts und dem

Schreiber, . . .

Den obigen für einen halben Tag ,

Dem Weibel für eineu ganzen Tag,

Dem gleichen für einen halben Tag,

Dem Gerichtsschreiber nebenhin , für

die Ausfertigung des Parere , nach Ver.

haltniß der Arbeit, von 5. Batzen bis

Ben Augenscheinen von Todtgefnnde»

«en und in Polheyfällen , beziehet der

Präsident oder der Richter des Orts und

der Gerichtsschreiber , jeder :

Für einen ganzen Tag, .

Für einen halben Tag> .

Wenn der Gerichtschreiber gegenwartig

ist, bloß für den Rapport zu schreiben,

Demjenigen , welcher der betreffenden

Behörde anzeigt , daß jemand todt gefun^

den worden, gebührt . .

5»k. B«.

«
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Für Bewachung eines Tobigefunde«

vtu, gebührt für zwey Mann, ftoem

per Stunde, ....

Dem Präsidenten, Richter ober Ge«

lichtsschreiber , auf Verlangen eines Be«

schädigten» eine Klage auszuschreiben;

um solche entweder dem Gemeinde«.«,

pichte ober dem Amtmanne vorzulegen:

von einem halben Bogen, .

und darüber . . '. ,

Von Verhören, die " Polizenfallen

vorgenommen werden müssen, gehührt

von jedem:

Dem verhörenden Präsidenten »der

ylichter, . , . . .

Dem Gerichtsschreiber , .

Von Benwobnnn« einer unehelichen

Geburt Hai der Beamte und der Unpar.

theyische zu beziehen, jeder

Wenn ihre Gegenwart mehr als 2H.

Otunden nothwendig ist, feder

Für eine Obsignation oder Besieg»

lung nrb Entsieglnng bey Todfällen,

Entweichungen, nach Maßgabe des un

t« Siegel gelegten Werths, dem Ge«

ti^ipräsidenftn oder Mchter:

Frl. Vtz, Np.
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unter und »ls ans iMO. Frl.

" von l,ooo. Frk. bis 4,oao. Frk.

von 4,oao. Frl. bis «,°o». Frl.

und darüber .

Dem Gerichtschreiber oder einem an.

dern Zeugen, die Hälfte dieser Gebühren.

Wenn eine Jnventur verlangt oder

nothwendiz wird , dem Gerichtschreiber

pon > » . » <» Fl?» bis

Den Gtmeindtgerichten , für Erthei.

lung von jeder An Zeugnisse, Zertisikate,

nach Maßgabe der Größe » von H. Ntz. bis

Dem Gerichtspräsidenten für den Tag

vor das Gemeindegericht zu bewilligen,

sammt der Zitazion, . . .

Für «in Rogatorium außer den Ge.

«chtskreis,

Obigem für irgend einen Besehl und

Einprotokollierung desselben, .

Es sollen aber im gleichen Geschäfte

nicht mehr als drey Besehlt befahlt und

jeder serne« Befehl unentgeldlich gegeben

»erden müssen. H

Dem Gerichtspräsidenten gebührt eben

so viel, für Anlegung von Zitazwnen und z

3

4
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Ve-ordnuna von Rogotorien, von Veite

höherer Behörden , welche Gebühr sogleich

von den Parthencn bezogen wird.

Für ein Roqatorium, von Seite des

Gerichts autz r den Kancon, »

Dem Gerichtschreiber , für die Ausser«

tigung , .....

Für jeden Abschlaq und Empfangs,

schein, der von Behörden oder Beamten

verlangt wird, . . .

DemGerichtsweibel, für eine Zitazion

anzusagen, gebührt , . .

Obiger bezieht von jeder Parthey, als

Abwartgeld , ....

Als Abwart hingegen bey einer Kom.

Mission, . , . . ,

Dem obigen , für ein gekauftes Gericht

emzu/agen, .....

Als Abwart vabey, . . .

Wenn Hey dem BotKenweibcl Geld

oder'Geldeswerth hinterlegt wird; so be«

zieht « bierfür, für »o. Frl. und wem,

ger, auf 2. 'Monat, . . , "

Wenn die Summe <o. Frk. und weni,

g« als so. Frl. beträgt, aufs. Monate,

5rl. Btz «0.

«< ^l

-,
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Wenn sie 50. Frl. übersteigt, bis auf

«oo. Frl. , auf «. Monate, . .'!

Was über die loo. Frt. geht, von

jedem wo. Frl. mehr, auf 2. Monate,

Nach Verffuß von zwey andern Mo»

naten, bezieht er wieder die gleichen Ta»

ren, und so von zwey zu zwey Monaten.

Die G richts. Protokolle und Schreib.

Materialien müssen von dem Gerichts»

schreibcr, auf eigene Kosten, angeschaft

werden. ^

Beynebens gebührt dem Gerichtsschrei,

ber von allen dem Gemeindegerichte aus«

geworsenen Gebühren , wo ihm nichts

besonders bestimmt worden ist, ein An»

theil, gleich einem Richter.

Der Gerichtsschreiber ist auch verbun.

den: auf Verlangen einer Parthey, ihr

«n spezisiziertes Kostcnverzeichniß auszu.

sertigen , wofür ihm gebührt , .

Bey den Amtsgerichten:

Für irgend ein Urtheil, .

Von einem jeden Aktenstück, so noth»

wendig, des Handels wegen, vorgelegt

werden muß, mit Ausnahme der Rezesse,

Die gleichen Gebühren werden, bey

Beurtheilung von Polizeyfällen und bey

gütlichen Vergleichen, bezogen.

Frk. Ntz. Ro.

,-.

'.
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Für jeden Vorstand überhaupt, wo

bly kein Urthetl, sondern bloß «ine ein.

fache Erkanntniß gegeben wird, werden

die halben Spötteln bezahlt.

Ben Vorträgen , die länger als eine

Stunde andauern, kann, nach dem Er»

wesftn des Richters, nebst den gewöhn!«»

chen Taren , das doppelte Urlheilgeld

gesordert werden.

Für Ertheilung ein« Revision s

Wenn der Werth die Kompetenz des

Gemeindegertchts nicht überschreitet,

Wenn derselbe aber darüber geht,

Wenn das Reviffonsdeqehren unzu.

Mg erfunden wird, das Doppelte.

Die Amtsschreibe, beziehen nebenhin

die gleichen Sporttln, wie die Gemein»

degerichtsschreiber , für Etnprototollierung

der gerichtlichen Verhandlungen und Pro.

tokoll«. Auszüge jede« Gattung, wie sie

vorstehend unter der Rubrit der Gemein»

legerichte ausgeworfen stehen.

Von ein« Kommission in Zivil» und

Polizeysachen bezieht jede« Mitglied und

der schreib« »

Für einen halben Tag, . .

göt «lNtn ganz« Ta«, » »'

»rl Bh Rp.

3
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Fern« einem Mitglied, gebührt von je.

h« Stunde Entfernung vom Hauvtorte ,

Dem Amtsschreiber wird , für die Ans»

sertiaung eines Gutachtens oder ?2rere,

nach Verhältnis der Arbeit, bezahlt,

. , ,. . . . s. Btz. bis

Von einer Kosten »Moderazion bezieht

der Präsident und der Schi eiber :

Wenn dtRzu moderierende Summe

nicht Ho. Frl. übersteigt, jeder

Wenn sie über Ho. Frl. beträgt,

Für den Rekurs an das Amtsgericht

in jedem Falle , . . . .

Bey Auqenscheinen erhält jedes bey.

wohnende Mitglied des Amtsgerichts ,

wie auch der Amtsgerichtsschreiber:

Für einen halben Tag, . ,

Für einen ganzen Tag, .

Von jeder Stunde Entfernung vom

Hauvtorte de« Amts bis an das Ort des

Augenscheins noch überhin . .

Wenn das Amtsgericht , «uf Ver.

langen der Partheuen, außerordentlich

versammelt wird , welches ledoch nur in

dringenden Fällen zu gestatten ist; so

Frl. Btz.

2

Rß.

l
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müssen jedem Mitgllede desselben und

dem Schreiber bezahlt werden,

Dem Präsidenten,, bey allenfalls ver.

kangt« Legalisazion irgend eines Ms:

Für die Unterschrift, .

Für daherige Aesieglung ,

Dem Amt«gerichtsschreibe«> für die

Unterschrift, . . . . .

Dem Präsidenten, für Anschreibt

einer Appellazisn, , .

Ebendemselben, für die Unterschrift

und Besieglung einer Gültoerschreibung

oder eines Aufschlags , . . .

Dem Amts<erichtsschreiber, füt Un»

terschrift und Einregisirierung ,

Dem Prässdenteu, für Bewilligung

eines Vorstandes vor das Amtsgericht ,

sammt Znazion, .

Für ein Rogatorium «uffer den

Amtsbezirk: dem Präsidenten für Bc»

willigung und Unterschrift, .

Für ein Rogatorium .außer den Kau»

ton das Doppelte.

Dem Amtssckreiber, für die Aus.

sertigung des Rogatoriums außer den

Kanton, . . . . <

5rt.

4

,
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Für jede der <2. Sitzungen empfängt

d« Präsident vom Staate, .

Jeder Richter, nebst dem Amts»

schreibet, . . ...

Und nebenbey noch jeder Richter von

jeder Stund Entfernung, . .

Beynebens gebührt dem Amtsge»

richtsschmber von allen dem Amtsge»

richte ausgeworfenen Gebühren , wo ihm

nichts besonderes bestimmt worden ist,

ein Anthcil hiervon, gleich einem Amls

lichter.

Dem Amtsgerichtsweibel für einen

Befehl jeder Art auszulichten:

im Hauptorte, . . .

für jede Stund Entfernung von

demselben

Demselben von jeder Parthey Ab.

wartgeld, . . . .

Eben diesem , als Abwart bey einer

Kommission , Moderazion , .

Ebendemselben , für ein gekauftes

Gericht anzusagen, . . .

Für Abwart dabey .

Derselbe bezieht , für Vertagung der

Briefschaften von den Regierungsbehör»

den, jährlich «. Frl. vom Staate.

Frk.IBy. RP.
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Key dtm Appellazionsgericht.

Für ein Urtheil, . . .

Von jedem Aktenstücke , mit Aus^

«ahme der Rezesse, welches bor dem

Uppellazionsgerichte vorgelegt wird, .

Für eine Revision zu «rtheilen, .

Falls das Rcviflonsbegehren nicht

zulässig gefunden wird, . .

Für eine Kostenmoderazion , dem

Präsidenten und Schreiber, jedem .

Für den Rekurs an das Gericht,

Für ein? Augenschein bezieht jedes Mit.

zlied, so wie der Schreiber, per Tag,

Nebst dem für alle Augenscheine,

in Zivil» und Kriminalfällen, werden je.

tem, der auf den Augenschein zu gehen

beauftragt worden ist, bezahlt: von jeder

Stunde Entfernung von dem Haupsortc

des Gerichts bis an da« Ort des Au

genschetns, . . . .

Es sollen aber zu ftdem Augen

schein,, ohne ausdrückliches Begehren der

Partbeyen, nicht mehr als drey Richter,

nebst dem Schreiber, genommen werden.

Von einer Kommission wird bezahlt ,

wie bey den Amtsgerichten:

Dem Schreiber für «in Rezeß, .

Frf.M.

,5

,6
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Dem Wtibel Abwartgeld, von jeder

Parthey,

Alle obigen Spotteln, einzig nur

mit Ausnahme der Augenscheinsgebüh.

ren, stielst« in die Kantonaikasse; weil

den fämmtlichen Mitgliedern und dem

Schreiber des Appellaziousgerichts ein

bestimmtes Gehalt, von Seite des Staats,

««heilt wird.

Kriminal. Sporteln des Am/.

manns, als Präsident des

Amtsgerichts.

In Kriminalfällen, wo der Amt.

mann mit seinen zwey Beysitzern und

dem Schreiber den Prozeß insorrmeren

muß , bezieht jeder derselben. — es mö.

gen dann in einem und dem gleichen

Falle ein oder mehre« Implizierte in

Untersuchung kommen : «.

von einem halben Tag,

von einem ganzen Tag,

Von jeder Kundschaft beziehen sie

sämmtlich, .....

Jedem Kundschaftgeber wird bezahlt:

für seinen Lohn, . .

«nd für jede Stund Entsernung, ,j

lsrl. 3l»

»
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Dem Amtsschreiber für die Ausser«

tigung des Verdalprozcsses, .

Gleiche Sporte!« werden bey Jn»

formazionen bezogen, wo es noch un.

entschieden ist : ob der Fall vor den Kri.

minal. oder denPolizeycichter gehöre.

In Fällen, wo nach dem §. 65. der

organischen Gesetze, cln Augenschein von

Amts wegen vorgenommen werden muß,

bezieht der Amtmann: ^ . .

— der Amtsschrciber,

— dieser nebenhin, für Aussertigung

des Verdalprozcsses, .

— der Amtsphysitus und der Amts.

Chirurgus, jeder . .

— der Amtsweibel, . .

Für das Ansagen wird ihm das Glei.

e»t , wie bey Anlegung von Zitazionen ,

bezahlt.

Alle obengenannten Kriminal » Soor»

teln werden von dem Beklagten, die Au»

gemcheins<Oporteln von dem Veranlas,

ser oder aus den Mitteln des Todige«

fundenlu , wenn er «ermöglich ist, so.

gleich bezöge«. . >

3rk. Btz. »».

Im

V
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Im Falle der Armuth, bezahlt der

Staat immerhin nur die Hälfte dieser

Taxen.

Jeder Amtmann hat für seine be«

sondere Mühewalt und Bureau » Ausla»

gen jährlich hundert Franken vom Staate

zu beziehen.

Für einen Besehl oder Weisung jeder

Gattung gebührt dem Amlmanne ,

Es sollen ihm jedoch im gleichen Ge»

schafte nicht mehr als drey Besehle be

zahlt werdem

Dem Amtmanne gebühren ebenfalls

von jedem Besehl und Zitazion , die er

von höhern Behörden zu verordnen , em.

pfängt, . . . . . .

Kanzel « Gebühren des Klei,

nen Raths. >

Für einen persönlichen Vorstand vor

den Kammern , bey'm Untersuche eines

Geschäftes, nach Verhältniß und Wich,

tigleit des Gegenstandes , bezahlt jede

Parthey, . . von l. Frk. bis

Für Anschreibung einer AppcUazion,

Für den Appellazionssvruch,, von

«. Franken bis . . . . ^

IV. Bd. Q

Frl. Vtz, «Y.

"»
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Für einen Protokolls. Auszug, .

Für einen motivierten Beschluß, .

Für «ine mit Rechten verbundene

Urkunde, . . . von «. bis

Für eine Leg«lisazion mit dem Kanz.

ltysiegel, ......

Für eine gleicht mit dem Staattsiegel ,

Für Zitazionen , Besehle jeder Gat.

tung von den Kammern aus,

Für Abschriften / Extrakte von der

Veite / » » » » » »

Da die Kanzleyangestellten bestimmte

Gehalte haben ; so fiiessen diese Gebüh.

ren ebenfalls sämmtlich in die Kantons,

tasse.

Das Stempelpapier wird immer»

hm, unabhängig von den Lporteln, be»

sonders bezahlt.

z. z.

Folgendes seyen die Gebühren,

welche in Prozeßangelegenheiten von den

Partheyen in Rechnung gebracht werben

dürsen, als:

Bey dem Gemeinbegerichte.

Für einen Vorstand, . .

Für jede Stund Entsernung, .

M. Btz.

lü
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Für einen Tag zU nehmen, Zitazio»

nen zu vertragen , von jeder Stund Ent»

sernung, . .

Für ein Rezeß , Kundschaft oder einen

«ndern, diesartigen Protokollsauszug in

der Gerichtslchreiberey abzuholen, von

jeder Stunde Entsernung, . .,

Es darf aber hierfür immer nur ein

Gang angerechnet werden.

Wenn die Aussertigung von dem Ge«

tichtsschreiber zehen Tage, nach dem Ab»

spruche, nicht geschieht ; hat derselbe die

bah« entstehenden Kosten zu vergüten.

Für eine Kundschaft abzulegen,

Von jeder Stunde Entsernung ne»

benhws - . . . .

Ben Beeidigung wird die doppelte

Kundschaftögebühr angerechnet.

Die Beamten, wenn sie von Amts

wegen zum Kundschaftablegen aufgesor»

lert werden , beziehen ebenfalls die dop»

,elte Kundschaftsgebühr.

Ben dem Amtsgericht

Für eine» Vorstand,

Von ieder Stunde Entfernung ,

3«l. Btz.!Rp.

,«

Q 2
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Das übrige ist, wie bey dem Ge.

meindegerichte, zu berechnen,

Bey dem Appellazionsgerichte.

Für «inen Vorstand,

Von jeder Stund Entfernung ,

Das übrige wird, n>;e bey dem Ge»

meindegerichte angesetzt ist , in Rechnung

gebracht.

Frl. Btz. Rv-

'-,
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Achter Titel.

Peinliches Gesetzbuch,

Nach d«n Gesetzen

vom 4te» May u. l2ten Cbtistmonat 1799. ! 6ten May t80s. j

29sten Hyrill u. llten Hrackmonat I8»l. ; iu«n Hoinuna

l8o<i. z lßten M»y und tO<en Weinmonat l»N5. ; 3lste»

Cbristmonat l8«6. ; ^»en Weinmonat »809. ; I8«n U,M

HLIO.i 18ten Aplill und 23sten August 18U.

Erster Theil.

Von den Verurteilungen.

Erster Titel,

von den Strafen überhaupt.

V>e Strafen, welche gegen die Angesagten, die

von dem peinlichen Gerichte schuldig befunden wur»

den, ausgesprochen werden, sind: die Todesstrafe, die

Kettenstrafe, das Zuchthaus, das Scockhaus, die

Einsperrung, die Landesverweisung, die Entsttzunz

von dem Bürgerrechte und de» Pranger.
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z. 2. ^

Die Todesstrase besteht einzig in der Beraudung

des Lebens, ohne daß je gegen die Verurtbeilten ir.

gend eine andere Marter dabey ausgeübt werden darf.

l. 3.

Vit geschieht in jedem Falle durch Enthauptung.

§. 4

Jeder, der wegen Mord, Feueronlegm ober Ner«

giftung zum Tode verurtheilt worden ist, wird mit

einem rotyen Hemde bekleidet , an den Ott der Hin»

«ichmng geführt: dem Patermörder wird Kopf und

Gesicht mtt einem schwarzen Tuche bedeckt , welche«

ihm erst ,m Augenblicke der Hinrichtung wieder ab,

genommen wird.

l 6.

Die Hinrichtung der zum Tode Verurtheilten wird

auf dem öffentlichen Platze in derjenigen Gemeinde

Vollzogen, in welcher das peinliche Gericht sich ver<

sammelt.

z. 5.

Die zur Kettenstrase Verurtheilten werden zu

Zwangarbeiten für den Nutzen des Staates gebraucht,

»heils im Jnnern des Zuchthauses , theils in de»

Zeughausern, theils Hey Bergwerken, theils bcyn»

Austrocknen der Sümpse, tbeils endlich zu jeder an«

Hern mühsammen Arbeit.

j. 7.

Die zur Kettenstraft V.erurtheilten werden <W

dem «inen Fuße eine mit «iytt eisernen Mle. beH

4igt< KMl nachschleppen,.
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z. 8. '

In dem Fallt, wo das Gesetz d<« Kettenstraft

auf gewisse Jahre bestimmt, soll, wenn es ein Weib

»der Mädchen betrifft, welches überwiesen ist: sich

der genannten Verbrechen schuldig gemacht zu haben,

das besagte Weib oder Mädchen auf eben s« viel«

Jahre zu der Zuchthausstrase verurtheilt werden.

z. V.

' Die zu dieser Strase verurthellten Weiber und

Mädchen werden in ein Zuchthaus eingesperrt, und

im Innern desselben zu schweren Arbeiten für d«

Nutzen des Staats gebraucht.

z. W.

Die Regierung kann bestimmen : zu was für Ar»

»eiten die Verurtheilten in diesen Häusern gebraucht

werden sollen.

z. n.

Ein besonderes Gesetz wird bestimmm : in wel,

«Her Anzahl und an welchen Orten dergleichen Hält»

ser angelegt wtrden sollen.

Jeder zu der Stockhausstrase Nerurtheilte wirb

(ohne Ketten und Bande) ganz allein in einem hei»

lern Orte eingesperrt; er kann, während der Dauev

ftiner Strase, leinen Umgang mit den andern Ver»

urtbeilten oder Mit iemand auzer dem Haust haben.

Es wirb den zu der besagten Straft Verurthell,

t«, auf UnkolK« dieses Haust», nichts als Bröb
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und Wasser gereicht: die weitere Nahrung wird an«

dem Ertrage ihrer Arbeit bezahlt.

' §. ^-

Au dem Orte , wo er eingesperrt ist , wirb ihm

Arbeit, nach seiner e,genen Wahl, unter denjenigen

Arbeiten »erschafft , die von den Verwaltern des ge»

nannte» Hauses erlaubt werden. .

Der Gewinnst der Arbeit wird auf solgende

Art verwendet : ein Drittel wird zu den allgemeinen

Unlosten des Hauses angewendet ; aus einem Theile der

zwey andern Drittel darf sich b«r Verurcheilte bessere

Nahrung verschaffen ; das Uebrige wird für ihn auf.

behalten., bis die Zeit seiner Strase vorüber iss, da

ihm dann dasselbe bcym Herausgehen übergeben wird.

z. !K.

Ein besonderes Gesetz wird bestimmen: in wel»

cher Anzahl und an welchen Orten die, zur Anfnah»

me der zur Slockhausstrafe Verurthellten, bestimmten

Gebäude angelegt werden sollen.

° Die zur Einsperrung Verurthellten werden w

<iy dazu bestimmtes Haus eingeschlossen.

§. !8.

Auf Unkoffen dieses Hauses, wird ihnen Brod

und Wasser gereicht, und die weiter« Nahrung aus

dem. Ertrage <hrer Arbeit bezahlt.
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Es wird diesen Verurtheilten Arbeit, nach eigner

Wahl, unter denjenigen Arbeiten verschafft, die voy

den Verwaltern dieses Hauses erlaubt werden..

z. 20.

Die Verurtheilten können, nach eigner Wahl,

entweder abgesondert oder beysammen arbeiten, je»

doch mit Vorbehalt der Einspcrrlmaen auf kurze

Zeit^ welche von den Polizeyaufsehem des Hauses

besohlen werden tonnen. ^

^ 2l'

Die Männer und die Weibspersonen werden in

besondere Abheilungen eingesperrt, und von einander

abgesondert arbeiten.

§. 22.

Der Ertrag der Arbeiten der zu dieser Strase

Verurtheilttn wird , nach dem Inhalte obstehenden

j. lH.> verwendet.

^ ''' §- 23. "

Die Dauer dieser Strafe kann nicht langer als

von sechs Jahren seyn. -

§. 24 ^

Ein besonderes Gesetz wird bestimmen : i« welcher

Anzahl und an welchen Orten die zur Einsperrung

bestimmten Häuser angelegt werben sollen.

l- 25.

^ Wenn, der Verbrecher zu mehr als fünfjähriger

Kettenstrast verurtheilt worden ist, >w«t> er auf txm .

-

^
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öffentlich«« Platze an einem Markttage eine Stunde

lang dem Volle zur Schau ausgestellt.

Auf einer über ihm aufgehängten Tafel werden

wlt großen Buchstaben sein Nahme, sein Beruf,

sein Wohnort, die Ursache seiner N ^rtheilung und

da« gegen ihn ausgefällte Urtheil abschrieben.

z. 26.

Auch die Landesverweisung hat in gewiß«» Fase»

Statt.

z. 27.

Der Schuldlae, welcher zur Strase der Entsetzung

teil Bürgerrecht« verurthellt wurde, wird mitten auf

den öffentlichen Play wo das peinliche Gericht , wel«

thes über ihn geurtheilt , seinen Sitz hat , geführt.

Do« wird ihm der Gerichtschreiber mit lauter

Stimme solgende Worte zurusen: »euer Lanls hat

5 euch einer schändlichen Handlung überwiesen ge,

5N»nd,n; das Gesetz und das Gericht entsetzen euch

»der Eigenschaft eines Attio. Bürgers."

,' ! 23.

Nenn eine Weibsperson oder ein Fremder, »der

einer der schon ein Mal zu einer peinlichen Strase

verurtheilt worden ist , überwiese« wird , sich eines

der genannten Verbrechen schuldig gemacht zu haben»

worauf das Gesetz die Straft der bürgerlichen Ent»

setzung ausspricht, so wird das Urtheil lauten : »ein

^solcher oder eine solche » < . lft ß« Sttetse dei

»PtHNK«r< ttlwtlM." -
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z. 23.

Der Verurtheilte wird mitten auf den öffentli.

chen Play derjenigen Gemeinde geführt,' wo das pein»

Nche Gericht, welches ihn verurtheilt, seinen S,tz hat,

Dcr Schreiber dieses Gericht« wird ihm mit lauter

Stimme solgende Worte zurusen: «das Land hat euch

« einer entehrenden Handlung überwiesen gefunden. «

Hierauf wird der Verurtheilte eine Stunde lang

«m Pranger dem Volte zur Schau ausgestellt, mit

einer Tasel über ihm, worauf mit großen Buchstaben

sein Nahme, sein Beruf, sein Wohnort, das began,

«ene Verbrechen und das gegen ,hu ausgefällte Ur«

theil angeschrleben werden.

§. 2«.

Keine Weibsperson soll öffentlich zur Schau an<,

gestellt werden; auch nur im Falle des j. 28, wo die

Prangerstrase an .die Stelle der bürgerlichen Entset«

zung gestellt ist , soll die verurtheilte Weibsperson

den öffentlichen Verweis anhören, den der j 23.

vorschreibt; allein der zwevte Artikel des gleichen

Parazravhs, der mit den Worten anfängt: »hierauf

»wird der Verurtheilte eine Stunde lang am Pran«

>ger" u. f. w. ist ebenfalls nicht gegen dieselbe in

Vollziehung zu bringen.

§. 3l. ^ .

Schabenersatz, Interesse und bürgerliche Erssat,

tung, wenn solche Platz sinden, werden mahhängiß

Yen obigen. Strasen zugesprochen.
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§. 32.

Alle andern, bisher üblichen, peinlichen Strasen,

außer den hier angezeigten, sind von nun an ab»

geschalt.

Zweyter Titel.

Bestimmung und Anwendung der Strasen.

!. 33.

Jedes der im gegenwärtigen Gesetze genannten

Verbrechen wird, nach dm erschwerenden oder mit,

bernden Umständen, die dasselbe begleiten, in sechs

Grade abgctheilt.

§.34

Der Richter wird die Umstände, die das V?r«

brechen begleiten, die Größe des Verbrechens, den

Schaden , de- daraus erwachsen » den mehr oder min,

der bößlichen Vorsatz oder die Fahrläßigteit , die der

Thäter , bey Begehung desselben , an den Taa gegeben,

in Erwägung ziehen; den Grad des Verbrechens nach

seiner Ueberzeuqung genau bestimmen, und die auf

diesen Grad sestgesetzte Strase verhängen.

§. 35.

Der erste und höchste Grad des Verbrechens wird

mit der im peinlichen Gesetzbuche bestimmten Strase

belegt.

„ In jedem der nachfolgenden fünf Grade aber

wird dieselbe jedesmal um einen sechsten Thell «e,

wildert. ,
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§. 36. , ,

Die drey ersten Grade des Verbrechens werden

immer mit der im Gesetzbuche bestimmten Art der

Strase , nach dem im obstchenden Artikel sestgesetzten

Maßstabe, belegt.

5. 37.

In den drey letzten Graden' aber wird es dem

Ermessen des Richters überlassen : die Strafart in

die nächstsolgende zu verwandeln, z. B. : Ketten in

Zuchthausstrase , Zuchthausstrase in Gefängniß, und

diese in Begranzung in die Gemeinde; doch wird in

solchen Fällen die Strafzeit um die Hälfte geschärft.

Z. B. : zwey Jahre Ketten oder drey Jahre Zucht,

hausstrase.

z. .38. .

Die Ketten, und Zuchthausstrase kann auch, bey

besonders obwaltenden Umständen , sogleich in eine

Eingränzung in die Gemeinde abgeändert werden.'

3. 39.

Erkennt das Gesetz die Todesstrase ; so wird das

Verbrechen im «sten und höchsten Grade mit dem

Tode, im zwevten mit zwölfjähriger Kettenssrafe

und daraufsolgender Verweisung , entweder aus der

gesammten Eidgenossenschaft oder ewig« Eingränzung

in die Gemeinde , und im dritten mit zwölfjähriger

Kettenstrase belegt.

Jn den nachsolgenden drey Graden wird sie nach

den j§. 3s. und 36. iedesmal um einen sechsten»

theil gemildert.
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Jn ltinem Falle kann jedoch die Dauer der Ketten- ,

Zucht, oder Gttängnißstrase zwölf Jahre übnsteigcn. .

Nenn aber auf begangene Verbrechen eine höhere

«ls zwölijähri ,e Kettenstrase gesetzt werten müßte; so

hat der Richter, nach obwaltenden Umständen, neben

dieser Ketten. , Zuchthaus, oder Gefängnißllrase , auch

die Verbannung aus der Eidgenossenschaft oder Ge«

meinte» Eingränzung, unter gehöriger Aufsicht de«

Ortsbeamten und zweckmäßigen Einschränkungen ,

«ach Vorschrift des solgenden z. 4o. , zu erkennen.

§. 40.

Der Richter muß, den Verbannungen in die

Gemeinde , dem Verbrecher bestimmte UnterscheidnngS»

zeichen und Beschränkungen zuerkennen.

§. <il.

In der Erkanntniß wird de« Richter die Gründe,

welche ihn lmvogen , den <int , ober andern Grad zu

bestimmen, genau angeben.

§.42.

Wenn mehrere sich verbunden, den Diebstahl als

«in gemeinschaftliches Gewerb zl» treiben ; so ist bey

dem Rädelsführer die ordentliche Strase um die Hälf.

te, bey den andern Mitschuldigen aber um einen

Viertel zu schärsen. . <

;. 43.

Fremde Landstreicher werben bey dem ersten Ver»

brechen, wenn auf demselben, nach dem angenomme»



nm Strafbestimmungs > Maßstabe , einjährige Ketten,

oder ein . und halbjährige Zuchthausstrase haftet ,

an den Schandpfahl gestellt, und außer den Kanton

oder , nach Umständen , außer die Eidaenossenschaft

verbannt.

Ist auf das im erstenmal« begangene Kriminal,

verbrechen mehr als einjährige Ketten, oder ein, und

halbjährige Zuchthausstrase bis auf fünfjährige Ket»

tenstrafe gesetzt ; so werden sie dazu noch mit Ruthen

gestrichen.

Hattet eine höhere als fünfjährige Kettenstrofe

auf dem Verbrechen z so werden die Rutbenstreich,

verschärft. . <

Es ist dem Richter die Yefugniß eingeräumt:

eine schärsere oder mildere Anwendung derselben,

nach Umständen , zu verhängen . wobev jedoch da«

Marimum unveränderlich auf hundert und fünfzig

Ruthenstreiche sestgesetzt bleibt.

Dritter Titel.

Von den Strafen be? wiederholten verbrechen.

§. <U.

Wiederholt ein Missethäter ein Verbrechen gleich«

Art, ohne daß er dafür abgestraft worden ist; ,„

wirft das erste Vergehen mit der im peinlichen Ge<

fttzbuche bestimmten Strase, und jedes der nachfol«

«enden mit einem Viertel du Straft bettgt.
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Begeht « aber mehrere Verbrechen verschiedener

Art ; so wird auf jedes derselben die vom Gesetze

bestimmte Strafe verhängt.

§. ^6.

^st ein Verbrecher schon ein Mal kriminalisch ab.

gestraft worden; so wird bey de« ersten Wiederho»

lung die Strafe verdoppelt.

Müßte aber das Verbrechen bey verdoppelter Strafe

mit zwölfjährige Kettenstrafe belegt werden ; so wird,,

wenn er für das erste Vergehen auch schon mit zwölf

Jahre Kettenstrafe abgestraft worden ist , d«e Todes»

straft zuerkennt.

Bev der zwevten Wiederholung wird der Verb«»

cher als unverbesserlich angesehen ; und bey Verb«»

chen , auf welchen, nach dem peinlichen Gesetz»

bucht , mehr als zehenjährige Kettenstrafe stehet ,

Mit dem Tode, bey den übrigen aber, nach Maß.

gabe des Vergehens, mit Kettenstrafe und lebenslang»

licher Eingränzung in die Gemeinde belegt.

§. <48.

Wird der Verbrecher aus dem Gefangniß entlaf.

sm, oder kann er aus demselben entweichen, und

wiederholt er zum dritten oder vierten Male em Kri.

minalverbrechen ; so wird er mit dem Tode bestraft.

«. <i9.

Derjenige, welcher schon ein Mal als Rädelsfüh.

«« vder Mitschuldiger, nach Anleitung des §. "-,

be»
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bestraft, und entwtber die Strase ausgehalten oder

begnadigt worden ist, oder aber aus dem Zuchthause

entwichen, und sich eines neuen Verbrechens schuldig

gemacht hat, soll, nach Anleitung des j. 47., al<

Unverbesserlich mit dem Tode bestraft werden.

j. 60.

Im Wiederholungsfalle werben die fremden Land«

streicher, wenn sie ein Verbrechen begehen, auf wel,

chem unter und bis auf einjährige Zuchthausstrase

gesetzt ist, mit der im z. 43. für die bey der zwey«

ten Abstuffung angenommenen Strase belegt. Haft

tet auf einem wiederholten Verbrechen eine höhere,

bis fünfjährige Ketten» oder Zuchthausstrase; so wird

Vie in der dritten Abstuffung gesetzte Strase angewandt.

Ein wiederholtes Verbrechen, auf welches eine

mehr als fünfjährige Kettenstrase gesetzt ist , zieht den

selben die Todesstrase zu.

Bey einer zweyten ober dritten Wiederholung,

wenn auf dem Verbrechen einjährige Ketten, oder

ein, und halbjährige Zuchthausstrase hastet, werden

sie mit der im §. 4s. für die dritte Abstuffung ge«

setzten Strase belegt.

Ein zum zweyten Male begangenes Verbrechen,

worauf eine höhere Strase steht , zieht die Todes«

strase nach sich.

§. 6t.

Alle in diesem Titel bestimmten Strasen werden,

nach Anleitung des zweyten Titels gegenwärtigen

Gesetzes, behandelt.

IV. Bd. N
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vierter Titel.

von der Vollziehung und Bekanntmachung der

Urtheile.

z. 62.

2ty eintretenden besyndern Umständen wild es

dem Ermessen des Richters überlassen: die Strafe

der öffentlichen Ausstellung nachzulassen.

l 63.

Alle Kriminalstntenzen , wodurch mehr als fünf,

jährige Kettensirase verhängt wird , werden in g«,

drängten, Jnhalte durch den Druck bekannt gemacht,

in allen Gemeinden an den gewohnten Orten ange»

schlagen und öffentlich verlesen.

§. 64

Alle übrigen Kriminalsentenzen werden abschritt«

lich sowohl an das Wohnort des Verbrechers , als an

die Gemeinde des Ort«, wo dieser das Verbrechen be«

gangen hat, versendet, bort angeschlagen und verlesen.

Der Richter kann aber auch in besondern Fällen die

Bekanntmachung des ergangenen Sentenzes nachlassen.

Wenn ein Angeklagter, welcher vor dem Richter

sich nicht gestellt hat , zu einer der oben sestgesetzten

Strasen verurtheilt worden ist; so wird auf dem

öffentlichen Platze derjenigen Gemeinde, wo das vein,

liche Gericht erster Jnstanz sich versammelt, ein PfM

aufgesteckt, an welchen man eine Tasel aufhängt,

auf der der Nahme des Verurtheilten, sein Wohnort,
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sein Beruf, das begangene Verbrechen und das gegen

ihn ausgefällte Urtheil angezeigt sind.

z. 66.

Diese Tafel bleibt für das Volk zwölf Stunden

lang zur Schau ausgehängt , wenn das Urtheil die

Todesstrafe verhängt; sechs Stunden lang, wenn das

Urtheil Kelten . oder Zuchthausstrase nach sich zieht;

vier Stunden lang , wenn das Urchcil die Stockhaus«

strafe bestimmt, und zwey Stunden lang, wenn das

Urlheil die Straft der Einsperrung und der Bürger«

rechts »Entsetzung od» des Prangers ausspricht.

Fünfter Titel.

von den Wirkungen der verurtheilung.

z. 57.

Wer immer zu einer der vorhin genannten Strox

fen, — sey es die Ketten. , Zuchthaus., S'ockhaus»,

Einsperrung«., Bürgerrechts . Entsttzu'gs» oder die

Pranger »Strafe, — verfällt ist, wird aller Rechte ver»

lustig, die mit der Eigenschaft eines stimmfähigen

Bürgers verbunden sind , und unfähig gemacht, die»

selben zu erlangen.

Nur unter denjenigen Bedingnissen und in den

Zeitfristen, die in dem Titel, über die Wiedereinset»

zung in den vorigen Zustand , werden bestimmt wer»

den, kann ein solcher in diese Rechte wieder eingcsczt

od?r fähig werden , sie zu erlangen.

§. 68.

Wer immer zu einer der Strafe» , — sey es de«

Ketten», des Zucht» oder Stockhauses»' oder der Ein»

' R.2 .
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sperrungs » Strafe , — verurtheilt wird , kann , nebst

dem Verlust der im vorigen Artikel benannten Rech»

tt, während der Dauer seiner Strafe, durch sich selbst

kein bürgerliche« Recht ausüben ; er wirb gesetzlich

verrufen, und es wird ihm ein Sachwalter, für die

Besorgung und Verwaltung seiner Güter, gesetzt.

«. 69.

Der Sachwalter wird nach de» gewöhnlichen,

beo Ernennung der Sachwalter der Verrufenen ge«

bräuchlichen Formen ernennt.

» §. 6l>.

Die Güter des Verurtheilten werden diesem,

vach ausgestandener Strafe, wieder zugestellt, und der

Sachwalter wird ihm über seine ^Verwaltung und

tt« Verwendung seiner Einkünfte Rechnung ablegen.

Während der Strafzeit, darf dem Verurtheilten

nichts von seinen Einkünften verabsolget werden ;

»vohl aber die «forderlichen Summen für die Er»

liehung und Aussteuer seiner Kinder , für den Un«

terhalt seiner Ehefrau , seiner Kinder oder Aeltern,

wenn sie es bedürfen, daraus «hoben werden.

§. b2.

Doch dürfen diese Summen nicht anders von sei.

neu Gütern erhoben werden, als zusolge eines, auf

die Ansorderung der begehrenden Paltheo , und auf
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«usgefällten Spruches.

«. 63.

5 Die Aufseher der Verurtheilten, die Verwalter und

Wächter über die Häuser , in welchen sie eingeschlossen

ßnd, sollen nicht gestatten: daß sie, während der

Strafzeit, irgend ein Geschenk, Gelb, Unterstützung^

Lebensmittel oder Allmosen erhalten; indem sie keine

andere Erleichterung empfangen sollen , als in Rück«

ficht und aus dem Ertrag ihrer Arbeit.

Diese Personen sind für ihre Nachlässigkeit in der

Vollziehung dieses Artikels, unter der Straft de» Ent,

"setzung, verantwortlich. ^

Sechster Titel.

Von dem Einflüsse des Alters der verurtheilten

auf die Art und Dauer der Straft«.

§. 64

Wenn der Angeklagte, der durch dvs Kriminal»

gericht schuldig «klärt worden ist, das Verbrechen,

für welches er belangt wird, begieng, «he er völlig

das Alter von sechszehen Jahren erreicht hat; so wird

das Gericht die solgende Frage entscheiden: »hat

,, der Schuldige das Verbrechen mit oder ohne Unter«

»scheidungslraft begangen?«

§.06.

Entscheidet das peinliche Gericht, der Schuldige

habe das Verbreche» ohne Unterscheidungskraft began.
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gen; so wird er des Verbrechens entlediget, doch

kann das Gericht, nach Beschaffenheit der Umstände,

»erordnen: daß der Schuldige seinen Anverwandten

wieder übergeben, oder in ein Arbeitsbaus geführt

werde, um dort erzogen und so viele Jahre innebe«

halten zu werden, als es das Urtheil bestimmen

wird,' welches jedoch nie für längere Zeit, als bis

«r das Alter von zwanzig Jahren erreicht habe»

wird, verfügt werden kann.

§. 66. «

Mnn das Gericht entscheidet, daß der Schuldige

da« Verbrechen mit Unterscheldungö»raft begangen

«habt ; so wird er zwar verurteilt, aber die Strafen,

nach Beschaffenheit seines Alter«, auf solgende Art

gemildert:

Wenn der Schuldige sich der Todesstrafe schuldig

gemacht hatte; so wirb er zu» Einsperrung auf lo.

Jahre in ein Arbeitshaus verurtbeilt.

Wenn er sich der Strafe der Ketten, des Zucht»

oder Stockhauses oder der Einsperrung schuldig ge»

macht tat«; so wird er für so viele Jahre in ein

Arbeitshaus eingeschlossen, als er, nach Beschaffen»

hcit des Verbrechens, zu einer der obigen Strafen

verfällt worden wäre. ' /

§. 57.

Jn allen diesen, im vorigen Artikel angezeiaie»

Fällen wirb der VerurtlMe dem Volte nicht öffent,
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Mh zur Schau ausgestellt, außer wenn die Todes!»

straft in «ine zehenjährig« Einsperrung in «in Arbeits»

Haus vlrwandelt wird, in welchem Falle der Berur»

theilte, nach den oben vorgeschriebenen Formen, ein«

Stunde lang dem Volke zur Schau auszustellen ist.

l. 68.

Es kann, leiner des Landes «erwiesen werden,

wenn er fünf und siebenzig Jahre vollkommen zu»

«ückgelegt hat.

«. 69.

Jn den Fallen, wo da« Gesetz die Strase der

Ketten, des Zucht» ober Stockhauses oder der Ein«

sperrung auf mehr als zwey und ein halbes Jahr

bestimmt, wird die Dauer der Strase auf zwey und

ein halbes Jahr vermindert, wenn der schuldig Er«

fundene fünf und siebenzig Jahr« alt oder darüber ist.

z. 7u.

Jeder zu einer dieser Strasen Verurthellte , der

das achtzigste Jahr seines Alters erreicht hat, wirb,

auf seine eingtlezte Bitte, durch einen Urtheilsspruch

des peinlichen Gerichts in Freyheit gesetzt , wenn er

wenigstens zwey und ein halbes Jahr lang <l« die»

ser Strafen ausgestanden hat.

Siebenter Titel.

von der Vegnadtgung.

§. 7l.

Wenn die Todesstrase «kennt worden ist, der

Angeklagte aber Begnadigung verlangt, und lm Nel»

>
-
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neu Ratlje auch nur zwey Mitglieder auf die Ne.

gnadiqung angetragen; so ist der tleme Rath gehal,

ten: die Vollziehung des Urcheils aufzuschieben, und

den großen RUH zu versammeln, um dessen Ent»

scheidung darüber zu vernehmen.

§. 72.

Derjenige, der für das erst: M'l, eines begange,

nen Kriminal. Vergehens wegen, in die Strafanstalt

verurtheilt worden ist, einen Drittel der Strafzeit

darin ausqebalten und durch seine Aufführung an

seinem Strafe«« hinlängliche und genügsame Be,

we»se seiner Besserung von sich gegeben hat, kann

«m Begnadigung einkommen.

j. 73.

Demjenigen, der zum zweyten Male, wegen einem

Vergehen gleicher Art, triminaliter beurtheilt worden

ist, wird der Zutritt zur Begnadigung erst dann gestat.

tet: wenn er zwen Drittel der Strafzeit an seinem

Etrasorte zugebracht und ooüe Bedingungen «füllt hat.

z. 7^

Die zum dritten Male, eines gleichen Vergehens

wegen, kriminaliter Beurteilten werden, als Unver»

bcsserliche, jeder Begnadigung unwürdig gehalten.

' z. 76.

Dem großen Mathe bleibt jedoch , außer diese«

Fällen, unbenommen: da, wv er es als Souvram
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zu thun für gut sindet, von seinem Vegnadigungs,

«echte immerhin fteyen Gebrauch zu machen.

§. 76.

Dem kleinen Rathe ist die Befugmß eingeräumt:

denjenigen, welcher, begangener Polizeyix'rgehen we,

zen, korrekzionell, so wie auch die, welche nicht über

«in Jahr in ein Strasort kriminaliter verurtheilt

worden sind, nach den in den §z 72. 73. und 74.

enthaltenen Grundsätzen, die Begnadigung ongedn»

hen zu lassen.

5. 77.

Die, so mit oder ohne Beding und Einschrän«

lung ihre Begnadigung erhalten haben, machen sich

dieser nur dann vollkommen theithaftig , wenn sie sich

derselben, nach ihrer Loslassung aus ihrem Straf«

erte, während der Dauer der ihnen gesetzten Straf»

zeit, durch ihr rechtliches Betragen und durch eine

untadethafte Aufführung in allen ihren Handlungen

würdig erweisen : sollte aber das Gegentheil hiervon

geschehen; so ist alsdann dem kleinen Rathe die B«,

fugniß und zugleich die Pflicht übertragen : die oder

denjenigen , der seine erhaltene Begnadigung miß.

braucht hätte, sogleich einholen und in sein voriges

Strasort wieder setzen zu lassen, um alsdann allda stine

flühere Strase doppelt auszuhallen , wesnahen ihm

dann auch die Zeit, in welcher er ftey gelassen war ,

keineswegs vorder frischauszuhaltenden Strafzeit aus,

gerechnet werden darjV ^ -
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§. 78.

Wenn sich eine solche oder «in solch Vegnablgter,

nachdem er fr« gelassen worden ist, irgend eines

neuen Vergehens schuldig gemacht hat, soll « wieder

seinem Richter , zur Beurtheilung dafür , überliefert

»erden.

§.79.

Dem aroßen Mathe soll alljährlich in einer sei«

ner ordentlichen Sitzungen, über die ertheilten Be«

gnadigungen, den Ersolgend die Wirkungen dersel»

ben, ein umständlicher Bericht erstattet werben.

§. 80.

Vey Meuchelmord, Mordbrand uyd Diebstahl

mit bewaffneter Hand hat keine. Begnadtguug Stattl

Achter Tltel.

Von der verjHhrung. ^

Bey Meuchelmord und Mord durch Vergiftung

hat keine Verjährung Statt.

- §.,'82.

Bey Verbrechen , die durch da« peinliche Gesetz»

buch mit Todesstrafe, mit ewiger Eingrenzung in

die Gemeinde belegt sind, kann, nach Verlans von

zwanzig Jahren ; ben solchen , auf welchen zehen

ober mehrjährige Kelten» od« Zuchthausstrafe stehet/
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«ach zehcn, und bcy den übrigen Verbrechen, nnch

»«lauf von fünf Jahren , leine Kriminalanllag«

und Strase Statt sinden.

i §. 83.

Die Berechnun^iMgt von dem Tage der voll

brachten oder versuchten That an.

§. 84

Wer durch die ergriffene Flucht die Strase ver»

«telt, oder wieder ein Kriminalverbrechen begeht,

kann sich auf die Verjährung nicht berusen.

§. 86.

Die Vcriahrung hat nur dann Statt: wenn der

Verbrecher von dem Verbrechen keinen Nullen mehr

in Handen und, so weit es, die Natur des Verb«,

chens zugiebl, nach seinen Kräften, Wiedererstattung

«eleistlt hat.

§.«6.

Aach vorgegangenem Spruche und Verurthei»

lung, gilt leine Verjährung.

!. 87.' ^

Ben nicht gänzlich verflossener Verjährungszeit

form der Richter die Jahre der zurückgelegten Ver,

jährungszeit als Milderungsgrund in Petsacht zil«

hen, wenn die im i. «4. ausgesetzten Fälle nicht

«intreten.
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Neunter Titel.

von «r Wiedereinsetzung der verurtheilten in

ihren vorigen Zustand.

z. 88.

Jeder Verurtheilte , welcher seine Strafe ausav

standen hat , kann von der Gemeindeverwaltung sei»

nes Wohnort« ein Zeugnis begehren , um wieder in

seinen vorigen Zustand eingesetzt zu werden.

Nämlich: die zur Ketten., Zucht» oder Stockhaus»

straft oder zur Einsperrung Verurtheilten können sich,

Mn Jahre von Beendigung ihrer Strafe an ge«

rechnet ; die zur Bürgerrechts. Entsetzung oder zum

Pranger Verurtheilten aber, nach jehen Jahren, vom

Tage des gefällten Urtyells an gerechnet , dafür melden-.

§. 8g.

Kein Verurtheilter kann seine Wiedereinsetzung H<«

zehren , wenn er nicht zwey volle Jahre inner dem

Bezirke derjenigen Gemeindeverwaltung gewohnt hat,

an welche er deswegen seine Bitte einlegt , und nicht

überdies noch Zeugnisse seiner gute» Aufführung von

denjenigen Gemeindeoerwaltungen ausweißt, in deren

Bezirk er , während den zehen Jahren vor Eingebung

seiner Bitte , gewohnt oder sich aufgehalten hat.

Solche Zeugnisse seiner guten Aufführung tonnen

erst in dem Augenblicke ausgefertigt werden, in

weichem er seinen Wohnort odtr AufentlMiort

verläßt.
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l. so.

Spätestens acht Tage nach eingelegter Bitte, wer»

den die Gemeindeverwalter zusammenberufen , und

ihnen von dem Begehren Anzeige gemacht.

«. 9l. '

Nach Verlauf eines Monats werden die Gemein»

deverwalter auf's neue zusammenbernfen : während

dieser Zeit kann jeder derselben über die Aufführung

des Verurtheilten diejenigen Erkundigungen einliehen,

welche er für dienlich sinden wird.

!. 92.

Die Meynungen werden dNrch Stimmenzettel ge»

sammelt , und die Mehrheit der Stimmen wird ent.

scheiden: ob das Zeugniß bewilligt werde oder nicht.

z. 93.

Wenn die Mehrheit dafür ist , baß das Zeugniß

bewilligt werde ; so werden zweo Gemeindeverwalter,

,u diesem Ende mit gehöriger Vollmacht versehen, den

Verurtheilten vor das peinliche Gericht führen.

Sie werden mit ihm im Verhörzimmer , in Te«

genwart der Richter, ben offener Thür erscheinen.

Nach Vorlesung des gegen den Verurtheilten aü«»

gesprochenen Urtheils, werden sie mit lauter Stimme

sagen: «der ... . hat durch Ausstehung seiner

»Strafe sein Verbrechen ausgetilgt, jetzt ist seine

»Aufführung untadethaft, wir begehren, im Nah.

»men seine Gemeinde, daß die Schande seines Ver«

v brechens ausgelöscht werde. «
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z. 9^.

Der Präsident dieser Behörde wird, ohne weiter«

Verathschlagung, darauf antworten : „auf das Zeug»

»nitz und das Begehren euerer Gemeinde hebt das

«Gesetz und das Gericht die Schande eures Ver»

»brechens von euch." ^

z. 9s.

Ucber alles dieses wird das Protokoll aufgenomen.

z^ 96. ' '

Durch die Wiedereinsetzung hören , in Rücksicht

der Person des Verurtheitten , alle aus der Verur»

theilung entstandenen Folgen und Unfähigkeiten auf.'

j. 97.

Doch bleibt die Ausübung der Aktiv . Bürger«

rechte für den Verurtheilten, auch nach der Wieder«

«insetzung , so lange verschoben : bis er den Scha»

denersatz , Jnteresse und andere Geldstrafen , in die

«r verfällt worden wäre, wird «legt haben.

z. 98.

Wenn ein solches Zeugniß durch die Mehrheit

der Stimmen von den Gemeindeverwaltern verwci«

gert wirb ; so darf der Verurtheilte , vor Verlauf

von zwey Jahren , seine Bitte deswegen nicht wie»

verholen , und so von zwey zu zwey Jahren , so

lange das Zeugniß nicht bewilligt seyn wird.



Zweyter Thell.

von den Verbrechen und ihrey

Strafen.

Erster Titel.

verbrechen und Verschwörungen gegen da«

gemeine Wesen.

Erster Abschnitt.

Von den verbrechen gegen die äußere Sicherheit

des Staats.

Wer immer überwiesen wirb:Mit fremden Mäch

ten oder ihren Agenten im Einverständniß zu seyn ,

und heimliche Entwürfe mit ihnen gemacht zu ha.

ben, um sie zu bereden: Feinbstligtciten gegen das

Vaterland zu begehen , oder ihnen die Mittel ange«

zeigt zu haben, den Krieg gegen dasselbe zuführen,

wird mit dem Tode gestraft , — es mögen auf seine

heimlichem Entwurf« «nd Einverständnisse hin, Feind,

seligteiten ersolgt seyn oder nicht.

§. t«0.

Wenn feinbliche Angriffe geschehen, ober geschsos»

sene Traktate verletzt worden sind , um einen Krieg

zwischen der Schweiz und einer fremden Nazion zu

veranlassen, unb der gesetzgebende Rath diese feindli«

chen Angriffe oder diese Verletzung der Traktate al«



272 -----

 

strafwürdig erkennt, und erklärt hat: baß gegen die

Mveber Anklage Statt sinde ; so werden die öffem»

lichen Beamten, die den Besehl gegeben, oder ohne

Besehl seindliche Angriffe unt-rnomm», od« Trat«

tate verletzt hätten , mit dem Tode bestraft.

«. l0l.

Jeder Schweizer , der gegen sein Vaterland die

Waffen tragen wird , soll mit dem Tode gestraft

werden. ,

§. 102.

Jedes Unternehmen , jedes Einverständniß mit de«

Feinden der Schweiz, um ihren Einmarsch in das Ge»

biech der Eidgenossenschaft zu erleichtern , ihnen zu

derselben gehörende Städte, Festungen , Magazine

oder Zeughäuser zu überliesern , oder ihnen Hülse an

Leuten , Geld , Lebensmitteln ober Munizion zu ver»

schaffen oder , auf was immer für eine Art es sey ,

die Fortschritte ihrer Waffen auf dem schweizerischln

Gebicthe oder gegen unsere Truppen zu begünstigen,

oder die Ofsiziers, Soldaten oder andere Bürger zur

Untreue gegen die Nazion zu verleiten : alle solche Un«

ternehmungen und Einverständnisse werden mit dem

Tode bestraft. '

3. tU3.

Aehnliche in dem vorigen Paragraph benannte

Verräthereyen , die zur Zeit des Krieges gegen die

Schweiz, während den Unternehmungen gegen den

gemeinschaftlichen Feind , begangen werden, werden

mit der gleichen Strase belegt.



Jeder öffentliche Beamte , dem eine Unterhand«

Wlig , militarische Ausführung oder Unternehmen

im Geheim aufgetragen ist, wird, wenn er überwie

sen wird : boshafter und verrätherischer Weise das«

selbe den Agenten einer fremden Macht oder, im

Falle eines Krieges, dem Feinde entdeckt zu haben, ^

mit dem Tode gestraft.

Zweyter Abschnitt.

Von den verbrechen gegen die innere Sicherheit

des Staats.

. 5. !05.

Alle Verschwörungen und M Zusammenrottus«

gen, die den Staat in einen Bürgerkrieg zu verwi»

kein abzwecken , und Bürger gegen Bürger oder ge»

gen die Ausübung der gesetzNchen Gewalt bewaffnen ,

sollen mit dem Tode bestraft werden.

§. t06.

Alles Anwerben von Soldaten , Ausheben von

Truvpen , Aufsammeln von Waffen und Mumzionen,

um die im vorigen Artikel angeführt n Verschwörn««

gen und Anschläge in Ausübung zu bangen ;

Jeder Angriff oder Widerstand gegen die öffent«

liche Gewalt, welche die Ausführung dieser Anschlags

hindern wollle;

Jeder Anfall gegen eine Stadt , Festung , Maga«

zin und Zeughaus wird mit dem Tode bestraft.

IV. Bd. S



Die Urheber , Anführer und die Rathgeber solcher

Empörungen , und alle die , so mit den Waffen in

der Hand ergriffen werden, sind der gleichen Strafe

unterworfen.

z. 407. .

Die Einverständnisse und die Uebereinkunft mit»

den Empörern, die von der Art derjenigen sind,

von welchen im §. <^2. des ersten Achschnitts djeses

Titels Meldung geschehen ist, werden mit der gleichen

Strafe belegt.

§. 408.

.Jeder Befehlshaber eines Trupvenkorvs ober eines

Postens , welcher gegen den Befehl der Regierung

seine Befehlshaberftelle behalten wird;

Jeder Befehlshaber , der seine Armee versammelt

behält , wenn deren Vertheilung besohlen worden ist ;

Jeder Befehlshaber^ der seine Truppen unter den

Fabnen behalten wirb, wenn die Abdankung derselben

besohlen worden ist : macht sich des Verbrechens der

Empörung schuldig , und wird mit dem Tode bestraft.

Dritter Abschnitt.

verbrechen und unternehmen gegen die

Staatsverfassung.

§. 409.

Jedes Znsammenrotten und Unternehmen , mn

den Zusammentritt einer Wahlversammlung zu ver.

hindern, oder ihre Auflösung zu bewirken, wird mit

sieben . und ein » halbjähriger Stockhausstrafe belegt.
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§. l!0.

Wer überwiesen wird : einen Altivbürger mit Ge«

Walt oder Zwang von einer Wahlversammlung ent»

ferne oder verjagt zu haben , verfällt in die Strafe

der Bürgerrechtsentsetzung.

«. Ni.

Wenn Truppe» , ohne die Bevollmächtigung ober

die Aufforderung gemeldter Versammlung, den Ort

ihre Sitzungen anfallen, oder in dicslbcn eindringen;

so werden die ersten , öffentlichen Beamten , welche

den Besehl dazu gegeben haben , auf sieben und ein

halbes Jahr zur Stockhausstrafe oerurtheilt.

§. ll2.

Jede Verschwörung oder jedto Unternehmen , um

den Zusammentritt des gesetzgebenden Raths zu hin«

dern , oder desselben Auflösung zu bewirken, oder

durch Gewalt oder Zwang die Freyheit in seinen

Beralhschlagungen zu stören;

Jedes Unternehmen gegen die persönliche Fryheit

eines jeden einzelnen seiner Glieder, wird mit dem

Tode bestraft.

Die gleiche Strafe ziehen sich auch alle dKjenigM

zu, die an dergleichen Verschwörungen oder Unterneh»

mungen durch gegebene oder vollzogene Befehle Kn«

theil genommen haben.

§. tl3.

Wer immer das Unternehmen wagte , den Ort

der Sitzung des gesetzgebenden Raths mit bewaffneter

Mann,chaft anzufallen, ober diesen, ohne desselben

S 2
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Bewilligung oder Aufforderung ,"dort einzuführen ,

wird mit dem Tode bestraft.

Alle diejenigen , welche an diesen Unternchmun,

gen durch gegebene oder vollzogene Besehle Antheil

genommen haben , sind der in dem gegenwärtigen

Artikel bestimmten Strase gleichfalls unterworsen.

Wenn eine Verordnung von der volliehenden Ge»

wall herauskommen würde, durch welche im Nahmen

derselben ein Amt vergeben würde, welches, zusolge

derl Staatsverfassung , nur durch die freye Wahl der

Bürger besetzt werden sollte; so verfallen die öffentli,

. chen Beamten , welche diese Verordnung unterzeichnet

haben , in die Strase der Bürgerrechtocntsetzung.

Diejenigen, die an diesem Verbrechen durch An,

«ahme eines solchen Amtes oder durch Ausübung

solcher Verrichtungen Antheil genommen hätten, ver»

fallen in die gleiche Strase.

§. 115.

Jedes Unternehmen oder jede gewaltthatige Hand»

lung, um den Zusammentritt eines Verwaltungstorps,

eines Gerichts oder was immer für einer verfassungs,

mäßigen und gesetzlichen Versammlung der Gemein«

den zu verhindern , oder auf eine verfassungswidrige

Weise ihre Auflösung zu bewirken, wird, wenn der,

gleichen Gewaltthätigkeiten mit bewaffneter Hand au«,

geübt würden, mit einer dreyjährigen Stocktmusstrase,

und wenn Gewalt ohne Nissen gebraucht wurde, mit

ein, und einer halbjährigen Einsperrung bestraft.
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Wenn durch die Wirkung dieser Gewalttätigkeiten

ein Bürger sein Leben verliert; so,wird die Todesstrase

gegen die Urheber der Gewalttätigkeiten ausgesprochen.

Durch den vorhergehenden und den gegenwärtigen

Artikel ist dem Rechte nichts benommen, welches durch

die Staatsverfassung dem Kleinen Rathe zustehet.

z. Il7.

Jede Gewaltthätigkeit , die durch die Einwirkung

von Linientruvven , gegen die Bürger , ohne gesetzmas»

sige Aufforderung , und außer den durch das Gesetz

ausdrücklich vorgesehenen Fällen , ausgeübt würde ,

wird mit zehenjähriger Stockhausstrase belegt.

Di« öffentlichen Beamteten, welche den Besehl da,

zu geben oder mit unterzeichnet haben ; die Besehls«

Haber oder Offiziere, welche diesen Besehl vollzogen,

oder welche, ohne Besehl, dergleichen Gewaltthätta»

ketten verüben gemacht hätten , werden mit der glei,

chen Strase belegt.

Wenn durch die Wirkung dieser Gewaltthätigkelten

ein Bürger sein Leben verliert; so wirb die Todesstrafe

gegen die Urheber dieser Gewaltthättgteiten und gegen

alle diejenigen ausgesprochen , die nach dem gegenwär»

tigen Artikel dafür verantwortlich sind.

§. !ll8.

Jedes Unternehmen gegen die persönliche Freyheit

eines jeden einzelnen, welche die wesentliche Grund,

fäule der Staatsverfassung ausmacht, wird bestraft,

wie solget:



Jeder Bürg«,— was er immer für eine Stelle

oder Platz bekleide, — wenn das Gesetz nichl seinem

Amte das Recht zugetheilt hat : Verhaftsbesehle erge»

hen zu lassen, der einen Befehl ertheilen, unterzeich»

nen«der vollziehen würde, um eine unter dem Schutze

der Gesetze stehende Person in Verhaft zu nehmen,

oder dieselbe wirklich in VerHaft bringt, — es stye dann,

um dieselbe sogleich in den durch das Gesetz bestimm»

ten Fällen der Polizey zu überliefern , — verfällt m

«ine dreyja'hrige Stockhausstrafe.

§. t<9.

Jeder Kerkermeister und Wärter von Gefängnissen,

Zucht», Stock, oder Arbeitshäusern , oder von andern

zur Einsperrung bestimmten Häustrn , der eine solche

P: son aufnehmen, oder innebehalten wird, wenn es

nicht Kra».t eines Befehls , Verordnung , Urtheil.

spn,chs, oder einer andern gesetzlichen Verhandlung qe«

schicht, wird zu drcyjähriger Stockhausstrafe verfällt.

§. l20.

Wenn auch eine solche Person, zusolge einer geselz.

lichen Verordnung , m VerHaft gebracht worden ist ,

aber in einem andern Haus , als in einem gesetzlich und

öffentlich dazu bestimmten Orte , um diejenigen aufzu«

nehmen , deren Verhafmehmung durch das Gesetz ver»

ordnet ist, inncbehalten wird; so verfallen alle diejr»

«igen, die zu dieser Verhaftung Befehl gegeben, eine

solche Person inne behalten, oder ihr Haus dazu her«

geliehen haben , in eini dreyjährige Stockhausstrafe.

Jst dieses Verbrechen, zu Folge eines von der

volljiehendln Gewalt «lnssenen Befehls , begangen
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»orden ; so wird der öffentliche Beamte, welcher den,

selben mit unterzeichnet hat , «jt sechsjähriger Stock,

hausstrase belegt.

Wer immer überwiesen wird : wissentlich und ftey,

willig einen der Post anvertrauten Brief unterschlagen,

oder das Siegel darauf erbrochen und das Geheimmß

verletzt zu haben , wird in die Strase der Bürger»

«chtsentsetzung verfällt.

' §. 122.

Wenn die vollziehende Gewalt einen Beseht ober

«in« Verordnung ergehen ließe, um einen ihrer Bt»

«mten , entweder der gegen ihn gesetzlich angefangenen,

gerichtlichen Untersuchung über eine Handlung, für

die er verantwortlich ist , oder einer gegen ihn . in

Folge seiner Verantwortlichkeit , ausgefällten Strase

zu entziehen ; so wird der öffentliche Beamte , der

«inen solchen Besehl oder Verordnung ausgestellt, und

derjenige, der denselben vollzogen hätte, z« fünsjäh»

liger Stockhausstrase verurtheilt.

Vierter Abschnitt.

von den vergehen der Privatpersonen gegen

die der Verfassung und dem Gesetze sihuldige

Achtung und Gehorsam , Und gegen das Anse,

hen der, zu ihrer Vollziehung, gesetztes

Gewalt und Beamten.

j. l23.

Wer absichtlicher Weise seine Mitbürger durch

Reden , schriftliche oder bildlich« D«stell«n«en Min



die bestehende Verfassung , Gesetze und Verordnungen

z»m Ungehorsam verleitet und rcitzt ; aus ähnliche

Weise die obersten Kantonsbehörden lästert , und si«

'in ihrer Ehre unv Anseheu zu tränken sucht, der soll

mit vierjähriger Kettenstrafe belegt werden.

Wenn ein oder mehrere Beamten , wer sie immer

seyen, bey der Ausübung ihrer Amtspflichten , Friede

gcoothen und die betreffenden Personen zur Ruhe er«

mahnt haben werden : so macht sich jeder , der sich

durch Gewalt und Thathandlungen serner widersetzen

würde, des Verbrechens des beleidigten Gesetzes schuldig

und wird zu einjähriger Eimperrungsstrafe verurtheilt.

j. 125.

Wenn der besagte Widerstand mit Waffen geschah;

so wird zweyjährlge Kettenstrafe verhängt.

z. 126.

« Wenn der gedachte Widerstand von mcbrern Per»

sonen vereinigt geschah, deren Anzahl aber unter sechs»

zehen ist ; so. wird die Kettenstrafe auf zwcy Jahre

verhängt , wenn der Widerstand ohne Waffen , und auf

vier Jahre wenn er mit Waffen geschah.

§. 127.

DWare aber gedachter Widerstand durch ein Zu.

sammcntrcffen von mehr als sechs<eh?n Personen ver»

«imgt , geschehen ; so wird die Kettenstraft auf vier

Jahre, wenn der Widerstand ohne Waffen, und auf

acht Jahre , wenn er mit den Waffen unternommen

wurde, verhängt. '^
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§. i28.

Nenn die Fortschritte eines aufrührerischen Zu,

sammenrottens die Anwendung der bewaffneten Macht

nöthig machen würden ; so wird jeder, der , nachdem

durch einen Polizeybcamten die Aufrührer zum drit»

tenmale aufgesordert wurden: sich zurückzuziehen, auf

der Stelle, da er Widerstand leistet, ergriffen wird,

mit dem Tode bestrast.

§. l2Y. .

Die in den §. §. 12H. <26. 126. und 127. dieses

Abschnitts angeführten Verbrecher , welche eigen»

händig Mordthaten begangen , oder Feuer angelegt

Hab.« , werden mit dem Tode bestraft. >

§. i30.

Wer immer einen öffentlichen Beamten beschimpft,

indem er ihn in dem Augenblicke , wo er seine Amts»

Verrichtungen ausübt, schlägt , wird mit einjähriger

Einsperrung bestraft.

, , §. 131.

Wer immer gesetzlich in VerHaft genommene Per»

sonen durch Gewalt oder Zwang befreyet hätte, oder

überwiesen würde: Versuche gemacht zu haben, um

sie auf eine solche Art zu befreyen , wird mit ein und

einer halbjährigen Kettenstrafe belegt. ^

z. 432.

Wenn der des im vorigen Artikel genannten Ver«

irechens Schuldige Feuergewehre oder andere Mord»

gewehre auf sich g<tragen»hätte ; so wird er zu drey»

jähriger Keltenstrafe verurtheilt.
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z. l33.

Wenn die in den beyben vorigen Paragraphen an«

zeführlen Verbrechen durch zwey oder mehrere Perso,

nen vereinigt , begangen worden wären ; so wird diese

Strafe auf drey Jahre verhängt, wenn da« Verbre»

chen ohne Waffen begangen wurde , und auf sechs

Jahre , wenn die des Verbrechens Schuldigen Feue»>

oder andere Motdgewehre bcy sich getragen haben.

Fünfter Abschnitt.

Von den verbrechen der öffentlichen Beamten in

Ausübung der ihnen anvertrauten Gewalt.

«. 43^.

Jeder Agent der vollziehenden Gewalt oder jeder

öffentliche Beamte , der die Wirkung der öffentlichen

Macht, über die er zu verfügen hat, gebraucht oder sie

aufgesordert hätte; um die Vollziehung eines Gesetzes

oder die Beziehung einer gesetzlich bestimmten Auflage

zu verhindeen , wird zu fünfjähriger Stockhauistrafe

verurtheilt.

3. l36.

Jeder Agent der vollziehenden Gewalt oder jeder

öffentliche Beamte, der die Wirkung der öffentlichen

Macht, über die er zu verfügen hat, gebraucht hätte

oder sie auffordert ; um die Vollziehung eines gericht«

liehen Spruchs , Besehls oder Verordnung , oder ei»

«es von Gemeinde, oder Polizeybeamttn oder Ver»

waltungskorps erlassenen Besehl« , oder die Ausübung

einer gesetzlichen Gewalt z» verhindern , wird zu bees

jähriger Einsverrungsffraft berurlhellt.
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Der Obe,re, welcher zuerst die gedachten Besehle

eltheilte, ist allein dafür verantwortlich, und hat die

in diesem Amte! enthaltene Strase auszustehen.

§. 536.

Wenn , als Folge und bey Anlaß des in den zwen

vorhergehenden Artikeln angeführten Widerstandes, auf»

rührerisches Zusammenrotten, von der Art und Weise

der in den §. § 127. l28. und < 29. des vorhergehenden

Abschnittes angezeigten Zusammenrottung«'!, entstehen

würde ; so ist der Agent der vollziehenden Gewalt » oder

der öffentliche Beamte dafür verantwortlich , so wie für

alle Mordthaten, Gewaltthätiglelten und Räubereyen,

wozu dieser Widerstand Anlaß gegeben hätte : und er

wird in diejenigen Strasen verfällt , welche gegen

Aufrührer., Urheber von Mordthaten, Gewalttätigkti»

ten und Plünderungen sestgesetzt sind.

§. !37.

Jeder Beamte oder jeder , dem eine öffentliche

Macht anvertraut ist , und welcher , auf eine gesetzliche

Aufforderung hin , sich weigert , dieselbe handeln zu

machen , wird zu ein , und einer halbjährigen Einsper»

rungsstrase verfällt. ,

5. l38.

Jeder öffentliche Beamte, der sein Amt mißbrau»

che« und, unter was immer für einem Vorwande es

ftyn möchte , unmittelbar die Bürger auffodern würde,

dem Gesetze oder den gesetzlichen Gewalten nicht zu ge«

horchen , oder sie zu Mordthaten oder andern Verbre»

chen auffodern würde , perfaüt in dreyjährlge Stock

hausstraft.
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Und wenn, als Folg« und bey Anlaß einer solchen

Anffoderung , ein aufrührerisches Zusammenrotten ,

von der Art und Weise des in de» §. j, <2?. 12».

und l23. des vorhergehenden Abschnitts, oder Mord»

thaen oter andere Verbrechen entstehen ; so ist der

öffentliche Beamte dafür verantwortlich, und verfällt

in die gleichen Strafen , die gegen Aufrührer und

Urheber von Mordthaten m,d andern bey diesem An»

lasse begangenen verbrechen festgesetzt sind.

z. 129.

Jeder öffentliche Beamte, der durch eine höhere,

dazu berechilgte Gewalt von seinem Amte zurückberu«

fen , eingestellt , entsetzt oder dem die Ausübung seines

Amtes untersagt worden ist ; jeder für eine bestimmte

Zeit gewählte , öffentliche Beamte, der, nach Verlauf

seiner Amtszeit, ortfahren 'würde, seine öffentlichen

Verrichtungen sortzusetzen , verfällt ^einjährige Stock«

hausstrafe. , ".

Wenn , als Folge und bey Anlaß seines Wider»

stande«, ein Zusammenrotten oder in den §. j. <27.

t«». und <«9. des vorhergehenden Abschnitts ent»

haltene Mordthaten, oder andere Verbrechen entste«

Hen würden; so ist der gedachte, öffentliche Beamte

dafür verantwortlich , And den gleichen Strasen unter»

werfen , die gegen Aufrührer und Urheber von Mord»

thaten und andern begangenen Verbrechen festgesetzt sind.

§. ^l>. . '

Jedes Mitglied der Gesetzgebung , welches üb«»

wiesen wirb: dmch Geld, Geschenke oder Versprechen
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für seine Meynung erkauft worden zu seyN, wird mit

dem Tode bestrast.

§. ll^li.

Jeder Beamte, der überwiesen wird : , für Gelb ,

Geschenke oder Versprechen seine Meynung oder die

Ausübmig seiner Gewalt verkauft zu haben, wird mit

der Bürgerrechtsentsetzung bestraft.

§. 1^2.

Jeder Kriminalrichter , jeder Polizeybeamte, der

überwiesen wird : in Kriminalsachen seine Meynung

um Geld, Geschenke oder Versprechen verkauft zu ha»

den , verfällt in zehenjährige Stockhausstrase.

§. ^3. . -

Die in diesen, beyden vorhergehenden Artikeln ge«

nannten Schuldigen werden , nebst obigen Strasen,

noch zu einer dem Werthe der Summe ober des Ge«

genstandes , den sie empfangen haben , gleichkommen«

den Geldstrase verurtheilt.

5. l^.

Jeder öffentliche Beamte, der überwiesen wird:

von öffentlichen Geldern, für die er Rechnung zu lei,^

sten hat , etwas entwendet zu haben , verfällt in sie«

den und eine halbjährige Kettenstraft.

. §. 1<i5.

Jeder öffentliche Beamte , der überwiesen wirb :

Geld, Effekten, Aktenstücke, Titel oder andere Schrif,

ten, welche ihm, vermöge des Amtes, das er bellet«

det , unb in Folge des nöihigen Zutrauens, anver«

traut wurden, entwendet oder unterschlagen zu haben,

wird ,u sechsjähriger Kettenstraft verurtheilt. ^
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Jeder Kerkermeister oder Wächter , welcher gesetz,

lich eingesperrte Personen , deren Wache ihm arvcr,

trauet war , geflissentlich entkommen ließ , oder ihre

Flucht begünstigte , verfallt in sechsjährige KelleustcaO

z. l^7.

Jeder öffentlich« Beamte , jede Person , welcher

die Beziehung öffentlicher Abgaben und Gefälle an»

vertraut ist , wenn sie überwiesen worden : selbst und

durch ihre Untergeordneten , bey der Beziehung, unge«

rechte Erpressungen ausgeübt zu haben . verfällt in

drenjährige Kettenstrafe , und m>< die ungesetzlicher

Weise bezogenen Summen wieder ersetzen.

§. 1^8.

Jeder öffentliche Beamte , der überwiesen wird :

sich , in Ausübung seines Amtes , des Verbrechen)

der Verfälschung schuldig gemacht zu haben , wird

mit zehenjähriger Kettenstrase belegt.

Sechster Abschnitt.

Von den verbrechen gegen Staatseigenthum.

§. ^9, -

Wer inttr überwiesen wird : die im Umlause sich be«

sindenden Münzgattungen nachgemacht oder verfälscht,

oder wissentlich dazu beygetragen zu haben : derglet«

chen verfälschte od« nachgemachte Münzgattungen in

Umlauf zu bringen , oder ihnen den Eingang in die

Rev'lblick zu verschaffen, verfällt in Feben und eine

halbjährige Kettenstrase.
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z. t50.

W« immer überwiesen wird : das Staatsstegel

nachgemacht zu haben, wird zu sieben und einer halb,

jährigen Kettenstrase verfällt.

§. iöl.

Wer immer überwiesen wird : den Kantonsstemvel

nachgemacht zu haben , wird zu sechsjähriger Ketten«

strase verfällt.

§. 152.

Wer immer überwiesen wird : den Stempel zur

Gold , und Silberprobe , oder die , im Nahmen der

Regierung , auf alle Gattungen von Waaren aufge«

druckten Zeichen nachgemacht zu haben, wird z«

fünfjähriger Kettenstrase verurtheilt.

§. l63.

Jede andere Person , diejenigen ausgenommen,

hinter welchen öffentliche Gelder liegen , für die sie

Rechnung schuldig sind, welche überwiesen wird: von

den öffentlichen Staatsgeldern oder Mobilien zehen

Franken oder darüber an Werth gestohlen zu haben,

verfallt in zweyjährige Hettenstrase, ohne Nachtheil

der schwerern Straft« , welche weiter unten solgen ,

und die auf Diebstähle gesetzt sind, die gegen Personen

durch Gewalt oder durch Einbruch, rurch Einsteigen

oder mit Hülse falscher Schlüssel ausgeübt werden.

Wenn der Diebstahl mit einem der hier anaeführ«

ten Umstände begleitet ist ; so werden diejenigen

Strasen auserlegt , welche gegen dergleichen Dieb»

stähle bestimmt sind , von welchem Werth auch der

Gegenstand des Diebstahls seyn mag.

x
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Wer immer überwiesen.wird: Feuer in Gebaude,

Magazine, Zeughäuser oder iu anderes dem Staate

zugehörendes Eigenthum. oder zu brennbaren Sachen

«maeleat zu baden ; um dadurch Gebäude , Magazine,

Zeughäuser oder anderes öffentliches Eigenthum in

Brand zu stecken, wird mit dem Tode bestraft.

«. 166.

Wer immer überwiesen wird : durch Sprengung

einer Mine, das in den voriaen Artikeln bezeichnete

Eigenthum zerstört , oder die Wirkung einer Mine

zur Zerstörung desselben geleitet zu haben , wird mit

Hcm Tode bestraft.

Zweyter Titel.

verbrechen gegen die Religion und Sittlichkeit.

z. 156.

Wer Gott und die Kirche absichtlich und mit Be»

dacht lästert oder verspottet,— sey es durch Reden,

Schriften oder Handlungen, — so wie auch : wer

Sekten stiftet, wird mit vierjähriger Kettenstrase belegt.

5. 167.

Derjenige, welcher einen Kirchendiebstahl beaebt,

erhaltet die doppelte, für den gewöhnlichen Diebstahl

bestimmte Strase.

Die Entunehrung des Heiligthums oder die Ent»

Wendung von Gelassen , in welchen dasselbe wirklich

aufbewahrt ist , wird mit dem Tode bestraft.

z. 163.
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z. tS8.

Die Unzucht gegen die Natur, die Blutschande,

der dopvelle und der einfache , wiederholte Ehebruch

werden ebenfalls, nach den diese Verbrechen begleiten,

den, besondern Umständen, mit sechsjähriger Einsver,

rung bestraft , insoftrne in den drey letzter« Fällen

von dem beleidigten Theile die Klage gestellt wirb.

Dritter Titel,

verbrechen gegen Privatpersonen.

Erster Abschnitt. ,

von t)en verbrechen und vergehen gegen

Personen.

§. 159.

Im Falle eines unwilltuhrlich begangenen Mor»

des , wenn bewiesen wird : daß er blos aus Zufall

geschah, und weder Folge irgend einer Nachläßigkeit,

noch einiger Unvorsichtigkeit des Thaters war , ist

derselbe nicht als Verbrecher zu betrachten, und eS

kann desweFen keinem Strase, auch nicht einmal eine

bürgerliche Verurtheilung Statt sinden.

§. l60. . .

Jm Falle eines unwilltuhrlich begangenen Mor«

des , der aber als Folge einer Unvorsichtigkeit oder

Nachläßigkeit des ThäArs sich ereignet hat, ist derselbe

nicht als Verbrechen zu betrachten, und der Auge«

Nagte wird losgesprochen. Aber in diestm Falle wird

IV. Bd. T

<
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das G-richt über den Schadenersatz und Interessen

sprechen, und den Umständen nach auch koretzionelle

Strafen verhängen.

§. l6l.

Jm Falle eines gesetzlichen Mordes sindet kein

Verbrechen Statt, und also auch weder Strafe noch

bürgerliche Verurtheilung.

§. lbö.

Der Mord ist gesetzlich begangen : wenn er durch

das Gesetz verordnet, und von einer gesetzlichen Ge

walt besohlen ist.

z. 463.

Im Falle eines rechtmäßigen Mordes sindet lein

Verbrechen Statt , und also weder eine Strafe noch

eine bürgerliche Verurtheilung.

z. t64

Der Mord ist rechtmäßig begangen : wenn die

augenblickliche Rothwendigkeit denselben zu «chtmäs»

stger Verteidigung seiner selbst und anderer unum»

gänglich gebiethet.'

§. lbS.

Jeder außer den in den vorhergehenden Artikeln

angeführten Fällen geflissentlich gegen Personen be»

gangenc Mord , mit welchen Waffen , Werkzeugen, oder

mit was immer für Mitteln- O immer seyn mag,

wird, nach Beschaffenheit und nach den Umständen

des Verbrechens, bestimmt und bestraft, wie solget:

.'^
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. ».) Ein unvorsetzlicher Weise begangener Tod»

schlag ist als ein Mord zu betrachten , und

wild mit zelienjähriger Kettenstrafe belegt,

b.) Ist der Mord die Folge einer gewaltthäti.

gen Anrcitzung, ohne Das jedoch die Thal als

rechtmäßiger Mord angesehen werden könnte;

so kann erklärt werden : daß er zu entschuldt.

gen, sey , und er wird da»:, mit fünfjähriger

Stockhausstrafe belegt.

Eine bloß durch Schimpfreden geschehene

Anregung kann in keinem Falle als Entschul»

digung des begangenen Mordes gelten,

e.) Jst der Mord an der Person der rechtmäf»

sigen oder natürlichen Eltern , oder an ir»

gend einem andern mit dem Schuldigen in

aufsteigender Linie rechtmäßig Anuerwand»

ttn verübt worden; so wird er als Vatermord

mit dem Tode bestraft , ohne daß die im vort»

gen Artikel angeführte Ausnahme angewandt

werden kann.

§. 466.

Ein vorsetzlicher Weise begangener Todschlag ist

als Meuchelmord zu betrachten, und wird mildern

Tode bestraft. '

§. l6?. /

Der durch Gift geflissentlich verübte Mord wird

als Verbrechen der Vergiftung angesehen, und mjt

dem Tode bestraft.

» T 2
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Ein auch nicht vollendeter Meuchelmord wird mit

der im j. l66. sestgesetzten Strase bestraft, wenn der

Angriff in der Absicht zu tödten , wirklich geschehen ist.

j. lbs.

Als Meuchelmord ist anzusehen, und als solchen

mit dem Tode zu bestrasen: derjenige Mord, welcher

andern Verbrechen vorgegangen , sie begleitet oder

ihnen gesolgt hat, als: Diebstahl, Beleidigung des

Gesetzes, Aufruhr und andere dergleichen Verbrechen.

z. <7<>.

Der Mord durch Vergiftung , wenn er auch nicht

vollendet worden ist, wird mit der im §. i6t. sestge»

sttzlen Strase belegt, wenn die Vergiftung wirtlich

geschah , oder wenn das Gift wirklich m Speisen

«der Getränken gemischt oder dargebothen wurde,

welche entweder zum besondern Gebrauch derjenigen

Person , gegen die dieses Unternehmen beabsichtet

war, oder zum Gebrauch einer ganzen Familie, Ge«

sellschaft oder Bewohner eines ganzen Hauses, oder

zum öffentlichen Gebrauch bestimmt waren,

5. ,M.

Jn jedem Falle wird derjenige , der dieses Ver«

brechens wegen angeklagt wirb , frey gesprochen:

wenn er, vor vollbrachter Vergiftung, oder ehe die

- Vergiftung der Speisen und Getränke entdeckt wurde,

ti« Ausführung dieses «Vetbrechens vereitelte, entwe«
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der dadurch : daß er gedachte Speisen und Getränk

wegschaffte, oder den Gebrauch derselben hinderte.

§. ' l72.

Wer immer überwiesen wird : eine« schwanger»

Weibsperson Getränke für Abtreibung ihrer Leibes,

ftucht gegeben, ober ihr dazu durch Gewalt oder an«

der« Mittel geholsen zu haben / wird mit zehenjähri«

ger Kettenstrase belegt.

§. 473.

Alle in den §. § ^9. 16a. <6l. «62. «55. und

5t4. gegenwärtigen Abschnitts enthaltenen Verfügung

gen , in Bezug auf den unwillkührlicher Weise began,

genen , gesetzlichen oder rechtmäßigen Mord , sollen

auch auf die theils unwillkührlich , theils gesetzlich,

theils rechtmäßig zugefügten i Verwundungen angt«

wandt werden.

5, <74

Die Verwundungen , die zwar «icht unwlllkührk,

cher Weise zugefügt wurden , aber nicht die nachbe,

schrieben«, Eigenschaften an sich tragen, werden durch

bürgerliche Klagen belangt, und können zu Entschädi»

gung und Jnteresse und zu torekzionellen Strasen An,

laß geben , worüber, nach den Gesetzen der korrekzio«

neuen Polizey , wird verfügt werden.

§. l7ö.

Verwundungen , die nicht unwillkührlicher Weise

begangen wurden, und die hier nachsolgenden Eigen«
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schaften an sich tragen , sollen durch peinliche Klagen

belangt, und mit den hiernach genannten Strafen

belegt werden, als;

«.) Wenn durch eine geschehene Verwundung

entweder eine Lebensgefahr und wesentlicher

' ' Nachtheil an der Gesundheit ersolgt, oder die

Beschädigung mit einem Werkzeuge «nd auf

eine Act unternommen worden ist, womit Le»

bensgefahr verbunden seyn kann; so wird der

Thäter zur einjährigen Einsperrungsstrafe ver»

urcheilt.

b.) Jst durch die Wirkung dieser Verwundung

der mißhandelten Person ein Arm , Fuß oder

Schenkel gebrochen worden ; so wird die Ein,

sperrungsstrase auf ein und ein halbes Jahr

ausgesprochen.

c.) Hat die mißhandelte Person durch die Wir»

kung dieser Verwundung den Gebrauch eines

Auges oder eines Gliedes ganzlich verloren,

oder ist dieselbe an irgend einem Theile des

Kopfs oder des Körpers verstümmelt worden ;

so wird die Einsperrungsstrase aufMen Jahre

ausgesprochen.

6.) Es wird dreyjährige Kettenstrafe verhängt,

wenn die mißhandelt« Person durch die Wir»

lung dieser Verwundung des Gesichts , des

Gebrauchs beyder Arme oder beyder 'Füße

Känjlich beraubt worden ist. ,
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e.) Jede Verstümmelung, die an des Thäters

rechtmäßigen oder natürlichen Eltern , oder

', an irgend einem »andern , dem Schuldigen in

aufsteigender Linie rechtmäßig Anverwandten

verübt worden ist , wird mit zehenjähriger

Kettenstrafe belegt. ' ,

z. 475.

Wenn die in dem nächstvorstehenden Artikel an»

geführten Gewaltthätigkeiten mit Vorsatz und nach

vorhergegangenem Auflauren begangen worden sind;

so wird dir Thäter mit dem Tode bestraft.

z. <77. ,,

Das Verbrechen der Entmannung (Kastrierung)

wirb mit dem Tode bestraft.

§. l78.

Die absichtliche, «uthwillige Selbstverstümmelung

wird mit einjähriger Kettenstrafe belegt.

§. l?9.

Geschieht dieselbe aber in der Absicht , um sich

dadurch zum Militär» Dienst unfähig zu machen;

so wird sie mit sechsjähriger Kettenstrafe belegt.

Hilrbey wird einem solchen zugleich noch die Pflicht

auferlegt: nebenhin denjenigen , welcher Statt seiner i»

den Militär . D,enst treten müßte, dafür zu entschädigen.

Die Nothzüchtigung wird mit dttyjahriger Ket»

tenstrafe belegt.
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z. i»l.

Die lm vorigen Artikel bestimmte Strase wird

auf sechs Iah« ausgesproch« : wenn dieses Verbre»

chen an «lne Weibsperson» die noch nicht volle vier»

zehen Jan« alt ist. begangen würde, oder wenn de«

thäter durch Gewalt und Hülse eines od« mehrerer

Mitschuldigen sein Verbrechen verübt hätte.

§. lU2.

Wer immer überwiesen wird : eine Weibsverlon ,

die noch nicht volle vierzehen Jahre alt ist, aus dem

Hame derjenigen Person , deren Gewalt dieselbe un»

terworfcn ist, oder aus dem Haus, in welches diese

Perion zur Erziehung ober sonst von den Jhrigen

gebracht worden ist , mit Gewalt und in der Absicht:

sie zu mißbrauchen ober sie zu beschimpsen , entführt

l« haben , verfällt in sechsjährige Kettenftrase.

§. !83.

Wer immer überwiesen wird : vorsetzlicher Welse

einem andern das Zeugnis seines bürgerlichen Zu,

standes zerstört zu haben , wird mit sechsjähriger Ket,

tenstrase belegt.

z. <84

Jede verbeirathete Person , die , vor Auslösung

der ersten Ehe , einen zweyten Eheoertrag eingeht,

wird zu sechsjähriger Kettenstrafe verurtheilt.

5. l8S.

Im Falle der Anklage gegen dieses Verbrechen

kann die Entschuldigung auf Treue und Glauben hin
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<wenn es ««eislich war, daß der Ehegatte «der d»

Ehegattin gestorben sey ) statt sinden , wenn es bewie,

sen wird.

§. 180.

Diejenigen, welche ein Kind in einem Alter, wo

es unvermögend ist, zu Rettung seines Lebens , sich selbst

Hülse zu verschaffen , weglegen oder verlassen , um das,

selbe der Gefahr des Todes preis zu geben oder auch nur

um seine Rettung dem Zufalle zu überlassen , machen sich

des Verbrechens der Weglegung eines Kindes schuldig.

§. 187.

Wenn das Kind an einem so einsamen Orte unl>

unter solchen Umständen weggelegt wurde, daß die bat»

dige Wahrnehmung und Rettung desselben nur durch

«inen außerordentlichen Zufall geschehen könnte , und

offenbar erhellen würbe : daß durch eine solche Hinweg,

legung der Tod des Kindes beabsichtigt war; so soll

der Thüter als vorsetzlicher Mörder behandelt unlBbe»

straft werden.

§. 188.

Wenn aber das Kind «n einem gewöhnlich ünbe,

suchten Orte oder unter solchen Umständen weggelegt

worden ist : daß dessen baldige Entdeckung und Ret»

tung nicht leicht möglich war; so soll zweyjährige Ket.

tenstrase, und wenn der Tod des Kindes ersolgt ist ,

achtjährige Kettenstraft erkannt werden.

§. t«9.

Wenn aber das Kind an einem gewöhnlich be»

suchten Ol«, und auf eine Art weggelegt worden ist :.
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daß »ie baldige Wahrnehmung und Rettung desselben

mit Grund erwartet werben konnte ; so ist vierjährige

Zuchthausstrafe zu «kennen.

Zweyter Abschnitt.

von den verbrechen unv Vergehen gegen »<»

tkigenthum.

j. iya.

Jeder Diebstahl, der mit offener Gewalt oder

Zwang gegen Personen verübt worden ist, wird mit

fünfjähriger Kmensirafe belegt.

l. Wj.

Wenn der Diebstahl mit offener Gewalt od«

Zwang gegen Personen , auf einer Landstraße , einer

Gasse oder auf einem öffentlichen Platz , od« in dem

Innern eines Hauses selbst geschehen ist ; so wirb die»

M Verbrechen mit siebenjähriger Kettenstraft belegt.

§. 192.

Das im vorigen Artikel angeführte Verbrechen

wird mit neunjähriger Kettenstrafe belegt : wenn der

Thäter entweder allein öder mit Hülfe seiner Mit.

schuldigen in das Innere des Hauses oder der WoH»

Nung, wo er dieses Verbrechen begieng, durch Er»

brechung von Thüren od« Schlössern , eindrang; oder

falsche Schlüssel gebraucht ; oder Mauern , Däch«

ober andere von außen angebrachte Einschlüsse des

Haust« erstiegen hat ; od« wenn der Thät« im glei«

chen Haus gewohnt, oder dort l« Tische gegangen
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ist , od« gewöhnlich «ine bezahlte Arbeit oder Dienst

«llda zu verrichten hat; oder wenn er endlich unter dem

Nahmen der Gastfreundschaft darin aufgenommen ist.

«. 493.

Die Dauer der Strafe der in, den dre, vorher» ^

gehenden Artikeln angeführten Verbrechen wird fü»

jeden der nachsolgenden Umstände , der sich bey einem

solchen Verbrechen ereignen sollte , um zwey Jahre

verlängert , nämlich :

«) Wenn das Verbrechen zur Nachtzeit began»

gen wurde,

d.) Wenn dasselbe durch zwey oder mehrere Per»

sonen verübt wurde. - ,

«,) Wenn der Thäter oder die Thäter tteser Per'

brechen Feuergewehre oder andere Mordge«

wehre bey sich trugen.

§. 494

- In jedem Falle kann die Dauer der Strafen

für die in den verhergehenden vier Paragraphen an«

geführten Verbrechen nicht länger als auf zwölf

Jahre sich erstrecken , in welcher Zahl auch die das

Verbrechen vergrößernden Umstände dabe» zum Vor"

schein kommen sollten.

5- t96.

Jeder andere Diebstahl, der ohne Gewaltthatig.

leit gegen Personen , vermittelst eines geschehenen Ein»

bruchs , entweder durch den Thäter oder durch seinen
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Mitschuldig«« verübt wurde, wird mit vieriähriger

Kettenstraft belegt.

«. <9S.

Jeder der nachsolgenden Umstände , unter welchen

dieses Verbrechen geschah, wird die Dauer dieser

Strafe auf ei» Jahr verlängern , nämlich :

».) Wenn der Einbruch bey den äußern Porten

oder bey außenher an den Gebäuden und Häw>

fern angebrachten Einschlüssen geschah.

b.) Wenn das Verbrechen in einem wirklich be«

wohnten ober zur Vewohnung dienenden Haus

begangen worden ist.

«.) Wenn das Verbrechen zur Nachtzeit geschah.

6.) Wenn es durch zwey oder mehrere Personen

ausgeübt wurde.

«.) Wenn der Thäter oder die Thäter Feuer

oder andere Mordgewehr« bey sich trugen.

§. t97.

Ist ab« der Diebstahl durch einen Einbruch im

Innern eines Hauses geschehen , durch jemand der

darin wohnt ober dort zu Tische geht, oder gewöhn»

lich darin eine bezahlte Arbeit oder Dienst zu ver.

richte» hat, oder unter dem Nahmen der Gastfreund»

schaft darin aufgenommen ist ; so wird ein solcher

Einbruch eben so bestraft, als wenn er von außen her

geschehen wäre, und der Ihater somit in diejenige

Strafe vtturtheilt, Welche in dm vorhersehenden Ar»
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titeln auf einen von außen begangenen Einbruch, nach

Beschaffenheit der Umstände , festgesetzt worden ist. ^

j. 498.

Der, mittelst falscher Schlüssel, begangene Dieb»

stahl wird mit vierjähriger Kettenstrafe belegt'. ^

§. 499.

Die Dauer dieser im vorigen Artikel angeführten

Strafe wird durch jeden der nachsolgenden Umstände,

unter welchen das angeführte Verbrechen begangen

wird, auf ein Jahr verlängert, nämlich:

».) Wenn dieses Verbrechen in einem wirklich be»

wohnteli.oder zm Bewohnung dienenden Haus

verübt wurde.

b.) Wenn es zur Nachtzeit geschah,

c. Wenn es durch zwey oder mehrere Personen

begangen wurde.

ä. Wenn der Tha«r oder die Thäter Feuer! «der

andere Mordgewehre bey sich trugen.

e.) Wenn der Verbrecher selbst die falschen

Schlüssel gemacht hat, die er, zu Vollbrin»

gung dieses Verbrechens, brauchte.

t.) Wenn dieses Verbrechen durch denjenigen

Handwertsmann, der die mit Hülfe dieser

falschen Schlüssel aufgebrochenen Schlösser

verfertigt hat, oder durch denjenigen Schlos«

ser geschah , welcher dermalen oder ehemals

zum Dienst dieses Hauses gebraucht wurde.
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5.200. ,'

Jeder Diebstahl , bey welchem Dacher , Mauern

oder ander« von außen, he« angebrachte Einschlüsse

eines Gebäudes oder Hauses erstiegen wurden , wird

«it vierjähriger Kettenstrafe belegt.

z. 20l.

Bey jeden, der nachsolgenden Umstände, unter wel»

chen dieses Verbrechen begangen wurde, wird die

Dauer der im vorigen Artikel angeführten Strafe

auf ein Jahr verlängert, nämlich:

«.) Wenn dieses Verbrechen in einem wirklich

bewohnten oder zur Bewohnung bestimmten

Hause geschah. »

K.) Wenn es zur Nachtzeit verübt wurde.

c.) Wenn es durch zwey oder mehrere Personen

vollzogen wurde.

6.) Wenn der Thäter od« die Thal« Feuer»

ob« andere Mordgewehre auf sich trugen.

§. 202.

Wenn ein Diebstahl in dem Jnnern eines Hauses

verübt wurde, durch jemand , der darin wohnt oder

zu Tisch geht, oder gewöhnlich einen bezahlten Dienst

oder Arbeit darin zu verrichten hat, oder darin unter

dem Titel der Gastfreundschaft aufgenommen ist; so

wird der Thäter mit vierjähriger Kettenstrafe belegt.

«§. 203.

Die Dauer der im vorigen Artikel festgesetzten

Strafe wird durch jeden der nachfolgenden Umstände,

^
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Jahr verlange«, nämlich:

».) Wenn es zur Nachtzeit geschah.

b.) Wenn es durch zwev, od« mehrere Personen

vollzogen wurde.

».) Wenn der Thäter oder die Thäter Feuer«

oder andere Mordgewehre bey sich trugen.

z. 20^

Die im obstehenden § so«, gegen die durch Ye.

wohner oder Tischgänger eines Hauses begangenen

Diebstähle ausgesprochene Verfügung ist gleichfalls

«uf alle Diebstähle anzuwenden, welche in Gasthöfen,

Wirtbs., Schenk» und Kaffeehäusern , Herbergen, in

öffentlichen Bädern und bey Traiteurs verübt werden.

Jeder Diebstahl, der in einem solchen Hause ent»

weder von dem Hauswirth oder von seinen Leuten

gegen diejenigen , die sie darin aufgenommen haben ,

oder durch diese gegen die Hauswirthe oder jede an»

lere in diesen Hänsern aufgenommene Person began»

gen würde, wird mit vierjähriger Kettenstrafe belegt.

Jedoch sind in der vorhergehenden Verfügung

nicht begriffen: die TheatersaK, öffentliche Gebäude

und Gewölbe.

Die in solchen Orten verübten Diebstähle werde»

mit zweyjähriaer Keltenstrafe bestraft.

^ z. 206.

Wenn zwey oder mehrere Personen, ohne Waffen,

oder nur eine allein und mit Feuer . oder ander«

Mordgcwehr versehen , ohn« persönliche GlwMhätig«.



«04 - -------

keiten, oSne Einbruch, ohne Einsteigen, ohne falsche

Schlüssel , in das Jnnere eines wirklich bewohnten

oder zur Bewohnung dienenden Hauses hineingetom»

men sind, und darin einen Diebstahl begangen haben;

so werden sie mit dreyjähriger Kettenstrafe belegt.

l 206.

Wenn dieses Verbrechen durch zwey oder mehrere

Personen begangen wurde , und der Thater oder einer

derselben Feuer» oder andere Mordgewehre bey sich

trug;,so wird vierjährige Kettenstrafe verhängt.

§. 207.

Wenn dieses Verbrechen zur Nachtzeit geschah z

so wird die Dauer jeder der in den beyden vorher»

gehenden Artikeln festgesetzten Strafen auf ein Jahr

verlängert.

§. 203.

Wer immer einen Dienst oder eine Arbeit gegen

Bezahlung übernommen , und die ihm , vermöge die

ses Dienstes oder dieser Arbeit, anvertrauten Effekten

oder Waaren entwendet hat , wird mit zweyjährig«

Kettenstraft belegt.

§. 203.

Es wird zweyjährige Kettenstrafe auf einen Dieb.

stahl verhängt , wodurch Sachen auf Landkutschen ,

Bothenwägen und andern öffentlichen Fuhrwerken , zu

Wasser oder zu Land, sich besindend, durch die Auf»

seher dieser Fuhrwerke , oder durch andere in den

Diensten der Bureaus dieser Verwaltungen stehende

Personen entwendet werden,

§. 2l0.
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§. 210.

, Jeder Diebstahl , der durch diejenigen Personen ^

Welche auf einem solchen Wagen Platz nahmen,

verübe wurde, wird mit zweyjähriger Einsperrung

bestraft.

z. 211. '

Jeder Diebstahl , der keine von den vsrhin ge«

nannten Eigenschaften hat , aber durch zwey oder

mehrere Personen , ohne Waffen , oder durch eine

Person aNein , mit Feuer oder andern Mordgeweh.

ren versehen , begangen wurde , wird mit zweyjäh»

liger Einsperrung« strafe belegt. .

f. 212.

Wenn dieses Verbrechen durch zwey oder mehre«

re Personen begangen wurde, und die Thäter oder

einer derselben Feuer» oder andere Mordgewchre bey

sich trugen; so wird zweyMrige Ketttnstrafe verhängt.

§, 213.

Ist dieses in den beyden vorigen Artikeln auge»

führte Verbrechen zur Nachtzeit begangen worden ;

so wird die Dauer einer jeden in diesen Artikeln en»

thaltenen Strafe auf ein Jahr verlängert. '

§. 214

Jeder auf einem eingeschlossenen Grundstücke be»

ganqene Diebstahl wird mit zweyjähriger Kettenstlafe

bestraft, wenn das Grundstück unmittelbar mit einem

bewohnten Hause zusammenhängt.

Die Dauer der in dem gegenwärtigen Artikel ge»

meldten Straft wir«) durch jeden der nachfelgludcn

IV. Bd. U
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Umstand/ , unter nulchen, dieses Verbrechen bcgan»

gen »urd«, aus ein Jahr verlängert, nämlich:

».) Wmn es zur Nachtzeit geschah.

l,.) Wenn es durch zwey oder mehrere Personen

vereinigt, verübt wurde,

«k) Wenn der Thäter oder die Thäter Feuer -

oder Morbgewehre bey sich trugen. ,

§. 2l6.

Jeder in einem eingeschlossenen Grundstücke ver»

übte Diebstahl wird , wenn das Grundstück nicht un

mittelbar mit einem bewohnten Hause zusammen

hängt , mit zwevjälmger -Einsperrungsstrase belegt.

Geschah er zur Nachtzeit ; s« wird diese Strafe

auf drey Jahre verhängt.

§. 2l6.

Jeder Diebstahl : von Pjlügen , Feldaeräthschaften,

Bienenstöcken, Waaren oder andern öffentlich aus,

gestellten Sachen,— er mag entweder auf dem Felde,

in Stählen od« auf einer Straße, auf den Holz»,

Jahr» oder Wochenmärkten oder in andern öffentli

chen Orten verübt werden, — wirb mit zweyjäh,

riger Einsperrung bestraft.

Wenn das Verbrechen zur Nachtzeit geschah;

so wird diese Strase auf dien Jahre ausgefällt.

§- 2l7.

Der Diebstahl von Klein »V^eh, als: Schasen,

Hammeln, Kalbern, Schweinen, Ziegen und der

gleichen , welche bey Tage auf Weiden , Feldern

od« auch in Stählen, als dem öffentlichen Zutrauen
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«abwendig ausgesetzt, durch <ine einzige Person ver«

übt wird , soll mit einjähriger Ketteostrase belegt

werden: geschieht er bey Nacht; so «st zweyjährige

Ketlenstrase darauf gelegt. Geschieht er bey Tag durch

mehrere Personen ; so steht zweyjährige Kettenstrose

darauf: wird aber der Diebstahl bey Nacht durch

iwey oder mrhrcre Personen begangen ; so ist vier«

jährige Kettenstrafe darauf gelegt.

Wäre der Diebstahl mit Mordgewchr begangen

worden ; so ist achtjährige Kettenstrafe darauf gesetzt.

§. 218.

Der Diebstahl von größerem Vieh , als da sind :

Pferde und andere Lastthiere, Ochsen, Kühe, welcher

den Tage durch eine einzige Person auf solchen der

öffentlichen Sicherheit vertrauten Weiden , Feldern

oder in Stählen verübt wirb , ist mit zweyjährlger

Kettenstrase zu bel-egcn : wird er durch zwei, odet

mehrere Personen begangen ; so wird er mit dierjäh,

riger Kettenstrase belegt : wird er bey Nacht durch

eine einzige Person begangen ; so ist vierjährige Ket«

tenstrase darauf zu legen.

Wird «r bey Nacht durch zwey oder mehrere Per,

sonen begangen ; so wirb er mit sehsjahriger Ketten,

tenstrase belegt. Wird aber der Diebstahl mit Mord,

«ewehr verübt ; so ist zehenjährige Kettenstraft darauf

gesetzt.

§. 219.

Der Diebstahl von Leinwand, Mousseline , Tü<

chern, welche auf dem Lande zum Bleichen oder

Ausrüsten ausgestellt und somit der öffentlichen Si,

cherheit ««««traut sind, wenn er bey Tage durch

«2



eine <i»Me Person begangen wird, soll mit dreyjäh.

riger Ketlenstraft beleal w«dcn : wild er durch zwcy

oder mehrere Personen begangen ; so ist sechsjährige

Kettlnstrafe darauf gesetzt.

Wird er bcy Nacht durch eine einzige Person ver.

übt; so ist sechsjährig« Keltei strase darauf gelegt :

wird u «der durch zwey oder mehrere Personen ver»

übt ; so ist achtjährige Kettenstrafe darauf zu legen.

Ist aber der Diebstahl mit Moidgewehr geschehen:

so ist zehenjährige Kettenstrafe darauf gesetzt.

z. 220.

Wenn, bey Verübung eines solchen Diebstahls, ei«

Angriff oder Widerstand mit Mordgewchr geschieht ;

so wird er mit dem Tode bestraft.

Eben so <oll auch derjenige, welcher, wegen Wie»

derlolnng des einen oder andern der obgemeldten

Verbrechen, gerichtlich wieder eingezogen und über,

wiesen wird :«seit seiner zwenten Verurtheilung zum

dritten Male einen der vorgemeldten Diebstähle ver«

übt zu haben , wegen der Uebertretung seiner vori.

gen Strafe und wegen seiner doppelten Wiederho»

lung , «it dem Tode bestrast werden.

§. 221.

Jeder Diebstahl, der in Scheunen , Schöpsen und

Häusern verübt wird , und zugleich mit keinen er.

schwerenden Umständen begleitet ist, wird mit ein.

jähriger Einsperrung belegt.

' §. 222.

Jeder Diebstahl, bey welche« nicht einer der in

den vorhergehendln Atlikeln angeführten Umstände



eintrift , wird durch die tvrrelzionelle Polizey «r«

folgt und bestraft.

j 223.

Wer immer überwiesen wird : Effekten, Noaren,

Geld , Till« über Eiqenthum , Schuldschriften od«

and«« Quittungen , oder irgend anderes bewegliches

Eigenthum, das ihm unentgeldlich anvertraut wur»

de, unter der Verb, dlichteit : dasselbe wieder zu«

rückzustellen oder wieder vorznweiftn, zu seinem Ge»

winn entwendet oder verwendet, orer boshafter Wei>

se in der Absicht : dem andern dadurch zu schaden«

verbrennt, oder auf was immer für eine Art zerstört

,u haben, wird in die Strase der Bürgernchtsent,

setzung oerfältt.

5. 224

Jede« bltrüalicher Weise gelmelte Bankerott,

(Auffall), Geldstag, in der Absicht : seine recht,

mäßigen Gläubiger zu hintergehen , wird mit dtty«

jähriger Keltenstraft bestraft.

§. 226.

In die in dem vorhergchenden Artikel sestgesetzte

Strase werden alle diejenigen verfällt , die zu solchen .

betrügerischen Bankerotten geholsen oder sie begünstiget

haben, indem sie entweder Waaren Hinterhalten, od«

vorgebliche Uebertragungen , Verkäuse oder Echan«

lunaen annahmen, oder was immer für andere Alten

unterschrieben hätten , von welchen sie wußten : dag

sie zum Betrug der rechtmäßigen Gläubiger geschahen.

5. 226.

Jeder , der Ge7l> oder Sachen von Oeldeswerth

ausborgt , hierbey die Unmöglichkeit der WiehcrbezaI,



lung voraussahe und somit wissentlich und vorschlich

den Gläubiger zu hintergehen sucht, der soll , nach Um»

ständen, mit zweyjähriger Kettenstraft belegt werden.

z. 227.

Wer immer überwiesen wird : aus Bosheit oder

Rache , und in der Absicht , einem andern zu scha«.

den , Feuer angeleat zu haben , an Häusern . Gebäu,

den, Schissen, Magazinen, Werkstätten, Wäldern,

Scheiterhausen , auf dem Felde liegender oder stehen,

der Frucht, oder an andere brennbare Sachen, durch

welche Feuer in den gedachten Häusern , Gebäuden ,

Schiffen, Magazinen, Werkstätten, Wäldern, Schei,

terhausen, oder auf dem Felde liegenden oder stehenden

Früchten tntstehen könnte, wirb mit dem Tode bestraft.

. « §. 228.

Wer immer überwiesen wird : durch die Wirkung

einer Mine oder dur.ch Leitung derselben , Gebäude

oder Häuser zerstört zu haben, wird mit dem Todt

bestraft.

z. 223.

Wer immer überwiesen wird : durch Worte oder

durch unterzeichnete oder nicht unterzeichnete Schelf»

ten gedroht zu haben, das Gaenthum eines andern

anzuzünden, wird, wrnn auch die Drohung nicht aus»

geführt wurde, mit zweyjähriger Kettcnstrafe belegt.

§. 2äÜ.

Wer immer überwiesen wird : geflissentlich aus

Bosheit oder Rache, und in der Absicht, einem an,

dern zu schaden i durch was immer für «in gewM



thäliges Mittel, Häuser od« was immer für Ge«

bände, Dämme und Straßen, die das W'sser zu»

lückhalten, zerstört oder einaerlssm zu haben, wird

in drcvjährige Kettenstrafe verfällt ; und wenn solche

Gcwallthäligkcilen durch zwe« oder mehrere Personen

vereinigt ausgeübt wurden ; so wird diese Straft auf

vier und ein halbes Jahr ausgefällt .

Sollte aber jemand , Hey Anlaß dieses Verbr««

chens, das Leben verlieren; so sindet di« auf b<n

Meuchelmocd gesetzte Strase Statt.

f.. 23l.

Wer immer überwiesen wird : aus Bosheit od«

Rache und in der Absicht , einem andern zu schil«

den, Pserde oder ander« Lastthiere, Schase, Schwel»

ne , Vieh, Fische in Teichen, Weihern oder Behältern

vergiftet zu haben , wird zu dreyjahrig» Ketttustraft

rerurthtilt.

z. 232.

Wer immer geflissentlich aus Bosheit oder Rache,

und in der Absicht , einem andern zu schaden, auf

was immer für eine Art, Eigenthumititel, Scheine,

Wechselbriese, Quittungen , Schriften oder Akten,

tie entweder einige Verbindlichkeiten oder Entledi»

gungfn enthalten, welche durch List oder Gewalt ent»

»endet wurden, verbrennt, oder aufweiche Art es

sey, zerstört hätte,, wird zu zweyjähriger Kellenstrase

verurtbeilt.

z. 233.

Wenn dieses V rbrechen durch zwey oder mehrere

Personen vereinigt , begangen wurde'; st wild diese

Heltenstrase, auf drey Jahr verhängt.
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-§ 2HH.

Jede Art von Plünderung od« Verwüstung von

Wamen, Effekten und beweglichem Eigentdum, welche

durch einen Auflauf und durch offene Gewalt ver»

übt wurde, wird mit dreyiähriger Kettenstrafe belegt.

§. 235.

Wer immer überwiesen wirb: durch Gewalt die

Unttrzeichnuna einer Schrift, oder einer andern ver.

vflichtenden ober befteyenben, schriftlichen Nerhand«

lung erzwungen zu haben , wird als ein Dieb behan»

delt, welcher Gewalt an Personen ausübt, und ver«

fällt in die in den §. z. <9a l9l. <92. ,33. und

t9^. dieses Abschnittes festgesetzte Strafe ," nach Be.

schaffenheit der Umstände , unter welchen solche Ver«

brechen begangen wurden.

z. 23ü.

Wer immer überwiesen wird : boshafterweise und

in der Absicht, einem andern zu schaben, das Ner>

brechen der Verfälschung begangen zu haben , wird '

gestraft werden, wie folget:

3.) Wenn das Verbrechen der Verfälschung an

Priuatschriften begangen wurde; so wird My»

jährige Kettenstrafe verhängt.

b) Wenn das Verbrechen der Verfälschung an

Wechselbriefen oder andern Kaufmanns > oder

Wechstlsachen verübt wurde , wird die Ketten«

strafe auf drey Jahre ausgefällt.

« ) Wenn das Verbrechen der Verfälschung an

«uthcntischen und öffentlichen Schriften bcgan«
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' «en wurde , so wird diese Strafe auf vier

Jahre ausgesprochen.

z. 237.

Wer immer das Verbrechen der Verfälschlina be»

gieng, oder wissentlich von irgend einem verfälschten

G-genstande Gebrauch machte, von dem er nämlich

wußte , daß er falsch sey , wird mit den für jede

Art Verfälschung obenbestimmten Strafen belegt.

l z. 238.

Wer immer überwiesen wird : wissentlich und ab,

/sichtlich in falschem Gewicht und Maß verkauft zu-

haben, wird, wenn er wegen dem gleichen Vergehen

zwey Mal von Polizey wegen abgestraft worden ist,^

zu lweviähriger Kettenstrafe verfällt.

j. 239.

Wer in bürgerlichen Rechtssachen des Verbrechens:

ein falsches Zeugniß abgelegt zu haben, überwiesen

wird , der soll mit dreyjähriger Stockhausstrafe be»

legt werden.

§. 2/i0.

Wer in Kriminalsachen des Verbrechens : ein fal.

sches Zeugniß abgelegt zu haben , überwiesen wird,

der soll mit zehenjähriger Kettenstrafe belegt und ,

wenn der Angeklagte , in dessen Prozeß das falsche

Zeugniß abgelegt wird, zum Tode verurtheilt worden

wäre, selbst mit dem Tode bestraft werden.

Wer, mit Bewußtseyn der Unschuld des Auge«

schuldigten, einen Schuldlosen wegen eine« Verbre»
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chen« beb d« betriff nben Behörde selbst angiebt,

oder Urlieber einer solchen Angebung ist, welche, ans

was immer für eine Weise , zur gerichtlichen V:r.

so'aung und Bestrafung eines solchen Unschu digen

«intrttt , wird mit der auf da« Verbrechen gesetzten

Straft selbst belegt.

Würde aber dos Urtheil gegen den unschuldig An.

geklagten noch nicht «««gesprochen worden senn ; ft

wird du vorerwähnte falsche Rpgeber mit der Hälfte

der auf das ange chuldlgte Verbrechen gesetzten Straft

bezüchtigt : im Falle jedoch auf das Verbrechen die

Todesstrafe aeftk» wäre, soll alsdann gegen den fal»

schen Angeber das Marlmum de? Kettenstraft in Al«.

Wendung gebracht werben.

Vierter Titel,

von dem Versuche eines Verbrechens.

«. 2^2.

Zur Anwendung der vollen Strafe muß bo«

«bss^tlicher Weist begangene Verbrechen wirklich vol»

bracht seyn.

Hat der Thäter, welcher ein Verbrechen versucht

bat. insoweit es von ihm selbst abhleng, das Ver»

brechen vollbracht, die 'beabstchtlgte Wirkung aber

ist durch einen bloßen Zufall ober ein« außer seinem

Willen gelegene Handlung verhindert worden; so bat

er in Her Regel diejenige Strafe verdient, welche der

bvllin am nächsten Ummt, Nämlich: den Verbrechen/
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«uf welche das Gesetz Todesstrafe erkennt, <s. Jahre

Kettenstrafe und darauf solgtnde Verweisung aus der

gesammien Eidgenossenschaft oder ewige EingreZzung

in die Gemeinde, den den übrigen Verbrechen 5/6.

Theile der auf dieselbe!» gesezten Strafe,

j. , 2^s.

Jn andern Fallen, wenn der Thät« im wirlli»

chen Anfange der Unternehmung oder in den Veran»

staltungen und in der Bereitschaft M vorhabenden

Missethat ertappt oder an deren. Ausführung verhin.

de« worden ist, soll derselbe bey Verbrechen, auf

deren Vollbringung der Tod gesetzt ist, mit Ketten»

strafe von 4. bis <<i. Jahren , ansonsten ober mit

einem Scchstheil bis vier Sechstheilen der ordentli»

chen Strafe belegt werden, nach Maßgab« nämlich:

als der Versuch noch» von der Vollbringung des Ver»

brechen« entfernt gewesen.

^ §. 2>U.

Derjenige, welcher aus eigener Bewegung von

der Ausführung des Verbrechens absteht, und dabey

solche Anstalten trifft, daß die rechtswidrige Wirkung

gar nicht ersolgen kann, desgleichen Der, welcher

durch zeitige Entdeckung der Mitschuldigen und ihres

Vorhabens die Ausführung desselben hintertreibt»

wird, nach Umständen, mit einer torretzionellen

Strafe belegt. - . ' -

z. 2^5.

Jst die Handlung, welche den Versuch ausmacht,

schon an sich ein vollende»« Verbreche» ; so wird die»
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selbe in dieser dovrellen Beziehnnq als Versuch und

«l« ein für sich bestehende« Verbrechen nnlerschiedm

und bestraft.

Der Richter wird, bey solchen Vergehen und der

Anwendung der Strafgesetze auf dieselben, znqlelch

auch die eintretenden, übrigen M'lderunqsgründe ,

nach »n,eituna de« zweyten Titels im ersten Tyeil«

gegenwärtige» Gesetzes, in Erwägung l'chtn.

Fünfter Titel,

von dm Mitschuldigen eines Verbrechens.

^ §. 2^7.

Wer lmMer überwiesen wird: bey einem began»

genen Verbrechen den oder die Lhster durch Geschenke,

Versprechungen, Vesehle oder Drohungen, zu Be»

gehung desselben , angereiht zu haben , oder wif»

/entlich und in verbrecherischer Absicht dem Thät«

oder den ThHlern Mittel , Waffen oder Werkzeuge,

zur Ausführung dieses Verbrechens, angeschafl zu

haben , oder wissentlich und in verbrecherischer

Absicht dem Ihäter oder den Thätern entweder in

der Ausführung dieses Verbrechens selbst , oder in

andern Unternehmen , durch weiche die Ausübung

biefts Verbrechen« erleichtert oder vorbereitet wurde,

geholfen und beygestangen zu haben , wird zu den

gleichen Strafen verurlheilt , welche durch da« Gesetz

gegen die Urheber lolcher Nilbnchen festgesetzt sind.
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Wer imme« überwiesen wild: zur Ausübung eines

wirklich gescheheney Verb'echens jemand geradezu,

oder durch a» öffentlichen Orten gehaltene Reden»

oder auch an diesen Orten angeschlagene oder ausge«

ßreute Zettel, oder durch, vermittelst des Drucks,,

bekannt gemachte Schriften, aufgcsodert zu haben,

verfällt in die gleiche Strafe . die durch das Gesetz

gegen die Urheber des Verbrechens festgesetzt ist.

Wenn ein Diebstahl bedangen worden ist, und

irgend jemand überwiesen wird: gestohlene Sachen,

dje er als solche rannte , ganz oder zum Theil unent«

geldlich angenommen , gekauft oder versteckt zu haben,

wird als Mitschuldiger betrachtet, und m der durch

das Gesetz gegen die Urheber des Verbrechens selbst

festgesetzten Strafe oerurtheilt.

,. 250.

Wer immer überwiesen wirb: den Leichnam einer

gemordeten Person versteckt und verborgen »u haben ,

wird, wenn er auch keinen Antheil an der Ermordung

nahm, zu zweyjähriqe? Emsperrungsstraft oerurtheilt.

Sechster Titel.

Ueber die Gleichheit, der Strafen.

§. 2Sl.

Die Vergehen gleicher Art werden mit Strafen

«leicher Art belegt , ohne Unterscheid des Ranges

und Standes des Verbrechers.
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Siebenter Titel.

von der Bestrafung der auf fremdem Gebiethe

verübten verbrechen.

§. 262.

Cm Kantons . Angehöriger , welcher außer dem

Kanton ein Verbrechen begangen oder ein Ausländer,

der auf fremdeln Gebiethe eine Missethat verübt hat,

im Kanton aber aufgefangen wird , soll nach Vor.

schrift des, gegenwärtigen , peinlichen Gesetzbuches be»

straft werden , in so ferne nicht vorhandene Verträge

oder bestehendes Gegenrecht ( Kelliplocitaet ) die Aus»

lieftiung eines solchen Verbrechers erheischen.

Achter Titel.

Allgemeine Bestimmungen,

z. 253.

Da die Vergehen und Verbrechen nur persönlich

sind ; so drückt die Strafe des Verbrechers, und was

er immer für entehrenden Verurtheilungen unlerwor.

fen sey" mag, seiner Familie leine Schande auf. Die

Ehre derjenigen, die ihm angehören, ist keineswegs da.

durch befleckt, und sie können, wie vorhin, zu allen

Gattungen Handwerke, Aemter und Würden gelangen.

§. 25^.

In keinen, Falle kann die Einziehung (Konssslazi.

on ) der Güter der Verurtheilten ausgesprochen werden.

5. 2Z5.

Der Leichnam des Hingerichteten wirb seiner Fa»

milie ausgeliefert, wenn sie es begehrt.

".,



In allen FÄlllen wird er aus die gewöhnlich«

Weise beeidigt, und auf dem Todenregister die Alt

seines Todes nicht angemertt.

^§ 256.

Alle von der Publikazion dieses Gesetzbuches an

verüblen Verbrechen werden nach Vorschrift desselben"

veurthcilt. Die vorgegangenen, aber noch nicht ab,

gestraften Verbrrchen werden hingegen nach »nlei«

tung der dazumal in Kraft bestandenen Gesetze b«,

handelt, doch kömmt auch diesen Verbrechern schon

dermalen die Milde des gegenwärtigen Kriminal, Ge»

seybuches zu stalten.

Gesetz,

Betreffend die Bestrafung der Nacht-

schwarmereo.

Wir Schultheiß, n leine «.Große Nüthe

des Kantons Luzern;

Verordnen: ^

Vie unter dem Nahmen von nächtlichen Schwär,

lnercy-n (Nachtbubereyen) begriffenen Polizeyverze,

ben sollen von nun an , je nach den sie begleitenden

Umständen , auf verschiedene Weist beurtlMtt und

bestraft werden.

§. 2.

Sobald dem Präsidenten eines Gemetndeaerichtel

über «in solches Polizeyoergeben Klage gebracht wird,
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hat er zu untersuchen : ob dadurch dem Kläger oher

jemand anderm irgend ein Schaden an seiner Per.

son ober «n seinem E'genthum zugefügt worden sty.

z. 3.

Ist diese Klage erwahnt, und jemand auf die im

vorstehenden §. 2. angezeigte Weise beschädiget woi«

den ; so sind der Präsident des Gemetndegerichts oer«

pflichtet : sogleich den Amtmann darüber einmberich.

ten . der sodann , nach Anleitung des §. «9. de? orga.

nischen Gesetzt , einen Jnformativ . Prozeß aufzuneft.

men , und denselbe» zu triminalischer Behandlung an

das Avvellazionsgericht zu senden hat.

Ergiebt es sich aber aus dem Insormativ. Prozeß,

daß di« Sache blo« als ein Polizeyvergehen anzuse»

Heu sey ; so überweißt der Amtmann dieselbe dem

betreffenden Gcmcindegcrichte zur Beurtheilung.

j. 4

Wenn den solchen ' nächtlichen Schwarmereyen

Verbrechen begangen worden sind , von welchen da«

peinliche Gesetzbuch redet ; so wird dann die darauf

hastende Strafe noch um einen Vierthcil verschärft.

Sind bey denselben Verletzungen des Eigenthums

geschehen , von welchen das peinliche Gesetzbuch

schweigt ; so werden die Thättr mit zweyjähriger

Zuchthausstrafe belegt: doch sindet auch bey. diese»

Strafoeslimmungen der zweytc Abschnitt im ersten

Theile des peinlichen Gesetzbuches seine Anwendung.

Auf einfachen Nachtschwärmereyen Haft«, nach Be.

schaffenheit der Umstände , eine monatliche , bis hoch,

stens eine jährige Arbeitshaussirase »de« Einsperrung,
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Gesetz,

«,m ?ten März !800.

Bestilmnung der Strafen gegen die Nicht,

befolgung der Bedingungen , unter wel

chen Strafen gemildert und abgeändert

wurden.

diejenigen, die zu irgend einer Strafe verurtheilt

worden sind, welche in der Folge unter gewissen Bedin,

gungen gemildert und abgeändert wurde , und die diese

Bedingungen nicht besolgen würden , sollen für dieses

neue Vergehen auf folgend« Weise bestraft werben:

z. Sie sind gehalten : die Bedingungen gänzlich

zu erfüllen, welche ihnen-, bey Abänderung ih,

«r Strase, auserlegt wurden.

2. Sie sollen überdies für die erste Verletzung mit

einer Einsperrung , die nicht kürzer als vierzehen

Tag« und nicht länger als zwey Monate bau»

ern kann, bestraft werde.i.

2. Für die erste Wiederholung des Bruches dieser

Bedingungen soll die Strase, hierin Folge des

vorhergehenden Artikels , ausgesprochen wurde ,

rerdovpclt , für den zweylei» aber veldrcyfacht

werden , und so sort.

IV. Bd.
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Gesetz,

' vem l6ien Hornung t8»l.

Bestimmung der Strafen gegen entwichene

Verbrecher ; und Verhafteten , die nicht

zu entweichen gewagt/ zugesicherte Wohl-

that.

§. i.

^Jeder Verb«cher , der aus seiner Verhaftung ent»

weichen würde, soll, betretenden Falls , zu Vollen«

buug der ihm auferlegten Strafe, sogleich wieder an

seinen. Verhaftiort zurückgebracht werden.

§. 2.

Jn jedem Entweichungsfalle soll sosort von dem

Oberaufseher des Verhaftungsorts «in Verbalprozeß

über die Mittel und Art der Entweichung aufge«

nominen, dieser Bericht ig 4in dazu bestimmtes Ge»

fängnißvrototoll eingeschrieben, »md dem betreffenden

«mtmanne davon ohne Verzug eine wörtliche Ab.

schuft zugestellt werden.

.§. 3.

Ergiebt es sich: daß der Verhaftete, ohne Ge.

Njaltthätigkeit und gefährlichen Anschlag , lediglich

«ine sich ihm dargebothene Gelegenheit zu entweichen,

benutzt hat ; so soll derselbe , ohne irgend einr andere

Züchtigung, blos die nachgemeldte, für die Nlchtent»

weichung verheissene Wohlthat verwirkt haben.

^>«



» Ergiebt es sich aber , daß der Verhaftete zu sei,

«er Eülweichung sich arglistiger, gefährlicher ober gar

sewaltthäliger Mittel bedient hat ; so soll die Dauer

der ihm auserlegten Strase wenigstens um einen Mo»

nat , bis höchstens auf zwcy Jahre, nach dem Ermessen

des Richters , verlängert , und überdleß dann derselbe,

i>e nach dem Grade der Strafwürdigkeit seiner Ent»

weichungsart, durch engere Einschließung und härtere

Arbeit dasük gezüchtigt werden.

5. 5.

Wäre aber die Entweichung mit einem Vcrbre«

chen begleitet gewesen ; so steht es der Kriminalbehör,

de zu : nach Vorschrift des peinlichen Gesetzbuches

darüber zu richten.

5. 6.

Würde der Entwichene überwies«, : während seiner

Flucht neue Verbrechen begangen zu haben , ans wel«

che Pranger», Kelten», Einsperrungs» , Stock« oder

Zuchthaus. Strase gesetzt ist; so soll die von daher

auf ihn fallende neue Strase, je nach ihrer Art,

entweder sogleich vollzogen , oder aber der noch nicht

vollendeten altern Strase hinzugefügt, und der Verur»

iheilte, nach Ausstehung der durch seine wiederholten

Vergehen sich zugezogenen, doppelten Strase, Kraft de<

2«» Titels des peinlichen Gesetzbuches, bestrast werden.

§., 7,/ '-

Würde endlich der Entwichene ,, während seiner

Flucht, ei» Verbrechen begehen, das die Todesstrase



nach sich zöge ; so wird dieselbe , ohne weitere Rück,

sicht auf seine vorherig« Bestrafung, an ihm vollzogen.

§,8.

Hingegen soll vom 4"" May <793, , als der er»

sten Einführung des peinlichen Gesetzbuches an gerech,

«et, von der Dauer aller Ketten, oder Einsperrungs.

strasen für jedes Jahr ein Monat abgerechnet , und

solglich die Strafzeit am Ende um so viel abgekürzt

werden, wenn nämlich durch das Zeugniß des Ober-

aufseticrs des Verhaftungsorts bescheinigt wird: daß

der Verhaftete , während seiner Einschließungszeit ,

leinen Versuch zu entweichen gewagt, und sich übri,

gens geziemend betragen habe.

Der wirkliche Entscheid hierüber : ob der Ver,

urtheilte sich dieser Strafmilderung würdig gemacht

habe, steht dem Appellazionsgerichle zu.

von dem gerichtlichen Verfahren in peinlichen

Sachen.

Gesetz,

vom 23<ien Heumonat, l600.

Die Abschaffung der Tortur enthaltend.

Durch da« Gesetz vom 12"« May N98., welche«

also lautet: »daß von jezt an in ganz Hel»

»vezien die Tortur abgeschaft seyn soll,"

Snd nicht nur alle bekannten Gattungen der Folter »
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welche ehemals in ein und andern Orten üblich wa»

ren , ' sondern auch alle körperlichen Peinigung , als

Zwangsmittel zu Erpressung eines Geständnisses, bey

, Nachsuchuug der Verbrechen, gänzlich untersagt.

Gesetz,

vom 25ssen Uprill ,80l.

Enthaltend die Bestimmung, in wie fern

Inquisiten zur Bezahlung der Geftng<

niß und Prozeßlosten zu Verfällen seyen.

j. !.

^venn ein Angeklagter von dem ihm angeschuldigten

Verbrechen durch den Richter losgesprochen wird ,

und es sich aber aus der mit ihm verführten Prottbut

ergiebt : daß entweder der Angeklagte durch gefährde»

volle Handlungen gegründeten Anlaß zu semer Ver»

Haftung und Anklage gegeben hat, oder daß solche

Jndizien auf ihm liegen bleiben , die ihn des began»

.genen Verbrechens sortdauernd in einem hohen Grade

verdächtig machen; so kann der Richter demselben so»

wohl die Gefangenschafts» als die Prozedurtosten zu'

bezahlen auferlegen.

«. 2.

Zur Gültigkeit eines solchen, außerordentlichen ,?o»

steuspruchs ist stets die Mehrheit von zwey Drittel»

Stimmen der anwesenden Richter des Tribunals, vor

welchem die Prozedur verführt wurde , ersorderlich.
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z. 3.

Ein solcher Kostenspruch soll von dem Tribunal

stets motivirt, das heißt: die Handlungen oder In»

dizien , auf welche er sich gründet, bestimmt darin

angezeigt werden,.

§. 4

Sobald das Tribunal den Angeklagten von der

Strafe, die auf dem ihm zur Last gelegten Vergehen

haftet, losgesprochen, soll der Losgesprochene sosort

in Frcvheit gesetzt werden , obgleich er zur Bezah»

lung der Verhaftungs » und Prozedurkosten verfällt

worden wäre.

§. 6.

Die Bezahlung der VerHafts . und Prozedurkosten,

nachdem, sie von dem Richter festgesetzt worden sind ,

sollen,' wie übrige richterliche Kostensprüche, nach dem

Gesetz vom 29"°« Vrachmonat lso3 und 1»"" Aprill

!5lo. eingetrieben «erden.

Ende des vierten Bandes.
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Al.phabethisch es

Real- und Nominal -Register.

A.
Telt«

Abgaben, siebe: Auflagen.

Abtreibung der Leibesfrucht, wie dieses Verbrechen be»

straft werde . - . . 293.

Abzug, Bestimmimg desselben von Gut, das in« Aus»

land gezogen wird . . . . <34.

Aeltern, wann und wie den unter diese» stehenden Kin»

dern von Krämern, Wirtyen u. d. g. etwa«

anvertraut werden dürfe . . 84. 56. . 8?.

' bey deren Leben muß eine an ihre Kinder ha»

bende Ansprache richtig gemacht werden . «7.wie deren Kinder ihre Hinterlassenschaft erben

tonnen . . . . . 3N. . Sil.

. uncdelicher Kinder , nie diese von jenen ge»

erbt werden können ... <o2.

über wie viel diese von ihrem Gute einem

»Kinde testieren tonnen ' ^ . . l»H.

Akt , schriftlicher , boshafter Weise zu entwenden «der

zerstören , ist «in Verbrechen und wird bestraft 31t.

— — Hurch Gewalt die Unterzeichnung «i»

nes solchen zu erzwingen , wird als ein Nelbre«

cken bestraft . . . 2l2.

öffentlicher , wie die Verfalschung eines sol>

cken bestraft werde . . . 31?.

Alter , das , der Verurtheilten hat Einfiuß aus die Art

und Dauer der Gtrafen . . . 26l.

Ambman»», welcher Gebalt für seine Müßewalr, seine

Lurezu - Auslagen und welche Gebühren ihm

sonst zufallen .... 24«.

Amtsgerichte , vor diese werden in erster Instanz die

Klanen aegen Gemejndegerichte gezogen <?5.

-— Festsetzung der Svortcln bey diesen! . 2l?.

Amtsschreiber . welche L«,en und Getichtssporteln -

ihm zustießen . . . , > 234, . 24«.

,



Veit«

Angabe, fielet Anklage.

Anklage , falsch», wie dieses Verbrechen zu bestrafen sey 3l3.

Ansprache, siebe: Schuld an sprache.

Anvertrautcs Gut , Effekten u. d. g. wenn diese ent.

wendet werden, wie dieses Verbrechen zu bestra»

sen sey . .... 30"!.

' — — . ^- ^- wenn diese entwendet

oder zerstört werden , wie dieses Verbrechen

bestraft werde . ' . . . 309.

Arrest , mit , belegtes Gut darf nicht «erabwandelt

werden . . . . . «55.

wenn Gut mit diesem belegt werden dürse t^g.

Arretierung einer Person , Strafe dagegen , wenn die»

selb: nicht aus legalem Wege geschieht . 278.

Aynngskosten , flehe : G e f a n g n i ß k 0 st c n.

Augenscheine, welche Taren von diesen bezogen »erden

für die Gemeindegerichtc . . . 229.

' — — -^ beytodgeflMdencn. . 229.

^ " ^ für die Amtsgerichte . 2^5,

. — ^ — für Las Avpellazionsgericht 238.

-^ — die von Amts wegen vorgenommen werden müs,

se», welche Taren hievon den Beamte», dem

Amtsphysikus, Amtschirurgus zu bezahlen scyen ,2.jci.

Auffall , unter welcher Vorsorge Hey einem solchen Lie»

genschaften zuaefertigt werden tonnen . t3<l.

- — . Publikazionen , welche FormalitHten hierbey zu

^ beobachten seyen . . . . 2Y3.

-"—— » Ordnung, allgemeine, auf liegenden Gütern 20H.

-^ < — — — — auf fahrendes Gut 209.

— welche Rechte bey dielen Eidgenossen und

Fremde haben .... 2l4.

-——- welch» Rechte eine Ansprache habe , die bey

einem solchen nicht eingegeben worden wäre 2tH.

-!—— welche Rechte eine Null «enicsse , die bey ei»

nem solchen zu dem Gut, liebt . , 2lü«

^—,—^ fraudulostr, ist ein Vergeben und wird ae»

. . straft, so wie dicjeüigeu blstraft werden, die

biem Vorschub geleistet haben » , 209.

Auflagfnsxstem , lIesetj darüb« , , . <.

."^
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Auflagensystem, Sttafb^stimmungen gegen die Beam."

ten , die in deren Bezua einige Vergeben sich

zu Schulden kommen lassen ,. . 43.

i« Ueberschreitunq und Hey Vergeben dieser , er»

kennt zuerst die ssinanzkammer; in Leitung dieser

kommt dem Kliaer ein Drittel der Strafe zu 21.

für Eintreibung derselben wird kein erstes Both

gelegt ..... <87.

Aufschlag darf nicht «ersteiaert, daher auch Hiebt in eine

richterliche Schätzung aufgenommen werden l43.

an sich gekaufter , darf unter sechs Monaten

nicht wieder verkauft werden . . <^3.

wie ein, auf liegendes Gut errichtet werden^

könne . . . . . t62.

^ ein , kann nur für Neihergut errichtet weiden,

und wie derselbe sich wieder ablöse . .163.

— mir dem an eineii Auffalle zu dem Gut zöge«

standen wird, welche Rechte er zu geniesscn habe 2l6,

Ausgaben, die vom Staate getragen werden, müssen ei»

«en Gutschein zum Beleg haben . . 2l.

Aussetzung eines Kindes, wenn man sich dieses Ver»

brechcns schuldig mache und wie dasselbe zu be»

strafen sey . . . . . 29?.

Ausstellung, öffentliche, siehe: Pranger.

Vankerott , frauduloser , ist ein Vergehen und wird

gestraft , so wie dieienigen bestraft werden < die

hierzu Vorschub aelcistet haben . . 3«5.

Beamte , öffentliche , welcher Vergeben gegen diese man

sich schuldig machen könne und wie diese sodann

zu bestrasen feyen . . . . 28».

. — — von den Verbrechen dieser in Aus»

Übung der ihnen ««vertrauten Gewalt 282.

— — — die sich bestechen lassen > wie sie zu

bestrasen seyen . . . ^ . >. 284.

- -^ — —- die Gelder, Effekten, Aktenstücke,

Titel u, d. g. eotwenden , wie diese bestraft

werden < . .-. , 2«ä.
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Sei«

Veamtt, öffentliche, die sich ungerechte Erpressungen

erlauben «der der Verfalschuug sich schuldig

««macht , wie sie zu bestrafen seyen . 258.

Begnavigung bey veinlichen Strafen , nahe« Ne«

stlmmuugen darüber . » - 263.

bat auch de« lorrelzienellen Strasen statt 265.

Kai in bestimmten Fallen nicht statt 266-.

Beschädigung , bey ersolgter , bat das Klagerecht auf

Enückidiaung Glatt . . l^9. » löH

Nesieglung, siehe: Obsignazion.

Betrug , als , ist anzufehen und zu bestrasen , »er einen

andern in Geschäften um mehr als die Hälfte

benachtheiligt . . . . l^

Bevogtete , diesen ersetzt ihr V»<t den Schaden , den

, er ihnen aus seiner Schuld zugefügt Hut 83.wann und wie über deren Gut Rechnung ab»

gelegt werden soll . . - . » ^>

dürfen , ohne ihrer Vögte Wissen, weder kausen

noch verkaufen i noch darf denselben von Mrthen ,

oder Krimern etwas anvertraut werden 8^. . 86.

-, Ansprache an diese muß , bey Rechtsverluist

dieser, auf den bestimmten Termin eingegeben

werden . - . » »<'. ^»

, wie diese ein Testament errichten können 1«.

Neystand, siehe: Vogt.

Nienenstöcke , wie der daran begangene Diebstahl b«. ^

straft werbt . . . - 2o6.

Bleiche« , wie d« auf diesen verübte Diebstahl von

Leinwand u. d. «. zu bestrafen sey. 507. . 3<>».

Blutschande , wie dieses Verbrechen zu bestrafen setz 289.

Bodenzins , wie dessen Nachlaß ««begehrt werden kann,

im Holle der Hagel auf ein Gut schlügt 133.

in Natur geliesert , wie derselbe beschaffen

seyn soll . . . . > "">

Borken, siehe': Post.

BOthenweibel, siehe: Lriebordnuna.

Borge« von Geld oder Sacken von Geldswerth, wobey

die Unmöglichkeit der Wiederbezablung voraus'

gesehen Waid , wie «in solches Vergehen zu de»

strasen sey . . > » > ^^



Brandstiftung, siehe: Feuer.

Branntwein , der, Bezug de« darauf stehenden Zoll«

ist eineweilen eingestellt. ... 30.

als Transitgut , unter welchen Bedingen die

davon bezahlte Abgabe wieder zurück bezahlt

«werde '...,. . . 33.

Briese, die der Post anvertraut sind und uutcrs^lagen "

werden: wie ein solches Vergehen bestraft werde 2?9.

Bruder, siebe-. Geschwister.

Bruderschaften , siehe : K i r ch e n.

Bürg, als , kann sick eine Weibsperson ohne Beystznd

Nicht als rechtsgültig dargebeu . . «H.

7- als, kann und dnrf sich kein unter de« Vaters

Gewalt stehender Sohn, ohne desselben Wissen,

dargeben, 8?.

wie man sich als solcher für etnen andern dar»

geben fönne . . .. . <H2.

dessen Pflichten .... tHI.

auf einen bestimmten Termin , welches Bewcn»

den es bierbey habe . . . <54.

Bürgerkrieg anzuzetteln , nie diese« Verbrechen be»

straft werde . . . . 273..

Bürgerrechte genicssen die unehelichen Kinder uneinge»

schränkt . . . . . 74.

Verlurst dieser zieht den Verlurst der Tbeil» .

«ahme an Gemeindegütern nicht nach sich 76.

Entsetzung , wie diese ^or sich zu gehen habe 260.

die Ausübung dieser ist den zu peinlichen

Strasen Verurtheilten untersagt ' . 259.

tonnen von dem in vorigen Zustand «iedereinge»

selten Verurtheilten erst dann wieder ausgeübt '

werden, wenn von diesem Schadenersatz, Geld«

strasen u^ s. ,w. ersetzt seyn werden. . 27«.

Depositum , i«, gegebenes Gut darf «icht verabwan»

delt werden . . . . . 555.

Diebstahl , als gemeinschaftliches Mewerb von mehre»

ren betrieben , wie dieser bestraft werde 2H<l.

mit bewaffneter Hand wird nicht begnadigt 266.
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Diebstahl , unter besondern Umstlnden verübt , wie

vlese« , je nach denselben , verschieden bestraft

werde .... 29». - 3,6.

-—— m Häusern verübt , wie dies« gestraft werde

. . . . > . 29». . 301.

-, im inner« des Hauses von Hausgenossen de»

. «angen , wie er bestraft werde . 302. » 304.

—.— in Gastbiftn, Wirthshausern u. s. w. , began«

gen , Wie dieser zu bestrasen sey . . ' 303.

«uf Landtlitschcn , Vothenwagen u. f. w. be»

gllnaen , wie oiescs Ver.,chcn bestraft werde 3o4«

^— vi,» mehreren Personen/ aber ohne Waffen,

^ beaanqen , wie diese» bestraft werde . 30H.

> auf einem eingefcl,l»sscnen Grundstücke began.

gen , Strase darauf . . Z«5. . 306.

—— an den dem öffentlichen Zutrauen ausgesetzten

Eschen und Waaren begangen, wie dieses Ver»

gehen zu bestrase» sey . . 305. . 309.

wann dies« nur torrekzionell zu bestrafen sey 308.

die den einem begangenen , gestohlene Sa»

chen annehmen , kausen oder verstecken, werden.

als Mitambeilnehmer an demselben angesehen

und bestraft, . . ... 3l7.

Dienstbothen , in welchen Fallen dies« besondere Rechte

«n ibrcm verdienten Liedlotm genießen . <63»

-^> wann diesen ihr Dienstlohn nur im Verhilt»

niß der im Dienste gestandenen Zeit oder gar'

nickt beMlt .werde . . 2^5.soll «lme Wissen ihres Dienstherrn nichts ab»

gekauft noch auf Pfänder aelichen werden t«.

Drohung , einer Brandstiftung ist ein Vergehen und

wird gestraft .... 3t».

E.

Effekten, siebe: Maare.

Lhe,ejne zwcyte, vor Austisüng der ersten «?5e, eimu.

gehen , zieht für die Wcibs»«son sechsiahm«

Kettenstrase nach sich . . . 296.

Ehebruch , wie diese« Vergehen unter besonder« Um»

fiinden bestraft werde . . > 289.
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Seit«

Ehefrau , fann iey ihres Ehegatten 3od ihre Morgen.

gabe und Ktam uoi den Gläubigern ausbin»

nehmen . ... . . ll2.

kann die ihr versprochene Morgengabe , Klei«

der und andcre Geschenke wieder schenken it4. > ll9.

— wann derselben Erben ihre Moigcngabe , Klei»

der und andere Gescheute erbsweise anfallen

. . llö. . «9.

dieser ihr zugebrachte« Gut kann von des Ehe«

galten Gläubigern nicht angesprochen werden tlH.

" wie dieser ihr zugebrachtes Gut versichert wer»

den soll . . / . . . zlt6.

—»— die mit ihrem Ehegatten in öffentlichem Ge«

werb gestanden, muß auch dessen Schulden bezah»

len helsen . . . . . liL.

wie diese für ihren Ehegatten sich versprechen

und verbürgen tonne ! vo« derselben Gut zieht

der Ehegatte die Nutzung und Zins . li9.— die < kann das ihr zum Leibding Versprochene

vor den Erben , nicht aber vor den Gläubigern

aushiunehmen . . ... l20.

Ehegatten , wie viel sie sich von ihrem Gut zum Leib»

di»q machen tonnen . . .. tug.

wie dieser mit seines abgestorbenen Ehegatten

" Baarsckaft stch^^u benehmen habe . 12t.

wie der überlebende den verstorbenen beerbt. l22.

Eherechl , wie diese« der überlebende Ehegatte auf des

verstorbenen Gut ausüben könne . - 122.

die Ausübung dieses ist eingeschränkt, im Falle

Ehegattin einander verlassen oder von einander

geschieden werden . . . . i24.

Ehescheidung , welche rechtliche Wirkung auf da« Gut

der Ehegatte , aus Eberecht und Leibding diese

haben ..... i2<»

Eigenthum , von den Verbrechen und Vergeben gegen'

diele« . . . . . 29«.

Vigenthumstitel , siehe: T'tel-

ltingränzung in die- Gemeinde , siehe: Gemeinde.

NniayunZen , wie und wofür diese errichtet werden .7»'
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Gel«

Einsayungen, n»rden nunmehr besiegelt und von zwey

Mitgliedern des Gerichts und dem Schreib«

unterschrieben. — Bestimmung der Laxen von

Errichtung oder Erneuerung derselben. . 226.

Einsperrung, siebe: GcfHngniß.

Empörungen, wie diese zu bestrasen /eyen . 274.

Entführung einer Weibsverson, die unter l4 Jahre

«lt ist, wie Mies Verbrechen zu bestrasen sey 29ü.

Entmannung , dieses Verbrechen wird mit dem Tode

bestraft . . « ,' - . 23H.

Entschädigung darf von demjenigen gegen den ange»

sprochen werden, der jenen in Geschäften um

mehr gls die Hälfte bcnaclitheiliat hat 1^3.— darf gegen denjenigen gesordert werden, der

ei»cn andern in Schaden geführt hat l55.

ErbauLtinfe , für diese dürsen Gülten errichtet werden »63.

Erbsolge , wann und welche Abgabe bey dieser zu «»

heben sey .... <l.von der daher fließenden Abgabe bezieht der

Stcuerbmmte eine Provision . . <5.— Strafbcsiimnumiltn gegen diejenigen, so sich der

daher fließenden Abgabe zu entziehen suchten t8.

in auf und absteigender Linie , wie diese ge»

scheben soll .... 90.

auf der Seitenlinie , Bestimmungen, wie diese

vor sich gehen soll . ,> . 9^-

von der , vom Vater . M«aä und Mutter.

Maag . . . - ^- ' ^-

die Bestimmungen darüber im Kanton Luzern

sind auch auf das ehemalige Hytzlilcheramt aus»

gedehnt ..... lol.

Erdschaft,««, daran Tbiil zu nehmen, wie einer seine

Verwandschaft beweisen müsse . . 9«.

vor Antretung dieser müssen zuerst die Schul»

den des Erblassers bezahlt werden 99. . l0«.

— die Bestimmungen darübe« im Kanton Luzern

sind auch auf das ehemalige Hytztircheramt aus»

gedehnt. . . . . . <0l

so nock nicht verfallen, lann,»bne höhere

Bewilligung , nickt «n sich gekauft werden <o3.

^
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Leite

Erbschaft » Teilungen , welche Taren bey diesen bezo»

gen weiden . ^ . . . 223.

Erkanntniß, s«he: Nr t heil.

Erschienene , nicht , Verbrecher , wie gegen solche zu

verfahren sey . . . . 268.

> F. >

Falschmünzer , siehe : M ü n z e n. ,

Falsmn, siehe: Verfälschung.

Feinde der Eidgenossenschaft , Einverstandnisse mit die»

sen, welche Strase auf denselben hafte . 272.

Felder, wie ein Diebstahl der auf diesen ausgesetzttn

Sachen bestraft werde < . . Zo6.auf diesen stehende oder liegende Früchten,

wenn an dieselben Feuer angelegt wird, wird

dieses Verbrechen mit dem Tode bestraft. 3w.

Feldgerathschaften, «che: Felder.

Fertigung von Liegenschaften, wo diese vor sich gelKn soll l3y.

' > — — — an Auffallen, unter welchen

Vorsorgen dieselbe geschehen könne . t3u.

- — — — welche Laxen hiervon bezogen

werden tonnen . . . , 222.

Feuer in StaatsgehHude anlegen, wird nnt dem Tode

bestraft . . . . . 288.

— anlegen an Hiuser , Gebäude , Früchten u.

d. g. wird mit dem Tode bestraft . 3io.

8ideit«mnnß , wie ein solches «richtet werden könne

. ^ . . , . <07. - 103.das Kapital eine« solchen kann nicht, wohl

aber dessen Nutzung von den Gläubigern an.

gegriffen werden . . . 110. . ill.

Finanzen, siehe: Auflagen.

Fische ;u vergiften , darauf gesetzte Strafe . 3lt.

Fremde, die Kantonsangehörige ins Recht rusen, müssen

Sicherheit leisten . . . . 176.

Früchten, auf dem Felde stehenden oder liegenden, «n

diese Feuer anlegen, wird mit dem Tode bestraft 3l«.

Fuhrwerke , öffentliche , wie der auf diesen begangene

V«bst«hl «lstl«ft werde . . Zo4.

.,



G.
S'tte

Gautordnuttg , allgemeine , so wie von den Vorzugs»

rechten bey diesen . . . :oi.

Gastfreundschaft, verletzte, durch Diebstahl, wie die»

ses Verbrechen zu bestrasen sey . 302.

Gebinde ,' siehe : H i u se r.

Gefangene , Bestimmung der Strasen gegen diese , so

zu entweichen , und Zusicherung der Wöhltbat

für dieselben, so nicht zu entweichen gesucht 322.

Gefangenwnrter , Straft gegen diese, wenn sie jeman,

. den ohne authentischen Neich! ins Gefingniß auf.

nehmen oder darin innebchaltc» . 27«.

die eingesperrte Personen geflissentlich enttom»

mcn lassen , wie dieser zu bestrafen sey 286.

Gefängniß , wie dfe zu dieser Strase Nerürtheilten ge»

ballen werden sollen . . . 2^8.

— diese Strafe kann in Begränzung in die Ge»

meiüd« verwandelt werden . . 25).

— neben dieser Strase kann Landesverweisung

oder Gemeinde > Eingrlnzuna statt haben » 25<j.

— au« diesem entweichen und zum dritten oder

vierten Male ein Verbrechen begehen , zieht

die Todesstrase nach sich , . 266,

aus diesem zu entweichen , ist eine Strafe ,

aus diesem nicht zu entweichen, eine Woblthat

für den Verhafteten gesezt . , 322,

— . Kosten, in wie serne Iiissuisite» zu diesen zu

. verfallen seyen . . . . 325.

Geld, von, einen größern als den gewöbnliHen Zin«

zu nebmen, ist Wucher . . 1^7.

, darf nicht entlehnt werden, um es andern wie«

der onzuleihen . . . t^9.

. auf Pfand dargeliehen, darf nur nach der Trieb.

ordnunq wieder eingebracht werden . <50,

^,. - . Strasen müssen zuvor erleat seyn , ehe der in

»oriaen Anstand wiedereingesetzte Nerurtheilte

das Aktivburqerrecht wieder ausüben kann 27«>.öffentlichen Beamten anvertraut und von die»

sen entwentet , wie ein solches Verbrechen de»

straft werde . . - « ^^
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Seite

Geld, das dem Staat angehört und entwendet wird,

wie ein solches Verbrechen zu bestrafen sey 287^

"—>—^ uncntgeldlich anuerrraut, wenn es entwendet

oder verwendet wild, wie ein solches Verge

hen bestraft werde .... 30s.

" von jemand ausgeborgt , wobey Gefährde oder

Hinterlist gebraucht worden , wie ein solcher

zu bestrafen sey . . . 309. 3l«l.

Geldstag, stehe: Auffall.

Gemeinde , Eimirlnzung in diese , wann und wie diese

Strase in Anwendung gebracht weide 263 254.

— — ' — wann diese auf lebenslang in

Anwmduna gebracht werde . . 266.

Gemeindegerichte , wie von diesen die Gülten u. s. w

errichtet werden . . . . i64i

» haften für Verfälschungen und Betrüge, wel»

che , bey Errichtung oder Ausf, rtiaung von Gül»

ten , Käufen und Täuschen , aus ihrer Schuld

unterlaufen tonnten . « » . i67^

" welche sich der Ueberschreitung der Gesetze und

Regier unasverordnungen schuld!« machen wie

gegen dieselben rechtlich verfahren werden soll l7H

- Festsetzung der Oftorteln bey diesen . 217,

Gemeindegüter, der Verlur» der Thcil,laKm< an die»

sen wird nicht durch den VerlUrst des Bürger^

reckts nach sich gezogen . . . 75..

Gerichtsschreiber , welche 3«en dieser in seinen amt»

lichen Verrichtungen zu beziehen habe «8. 233^

Geschwister , wie diese einander erben . . 96.

^ können sich einander testieren . . 97«

Geschwisterkinder , wie diese erde» und denselben te»

st,ert werden könne > ^ . 96 97

Gesetzbuch , bürgerliches . . , i ' 7/

^ peinliches . . . . 24^

—- — -7- nach diesem werden hier eingefangene

Verbrecher beurtneilt /. . . s<»>

Gestohlene Sachen annehmen, kausen oder verstecken ,

>v«rd als Mttbcilnal,nie am Verbrechen bestraft 3i7.

Getra«tfteuer , wie diese an den Grenzzollstätten bezy.

gen werde 1 - ' ^ - ^ . . g.

IV. Bt). O
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Seite

Getränksteuer, Provision davon für die Gteuerbeamten 15.

— Strafbestimmungen gegen diejenigen , so der»

selben sich zu entziehen suchten . . 17.

.. , . nähere Bestimmungen über deren Bezug an

den Grcnzzvllstätten und deren Wiedererstattung 31.

Gewicht, Verfälschung, wann diese als Verbrechen de»

straft werde .... 313.

Gift , siehe: Vergiftung.

Gläubiger, diesen darf das Gut , worauf sie eine An«

spt«che haben, nicht entzogen werden . 161.

, ., der, um diese zu hintergehen , fraudulos ge»

spielte Bankerott wird bestraft , so wie diejeni« >

gen bestraft werden , die zum Betrug derselben

Vorschub geleistet haben . . . 209.

Gotteshäuser, siehe: Kirchen.

Gotteslästerung , wie diese bestraft werde O 28».

Grade, nach secks, wird jedes Verbrechen, je nach den

dieses begleitenden Umständen , abgetheilt 262.

Groß . Aeltern , wie ihre Hinterlassenschaft geerbt

werden tonne . . . 91. 93.

Grundsteuer , wie diese, erhoben werde . . i.

Grundstück, eingeschlossenes , wie der darauf begangene

Diebstahl zu bestrafen sey . . 305. 306.

Gülten, von Weibsversonen errichtet, sind nicht gültig,

außer die Errichtung seo unter Aufsicht eines

Neystandes geschehen ... 85.

. . . » dürfen nicht versteigert , daher auch in keine

richterliche Schatzung genommen werden 1^3.

.».- an sich gekauft , dürsen unter sechs Monaten

nicht wieder verkauft werden . . 1^3.

-. . , die se»t einem gewissen Zeitpunkt errichtet

/, worden, und keine Würdigung enthalten, dürft«,

»bne geschehene Nachwürdigung, nicht verkauft

»erden ..... 1H».

, anvertraute, dem Eigenthümmer nicht wieder

- zurückstellen , ist «l« Betrug anzusehen und zu

bestrafen . . . . . <6l.

».,.,«, wie. diese errichtet und abbezahlt werden, und

welche Oaranzie für dieselbe» vorhanden sey

, . . 163. Ib7. <68.
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Gülten, die schon abgekündt und an das Kavital Z»h.

lungen geleistet worden sind, wie dieselben wie«

der frisch angestellt w«den können . 169.

stehen sowohl im )n . al« Auslande In gleicher

Kraft; geben al»er bey der Gutszustehung tein

Niederlassungsrecht i . . <?<,.

auf Häufern , wie es damit gehalten werde i7l,

in wieferne diese als Scnankungen aä M« czu>

«,« errichtet werden dürfen . . 172.-

Gut, mit Arrest belegt, darf nicht ««abwandelt werden 15K

verdächtiges, darfnicht in Pfand gegeben werden :63.

eines Schuldners, wann dieses mit Arrest be<

legt werden dürfe . . . i6K

^ darf den Schuldglaubigeril und rechtmaßigen

Erben nicht entzogen werden . . l6l.

anvertrautes , wenn es entwendet wird , wie

, dieses Verbrechen ,u bestrafen sey . 3c»^l.

Güter , fahrende, was unter diese gezahlt werde 88. 8A

— — wann deren Hauf und Verlauf rechts»

gültig sey < . . . . 426.

- — wenn diese in Konkurs fallen, was

bierbey zu beobachten sey < . . 209.

Güter , liegende , was unter diese gezählt werde 8». 83,

,.——- — — welche Formalitäten bey deren Kauf

und Verkauf zu beobachten seven . 127.

— — — unter welchen Vorsorgen diese bey Auf»

fällen zugesertigt werden können . . l30<

— — wie auf diese Verschreibungen errichtet

werden können . . . . 16H

— — so in Konkurs fallen , was bierbey

Rechten« sey . , . . 204.-

Gutscheine, nur auf von dem Kleinen Rathe oder der

Flnanzkammcr ausgestellte, werden die auf diese

sich beziehenden Forderungen gut erkennt . 2l.

Gült , so an AuffaÄ kömmt , was bierbey Rechtens sey 20k

mit der an einem Auffalle zu einem Gut g>

standen wird , was bierbey zu beobachten sen. 216.

welche Laxen, bey Errichtung einer solchen, ge»

fordert werden tonnen . . < 22F.
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Handelsleute , sind ein« jahrlich einzulösenden Patente

unteiwoisen . ' . . '7.

Handschrift, wie ein« Weibsperson eine solch« ausstellen

können ..... «5>

— von einem Sohne ausgestellt/ wann dieselbe

reckisgültig sey . . . . 87.— der Handel um diese , wenn sie von einem

Falliten ausgestellt, ist verbotnen, für dieselbe

muß überhin vom Verkäufer Nachwahl geleistet

werden ..... i48.

^ wenn solche boshafter Weise entwendet oder

zerstört werden, wie dieses Vergehen zu bestra.

sen sey . : . . . 609. 3ll.

Hauptmängel , welche als solche bey Pserden und Vieh

angesehen werden und bcy deren Haus und Ver.

kauf den sogenannten Rückfall bewirken l25.

Hausdiebstahl, unter verschiedenen Umstanden began.

gen , wie derselbe zu bestrasen sey 302. 302.

mit keinen erschwerenden Umstanden begleitet,

wie er bestraft werde . . . 303.

Häuser , auf denen Gülten oder ein leibding steht , und

die durch eine Feuersbrunst zu Grunde gehen,

wie es damit gehalten werde . . <7s»

an , Feuer anlegen »der dies« durch die Wir»

lung einer Mine zerstören , wird mit dem Tod«

bestraft . . . . . 3«.

„. mittelst qewaltthatiger Mittel zu zerstören ,

wie dieses Vergehen bestraft werde . 3U.

Hehler , von gestohlenen Sachen, wie diese zu bestrasen

seyen 357.

Helvetische » Staatsschuld , deren Liquidierung und

Abbezahlung .... 35.

Hingerichteter , deffen Leichnam darf sein« Familie

ausgeliesert werden . . . 3ls.

- ein, wird auf die aewöhnliche Meise beerdigt

und auf dem Todtenregister die Art seines Todes

nicht «ngemntt » < ., . 3l3.

^
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I.

Jagd, ist auf ftcks Jahre zu vervachten . . l».,— Otlafbeftimnmngen gegen diejenigen , die in

die Iagdverpachtung eingreifen < . t«.

Jahrmärkte, wie der auf diesen verübte Diebstahl zu

bestrasen sey . . . ^ , s«6.

Ianrzeiten, siehe: Kirch «n.

Interesse, siehe: Schadenersatz. ,

Inventariu« , wann ein solches bey 3odfallen üb«

Verlassenschaften gezogen werden s«U . l«o,

^

,«.

'

Aadaster, siehe: Grundsteuer.

AanzleyLebühren des Kleinen Ratbs, Bestimmungen

darüber , . . . " . ' » . H^t.

Rastriernng, sieh«: Entmannung.

Raus und Verkauf, vorzüglich von liegenden Gütern,

wie dieser vor sich gehen soll . . <2l5.

. ^- — — von Liegenschaften , wenn bey «i»

nem solchen der Käuser die gesetzten Zahlung«»

fristen nicht Hill; so hat der Verkaufe« immer»

hin feinen Regreß auf das ««kaufte Gut . «29.

«» — — — — — — wo die dahe»

rige Fertigung vor sich zu gehen habe ; bey s,l»

chen Käusen sollen die Kontrahenten über den

Schnitt bestimmen . . . «30.

—,—. — — — — — —, für einen sol>

chen tonnen Kaufzahlungsbriese rrrichtet werden l3l.

—— — — für < hasten die Gemeindegerichte,

wegen aus ibrer Schuld untergelausenem Betrugt,

und Verfälschung . . . tS?.

Raufzahlungsbrief , welchen Formalitaten und wei»

lern rechtlichen Bestimmungen dieser unterwo»

sen sev l«.

— — darf nicht versteigert , daher auch nicht in

eine richterliche Schatzung aufgenomen werden t^s»

——.— an sich gekauft , darf unter sechs Monaten

nickt wieder verkauft »erden . . t^M.

— für diesen können Gülten errichtet werdm t6H
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Zettenstr«f« , wie die zn dieser Vernrtheilten gehalten

w rden . . . . ' 246.-- wenn daS Gesetz diese bestimmt , wie- dieselbe

auf Madchen oder Weiber anzuwenden sey 247..wann diese in Zuchthausstrafe verwandelt oder

selbst in eine Eingrauznng in die Gemeinde ab»

geandert werden tonne . . 253.

, neben der kann, nach obwaltenden Umstanden,

die Verbann«»« aus ^er Eidgenossenschaft oder

Gemeindeeingranzung erkennt werden . 254.beo wiederholten Verbrechen zieht die Todes«

strase nack sich . . ' -< « 2F6.

Rerkermeister , siehe: Gefangenwarter.

Ninder , so nmer vaterlicher oder vormundschastlicber

Gewalt stehen , diesen darf nichts verkauft oder

anvertraut werden ... »6.

7—, in welchem Falle die von diesen gemachten

Ankause rechtsgültig sind . . . «7.

. dürsen, ohne ihres Vaters Wisse», niemal sich

verbürgen »der Sckuldschriften ausstellen 87»

« wie viel dielen von ihren Aeltern testiert wer«

den kinne , und was dieselben ihren Müttern

testieren kinnen . «, « » ^ ^«

.—^—- diesen soll, ohne ihrer Eltern Wissen, nichts ab«

gekauft oder auf Pfänder geliehen werden . t53.

.—,—- weglegen oder aussetzen, wie dieses Verbrechen

zu bestrasen sey . . . . 297.

Rinder, uneheliche, Bestimmung ihres büraerlichen In«

standes und des Genusses ihrer Ortsbürgerrechtc 74.

. — — ,«ie diese elben und geerbt werden

können . . .> . . <02. 1U3.

Airche, in wieserne, zu Gunsten derselben, Schankungen

oder Vergabungen auf Liegenschaften errichtet

werden dürsen, ... . l72.

,, i ., .,.> wie begangene Verhreche» gegen diese bestraft

werden . . . « 283».

»necht , siebe : Dienstbothen.'

Npyfistazion gegen Güter der Verurtheilten, darf kei« ^ -

nesMwegs Mgesprachen werden. , M.

^
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Ronkurs > Vublikazionen , welche Formalitäten Hierbey

zu beobachten seyen < . . 202.

—— »Ordnung , allgemeine, für liegende Güte« 204.

-^ / — — — — für fahrendes Gut 2«3.

Nontumazsprüche, zur Purgazion dieser wird ein «nd.

lich« Neimin sestgesetzt . , l83.

Rram , siehe : M o r g e n g a b e.

Rriininal Gesetzbuch , siehe : Gesetzbuch.^

Rriminal- Verbrechen, siehe: Verbrechen.

Rühe» Diebstahl, darauf gesetzte Straf« . » «97.

Nundschaft , siebe : Z e u g e n.

> L.

Landesverweisung hat in gewissen Fällen statt » 260.

wann diese, neben andern Strasen, statt habe 264.

Landstreicher, fremde , wie diese, für begangene Wer»

brechen bestraft werden 5 . . 254.

— — wie diese, Hey wiederholten Der»

brechen , bestraft werden . , . «7.

Leibding , siehe Nießbrauch.

Leichnam, den, einer ermordeten Person zu verstecken,

wird als ein Vergehen bestraft . . 3l7.

des Hingerichteten kann seiner Familie ausge»

liesert werden . . . . 318.

Leinwand zum Bleichen ausgestellt , wie der daran »er»

übte Diebstahl bestraft werde . . 207.

Liedlohn , siehe : D i e n st b o t H e n.

Liegenschaft, siehe: Güter, liegende.

Liquidazioi» der helvetischen Staatsschuld . 35.

Lupusabgaben, Bestimmungen, welche als solche aM»

sehen seyen , . . . < «»

M.

Mädchen, siehe: Weibsversonen.

Magd, siehe: Dienstbotbem

Markt, siebe: Jahrmarkt.

Martzahlzinse, wie diese zu berechnen seyeu ^ «sil.

Maß, siehe: Gewicht.

Meuchelmord , Hey , hat weder Vegn"' ung noch Ver«

iübrung statt . , . . 2«»6.



Meuchelmord . wann dieser Statt habe, «nd wie «r zu

bestrafen sey . .^ . . 23s.

Milderung der Strase unter aewiffen Bedingungen,

wenn diss^ nicht besolat würden , wie dieses

, neu? Ver>!then »» bestrasen sey . . . 32l.

Minderjährige > siehe: Bevogtete.

Mißl,,ndlung, siehe: Verwundung.

Mitschuldige bey'm Diebstahl, der als gemelnsckaftli»

ches Gewcib betrieben wird, wie dieselben zu

bestrafen seym .... 264.

? die schon einmal als solche bestraft worden ,

wie sie nachher zu bestrasen seyen . «6.eines Verbrechen« wie diese auf verschiedene

Weis' zu bestrasen sind . . . 31s.

Most, welche Abgabe und wie diese davon zu entrichten

sey . . . . . . 3»

Mordbrand , wird nicht beqnadiat . . 266.

Mord, durch Vergiftung wird nicht verjahrt . 266.

-7—— unter besondern Umstanden begangen , wann

und wir dieser m bestrasen sey . 283, 293.

Morgengabe , auf dies« hat die Ehefrau ein vorzügli»

ches Neckt «2.

^ Pestimmunaen hierüber, im Falle dieselbe «uf

liegenden Gütern versichert wire . N3,.— so versyiochen worden , kann wieder zurückg«»

sckenkt werden . . . . <i4.

. wann diese der Ehefrau Erbm «nfillt . «H.

. auf dies« vexiert die Ehefrau ihr Reckt , im

Falle sie ihren Meqcmahl verlaßt . <2/!.

Münzen, »«falschen oder »achmachen, wie dieses Der.

drecken zu bestrasen sey . . . 286.

Mutter, wie deren Kinder ihre Hinterlassenschaft erben

. , 9Y. 9l.

—- . M»«a, wer Erb ron tiefem sey . 36.

^—— «ie viel diesen von ihren Kindern testiert

werden tönn.e .>.'.. . tNH.

N,

Nachschnitt , zu diofem hat bey'm Kause von Liegen.

ichaften in Regel der Verkäuser das NM lA.

"'X,
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Nachtschwzrme«x,wie diese, unter besondern Nmstln.

den begangen . verschiedentlich bestraft werde . 32<X,

Nießbrauch, Bestimmungen darüber im allgemeinen

und für Ehegatten im besonder« . 106. l07.wann das Recht darauf zwischen Ehegatten

verwirkt werde .... 12H.

.^ ^ auf Hiusern , die durch ein« Feuersbrunst zu

Grunde gehen , wie es damit gehalten werde <7s.

Nothzuchtigung , wird mit dreyiihriger Kettenstrase

belegt . . . . ' . 295

« ^ wird , wenn diese unter erschwerenden Nm»

stünden verübt worden, schwerer bestraft . 29Ü.

Nuyniessung , siehe : N i e ß b r a u ch.

Nutzung , eine auf eine bestimmte Zeit gestellte' wird

zwischen dem Nachkommenden und de« abgestor«

denen Erben getheilt . . . ttly.

-7' die , des Weiberguts kömmt dem Ehegemahl

zu gm , . < . » tl3>

O.

Ochst« . Diebstahl , darauf gesetzte Strafe . «0?.

Obrigkeit, siehe: Regierung und Beamte.

Obsignation, welche Taren hierfür zu bezahlen seyen 230.

Orte, öffentliche, wie ein auf diesen begangener Dieb«

stahl bestraft werde . , . «vs.

P.

patente.» , Handels », wer diesen unterwsrfm und da»

von ausgeschlossen sey . . . «.

--—— iährliche , müssen für das verbrauchte inländi

sche Getrank gelißt weiden . . l0.

Paternitätsklage , wie diese gestellt und erwahlt .wer»

den müsse . . , , , ?7,

peinliches Gesetzbuch, siehe,: Gesetzbuch.

Personen , von den Verbrechen gegen diese . 283.

Pfand, «llf, dargeliehenes Geld darf nicht anders «ls

nach der Tlieboidnuna. wieder eingebracht werden IM,

^——- <Z, gegebenes Gut darf nicht yerabwandelt

«erden ..... lH6.

V^-7— in, darf lein verdächtige« Gut gegeben »erden ««.
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Tote

Pferde , «an« bey deren Kauf und Verkauf, »«gen

hailptmanqeln , der Rückfall Statt habe «F.. Diebstahl , darauf gesetzte Strafe . 30?.

v:rg«ften, darauf gesetzte Strase . 3ll.

Plünderung von Waaren, bey einem Austmif durch

offene Gewalt wird mit Ketteüstrase. beleg» 3l2.

Post » Geheimnisse, wie die Verletzung dieser bestraft

. , werde . . . . . ^73.^ . Sacken in , »erübter Diebstahl , wie dieser

zu bestrafen sey . . . > 3o4.

Pranger , wann und wie dies« Strafe angewandt wer»

den soll 260.

zum , wird keine Weibsperson uerurtbettt 26«,

wann dieser gegen fremde Landstreicher ange>

wendet werde . . . . 25.!.

" den besondern Umstinden wird diese Straf« dem

Ermessen des Richters überlassen . . 258.

Prozesse , bevor diese zwischen Fremden und Kantons»

ungehörigen angehoben werden , muß diesen von

jenen Sicherheit geleistet werden . <?6»

' ">^ welche Gebühren bey diesen von den Partljeyen

in Rechnung gebracht werden dürsen . 2^2.

^ » Kosten , in wie serne Inquisite» zu diesen zu

vtlfallen seyen . ; 32H.

Pulver > darf nur »en den Patentierten verkauft werden 28.

» für dessen Verkauf werden eigene Pulverbind»

ler patentiert . . . - 29.

. ^ dessen Verkaufpreis ist erhöbt , . 30.

Purgazion, «ur, der Komumazsprüche wird »in endli»

che« Termin sestgesetzt ' x» ' ^^

R.

Nldelsführer bey'« Diebstahl, der «ls gemeinschaMi»

ches Gewerb betrieben wird , wie derselbe be«

straft werde . . . . 2HH.

— der schon einmal als solcher bestraft wordene

wie er zu bestrasen sey . . . 2F6.

Aath, kleiner, welch, Gebühren dessen Kanzle« zu b««

KelMhM , >> < , <4l.

V
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Seit«

Rechtstriebordnung , siehe ? 3 r i e b o r d n u n g..

Regierung, wie die gegen diese begangenen Vergehen

bestraft werden ... . . 279.

Religion, wie die gegen diese begangene Verbrechen

bestraft werden . . . . 28«.

Revision in Streitsachen, unter welchen Bedingen und

von wem dieselbe zu erhallen ser, . l«H.

Rückfall , wann dieser bey'm Pserde . und Viehhande.

Statt habe .... lZF.

Ruthenstreiche, wann diese für begangene Verbrechen

gegen fremde Landstreicher angewandt weiden 255.

S.

Salpeter darf nur an die Regierung verkauft werden ;

Strase gegen die dawider Handelnden . 24.

Bestimmungen über dessen Gewinnung«»!! im

Kanton 25.

Salpetersieder , ihre Nerpstichtungen bey Gewinnung

des Salpeters . . . . 26.

' was diese ansprechen dürsen, das ihnen von

den Gemeinden geliesert werden muß . 27.

Salz, Schleichhandel damit ist verbothen . > 22.

dessen Verkaufspreis ist erhöht . . 23.

Siugammebat besondere Rechte auf die Bezahlung it>

res verdienten Miethlohns . . tH<l.

Schadenersatz , kann in peinlichen Fällen zugesprochen

werden ... . . 25,.muß Statt haben , «he und bevor der in uori»

«en Zustand wieder eingesetzte Verurtheilte das

Aktiubüracrrecht wieder ausüben kann . 270. >

Schafe» Diebstahl, wie dieser zu bestrafen st» . 306.

Schankungsgebühren , Bestimmungen darüber . <l.

—^— Provision davon für die SteuerbeamKn 45.

Schatzung, siehe, Trieb Ordnung.

SchauaussteNung , sehe: Prangef,

Scheunen, siebe: Stille, . -

Ochießpulver , siehe : Pulver.

Schlüssel, falsche , ein Diebstahl damit begangen , me '

djeser zu bestrafen fty , , , 3c>l.

'



5^z ------

«eile

Schnitt, üb« den, muß bey Kaufund Verfauf von

Liegeiischaften eine Bestimmung «rfolgm t3».

Sckövse, Nebe: Otille.

Sckreibgebühren , Festsetzung dieser bey gerichtlichen

und administrativen Behörden . . 2»?..

Schriften, siebe: Akten. ^

Schuldansprach« an Nevogtetenund Verrusenen verliert

ihr Recht , wenn dieselben aus den bestimmten

Termin nicht einacqeben worden ist . 8^.

an Kinder , muß bey ihrer Aeltern Leben rich«

tia gemaebt werden .... 87.

« an aeistllchen o"er «Michen, muß vor allem

Er!» zuerst be;,hlt werden . ^ <»0. <0t.

wann u>d wie eine solch« li<juld gemacht und

sonst «inaesoeert werden klnne . . t^io.

wie ein« solche verstoßen und verlauft werden

linne '42»

—, w>»m für diese des Schuldner« Gut mit Arrest

> belegt werden dürse . « . l60.

— die bey einem Auffall nicht eingtgeben worden

«lre, w.lche R'ckte sie nachher «enieße NH.

Schuldenbothe , Aufstellung dieser , Nestimmungen über

ib« Vtrrichtungen und Emolument« . l9».

^ werden beeidigt ; wie sie ihr« Protokolle führen

sollen . . .... «0l.

Schuldner . siehe : S ck ul d a n sp r a ck «.

Schuldschein siehe» Handschrift.

Schwangerschaft, uneheliche , wann und w«m diese

angezeigt werden soll ... 77.

— . — — «ie diese bestraft «Kd 7«.

Schwein . Diebstahl, darauf gesetzte Straf« » 30<5

Schwester», stehe: Geschwister.

SeelVeath. siehe: Kirchen.

SelbfiverftümMung . wie d lese zu bestlafe» fly «s«.

Sentenz, Nebe: Nrtheil.

Sich«rhe,i«leistung von fremden, zu Gunsten der K««<

tonsangebirigen , wenn dies« «on jenen in«

Recht aerufcn werden » . . <7<^

Siedlung, w«m »est b«y ^Mfillen statt habm s»» l<^



Söhne, diesen, darf ohne ihres Vaters Wissen, nichts

verlauft oder «nvtrtiaut werden . «6.

— in welchem ffolle die von diesen gemachten An«

tiufe rechtsgültig sind . . .87.

— dürsen, ohne ihres Vaters Wissen, niemals sich

Verbürgen oder Ochuldimriften ausstellen 87.

Iva« diesen bey Erbschaften vorzugsweise ge«

solgt werden soll . . . . 83.

was und wie diese von der Verlassenschnft il>»

res Vaters erben . . . 90.erben mit den Töchtern von der Derlassenschaft

ihrer Mutter zu gleichen Theilen . 9l.

»>! ^ diesen werden die von ihrem Vater hinterlas»

senen Häufer und Güter um eine billige Schal»

zun« überlassen . . . . 92.

Spiel, von diesem herrührende Ansprachen geben lein

Hlaaerecht . ... . 155.

Spitaler, siehe: Kirchen.

Sporteln!, siehe: Och reib gebühren.

Staat, Verbrechen gegen diesen, wie dieselben geflrnst

werden sollen . . . . 271.

«' Verbrechen aeoen die innere Sicherheit dessel»

den , wie diese «< bestrafen <er>en » 275.

Staatseigenthum , Verbrechen gegen diese«, wie dassel.

be bestraft werde . . . . 286.

Staatsgeldcr , die entwendet werden , wie dieses Ver»

brecken zu blasen sen . . . 287»

Staatgsiegel nachzumachen, ist ein Verbrechen und wird

mit ssettenstrafe bele.n . . . 287.

Staatsverfassung wie die Vergehen und Uilernehmen .

gegen diele bestraft werden . - . 274»

Stalle , wie der in diesen begannen« Diebstahl bestraft

werde .... 306. 307.

-»! wie der in diesen verübte Diebstahl , mit tei»

nen erschwerenden Umständen begleitet, zu be»

strafen sey . . « . . 303.

Stellung , nicht ersolgte , Angeklagter vor dem Richter,

wie dies« zu bestrafen sey . . 268.

Stempel, Einführung desselben im Kanton . H.

2 ^
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Veit»

Stempel , welche Gegenstände von diesem ausgeschlos»

sen find . . . . - - 6-

» Abgabe, Provision davon für die Steuerbeamten lH.

Steafbeftimmungen gegen diejenigen, so dag«.

gen gehandelt haben . . . t6.

-, . Verfälschung , wie dieses Verbrechen bestraft

»erde 287.

steuern, für Eintreibung derselben wird kein erstes

Bolb gelegt . . . - <lis»

Stockhauostrafe, worin diese bestehe, und welche Bestim»

nmnq der ^r«ag der von den dazu Verurtheil»

ten geleisteten Arbeit zu erhalten habe 247. 248.

Strafen, peinliche, Bestimmungen über diese überhaupt 245

— — über die Anwendung derselben 252.

— über deren Anwendung bey wieder»

holte» Verbrechen - - . 2«.

. __ — die dazu Werurtheilten sind des Ak»

tivbürgerrechts verlurstig . . . x 2HZ.

.— — — — — — können nicht

mehr über ihre Güte« »erfügen . .26«.

._ — — — — — müssen aus dem

Ertrag ihrer Arbeit leben ; denselben darf weder

Geld noch irgend eine andere Unterstützung ge

reicht werden .... 26l.

— — Einfluß des Alters der zu Verurtbei»

lenden auf die Art und Dauer derselben 262.

— «je und wann die dazu Verurtheil»

ten in ihren vorigen Zustand wieder eingesetzt

werden können .... 268.^

^ mit, gleicher Art werden Vergehen von glei-

cher Art belegt ... » . 217.

die gegen einen Verbrecher verhangten , dru»

cken seiner Familie keine Sckonde auf . 318.

. unter gewissen Bedingungen gemildert, wenn

d«se nicht besolgt würden, wie dieses neue Ver»

gehen zu bestrasen sey . - - 32l.

Bestimmungen dieser gegen entwichene Ver«

brecber und Verhaftete . . . 322.

Straße, öffentliche, wie de« auf dieser begangene Dieb'

ftahl zu bestrasen sey . . . 3ot,
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^ T. , ^

Tanztag „ für «inen solchen muß eine Abgabe entrichtet

werden, Strase gegen den dawider Handeln«

den . . . . . u.«. lg

Bestimmung der Provision der davon abfilies.

bilden Abgabe, zu Handen der Steu«beamt»n l5.

Tariss, siebe: Schreibgebühren.

Lausch, siebe: K.!uf und Verkauf.

Laxen , siehe : Schreibgebühren.

Testament,, wie ein solches errichtet und,, widerrufen

werden könne .... lo4.

' einer bevogteten und minderilhrigen Person ,

so wie einer Weibsperson, welche Eigenschaften

dasselbe haben müsse . . . 105.

Tisthgänger, von einem solchen verübter Diebstahl,

wie dieser zu bestrasen s«y . , 300. 203.

Titel, siehe: Effekten.

Töchter , diesen darf , ohne ihrer Eltern Wissen , nichts

verkauft oder anvertraut weiden . 86.

^ erben , bey.llbaang minnlicher Erben, Harnisch,

Gewehre, Siegel . . . . 89.

erben von der Hinterlassenschaft ihres Vater«

drey Hheile .... 90.

o wie diese von der Hinterlassenschaft ihrer Mut»

ter erben ..... Zt.

Todtenregister, auf diesem darf die Art des Todes ei»

. nes Hingerichteten nicht angemerkt werden 3l3.

Todesstrafe bey peinlichen Vergehen , wie diese vor

sich gehen soll . . . 246.

die, wird, wo das Gesetz diese auf ein began«

genes Verbrechen erkennt , nach drey Graden

in Anwendung gebracht < . . 253.

Todgefundene, siehe- Augenscheine.

Tortur, die, ist abaeschaft. . . . 324.

Triedordnung, allgemeine, im fahrenden . <86.

^- — — — im Liegenden . «32»

— — __ Verfügungen zu gleicher

Handhabung derselben . . . 135.

-^ ^ — "- " Vorschriften zu Vefirde»

. , rung dies« durch die NollzieliunMeamten . l36
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Iriebordnung , allgemeine , für dies« sind Schuldenbo-

then ausgestellt ... 19? 26H,

^ selcht Taren und Svorteln bey dieser gesor.

de« weiden können . . 223. 22<.

Sucher / zum bleichen ausgestellt, siehe : Leinwand.

u.
Uneheliche Kind«, siebe: Kinder.

Unschuldigen , «inen , falsch angeklagt« , ist ein Ver

brechen und wird bestraft . . 3l3,

Unzucht gegen die Natur, wie dieses Vergeben zu be>

strafen sey . . . . 2«3,

Urtheil , richterliches , in peinlichen Sachen !muß die

Gründe enthalten, warum der eint» oder andere

Grad, bey Bestrafung eines Verbrechens, be

stimmt worden sey . . . 25i,

— — — — — — wodurch

mehr als fünfiahrige Kettenstrafe verdingt wird ,

wird durch den Druck bekannt gemacht , «nge<

schlagen und verlesen . . »^ 25«.

A. ,' '

Vagabunden, siehe: Landstreicher.

Vater , wie dessen Kind« seine Hinterlassenschaft erben

tonnen . . . . 30. 3l.«in, «bt seine Kind«, wann sie ohne eheliche

Leibeserben absterben ... 9<l>» Maag , wie von diesem geerbt werden könne 3-l.

wie viel dieser von seinem Gut «n seine Hes»

zendenten vergaben könne . . tll.

Vaterland , Verbrechen gegen dieses , wie dasselbe zu

bestrasen sey . . . » 27l.

Vaterschaft, siehe. Patern itit.

Verbannung, siehe: Landesverweisung.

verbrechen , peinliches , wird bey der Strafanwendun«

auf dasselbe, ie nach den dieses begleitenden

Umständen, in sechs Grade eingetheilt . 25l.

"—».— welche wiederholt oder in verschieden« Alt

b»gan«en werden , wie djes« zu bestraft« styen 255



----- , 3s3

verbrechen, wann auf «in wiederholtes die Tode«.

strase zu erkennen sey . - . 2Hl»,

——> welcher auf ein begangene«, vor dem Richter ,

sich nicht gestellt hat , wie gegen ihn zu ver»

fahren sey .... 268.

—— gegen die außere Sicherheit des Staat« , wie

dieses gestraft werde . . > 27<.

Versuch de«, wie dieser auf verschiedene Weist

zu bestrafen sey . > . > 314.

Mitschuldige von , wie diese bestraft »erden 31«.

^ gleicher A« werden mit Strasen gleicher Art

belegt . . . , . 217.

auf fremden Gebiethe begangen , nach welchem

Gesetzbuch« dieselben zu bestrafen seyen 31».

Verfalschung , der sich «in Beamter sckuldig gemacht,

wie dieses Verbrechen zu bestrafen sey . 286»

>l ' «ie dieses Verbrechen unter besonder« Um»

standen begangen, verschiedentlich bestraft werde.

212. 213.

Verfassung des Staat«, siehe: Staatsverfassung.

Vergiftung , durch , ersolgter Mord wird nicht veriährt 266.

durch, verübten Mord wird mit dem Tod bestraft 291.

durck , nicht vollendeter Mord , wie diese» zu

bestrasen sey .... 29«.

von Thielen , Fischen u. f. «. in Teichen, Be»

Haltern ist ein Verbrechen und wird bestraft 3il»

verhafteter, siehe: Gefangener undGeflngniß.

Veriährung, im bürgerlichen Recht , wann diese statt

habe . »' > < » ^»

in peinlichen Sachen , wann und wie diese

' statt Hab« . . . . - 2t6.

Verkauf , siehe : K a u f.

Veilassenschaft , wann bey dieser inventiert und gesie»

gelt werden soll . . » . 400.

vermichnisse , siehe : Testamente,

verrusene, eine Ansprache an diese mnß, unter Rechts»

verlurst derselben, auf den bestimmten Termin

eingegeben werden .... LH,

Verrufungy.Pliblitazionen, welche Formalitäten hier» ,

bey zu beobachten ftyen , . » 203.

, IV. Bd. Z
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verschreibungeu , siebt: Vülten.

Verstümmelung, siebe: Selbst» erHi^mm^un«.

versuch eines Verbrechen«, wir dieser auf uerschiedene

Weise zu bestrafen sey . . . 314.

verurtheilte zu Kriminalstrasen , sind nicht mehr Aktiv»

bürger < . . . . 269.

-— — — — — wie es mit diesen, bin»

lichtlich der Besorgung ihrer Güter, gehalten

werden s»ll .... 26».

' _ ». — — diesen dürsen keine Ge»

sckinle, Unterstützungen u. f. w. gegeben werden 26l.

» — — — — ihr Alter hat Einfluß

auf die Art und Dauer dieser . . 26l.

l - — — ^ — wann und lvie diese in

ibren »»rigen Zustand wieder eingesetzte werden

kinnen < . . «< . 26».

Verweisung, siebe: landesv««w<is«n,g.

Verwundung , unwMürlicher Weise oder geflissentlich

verübt, wie der 3hiter zu bestrasen sey 293. 29s.— an des TbiterS recktmißigen «de« natürlichen

Eltern begangen , wie diese zu ««strasen sey WH.

verübte , «unter weichen Umstände diese für dm

Lhiler die Todesstrase, auf sich ziehe . WH.

Vieh, wann bey dessen Kauf und Verkauf der sogenannte

Rückfall statt habe . . . 136.

-— das verdächtig ist , daß es nicht im Reckten

erhandelt worden, was hierfür dem unrechtmüßi«

gen Besitze« vergütet werde . ' . 453.

— klein , dem iffentlichen Zutrauen ausgesetzt , wie

der daran begangene Diebstahl zu bestrasen sey 3c>6.

groß, des an diesem ein gleichen Falle began.

gcuen Verbrechens Bestrafung . . 307.

zu Vergiften, ift<in Vergehen und wird bestraft 3it.

vigilien, sieh«: Kirchen.

Vogt , wer als solch« bestellt werden könne ' . 82.

"- dessen Pflichten und Verrichtungen - . «3.

muß den aus seiner Hinläßigkeit dem Bevog-

teten zugefügten Schaden wieder gut machen 83.

- Bestimmungen ütcr dessen Rtcknunüsadlaa,« 83. »4.

-
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^ - ^. Sei»

Vogt, obne dessen Zustimmung sind von dem Bevogte«

ten gemachte Kauf« und NcrtHufenull und nichtig 8^»

dessen Zustimmung muß auch bey den von

Weibspersonen gemachten Rechtsgeschlften , als

da siud : Aufrichtung von Gülten , Handschrift»

ten, Verbürgungen und andern Handlungen um

liegende« Gut u. s. w vorhanden ftyn 8t>

,' Rechnung, bey Abnahme dieser, Bestimmung

der Laren für alle , die bey einer solchen be>

sckiftigt sind .... »7.

— Gut, wann es in die Hirchenlade gelegt wird,

welche Taren davon zu beziehen sey. » 228.

','/,' W., '

waare, verdächtige, von Kindern oder Dienstbothen her»

gegeben , darf weder in Pfand genommen noch

gekauft werden . . . . ll^8.

—^ anvertraute .gegen Bezahlung, wie der Tbiter,

bey Entwendung derselbcn < zu bestrafen sey 3o4-

unentacldlich anvertraute, wenn sie entwendet

od« zerstört wird, wie dieses Vergehen zu best«»

st« sey 303.

— Plünderung von, bey einem Auflauf durch of»

sene Gewalt , wird als Verbrechen bestraft 312^

Waisen, wie diese untcr,Be»ogtmig zu setzen seyen 8l.

Wässer, gebrannte, siehe: Branntwein.

Wechselbriefe , suhe Handschriften,

weglegung eines Kindes , wann man sich dieses Ve»

brechens schuldig macht . . . 297<

Weiber, flehe : Weibspersonen,

weibergut, zugebrachtes, wenn es als solches bewiesen

und gezeigt ist , kann vor ollen Gläubigern aus

der Verlasse nfchaft de« EbegemahlS zurückge»

nommen werden .... ll^

-—— — — — wie dieses versichert werden

mutze . ... «6. tt7.

— — — kann kein Vorzugsrecht mehr,

im Falle die Ehefrau mit ihrem Ehegemahl in

offenem Gewirb gestanden, ansprechen. ^ il«.
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weibergut, ««gebrachtes, «on diesem limmt dem Eh»'

gemahl die Nutzung zu gut . . tt3.

,— — — — — hat der Ghegemabl

dennock die Nutzung, im Falle auch die Ehefrau

diesen verlassen würde . » . t^l.

—- ' — — — wann de« Ebegemohl sein

Recht daran verwirkt . . . <2H.

» für dieses ausschließlich dürsen Aufschlige er»

ticktet werden .... t69.

»» wie für dieses Einsahungen, errichtet werden

, tonnen, und wie dasselbe , als solches bewiesen

werden müße . . . » 17«.

weibermittel , siehe: Weibergut.

Weibspersonen, tonnen, ohne einen Vogt »der Beystand,

teine Gülten noch Einsayungen errichten , weder

Hannschliften ausstellen, auch nicht liegendes

Gut tausen uno verkausen ... 85.

wenn diese ibien Vo>,t wieder entlassen tonnen 86.

- wie diese ein Testament errichten können <05.

« Wie gegen diese in peinlichen Fallen , worauf

das Gesetz Kettenstrase bestimmt , dieselbe in An»

Wendung zu bringen seo . . . 247.

wie gegen diese die Strafe der bürgerlichen Ent»

setzung angewandt w^rde . . . 260.

werden nicht öffentlich zur Gckou ausgestellt 2Hl.

""-^ die unter t4 Iabre alt, mit Gewalt weggebracht

werden , in der Absicht sie zu Mißbrauchen »der

zu beschimpsen, wie der Tbiter davon zu best«»

ftn sey . . . . . 296.

Weiden, siehe : Felder.

Wein , von diesem , wenn er in Kanton eingeführt wird,

wird eine Abgabe erhoben . . 9.

< » Abgabe, über deren Bezug an den Grlnz;»ll»

statten und derselben Wiederstattung . 2t.

wette, siebe: Spiel.

Wiedereinsetzung, der Verurtbeilten in ihren votigen

Zustand , wie und wann diese statt habe 268.

Wittwen , wie diese unter Vormundschaft oder Bevog«

tun« zu letzen seuen . . . 8l.

Wucher, welch« Handlungen alssolcher angesehen werden ls?.
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Wucher, wie dieser gestraft w«de . . 143.

Würdigung bey Errichtung von Gülten , wie diese vor

sich gegen soll ... . <63.

für diese stehen die Würdige« gut ' . l67.

Z.
Zehent, wie dieser nachgelassen »erden kann, im Falle

der Hagel auf ein Gut schlügt . . «5.

- in Natur geliesert , nie derselbe beschaffen

seynsoll . . . . . l<0.

Zeugen , welche als solche aufgeführt «erden können

oder nicht . ...» l?7.

wie diese verHort werden sollen . 58«.

wie diese zu beeidigen seyen . . ib2»

welche Laren diese zu beziehen berechtigt sind ,

und die Partbenen in Prozeßm gegen einander

in Rechnung bringen dürsen . 2V. 242.

Zeugnis des bürgerlichen Zustandes zu zerstören , wie

dieses Verbrechen bestraft werde . 296.

— falsche« , in bürgerlichen oder Kriminal »

Rechtssachen ablegen, wie dieses Verbrechen

bestraft werde , . . . . 313.

Ziegen » Diebstahl, darauf gesetzte Strase . 3u6.

Zinß , größerer , als der gewöhnliche , ist Wucher t4?.

Zinßgülten, siehe: Gülten.

Zollgebühr , Strafbestimmung gegen dieienigen, die der

selben mit gewissen, dieser unterworsenen Ge»

aenftänden sich zu entziehen suchen . l8.

Zuchthausstrase , den dazu Verurtheilten bestimmt die

Regierung die Arbeiten , zu denen sie gebraucht

werden sollen . . . . 247»

wann diese in Gefängnis oder selbst in eine

Einglänzung in die Gemeinde abgeändert wer»

den könne ..... 252.

neben der , kann die kandesverweisung »der

Gemeinde . Eingrinzung statt haben . 254.

Zugrechte sind aufgehoben . . . lZ3.

Zutrauen, dem öffentlichen, anvertraute Oocken und

Maaren, wie ein daran begangen« Diebstahl

zu bestrasen sey ... 206. 208.
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